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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 30 - Fachbereich Recht und Versicherung

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 61/0261/WP18

öffentlich

05.11.2021
Dez. III / FB 61/200

Bebauungsplan Nr. 999 A - Antoniusstraße -
hier: Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
24.11.2021 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
02.12.2021 Planungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
Sie empfiehlt dem Planungsausschuss, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die 
Stellungnahmen der Bürger*innen sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, 
zurückzuweisen.
Darüber hinaus empfiehlt sie dem Planungsausschuss, gemäß § 4a Abs. 3 BauGB auf der Grundlage der 
Konzeption zur Konzentration der Prostitution die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes zur 
Innenentwicklung nach § 13 a BauGB Nr. 999 A - Antoniusstraße - in der vorgelegten Fassung mit 
verkleinertem Geltungsbereich zu beschließen.

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
Er beschließt, nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Stellungnahmen der Bürger*innen 
sowie der Behörden, die nicht berücksichtigt werden konnten, zurückzuweisen.
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschließt er auf der Grundlage der Konzeption zur Konzentration der Prostitution 
die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes zur Innenentwicklung nach 
§ 13 a BauGB Nr. 999 A - Antoniusstraße - in der vorgelegten Fassung mit verkleinertem Geltungsbereich.
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Finanzielle Auswirkungen
JA NEIN

X

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

X nicht bekannt
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Erläuterungen:

1. Bisheriger Verlauf des Planverfahrens / Beschlusslage 

Bebauungsplan Nr. 999 - Antoniusstraße/Mefferdatisstraße -
Der erste Aufstellungsbeschluss für den Bereich zwischen der Kleinkölnstraße, der Mefferdatisstraße 
und dem Büchel einschließlich der Antoniusstraße wurde am 01.12.2005 gefasst mit dem Ziel der 
„Aufwertung und der Steuerung von Vergnügungsstätten, Spielhallen und Bordellnutzung“. Gleichzeitig 
liefen die Planungen zum Abriss des Parkhauses und zur Neubebauung an.

Der Aufstellungsbeschluss vom 28.02.2013 (A 250) ergänzte den o.g. Aufstellungsbeschluss um das 
Ziel, die Realisierung von Kerngebietsnutzungen im gesamten Plangebiet zu ermöglichen und 
Vergnügungsstätten in diesem Bereich auszuschließen. Mit Beschluss vom 05.12.2013 
(FB61/1018/WP16) wurde als geänderte städtebauliche Zielsetzung die städtebauliche Aufwertung und 
Realisierung einer Kerngebietsnutzung mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten beschlossen. In 
diesem Zusammenhang wurde die Konzentration der Bordelle in der östlichen Antoniusstraße 
favorisiert.

2015 wurde der städtebauliche Wettbewerb „Altstadtquartier Büchel“ ausgelobt. Zur Umsetzung des 
Wettbewerbsergebnisses wurde die städtebauliche Zielsetzung des Aufstellungsbeschlusses am 
25.02.2016 (FB61/0358/WP17) konkretisiert und 2017 eine frühzeitige Beteiligung im 
Bebauungsplanverfahren auf dieser Grundlage durchgeführt (FB61/0673/WP17). 

Nach Rückzug der Hauptinvestoren aus dem Projekt 2019 wurden das Parkhaus sowie weitere 
Grundstücke von der Stadt Aachen erworben und anschließend an die neu gegründete 
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) übertragen. Eine neue Projektstruktur unter Federführung der 
Stadt entstand für das städtische Projekt  „Altstadtquartier Büchel“.

Am 11.07.2019 wurde im Planungsausschuss ein Überblick über den Stand der Planungen gegeben 
und gleichzeitig die Wiederaufnahme der Vorbereitenden Untersuchungen im Bereich Antoniusstraße / 
Mefferdatisstraße beschlossen (FB61/1239/WP17). Das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen 
soll die Grundlage für die Entscheidung über die Anwendung des Sanierungsrechtes bilden, 
insbesondere den Erlass einer Sanierungssatzung gemäß § 142 Baugesetzbuch (BauGB).

Am 09.01.2020 wurde das Projekt Altstadtquartier Büchel im Planungsausschuss öffentlich vorgestellt. 
Zum einen wurden die städtebaulichen Ziele des Innenstadtkonzeptes dort bestätigt:
- städtebauliche Neuordnung des Viertels
- Neubebauung des Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung
- Ausweitung der Fußgängerbereiche in der Altstadt
- flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung
Zum anderen wurden die Themen „Wissen“, „Wohnen“ und „Wiese“ als beispielhafte, imagestärkende 
Planungsbausteine vorgestellt. Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, das Verfahren zur 
Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel in der vorgestellten Form weiterzuführen.

Am 26.08.2020 hat der Rat nach Empfehlungsbeschluss im Planungsausschuss vom 20.08.2020 (FB 
61/1500/WP 17) die neuen Planungsziele für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes Nr. 999 - 
Antoniusstraße / Mefferdatisstraße -wie folgt beschlossen:
- städtebauliche Aufwertung und Entwicklung einer angemessenen städtebaulichen Struktur und 

architektonischen Gestaltung mit einem vielfältigen innenstadt- bzw. altstadttypischen 
Nutzungsangebot

Die neuen Planungsziele für den Teilbereich um die Antoniusstraße wurden wie folgt beschlossen:
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- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der 
Antoniusstraße

- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution)
- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich
- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die 

Umgebung
- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz

Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung und unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange 
(Soziales, Sicherheit…), der Belange der Eigentümer und der dort Tätigen sollte die Verwaltung ein 
Konzept erarbeiten, das klärt, in welchem Bereich der Antoniusstraße durch eine Konzentration der 
Prostitution möglichst viele Belange berücksichtigt werden.

Bebauungsplan Nr. 999 A –Antoniusstraße – nach § 13 a BauGB
Für den Teilbereich um die Antoniusstraße soll gemäß Beschluss des Rates vom 26.08.2020 
(FB61/1500/WP17) zum einen ein Konzept zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße und 
zum anderen ein eigener Bebauungsplan für den Teilbereich Antoniusstraße erarbeitet werden. Grund 
für dieses zeitlich vorab laufende Verfahren sind dringende Entscheidungen im Bereich der 
Antoniusstraße in Bezug auf die Zulässigkeit von Bordellen, insbesondere eine auslaufende 
Veränderungssperre, die am 16.05.2018 beschlossen und mit Beschluss am 18.03.2020 um ein 
weiteres Jahr verlängert wurde. Mit Beschluss des Rates vom 19.05.2021 wurde diese nochmals um 
weiteres Jahr bis zum 29.05.2022 verlängert; eine weitere Verlängerung ist nicht möglich.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 999 A –Antoniusstraße- wurde am 14.01.2021 
vom Planungsausschuss nach Empfehlungsbeschluss der Bezirksvertretung Mitte vom 13.01.2021 
beschlossen (FB 61/0032/WP18). 

In der Zeit vom 08.02.2021 bis 09.03.2021 wurde die Planung öffentlich ausgelegt und die betroffenen 
Behörden wurden beteiligt. Die Bürger*innen hatten die Möglichkeit, sich schriftlich zu der Planung zu 
äußern. Die Planung war und ist zusätzlich im Internet einsehbar.

Abgrenzung der Geltungsbereiche 

Planungsidee „Wiese“
Am 15.04.2021 hat der Planungsausschuss beschlossen, die Planungsidee „Wiese“ zur Grundlage des 
nachfolgenden städtebaulichen Konzeptes für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes Nr. 999 
„Antoniusstraße/Mefferdatisstraße“ zu machen (Dez.III/003/WP18). Die städtebauliche Idee entstammt 
dem Ergebnis der Entwurfswerkstatt, die die Stadt Aachen im November 2020 bis Januar 2021 unter 
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Beteiligung interner und externer Fachplaner*innen, der Öffentlichkeit und der Politik erarbeitet hat. 
Dabei wurden gleichwertig die Nutzungsschwerpunkte „Wiese“, „Wissen“ und „Wohnen“ vertieft. 
Zielrichtung war eine städtebauliche Lösung für das Areal des ehemaligen Parkhauses, welches in 
2021/2022 abgebrochen wird und welches eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Altstadtquartiers 
Büchel spielen wird. Aufgabenstellung war es, Lösungen zu entwickeln, die auch ohne 
Inanspruchnahme privater Grundstücke umsetzbar sind.

Städtebauliches Konzept „Wiese“

Erläuterungen aus der Vorlage des Planungsausschusses vom 15.04.2021
„Die Planungsidee „Wiese“ schafft ein Angebot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft, was vom 
Empfehlungsgremium der Werkstatt sehr begrüßt wurde. Die prozesshafte Idee bietet eher eine 
Entwicklungsstrategie denn ein konkretes städtebauliches Konzept. Das Gremium unterstützt den 
Ansatz, damit einen Beitrag zur sukzessiven Neuinterpretation des Stadtzentrums (Platz zum Leben) 
und vorsorglich auf den mit dem prognostizierten abnehmenden Bedarf an Einzelhandels- und 
Gewerbeflächen zu reagieren. Die kreativen Zwischennutzungsideen („von temporär zu permanent“) 
bieten eine Inspirationsquelle auch für die beiden anderen Arbeiten bzw. Nutzungsszenarien. Die 
Frage, ob der mit der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel angestrebte Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft besser durch bauliche Verdichtung im urbanen Stadtquartier – das die Schaffung von 
Räumen für Wohnen, Wissen, Kultur etc. überhaupt erst ermöglicht - oder durch ein großzügiges Plus 
von öffentlichem Freiraum erzielt werden kann, wird aufgeworfen und differenziert beraten. 
Grundsätzlich wird die „Wiese“ als Frequenzbringer eingeschätzt. Die Planung versucht keine 
Stadtreparatur. Die vernachlässigten Rückseitensituationen der Antoniusstraße und Mefferdatisstraße 
bleiben präsent. Die Arbeit stellt stattdessen drei einfache Solitäre um eine zentrale Grün- und 
Wasserfläche. Die Programme der drei Häuser („Möglichkeiten, Wissen, Wohnen“) orientieren sich an 
den Vorschlägen der Stadtmacher*innen. 
Als Fixpunkt für den großzügigen Stadtraum wird allein ein hoher funktionaler und architektonischer 
Anspruch an die drei Häuser gefordert. Wichtig ist zudem eine hohe Flexibilität der Nutzbarkeit, um eine 
dauerhafte Lebendigkeit und Attraktivität zu gewährleisten.
Nimmt man den engeren Planungsumgriff (SEGA-Flächen) in den Fokus, ist die Wiese hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen Freifläche und „überbauter“ Fläche zu prüfen“.
(Hinweis zu den oben genannten Stadtmacher*innen: Um erste Bausteine eines tragfähigen neuen 
Nutzungsprogramms zu identifizieren, hat die SEGA gemeinsam mit der Stadt Aachen im Frühjahr 
2020 ein öffentliches Interessensondierungsverfahren durchgeführt und zukünftig Nutzende wie 
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Investierende angesprochen, ihr Interesse zu bekunden und ihre Programmideen zu benennen und zu 
beschreiben. Im Rahmen dieses Sondierungsverfahrens wurden die Einsendungen der 
Ideengeber*innen und die Einsendungen der Stadtmacher*innen differenziert und im August 2020 unter 
Mitwirkung aller Verfasser*innen betrachtet.)
Aus dem Beschluss des Planungsausschusses vom 15.04.2021 geht hervor, dass ein wichtiger 
Eckpunkt bei der weiteren Bearbeitung die sehr sorgfältige Prüfung ist, ob und wie eine weitere 
Anknüpfung an die Antoniusstraße städtebaulich gestaltet werden kann. 

Im Nachfolgenden sind die Abgabepläne zur Erläuterung dargestellt:

Planungsidee Wiese (engerer Planungsraum) (Entwicklungspotenzial)

Überlagerung mit dem Bebauungsplan Nr. 999 A
Im Südwesten überlagert die Planungsidee „Wiese“ das Plangebiet als sogenanntes 
„Entwicklungspotenzial“. Hier ist im künftigen städtebaulichen Entwurf die Entwicklung in Richtung 
Antoniusstraße/Nikolausstraße und die Anknüpfung an die Antoniusstraße noch herauszuarbeiten. Das 
dargestellte „Entwicklungspotenzial“ ist nur als Variante einer Weiterentwicklung und nicht als bindende 
Vorgabe für den weiteren Planungsprozess zu verstehen. Das Verhältnis zwischen Bebauung und 
Freiflächen ist noch flexibel und das Urbane Gebiet könnte hier eine „bauliche Kante“ für die zentrale 
Grünfläche bilden.

Die Festsetzung eines Urbanen Gebietes als Baugebiet widerspricht somit nicht der Planungsidee 
„Wiese“.
Das Ergebnis der Planungskonzeption wird bei der Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes 
entstehen, welches 2021/2022 erarbeitet wird, und nachfolgend in den qualifizierten Bebauungsplan Nr. 
999 mündet, der den einfachen Bebauungsplan Nr. 999 A dann überlagern wird.

2. Frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung von 2017 zum großen Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 999 – Antoniusstraße/Mefferdatisstraße-
Am 18.05.2017 wurde die Programmberatung beschlossen (FB 61/0673/WP 17) und in der Zeit vom 
03.07. bis 14.07.2017 das städtebauliche Konzept, welches aus dem Wettbewerbsergebnis von 2015 
hervorgegangen ist, öffentlich ausgestellt. Am 10.07.2017 wurde eine Bürgeranhörung durchgeführt 
und gleichzeitig wurden die betroffenen Behörden beteiligt.

Das städtebauliche Konzept sah vor, dass die heutige Bordellnutzung sich zukünftig auf den östlichen 
Teil der Straße beschränken und dort konzentriert werden sollte. Dabei sollte die Anzahl der 
Bordellzimmer gleich bleiben. Etwa die Hälfte sollte in einem größeren, zentralen Bordell untergebracht 
werden, die andere Hälfte sollte über mehrere Gebäude beidseitig der Straße verteilt werden. Aufgrund 
der geplanten Konzentration der Bordellbetriebe in der Osthälfte der Antoniusstraße sah der 
städtebauliche Entwurf ein ein- bis zweigeschossiges Gebäude vor, das diesen Teil der Straße von der 
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Westhälfte abtrennte. Diese Maßnahme sollte dazu dienen, den Bordellbereich optisch so vom Rest 
des Plangebiets abzuschirmen, dass die Chance besteht, diesen einer anderen, höherwertigen 
Nutzung zuzuführen. Wie dieses Gebäude im Einzelnen ausgebildet werden sollte, sollte Gegenstand 
der Hochbauplanung für das neue zentrale Bordell sein.
 
Es liegen von 7 Behörden Stellungnahmen vor. Von der Möglichkeit, sich zu äußern, haben 15 
Bürger*innen Gebrauch gemacht. 80 Bürger*innen haben an der Anhörungsveranstaltung 
teilgenommen. Am 22.02.2018 wurde dem Planungsausschuss das Ergebnis der frühzeitigen 
Beteiligung vorgestellt (FB 61/0860/WP 17), ohne jedoch eine formelle Entscheidung über die 
Bewertung der Stellungnahmen zu treffen. 

Fazit aus der damaligen Beteiligung
Zusammenfassend sprach sich die Polizei gegen eine Beibehaltung der Prostitution unter den 
geplanten Bedingungen in der Antoniusstraße aus und sah einen großen Vorteil in der Auslagerung an 
einen neuen Standort außerhalb der Innenstadt. Es wurden Ordnungs- und Sicherheitsgefahren 
gesehen. Die Verkleinerung der Toleranzzone wurde wegen der Konzentration des gesamten 
milieutypischen, ungeordneten Geschehens auf der Straße und der Häufung von Kriminaldelikten bzw. 
deren Verlagerung in benachbarte Straßen abgelehnt. Auch die räumliche Abtrennung wurde wegen 
der Uneinsehbarkeit, der Bildung einer Sackgassensituation und der fehlenden Anfahrbarkeit aus 
beiden Richtungen negativ beurteilt. Wegen des geplanten Abrisses des Parkhauses wurden auch 
Verkehrsverstöße durch unzulässiges Parken angenommen.
Die Staatsanwaltschaft hat Daten zu Strafanzeigen in der Antoniusstraße und Nachbarstraßen geliefert, 
aus denen hervorgeht, dass die Deliktzahlen in der Antoniusstraße zwar im Verhältnis zur Gesamtstadt 
relativ hoch sind, gegenüber den Zahlen beispielsweise der Peterstraße oder der Blondelstraße 
wiederum weniger hoch sind.

Stellungnahmen des Arbeitskreises Prostitution (bestehend aus Verwaltung und Politik) und der 
SOLWODI (Solidarity with Women in Distress – Solidarität mit Frauen in Not) NRW e.V. sprachen sich 
stark gegen eine Auslagerung der Prostitution aus der Innenstadt aus, da die Sozialisation der 
Prostituierten und Betreuung durch Gesundheits- und Sozialdienste hier sehr viel besser seien. Die 
jetzige Anbahnung über die Straße werde von vielen Prostituierten als wichtiger Bestandteil der Arbeit 
gesehen und sollte nicht entfallen, somit sei ein Umzug in ein Bordell an einem Standort außerhalb der 
Innenstadt für einige Prostituierten keine Alternative. Die Verkleinerung der Toleranzzone, in der 
Bordellbetriebe und im öffentlichen Raum angebahnte Prostitution zulässig sind, könne eine 
Verlagerung in die (evtl. illegale) Wohnungsprostitution bedeuten, was nicht wünschenswert sei. Eine 
Zunahme von Kriminaldelikten und eine Verschärfung der Gefahren- oder Sicherheitssituation wurden 
hingegen nicht gesehen. Eine bauliche Abtrennung und das Vermeiden von Zutritt bzw. Einblick durch 
Kinder und Jugendliche wurden vielmehr befürwortet.

Viele Bürger*innen haben sich – vor allem bei der Anhörungsveranstaltung im Juli 2017 – gegen einen 
Verbleib der Bordellnutzung am heutigen Standort ausgesprochen (Lärmbelästigung, Verunreinigung, 
Sicherheitsbelange). 
Von einem Eigentümer in der westlichen Antoniusstraße wurde eine sehr umfangreiche Stellungnahme 
abgegeben, die die Beeinträchtigung der Eigentümerbelange durch einen planungsrechtlichen 
Ausschluss der Prostitution auf dem in seinem Eigentum stehenden Grundstück betont. Die 
planungsrechtliche Sicherung dieser Nutzung auf diesem Grundstück wird bevorzugt und das größere 
Bordell auf einem Fremdgrundstück ablehnt. 

Ergänzende Stellungnahme des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung
Es gibt für die Stadt Aachen eine Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes, 
erlassen 2009 von der Bezirksregierung Köln, die es verbietet, in einem festgelegten Bezirk 
(„Sperrbezirk“) der Stadt Aachen auf Straßen, Wegen, Plätzen, die öffentlich sind oder von der 
Öffentlichkeit eingesehen werden, der Straßenprostitution nachzugehen. Von diesem Sperrbezirk ist die 
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Antoniusstraße ausgenommen, der ausgenommene Bereich in der Antoniusstraße wird als 
Toleranzzone bezeichnet. Eine Anpassung des Sperrbezirks an die Ergebnisse des 
Bauleitplanverfahrens kann nur durch die Bezirksregierung erfolgen. 
Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung sprach sich gegen die damalige Sackgassenlösung aus und 
für eine Ausweitung der seinerzeit geplanten sehr geringen Anbahnungsflächen im Straßenraum. 
Anderenfalls sei nicht mit einer derartigen Erweiterung des Sperrbezirks durch die Bezirksregierung zu 
rechnen.  

Sämtliche Einwendungen und Beteiligungen bezogen sich in erster Linie auf die konkrete 
städtebauliche Planung von 2017. Diese sind in die neue Planung eingeflossen.

Fazit für die derzeitige Planung
Die aktuelle Planung wurde 2020 und 2021 erarbeitet. Die Auswirkungen der aktuellen Planung stellen 
sich gegenüber denen der Planung von 2017 als erheblich ausgewogener für die im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Belange dar. Sowohl für die Prostituierten, für die sonstige 
Bevölkerung und auch für die Sicherheitsbehörden stellt sich die Lösung positiver dar. 
Die sicherheitstechnischen Bedenken der Polizei und auch des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung 
gegen die starke Verkleinerung der Toleranzzone auf ca. 30 m und die bauliche Abtrennung können 
durch die aktuelle Planung mit einer Konzentrations-Zone von ca. 65 m und ohne bauliche Abtrennung 
entkräftet werden. Aus Sicherheitserwägungen und sozialen Aspekten heraus gab es starke 
Bekundungen von der Interessenvertretung der Prostituierten SOLWODI und des Arbeitskreises 
Prostitution für eine Erhaltung der Prostitution in der Antoniusstraße mit Anbahnung über den 
öffentlichen Straßenraum. Diesem Interesse kommt die aktuelle Planung entgegen. 

Gespräche im Jahre 2020 mit der Polizei zeigen, dass die Auslagerung an einen Standort außerhalb 
der Innenstadt seitens der Polizei weiterhin favorisiert wird. Wenn die Prostitution in der Antoniusstraße 
verbleibt, kann von der Polizei einem größeren Bordell zwar zugestimmt werden, gewünscht wird 
allerdings eine Aufweitung der Antoniusstraße für Einsatzfahrzeuge. Dem kann in der aktuellen Planung 
nicht entsprochen werden.
Der Verein SOLWODI betont in einer aktuellen Stellungnahme, dass bei Reduzierung der 
Prostituierten-Arbeitsplätze die Verlagerung in Wohnungsprostitution befürchtet wird, die wegen der 
fehlenden sozialen und gesundheitlichen Betreuung als negativ eingeschätzt wird. In der von der 
Verwaltung erarbeiteten Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Dezember 
2020) wird dargestellt, dass und auf welcher Grundlage davon auszugehen ist, dass ca. 100 
Prostituierten-Arbeitsplätze auskömmlich sind, um keine Verdrängung zu bewirken und wie diese mit 
dem aktuellen Bebauungsplanentwurf zwar innerhalb der Antoniusstraße verlagert, aber in gleicher 
Anzahl erhalten werden können. Die Planung beeinflusst die Zahl der Arbeitsplätze nicht unmittelbar, 
sondern schafft nur die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bordelle und andere 
innenstadttypische Nutzungen in bestimmten Bereichen. Sie geht von einer jedenfalls mittelfristigen 
Verlagerung der Arbeitsplätze innerhalb der Antoniusstraße aus. 

Die Meinung vieler Bürger*innen gegen die Beibehaltung der Prostitutionsnutzung ist zwar 
nachvollziehbar, die Diskussion mit den sachverständigen Beteiligten, Fachbereichen und Behörden 
und Interessensvertretern der Prostituierten hat jedoch die vielen Vorteile der Beibehaltung der Nutzung 
dort ergeben. Die Verdrängung in andere Stadtbezirke oder in Wohnungsprostitution wäre mit vielen 
Nachteilen, insbesondere für die Prostituierten, verbunden und durch die Konzentration im östlichen 
Teilbereich ist eine höhere Verträglichkeit zu erwarten.
Den privaten Interessen von Eigentümern und Betreibern von Bordellen wird insofern Rechnung 
getragen, dass der östliche Teil der Antoniusstraße weiterhin eine Konzentrationszone mit 
planungsrechtlich zulässiger Prostitution . Dort, wo städtebaulich die größten Missstände vorherrschen 
und die größten Chancen für eine Neuentwicklung und Umstrukturierung des Altstadtquartiers 
bestehen, soll nach sachgerechter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 
Prostitutionsnutzung zugelassen werden. Die Belange der Eigentümer*innen werden ebenfalls in der 
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Abwägung berücksichtigt. Es besteht zum einen Bestandsschutz für genehmigte Nutzungen. Darüber 
hinaus werden Nutzungsmöglichkeiten für alle Grundstücke für eine wirtschaftliche Nutzung 
vorgesehen.

3. Bericht über das Ergebnis der Öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 999 A 
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 08.02.-09.03.2021. Im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung sind 13 Eingaben eingegangen. 

Zentraler Inhalt der Eingaben ist die Interessenbekundung von Eigentümer*innen, Pächter*innen und 
Mieter*innen in der Antoniusstraße, ihre Nutzung Bordell dort, wo sie gemäß Entwurf des 
Bebauungsplanes nicht mehr zulässig sein soll, weiter zu betreiben. In der Regel deklarieren sie 
Bestandsschutz für ihre Nutzung und halten die gemäß Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen für 
nicht umsetzbar und/oder nicht rentabel. Weitere Eigentümer*innen sprechen sich für die Festsetzung 
Urbanes Gebiet in dem Bereich aus, wo im geplanten Sondergebiet 2 keine Bordelle, aber auch keine 
Wohnungen zulässig sind. 
Die Abwägungsvorschläge der Verwaltung stellen dar, dass bis auf ein Grundstück kein 
Bestandsschutz für die Bordellnutzung besteht, da keine Bau- oder Nutzungsgenehmigungen vorliegen. 
Somit geht es in erster Linie um die Abwägungsentscheidung, dass der Wunsch nach Weiterführung 
der Nutzung Bordell im Mittel- und im Westteil der Antoniusstraße nachrangig gegenüber den 
städtebaulichen Zielen der Stadt zu werten ist. Ziel der Stadt ist es, die Bordellnutzungen in der Straße 
im östlichen Teil zu konzentrieren und damit das gesamte Quartier aufzuwerten und neue 
zukunftsweisende Nutzungen zu etablieren, die der gesamten Stadtgesellschaft zugute kommen. Diese 
Abwägungsentscheidung entzieht den Eigentümer*innen jedoch nicht eine wirtschaftliche Nutzung ihrer 
Grundstücke, sodass deren grundsätzliches Interesse an einer wirtschaftlichen Nutzung berücksichtigt 
wird. Die Umsetzung der Planung wird durch einen einzelnen Betrieb, der Bestandsschutz genießt, 
nicht unmöglich gemacht, zumal dieser Eigentümer sich nicht in der Richtung geäußert hat, dass er 
wünscht, die Bordellnutzung aufrechtzuerhalten. 
Ein Eigentümer im Bereich Sondergebiet 1, der für Bordelle vorgesehen ist, spricht sich gegen eine 
Nutzung seines Grundstücks als Bordell aus. Dieses Grundstück mit einer Größe von ca. 440 m² hat 
eine zentrale Rolle für die Unterbringung von Bordellbetrieben in der Konzentrationszone. Durch 
dessen Nutzung soll die heutige Anzahl von ca. 100 Prostitutionsarbeitsplätzen wieder erreicht werden. 
Das städtebauliche Ziel hat eine so große Bedeutung, dass der Eigentümerwunsch nach einer anderen 
Nutzung im Rahmen der Abwägung zurückgestellt wird. 
Weitere Eingaben kommen von Bürger*innen, die nicht Eigentümer*innen in der Antoniusstraße sind. 
Sie sprechen sich zum Teil gegen die Beibehaltung und für eine Verlagerung der Prostitution aus. 
Andere sprechen sich zwar für die Beibehaltung der Prostitution aus, fordern jedoch mehr Schutz für 
die in der Antoniusstraße tätigen Prostituierten.
Die Vorteile der Beibehaltung der Prostitution werden in den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung 
ausführlich dargestellt. Für die Arbeitsbedingungen und den Schutz der Prostituierten kann die 
Überwachung der Vorschriften des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) wirksam sein; der 
Bebauungsplan hat jedoch keine Handhabe. Die grundsätzliche Beibehaltung der Prostitution bei 
gleichzeitiger Konzentration in einem Bereich trägt indirekt zur Stabilisierung der Arbeitsverhältnisse 
bei.

In zwei Eingaben wird die Zulässigkeit der Festsetzung von Kerngebieten (MK) gemäß § 7 BauNVO für 
Teile der Antoniusstraße in Frage gestellt. In einer weiteren Eingabe wird die Frage gestellt, wie die 
Konzeption der Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße umgesetzt werden könne, wenn im 
Kerngebiet 1 (MK 1) außer Bordellen noch mehrere andere Nutzungen zugelassen werden. 

Die schriftlichen Eingaben der Bürger*innen sowie die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind der 
Vorlage als Anlagen (Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung, Eingaben) beigefügt.

Die Änderungen der Planung aufgrund der Eingaben der Öffentlichkeit werden unter Pkt. 5 erläutert.
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4. Bericht über das Ergebnis der Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 999 A
Es wurden 27 Behörden an der Planung beteiligt. Es wurden von einer Behörde (Polizeipräsidium 
Aachen) Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Es handelt sich um die grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Beibehaltung der Prostitution in der Antoniusstraße, die bereits in der Eingabe von 2017 
geäußert wurden und deren Inhalt vom Grundsatz aufrechterhalten wird. Die aktuelle Eingabe von 2021 
macht Anregungen zu dem ausgelegten Bebauungsplanentwurf. Diese betreffen zum einen 
Sicherheitsaspekte wie die gute Einsehbarkeit und gute Befahrbarkeit der Antoniusstraße mit 
Einsatzfahrzeugen. Zum anderen wird die Erhöhung der Frequenz der Besucher*innen der 
Antoniusstraße als kritisch sehen und vorgeschlagen, nur zeitlich antizyklische Nutzungen vor 20:00 
Uhr zuzulassen, insbesondere an den Wochenendtagen wie Freitag und Samstag.  

Die komplette Verlagerung der Prostitution wurde schon im Rahmen der Erarbeitung des 
Bebauungsplanes als keine sinnvolle städtebauliche Lösung gesehen, sondern das Ziel der 
Stabilisierung der langjährig vorhandenen Struktur der Bordellbetriebe – auch zum Schutz der 
Prostituierten – verfolgt. Diese wurde bereits mit der Polizei kommuniziert und die aktuelle Planung in 
2020 vorgestellt.
Die aktuelle Eingabe zeigt, dass die Polizei die von der Stadt verfolgte Lösung akzeptieren kann, jedoch 
dabei darauf Wert legt, den Zugang und die Einsicht in die Straße beizubehalten. 

Einbauten in die Straße sind nicht geplant und klare Gebäudestrukturen ohne nicht einsehbare Ecken 
werden in der jetzigen Baustruktur bleiben. Mehr Fläche für Einsatzfahrzeuge kann jedoch nicht 
bereitgestellt werden. Die bisherigen öffentlichen Verkehrsflächen bleiben jedoch erhalten.
Der Anregung, nur Nutzungen zuzulassen, die vor 20:00 Uhr stattfinden, wird nicht gefolgt, da dies 
unvereinbar mit den Zielen der Aufwertung der Innenstadt mit einem vielfältigen Nutzungsmix ist. 
Außerdem kann der Konflikt in der Schwere nicht nachvollzogen werden, dass er eine komplette 
Unzulässigkeit von Nutzungen nach 20:00 Uhr rechtfertigt.
Die Eingabe führte nicht zu einer Änderung der Planung. 

5. Änderungen nach der öffentlichen Auslegung
Änderungen zur Art der baulichen Nutzung
Aufgrund der Anregungen der Öffentlichkeit und zur besseren Umsetzung der 
Konzentrationskonzeption wurde die Planung in folgenden Punkten geändert:
- Statt der Gebietskategorie Kerngebiet (MK) sollen zwei Sondergebiete (SO 1 Bordelle) und (SO 2 

Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen) festgesetzt werden. 
- Im SO 2 sind neben Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen oberhalb des ersten Obergeschosses 

auch Wohnungen ausnahmsweise zulässig.
- In dem Bereich des geplanten Sondergebiet 1 (SO 1 Bordelle) sollen außer Bordellen nur zugehörige 

Betriebswohnungen zugelassen werden, um die Verlagerung der Bordelle in diesen Bereich zu sichern bzw. 
nicht durch andere Nutzungen unmöglich werden zu lassen. 

Änderungen zum Schutz der Themalquellen
Im ersten Entwurf des Bebauungsplanes war aufgrund des Thermalquellenschutzes eine Beschränkung 
der Sohltiefe vorgesehen. Diese ist als Maß der baulichen Nutzung zu werten, was aber gemäß § 16 
Abs 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) als alleinige Festsetzung nicht zulässig ist. Es ist stets die 
Grundflächenzahl und die Zahl der Vollgeschosse bzw. die die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen. 
Da im einfachen Bebauungsplan diese Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nicht gefasst 
werden sollen, muss diese isolierte Festsetzung entfallen. Der Schutz kann jedoch alternativ über die 
Bestimmungen des Wassergesetzes erfolgen, die sicherstellen, dass die Thermalquellen geschützt 
werden. Dies erfolgt dann im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren. In den Schriftlichen 
Festsetzungen wird ein Hinweis aufgenommen, so dass jede Eigentümer*in oder Bauherr*in auf die 
Rechtslage zum Thermalquellenschutz hingewiesen wird.
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Verkleinerung des Geltungsbereichs 
Im Eckbereich Antoniusstraße / Nikolausstraße waren fünf Grundstücke in den Bebauungsplan 
einbezogen worden, da diese geeignet waren, als Ganzes von einem Eigentümer einer neuen Nutzung 
zugeführt zu werden. Diese Grundstücke sind derzeit als Stellplätze genutzt und eine Änderung der 
Nutzung ist wahrscheinlich.
Die 2018 beschlossene und bis Mai 2022 verlängerte Veränderungssperre bezieht jedoch die 
Flurstücke 1325 und 1326 an der Nikolausstraße nicht ein. Da der Bebauungsplan als einfacher 
(vorgezogener) Bebauungsplan zur Neuregelung der Prostitution geplant ist und ein zeitlich forciertes 
Verfahren durch die Veränderungssperre in diesem Bereich veranlasst ist, wird vorgeschlagen, diese 
zwei Grundstücke nicht mehr in den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes aufzunehmen. Da ein 
konkretes Bauvorhaben hier nicht unmittelbar absehbar ist – weder liegen Planungsabsichten vor noch 
eine Eingabe im Bebauungsplanverfahren – kann sich der Bebauungsplan auf die drei Grundstücke an 
der Antoniusstraße beschränken und die Planungsüberlegungen für die zwei Grundstücke an der 
Nikolausstraße auf den künftigen qualifizierten Gesamtbebauungsplan verlagert werden. Zudem liegen 
diese Grundstücke unmittelbar neben dem Grundstück des ehemaligen Parkhauses, welches derzeit 
abgebrochen wird. Hier sind die Planungsüberlegungen (Beschluss zur Erarbeitung einer 
Rahmenplanung vom 15.04.2021) noch in der Bearbeitung und sollten abgewartet werden. Auf 
Bauvorhaben, die dem Aufstellungsbeschluss und den Planungen der Stadt widersprechen, kann ggf. 
mit dem Sicherungsinstrument der Veränderungssperre noch reagiert werden. 

Die Änderungen führen dazu, dass einer erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
erforderlich wird. 

6. Klimanotstand
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 19.06.2019 sollen die Auswirkungen der Beschlüsse hinsichtlich 
der Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekte dargestellt werden, um den Gremien bei der 
Entscheidungsfindung zu helfen. Weiterhin ist gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2020 die Klimarelevanz 
darzustellen.
Die Klimacheckliste ist der Vorlage als Anlage beigefügt. In deren Auswertung zeigt sich, dass Vorteile 
in der günstigen infrastrukturellen Anbindung des Plangebiets liegen und weiterhin in der günstige Süd-
Ausrichtung der Gebäude zur potenziellen Nutzung der Sonnenenergie. Die Nachteile sind eine hohe 
Versiegelung und wenig Freiflächen. Der Planbereich ist überwiegend bebaut und damit bereits stark 
versiegelt. Er liegt innerhalb des Belastungsbereichs Stadtklima der Innenstadt, für den eine maximale 
Versiegelung von 60 % und Dachbegrünungen empfohlen werden. 
Der einfache Bebauungsplan enthält jedoch nur Festsetzungen zur Art und nicht zum Maß der 
Bebauung, somit wird kein Einfluss auf die Versiegelung genommen und auch keine Dachbegrünung 
festgesetzt. Die übrigen Maßstäbe ergeben sich aus den Anforderungen des § 34 BauGB. Die 
städtische Grün- und Gestaltungssatzung gilt davon unabhängig bereits jetzt.
Bei einer weiteren Qualifizierung des Planbereichs über einen qualifizierten Bebauungsplan für den 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 999 - Antoniusstraße/Mefferdatisstraße - kann 
auf diese Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung Rücksicht genommen und 
entsprechende Festsetzungen getroffen werden.

7. Erneuter Offenlagebeschluss
Die Verwaltung empfiehlt, die Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung – soweit 
sie nicht in die Planung eingeflossen sind – zurückzuweisen und den Bebauungsplanentwurf für den 
Bebauungsplan Nr. 999 A - Antoniusstraße - in der vorliegenden Fassung mit verkleinertem 
Geltungsbereich erneut öffentlich auszulegen.
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Anlage/n:
1. Übersichtsplan
2. Luftbild
3. Entwurf des Rechtsplanes
4. Entwurf der Schriftlichen Festsetzungen 
5. Entwurf der Begründung
6. Eingaben Öffentlichkeit
7. Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung
8. Abwägungsvorschlag Behördenbeteiligung
9. Klimacheckliste
10. Entwurf des Rechtsplanes der 1. Öffentlichen Auslegung
11. Entwurf der Schriftlichen Festsetzungen der 1. Öffentlichen Auslegung
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Entwurf der Schriftlichen Festsetzungen 

zum  
Bebauungsplan Nr. 999 A 
- Antoniusstraße - 
 

für den Bereich Antoniusstraße zwischen Nikolausstraße und Mefferdatisstraße 

im Stadtbezirk Aachen-Mitte 

(zum Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung) 

 
Lage des Plangebietes 

17 von 238 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 999 A Entwurf der schriftlichen Festsetzungen zur erneuten Offenlage 
- Antoniusstraße / Mefferdatisstraße - Fassung vom 25.10.2021 
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Gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Sondergebiete 

 
1.1.1 Sondergebiet 1 -Bordelle- (SO 1) 

Die Flurstücke, die im Lageplan mit der Ziffer 1 markiert sind, werden als Sondergebiet Bordelle festgesetzt. 
Im Sondergebiet 1 sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen zulässig: 
 Bordelle und bordellartige Betriebe sowie der Ausübung der Prostitution dienende Einrichtungen 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber*innen und Betriebsleiter*innen. 
Der zulässige Störgrad von Nutzungen, Betrieben und Anlagen entspricht dem Störgrad eines Kerngebietes. 
 
1.1.2 Sondergebiet 2 -Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen- (SO 2) 

Die Flurstücke, die im Lageplan mit der Ziffer 2 markiert sind, werden als Sondergebiet Gastronomie, Einzelhandel und 
Dienstleistungen festgesetzt. 
Im Sondergebiet 2 sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen zulässig: 
 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe 
 Sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe  
 Vergnügungsstätten (mit Ausnahme von Spielhallen und spielhallenähnlichen Unternehmen, die ausschließlich oder 

überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten dienen), Spielbanken und Wettbüros für Pferdewetten und sonstige Wet-
ten)  

 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber*innen und Betriebsleiter*innen. 
Im Sondergebiet 2 sind folgende Arten von Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig: 
 Wohnungen oberhalb des I. Obergeschosses. 

 

Im Sondergebiet 2 sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen nicht zulässig: 
 Bordelle und bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution 
Der zulässige Störgrad von Nutzungen, Betrieben und Anlagen entspricht dem Störgrad eines Kerngebietes. 
 

1.2 Urbanes Gebiet (MU) 

Die Flurstücke, die im Lageplan mit der Ziffer 3 markiert sind, werden als Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt.  
Im Urbanen Gebiet sind Wohnungen an der Straßenseite im Erdgeschoss nicht zulässig. 
Im Urbanen Gebiet (MU) sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen nicht zulässig: 
 Bordelle und bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution 
 Ferienwohnungen 

 

Folgende ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, Arten von Betrieben und Anlagen sind nicht zulässig: 
 Tankstellen 

 Vergnügungsstätten 
 

Erweiterter Bestandsschutz 
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Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO sind für das Grundstück Mefferdatisstraße 8 (Flurstück Nr. 1461) Änderungen und Erneuerun-
gen und geringfügige Erweiterungen der vorhandenen Spielhalle bis zu einer Größe von maximal 155m² Nutzfläche zuläs-
sig. 
 

Nachrichtliche Übernahmen 

Denkmale, Denkmalbereiche und Bodendenkmale 

Das Plangebiet liegt innerhalb des „Denkmalbereichs Innenstadt“ gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

(DSchG NRW). Die Gebäude Antoniusstraße 18, Antoniusstraße 32, Mefferdatisstraße 4/6 und Mefferdatisstraße 8 sind als 

Baudenkmäler gemäß DSchG NRW eingetragen. Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals „Römisches und neu-

zeitliches Stadtviertel Büchel“ gemäß DSchG NRW. 

 

Kennzeichnungen 

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind   

Folgende Flächen sind mit umweltgefährdenden Stoffen belastet: 

Gemarkung Aachen, Flur 83, Flurstücke 1143, 1632, 1496, 2380. 

 

Hinweise  

1. Kampfmittel 

Das Plangebiet liegt im ehemaligen Bombenabwurf- und Kampfgebiet. Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und andere 

historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bombenabwürfe. 

 

2. Bodendenkmäler 

Aufgrund der guten Erhaltungsbedingungen und der bislang geringen modernen Störungen ist bei künftigen Baumaßnah-

men sicher mit notwendigem Erhalt archäologischer Substanz und damit einhergehenden Umplanungen zu rechnen. 

Es wird auf die Bestimmungen der § 15, 16 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) hingewiesen (Mel-

depflicht und Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern): Danach sind bei Bodenbewegungen auftre-

tende archäologische Funde und Befunde unverzüglich der Stadt Aachen als Untere Denkmalbehörde (Lagerhausstraße 

20, 52058 Aachen, Tel. 0241 432 6164 , denkmalpflege@mail.aachen.de ) oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 

Rheinland (Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel. 02425 9039-0) zu melden. Bodendenkmal und 

Entdeckungsstätte sind zunächst unverändert zu erhalten, bis die Weisung der zuständigen Stelle für die Fortsetzung der 

Arbeiten vorliegt. Ein Verstoß gegen die Meldepflicht wird mit einem Bußgeld geahndet (§ 41 DSchG NRW). 

 

3. Kriminalprävention 

Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen Maßnahmen auch sicherheitstechnische Maßnahmen an den Häu-

sern berücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK 44) bietet kostenfreie Beratungen über kriminalitätsmin-

dernde Maßnahmen an. 

 

4. Grundwasserschutz, Thermalquellenschutz 

Der Grundwasserstand im Plangebiet befindet sich bei ca. 3,0 m unter Flur. Sollten Bauwerke ins Grundwasser einbinden, 

sind ggf. Maßnahmen, wie z.B. druckwasserdichte Abdichtungen der erdberührenden Bauwerke zum Schutz vor hohem 
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Grundwasser, erforderlich. Die Anforderungen ergeben sich aus den vorhandenen wasserrechtlichen Bestimmungen (§ 49 

WHG). Danach sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf das Grund-

wasser auswirken können, der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Ggf. wird eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, 

die möglicherweise an Auflagen, wie zum Beispiel das Erstellen von hydrogeologischen Gutachten und das Umsetzen der 

darin ermittelten Schutzmaßnahmen, gebunden sind. Sollte gemäß Gutachten eine Umleitung des Grundwasserstroms 

erforderlich werden, ist bei der Unteren Wasserbehörde eine Erlaubnis zu beantragen. Sollte bei Ausschachtungsarbeiten 

unerwarteterweise Grundwasser aufgegraben werden, ist dies unverzüglich der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 

Jeglicher Eingriff in das Grundwasser (Grundwasserentnahme) ist gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz erlaubnispflichtig. 

Das Plangebiet ist vollständig im höchst sensitiven Bereich des Aachener Thermalquellenzugs. Die Quelllinie zwischen den 

genutzten Thermalquellen Kaiserquelle und Rosenquelle liegt knapp außerhalb des Planbereichs. Eine negative Beeinträch-

tigung des Quellenzuges kann im sensiblen Bereich in wenigen Tagen erfolgen, so dass das Schutzerfordernis in diesem 

Bereich sehr hoch anzusetzen ist.  

 

Diese schriftlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 

_____.2021 die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 999 A - Antoniusstraße - beschlossen hat. 

 

Aachen, den _____.2021 

 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 

20 von 238 in Zusammenstellung



Fachbereich Stadtentwicklung, -planung  
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Die Oberbürgermeisterin 

 

 
 

 

Entwurf der Begründung  
zum 
Bebauungsplan Nr. 999 A 
- Antoniusstraße - 
im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
für den Bereich der Antoniusstraße, zwischen Mefferdatisstraße und Nikolausstraße 
(zum Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung) 

 
 
Lage des Plangebietes  
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1. Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation  

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Lage und Geltungsbereich  
Das Plangebiet liegt im östlichen Innenstadtbereich von Aachen, unweit des historischen Zentrums mit Dom und Rathaus. 
Es umfasst die Grundstücke beiderseits der Antoniusstraße, die von der Mefferdatisstraße bis zur Nikolausstraße in West-
Ost-Richtung verläuft. Es liegt in der Gemarkung Aachen, Flur 83, umfasst 31 Flurstücke und hat eine Größe von ca. 6400 
m². 
 
Es wird begrenzt durch die Nikolausstraße und die Mefferdatisstraße und die hinteren Grundstücksgrenzen der Grundstü-
cke der Antoniusstraße 3-29c und der Mefferdatisstraße 4-6 im Norden und durch die hinteren Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke der Antoniusstraße 10-32 und Mefferdatisstraße 8 im Süden. Zwei unbebaute Grundstücke auf der südlichen 
Seite der Antoniusstraße gehören komplett zum Geltungsbereich, dies sind das Flurstück 2380 zwischen Hausnummer 22 
und 28 und die Flurstücke 1299 und 1311 an der südlichen Ecke Antoniusstraße / Nikolausstraße. 
 
Derzeitige Bebauung und Nutzung 
Die Grundstücke sind überwiegend in geschlossener Bauweise bebaut, bis auf die oben genannten unbebauten Grundstü-
cke 2380, 1299 und 1311, die jeweils als private Stellplätze genutzt werden. 
Die Bebauung ist sehr heterogen, von eingeschossigen Gebäuden mit Flachdach bis zu viergeschossigen Gebäuden mit 
Satteldach. Die III-IV-geschossigen Gebäude stammen aus der Gründerzeit wie die Häuser Antoniusstraße 32 und 18 oder 
Mefferdatisstraße 8 bzw. Jugendstilzeit wie Mefferdatisstraße 4/6. Andere sind Stadthäuser aus den 1950er-Jahren wie An-
toniusstraße 22, 30, 3, 23, 25, 27, 29b und 29c. Diese weisen noch eine gewisse Gestaltung wie sonstige Wohn- und Ge-
schäftshäuser in der Innenstadt auf. Die Gebäude Antoniusstraße 18 und 32 sowie die Gebäude Mefferdatisstraße 4/6 und 
8 stehen unter Denkmalschutz. Die niedrigen Gebäude sind in der Regel auch aus den 1950er- oder 1960er-Jahren und 
sind von sehr einfacher Gestaltung. Sie sind ein- / zweigeschossig mit Flachdach und wirken wie ehemalige gewerbliche 
Schuppen oder Wirtschaftsgebäude, die in Bordelle umgebaut wurden. Dies betrifft die Gebäude Antoniusstraße 10,12, 14, 
16, 20/20a, 28, 5, 7, 9, 11-13, 15, 17, 19, 21, 29 und 29a. Dieser Gebäudetyp überwiegt also und stellt einen völlig atypi-
schen Gebäudetyp für die Altstadt von Aachen dar. Die Grundstücke sind bezogen auf die sonstige Altstadt untergenutzt 
und durch die Häufung in der Straße stellt sich ein baulicher und stadtgestalterischer Mangel in diesem Quartier dar. 
Der bauliche Zustand der Gebäude ist im Allgemeinen sehr dürftig. Es ist ablesbar, dass die Erdgeschosszonen mit der Zeit 
mit neuen großen Fenstertüren ausgestattet wurden und der Anstrich der zumeist verputzen Häuser erneuert wurde, jedoch 
kaum andere Investitionen getätigt wurden. 
 
Die Nutzung mehrerer Gebäude dient bereits historisch seit Jahrzehnten überwiegend der Prostitution. Prostitution findet in 
den Gebäuden statt, die Anbahnung hingegen im Bereich des Gehweges und der Straße, von dem aus über die sog. „Ko-
berfenster“ Kontakt aufgenommen wird. Die einfachen Gebäude dienen auch heute nur dieser Nutzung, sodass in erster 
Linie die Erdgeschossnutzung die Wirtschaftlichkeit dieser Gebäude bestimmt. Hinter den so genannten „Koberfenstern“ 
(Fenstertüren) in den Fassaden bieten die Prostituierten ihre Dienste an. In den Obergeschossen befinden sich die soge-
nannten „Verrichtungsszimmer“. 
 
Die Nutzungen entsprechen nicht denen eines attraktiven nutzungsgemischten Innenstadtgebietes und auch nicht der Ver-
sorgungsfunktion mit Einzelhandel und Dienstleistungen. Aufgrund des vergleichsweise hohen Flächenumsatzes und der 
hohen Gewinnmargen, die hier in unattraktiven Gebäuden erzielt werden können, hatten bisher andere Nutzungen kaum 
eine Chance. Auch das schlechte Image der Straße, das durch die im öffentlichen Raum deutlich wahrnehmbare Prostitu-
tion sowie den Umstand geprägt ist, dass diese – anders als die übrigen Innenstadtbereiche – kein Sperrbezirk im Sinne der 
„Sperrgebietsverordnung“ ist – erschweren die Realisierung anderer Nutzungen.  
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Genehmigungsstatus 
Die Genehmigungslage in der Antoniusstraße ist keineswegs einheitlich. Während viele Gebäude als Wohnhäuser geneh-
migt wurden, sind auch gewerbliche Betriebe genehmigt, die keinerlei Bezug zur Prostitution haben. Nach Bauaktenlage 
sind in der Antoniusstraße 11 Wohnhäuser, 1 Wohn- und Geschäftshaus, eine Werkhalle und ein Möbellager genehmigt 
worden. In einem Gebäude (Hausnummer 11-13) wurde eine gewerbliche Zimmervermietung genehmigt.  
Die Nutzung Bordell ist somit überwiegend nicht genehmigt worden, bis auf das Gebäude Antoniusstraße 11 - 13. Im Haus 
Mefferdatisstraße 4/6 sind sowohl der Table-Dance-Betrieb, Videokabinen, Gastronomie als auch einzelne Zimmer als 
Wohnnutzung genehmigt. Im Haus Mefferdatisstraße 8 ist eine Spielhalle im Erd- und Obergeschoss genehmigt. In den wei-
teren Obergeschossen sind hier ansonsten genehmigte Wohnungen vorhanden. 
Die zwei unbebauten Grundstücke dienen als Stellplatzanlagen und teilweise dem Stellplatznachweis für andere Gebäude 
in der Umgebung. Hierfür sind Baulasten eingetragen. 
 
Topographie 
Das Plangebiet weist einen deutlichen Höhenunterschied in Form eines Hanges auf, der von Osten nach Westen und von 
Süden nach Norden ansteigt. An der Mefferdatisstraße ist der Tiefpunkt mit einer Höhe von ca. 163,00 m über NHN, an der 
Nikolausstraße liegt der Hochpunkt mit einer Höhe von ca. 167,40 über NHN. Die Nikolausstraße selbst steigt in Richtung 
Großkölnstraße weiter an, sodass der höchste Punkt auf dem Grundstück Antoniusstraße 3 liegt (ca. 168,50 m über NHN). 
Am südlichen Rand des Plangebietes bestehen zum Grundstück des ehemaligen APAG-Parkhauses teilweise starke Hö-
henunterschiede bis zu 2,0 m.  
 
Begrünung, Baumbestände 
In der Straße und auf den Grundstücken sind keine Grünflächen vorhanden. Lediglich auf der Rückseite der südlich gelege-
nen Grundstücke Antoniusstraße 12-14, 16, 20/20a und 20b sind Grünstrukturen mit einigen Bäumen vorhanden. Laut 
Vermessung handelt es sich um eine Kirsche, eine Pappel und zwei Birken hinter Haus 12-14 und einen Götterbaum hinter 
Haus 20/20a. 
 
Vorhandene Erschließung, Wegeverbindungen 
Die Antoniusstraße hat wie die Nikolausstraße und die Mefferdatisstraße keine starke Verbindungsfunktion, sondern eher 
den Charakter einer Nebenstraße, was der Erhaltung als Prostitutionsstraße in der Altstadt zugute kommt. 
Die Straße selbst hat eine Breite von ca. 7,0 m und weist ein Trennprinzip mit schmalen Gehwegen auf. Sie ist jedoch für 
Fahrzeuge (bis auf Anlieger) gesperrt und steht somit überwiegend dem Fußgängerverkehr zur Verfügung. Dies begünstigt 
die Nutzung als Anbahnungszone für die Prostitution. Die Zufahrt auf die genannten Stellplatzanlagen erfolgt über die Niko- 
lausstraße und die Mefferdatisstraße. 
 
 
1.2 Übergeordnete Planungen 

1.2.1 Regionalplan  

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, stellt den Bereich des Plangebietes als „All-
gemeinen Siedlungsbereich“ dar. 
 
1.2.2 Flächennutzungsplan (FNP)  

Der Flächennutzungsplan schafft als vorbereitender Bauleitplan ein umfassendes, die gemeindlichen Planungen integriertes 
Bodennutzungskonzept. Er zeigt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet auf.  
Der Flächennutzungsplan 1980 sowie der vom Rat beschlossene Flächennutzungsplan AACHEN*2030 stellen den Planbe-
reich als „Gemischte Baufläche“ dar.  
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Der gesamte Bereich ist überlagert mit der Darstellung Schutzbereich Stadtklima. Für Flächen innerhalb der Stadtklimadar-
stellungen im Flächennutzungsplan AACHEN*2030 sollen im nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanverfahren gemäß 
dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Auswirkungen, 
insbesondere auf die Gesundheit des Menschen in Betracht gezogen werden.  
Lagebedingt klimarelevante Maßnahmen sind in die zukünftigen Planungsprozesse zu integrieren. Der Schutzbereich Stadt-
klima ist als Hinweis zu verstehen, in den Dossiers der Umweltprüfung (Anlage 2 zu Teil B der Begründung zum FNP 
AC*2030) wird auf entsprechende Empfehlungen für diese Flächen innerhalb einer Klimasignatur hingewiesen, entspre-
chende Erläuterungen finden sich in Teil A-Anlage 6_Hinweise Klimasignatur. 
 
Für gemischte Bauflächen überlagert mit der Klimasignatur Stadtklima wird als stadtklimatisches Ziel die Minderung der 
Wärmebelastung tagsüber und nachts gesehen. Lage bedingte Maßnahmen wie die Steuerung des Versiegelungsgrad über 
die GRZ (max. 60%), die Begrünung von Straßenräumen bei Neuplanungen sowie die Gestaltung der Verkehrsflächen mit 
Materialien mit geringer Wärmespeicherfähigkeit werden hier als erforderlich betrachtet. In einem einfachen Bebauungsplan 
ohne Maß der baulichen Nutzung ist dies jedoch nicht möglich.  
 
 
1.3 Informelle Planungen 

Masterplan 2030 

2010 wurde mit der Arbeit an einem Masterplan und einem neuen Flächennutzungsplan für Aachen begonnen. Unter dem 
Projekttitel AACHEN*2030 sollen die in engem inhaltlichem Zusammenhang stehenden Pläne Orientierung, Leitlinien und 
Impulse für die räumliche Entwicklung der Stadt in den nächsten zwei Jahrzehnten geben. Der Rat der Stadt Aachen hat 
den Masterplan am 19.12.2012 als städtebauliche Entwicklungskriterien gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zur Berücksichti-
gung in der Bauleitplanung beschlossen.  
 
In folgenden Handlungsfeldern werden Aussagen zum Plangebiet gemacht: 
Handlungsfeld 1: Wohnen 

Im Bereich Wohnungsmarktoffensive soll im Innenstadtbereich Urbanes Wohnen gefördert werden. 
Zur Unterstützung gesunder Wohnquartiere, sollen diese klimagerecht gestaltet werden. 
 

Handlungsfeld 2: Wirtschaft 

Zur Sicherung einer offensiven touristischen Infrastruktur sollen Tourismus-Wirtschaftsstandorte ausgebaut bzw. qualifiziert 
werden. Zur Unterstützung eines starken Oberzentrums und zur Sicherung der Nahversorgung soll eine attraktive Nut-
zungsmischung mit Einzelhandel weiterentwickelt sowie der Einzelhandel gestärkt und entwickelt werden. 
 
Handlungsfeld 3: Hochschule 

Zur Qualifizierung der Hochschulbezogenen Infrastruktur sollen die verkehrliche Infrastruktur ausgebaut und klassische stu-
dentische Wohnraumangebote sowie flexible Wohnraumangebote entwickelt und erneuert werden. 
 

Handlungsfeld 5: Mobilität 

Unter dem Aspekt ‚Vernetzte Nahmobilität: clever mobil‘ soll die Leistungsfähigkeit der ÖV-Systems gestärkt werden und die 
Verknüpfung verschiedener Mobilitätsarten hergestellt oder gestärkt werden. 
 

Handlungsfeld 6: Stadtbaukultur 

Zur Unterstützung der kompakten und gemischten Stadt soll eine städtebauliche Umstrukturierung stattfinden. 
Unter dem Aspekt ‚Aachen macht Kultur‘ sollen Kultureinrichtungen an der Kulturmeile verknüpft werden. Zur Stärkung der 
Identität stiftenden Stadt sollen das historische Erbe in Wert gesetzt werden und Quellen erlebbar gemacht werden. 
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Handlungsfeld 7: Freiraum 

Zur Unterstützung ökologisch tragfähiger Siedlungsräume sollen Defizitflächen in der Grünversorgung verringert werden. 
Zur Stärkung grüner und blauer Vernetzungen sollen innerstädtische Grünverbindungen gestärkt werden. 
 

Handlungsfeld 8: Natur und Umwelt – Boden, Wasser, Klima 

Zur Stärkung intakter natürlicher Ressourcen sollen Thermalquellen geschützt werden. Kaltluftbahnen sollen zur Unterstüt-
zung ökologisch tragfähiger Siedlungsräume erhalten bzw. ausgebaut werden. 
 

Handlungsfeld 9: Klimaschutz, Klimaanpassung 

Zur Stärkung der energieeffizienten Stadt soll die Fern- und Nahwärme-, sowie –kälteversorgung gesichert und ausgebaut 
werden. Zum Ausbau der klimawandelangepassten Stadt sollen Wärmeinseln zur Vorsorge gegen Hitzestress vermieden 
werden. 
 
Innenstadtkonzept 2022 

Die städtebaulichen Ziele des Innenstadtkonzeptes für den Bereich der Antoniusstraße können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

- städtebauliche Neuordnung des Viertels 

- Neubebauung des Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung 

- Ausweitung der Fußgängerbereiche in der Altstadt 

- flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung 

 
Die Ziele bzw. Leitlinien für die räumlichen Schwerpunkte der übergeordneten städtebaulichen Entwicklungen wurden im 
Rahmen des Aachener Innenstadtkonzeptes 2022 konkretisiert und festgeschrieben. Als wichtige Leitziele für die Innenstadt 
Aachens gelten auf dieser Basis: 
 
Vernetzen – Nach Innen und Außen 
Die Innenstadt als Teil der Gesamtstadt ist mit den umliegenden Siedlungsbereichen weiter zu vernetzen und die Erreich-
barkeit der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen sicherzustellen. Die Nutzungsmischung der Innenstadt ist 
zu stärken und der Innenstadthandel in seiner gesamten Bandbreite zu fördern. Das Bushofareal ist mit der historischen 
Altstadt zu vernetzen. 
 
Qualifizieren – Der öffentlich zugängliche Raum 
Innerstädtische Straßen und Plätze sind in der begonnenen Gestaltqualität aufzuwerten und die Aufenthaltsqualitäten zu 
verbessern. Dabei gilt es, den Bedürfnissen von Kunden, Touristen und Bewohnern gleichermaßen gerecht zu werden. Das 
Wasser der Bäche und der Thermalquellen als identitätsstiftendes und belebendes Gestaltungselement soll verstärkt be-
rücksichtigt werden. Durch die Aufwertung öffentlicher bzw. öffentlich zugänglicher Flächen kann die Lebensqualität gestei-
gert werden.  
 
Entwickeln – Schwerpunkt Östliche Innenstadt 
Es gilt, die Innenstadt mit ihrer identitätsstiftenden Struktur maßstäblich weiterzuentwickeln. Wurden weite Teile der Innen-
stadt unter Berücksichtigung des historischen Kontextes wiederaufgebaut, ist der Bereich zwischen Büchel und Hanse-
mannplatz durch großmaßstäbliche Nachkriegsbebauung geprägt. Mit der städtebaulichen Neuordnung am Büchel und im 
Umfeld des Bushofes soll ein attraktiver Teil der Innenstadt entstehen, der die historische Altstadt durch ein „neues“ lebendi-
ges Stück Stadt ergänzt. Dazu gehören neben der Schaffung und Inwertsetzung öffentlicher Räume, die Neubebauung un-
ter Berücksichtigung des städtebaulichen Kontextes sowie die Förderung der innerstädtischen Nutzungsmischung. 
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Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklungen 
Zum Plangebiet und seinen direkten stadträumlichen Verflechtungsbereichen wird im Rahmen des Aachener Innenstadtkon-
zeptes 2022 eine klare Zielsetzung festgeschrieben: 
 
Büchel und Umfeld 

- Den Gesamtbereich städtebaulich neu ordnen und nach Abriss des Parkhauses neu bebauen, 
- Areal mit seinem Umfeld in Richtung Holzgraben, Dahmengraben und Richtung Nikolauskirche vernetzen, 

 nutzungsgemischte innerstädtische Bebauung mit dem Nutzungsschwerpunkt Wohnen realisieren,  
- Geschichte des Ortes (historischer Badebezirk, Thermalwasserquellzug) würdigen und sichtbar machen, 
- Maßstäblichkeit und Körnigkeit der umgebenden historischen Stadtstruktur berücksichtigen, 
- Umstrukturierung der Prostitutionsnutzung im Bereich der Antoniusstraße als Voraussetzung einer städtebaulichen 

Neuordnung des Gesamtbereiches vorantreiben, 
- historisches Stadtpalais Londoner Hof als typischen innerstädtischen Dreikanthof in das Gesamtkonzept einbinden, 
- umliegende öffentliche Räume hochwertig gestalten. 

 
Planungsidee „Wiese“ 
Am 15.04.2021 hat der Planungsausschuss beschlossen, die Planungsidee „Wiese“ zur Grundlage des nachfolgenden städ-
tebaulichen Konzeptes für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes Nr. 999 „Antoniusstraße/Mefferdatisstraße“ zu ma-
chen. Die städtebauliche Idee entstammt dem Ergebnis der Entwurfswerkstatt, die die Stadt Aachen von November 2020 
bis Januar 2021 unter Beteiligung interner und externer Fachplaner, der Öffentlichkeit und der Politik erarbeitet hat. Dabei 
wurden gleichwertig die Nutzungsschwerpunkte „Wiese“, „Wissen“ und „Wohnen“ vertieft. Zielrichtung war eine städtebauli-
che Lösung für das Areal des ehemaligen Parkhauses, welches in 2021/2022 abgebrochen wird und welches eine zentrale 
Rolle bei der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel spielen wird. Aufgabenstellung war es, Lösungen zu entwickeln, die 
auch ohne Inanspruchnahme privater Grundstücke umsetzbar sind. 
  

 
Städtebauliches Konzept „Wiese“ 
 
 
Erläuterungen aus der Vorlage des Planungsausschusses vom 15.04.2021 
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„Die Planungsidee „Wiese“ schafft ein Angebot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft, was vom Empfehlungsgremium 
der Werkstatt sehr begrüßt wurde. Die prozesshafte Idee bietet eher eine Entwicklungsstrategie denn ein konkretes städte-
bauliches Konzept. Das Gremium unterstützt den Ansatz, damit einen Beitrag zur sukzessiven Neuinterpretation des Stadt-
zentrums (Platz zum Leben) und vorsorglich auf den mit dem prognostizierten abnehmenden Bedarf an Einzelhandels- und 
Gewerbeflächen zu reagieren. Die kreativen Zwischennutzungsideen („von temporär zu permanent“) bieten eine Inspirati-
onsquelle auch für die beiden anderen Arbeiten bzw. Nutzungsszenarien. Die Frage, ob der mit der Entwicklung des Alt-
stadtquartiers Büchel angestrebte Mehrwert für die Stadtgesellschaft besser durch bauliche Verdichtung im urbanen Stadt-
quartier – das die Schaffung von Räumen für Wohnen, Wissen, Kultur etc. überhaupt erst ermöglicht - oder durch ein groß-
zügiges Plus von öffentlichem Freiraum erzielt werden kann, wird aufgeworfen und differenziert beraten. Grundsätzlich wird 
die „Wiese“ als Frequenzbringer eingeschätzt.  
Die Planung versucht keine Stadtreparatur. Die vernachlässigten Rückseitensituationen der Antoniusstraße und Mefferdatis-
straße bleiben präsent. Die Arbeit stellt stattdessen drei einfache Solitäre um eine zentrale Grün- und Wasserfläche. Die 
Programme der drei Häuser („Möglichkeiten, Wissen, Wohnen“) orientieren sich an den Vorschlägen der Stadtmacher*in-
nen. Als Fixpunkt für den großzügigen Stadtraum wird allein ein hoher funktionaler und architektonischer Anspruch an die 
drei Häuser gefordert. Wichtig ist zudem eine hohe Flexibilität der Nutzbarkeit, um eine dauerhafte Lebendigkeit und Attrak-
tivität zu gewährleisten. 
Nimmt man den engeren Planungsumgriff (SEGA-Flächen) in den Fokus, ist die Wiese hinsichtlich des Verhältnisses zwi-
schen Freifläche und „überbauter“ Fläche zu prüfen“. 
Aus dem Beschluss geht hervor, dass ein wichtiger Eckpunkt bei der weiteren Bearbeitung die sehr sorgfältige Prüfung ist, 
ob und wie eine weitere Anknüpfung an die Antoniusstraße städtebaulich gestaltet werden kann.  
Im Nachfolgenden sind die Abgabepläne zur Erläuterung dargestellt: 

 
Planungsidee Wiese (engerer Planungsraum)  (Entwicklungspotenzial) 
 
Überlagerung mit dem Bebauungsplan Nr. 999 A 
Im Südwesten überlagert die Planungsidee „Wiese“ das Plangebiet als sogenanntes „Entwicklungspotenzial“. Hier ist im 
künftigen städtebaulichen Entwurf die Entwicklung in Richtung Antoniusstraße/Nikolausstraße und die Anknüpfung an die 
Antoniusstraße noch herauszuarbeiten. Das dargestellte „Entwicklungspotenzial“ ist nur als Variante einer Weiterentwick-
lung und nicht als bindende Vorgabe für den weiteren Planungsprozess zu verstehen. Das Verhältnis zwischen Bebauung 
und Freiflächen ist noch flexibel und das Urbane Gebiet könnte hier eine „bauliche Kante“ für die zentrale Grünfläche bilden. 
 
Die Festsetzung eines Urbanen Gebietes als Baugebiet widerspricht somit nicht der Planungsidee „Wiese“. 
Das Ergebnis der Planungskonzeption wird bei der Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes entstehen, welches 
2021/2022 erarbeitet wird, und nachfolgend in den qualifizierten Bebauungsplan Nr. 999 mündet, der den einfachen Bebau-
ungsplan Nr. 999 A dann überlagern wird. 
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1.4 Bestehendes Planungsrecht 

Für den Planbereich existiert kein Bebauungsplan. Es handelt sich um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß 
§ 34 BauGB. Südlich angrenzend existiert der Durchführungsplan Nr. 475 aus dem Jahre 1960, der für den Bau des Park-
hauses aufgestellt wurde. 2008 wurde das Aufhebungsverfahren durchgeführt, ohne jedoch den Satzungsbeschluss für die 
Aufhebung abschließend zu fassen. Dieser ist im Rahmen der Aufstellung des Gesamtbebauungsplanes, der das Parkhaus-
grundstück beinhalten wird, zu fassen.  
 
1.5 Sonstiger rechtlicher Rahmen außerhalb des Planungsrechts 

Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für den Bereich der Stadt Aachen vom 29. April 2009 
(„Sperrgebietsverordnung“) 
Grundlage ist der Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974. 
Dieses Gesetz erlaubt es der Landesregierung, durch eine Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen An-
standes, für öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Anlagen und für sonstige Orte, die von dort aus eingesehen werden können, 
die Prostitution zu verbieten. In der Verordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes für den Bereich der 
Stadt Aachen ist ein solcher Sperrbezirk für die Innenstadt festgelegt worden, von dem allerdings die Antoniusstraße ausge-
nommen ist. In dieser ist die Ausübung der Prostitution daher nicht durch die „Sperrgebietsverordnung“ verboten (soge-
nannte Toleranzzone). Eine Anpassung des Sperrbezirks bzw. der Toleranzzone kann nur durch die Bezirksregierung erfol-
gen.  
Abweichend vom Planungsrecht, welches primär die Zulässigkeit der Nutzung der Grundstücke regelt, regelt die Verord-
nung die Nutzung der öffentlichen Straßen und sonstigen Flächen, die öffentlich eingesehen werden können. 
 
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) 
Am 1. Juli 2017 trat das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen 
Personen in Kraft. Das Prostituiertenschutzgesetz verfolgt die Zielsetzung,  
- das (sexuelle) Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution zu stärken,  
- fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung vertraglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Gesundheit für 

die in der Prostitution Tätigen zu schaffen,  
- die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung der gewerblich ausgeübten Prostitution und der Prostitutionsge-

werbebetriebe zu verbessern,  
- die Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu verbessern,  
- gefährliche Erscheinungsformen der Prostitution und sozial unverträgliche oder jugendgefährdende Auswirkungen der 

Prostitutionsausübung auszuschließen.  
- und Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälte-

rei zu bekämpfen.  
Dem (sexuellen) Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution als besonders sensiblem Schutzgut kommt da-
bei eine Schlüsselrolle zu.  
Seit Inkrafttreten des ProstSchG werden diese Ziele kontinuierlich verfolgt.  Der bezweckte Schutz der Prostituierten ist 
auch im vorliegenden Verfahren ein maßgeblich berücksichtigter Belang.  
 
1.6 Bisheriges Planverfahren 

1.6.1 Verbindliche Bauleitplanung 

Das bisherige Planverfahren -Antoniusstraße/Mefferdatisstraße- umfasst die Flächen des Altstadtquartiers Büchel, um-
grenzt von Kleinkölnstraße, Großkölnstraße, Mefferdatisstraße, Büchel und Nikolausstraße. 
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Der erste Aufstellungsbeschluss für den Bereich wurde am 01.12.2005 gefasst mit dem Ziel der „Aufwertung und der Steue-
rung von Vergnügungsstätten, Spielhallen und Bordellnutzung“. Gleichzeitig liefen die Planungen zum Abriss des Parkhau-
ses und zur Neubebauung an. 
 
Der Aufstellungsbeschluss vom 28.02.2013 ergänzte den o.g. Aufstellungsbeschluss um das Ziel, die Realisierung von 
Kerngebietsnutzungen im gesamten Plangebiet zu ermöglichen und Vergnügungsstätten in diesem Bereich auszuschließen. 
Mit Beschluss vom 05.12.2013 wurde als geänderte städtebauliche Zielsetzung die städtebauliche Aufwertung und Realisie-
rung einer Kerngebietsnutzung mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten beschlossen. In diesem Zusammenhang 
wurde die Konzentration der vorhandenen Bordelle in einem Laufhaus favorisiert. 
 
2015 wurde der städtebauliche Wettbewerb „Altstadtquartier Büchel“ ausgelobt. Zur Umsetzung des Wettbewerbsergebnis-
ses wurde die städtebauliche Zielsetzung des Aufstellungsbeschlusses am 25.02.2016 konkretisiert und 2017 eine frühzei-
tige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren auf dieser Grundlage durchgeführt.  
 
Nach Rückzug der Hauptinvestoren aus dem Projekt 2019 wurden das Parkhaus sowie weitere Grundstücke von der Stadt 
Aachen erworben und anschließend an die neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) übertragen. Eine neue 
Projektstruktur unter Federführung der Stadt entstand. 
 
Am 09.01.2020 wurde das Projekt Altstadtquartier Büchel im Planungsausschuss öffentlich vorgestellt. Dabei wurden zum 
einen die städtebaulichen Ziele des Innenstadtkonzeptes bestätigt: 
- städtebauliche Neuordnung des Viertels 
- Neubebauung des Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung 
- Ausweitung der Fußgängerbereiche in der Altstadt 
- flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung 
Zum anderen wurden die Themen „Wissen“, „Wohnen“ und „Wiese“ als beispielhafte, imagestärkende Planungsbausteine 
vorgestellt. Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, das Verfahren zur Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel in der 
vorgestellten Form weiterzuführen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für diesen Bebauungsplan „Antoniusstraße/Mefferdatisstraße“ wurde am 26.08.2020 durch den 
Rat der Stadt Aachen neu gefasst mit den folgenden Zielen: 
Die neuen Planungsziele für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes „Antoniusstraße/Mefferdatisstraße“ lauten wie folgt: 

- städtebauliche Aufwertung und Entwicklung einer angemessenen städtebaulichen Struktur und architektonischen 
Gestaltung mit einem vielfältigen innenstadt- bzw. altstadttypischen Nutzungsangebot 

 
Die neuen Planungsziele für den Teilbereich um die Antoniusstraße lauten wie folgt: 

- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der Antoniusstraße 
- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution) 
- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich 
- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die Umgebung 
- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz 

 
Der Bebauungsplan Nr. 999 A „Antoniusstraße“ umfasst nun den o.g. Teilbereich um die Antoniusstraße. Für diesen gelten 
alle vorstehend genannten Ziele.  
 
Der Planungsausschuss hat am 14.01.2021 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 999 A „Antoniusstraße“ 
beschlossen. Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat in der Zeit vom 08.02. bis 
09.03.2021 stattgefunden. 
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Aufgrund zahlreicher Eingaben der Öffentlichkeit – insbesondere von Eigentümer*innen – wurden verschiedene Themen 
des Bebauungsplanes einer Prüfung unterzogen. Im Ergebnis gelangte die Stadtverwaltung zu der Einschätzung, dass die 
Festsetzung der Baugebiete aus Gründen der Rechtssicherheit und der besseren Umsetzung der Planungsziele teilweise 
geändert werden sollte. Dies führte zu einer Änderung der Planung, die gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszu-
legen ist. 
 
1.6.2 Besonderes Städtebaurecht  

Sanierungsgebiet / Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
Das Plangebiet liegt im Bereich des einfachen Sanierungsgebiets „Innenstadt“ (beschlossen 2002, 1. Nachtrag zum Be-
schluss 2015), in dem die Anwendung der Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB insgesamt ausgeschlossen ist. Inhaltli-
che Grundlage dieses Sanierungsgebiets zum Zeitpunkt im ersten Nachtrag war das „Innenstadtkonzept 2022“, in dem das 
Altstadtquartier Büchel als räumlicher Schwerpunkt benannt ist. 

Aufgrund der hohen Priorität der städtebaulichen Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel und seiner hohen Komplexität 
wurde für das Altstadtquartier Büchel am 11.07.2019 beschlossen, die vorbereitender Untersuchungen nach § 141 Bauge-
setzbuch wieder aufzunehmen. 

Die Vorlage Nr. FB 61/1239/WP17 gibt einen Überblick über die diesen Entscheidungen zugrundeliegenden vorläufigen 
Sanierungsziele und Sanierungsverdachtsmomente. Die dort genannten Zielsetzungen wurden bis April 2021 politisch da-
hingehend konkretisiert, dass die Prostitution in der Antoniusstraße zukünftig mit einer Zielgröße von mindestens 100 Ar-
beitsplätzen auf den Ostteil beschränkt sein soll und für die Gesamtentwicklung des Quartiers das städtebauliche Konzept 
„Wiese“ als Basis für eine weitere Rahmenplanung zugrunde gelegt wird. 

Von dem Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen erwartet die Stadt Aachen die Klärung, ob und in welchem Maße 
weitere sanierungsrechtliche Instrumente, z.B. die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften nach 
§ 152 ff. BauGB (Abschöpfung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung) oder der Genehmigungsvorbehalte u.a. von 
Bauvorhaben und privatrechtlichen Verträgen nach § 144 BauGB, in Betracht kommen. 

Zur Unterstützung bei der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen wurde auf eine erfahrene Dienstleisterin zug-
rückgegriffen. Gemeinsam mit ihr wurden die Grundlagen zum Nachweis städtebaulicher Missstände erhoben und Ende 
2020 auf der Basis der damals geltenden städtebaulichen Zielsetzungen die Eigentümer*innen im Quartier erstmals zur Er-
hebung ihrer Mitwirkungsbereitschaft adressiert. Dies soll auf der Basis der nun konkretisierten städtebaulichen Zielsetzun-
gen erneut erfolgen. Ziel ist es, die vorbereitenden Untersuchungen parallel mit dem Bauleitplanverfahren zum Bebauungs-
plan 999A Antoniusstraße zum Abschluss zu bringen. Eine ggf. erforderliche Änderung des Rechtsrahmens zur Anwendung 
weitergehender sanierungsrechtlicher Instrumente erfolgt mittels Beschluss einer Sanierungssatzung durch den Rat der 
Stadt Aachen. 

Ergänzend wurden über das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ weitere, über die bestehende Förderku-
lisse hinausgehende Fördermittel akquiriert. 
 
1.6.3 Sicherung der Bauleitplanung  

Im Mai 2018 wurde zur Sicherung der Bauleitplanung eine Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB für den Bereich Antoni-
ustraße/Mefferdatisstraße erlassen für die östlich gelegenen Grundstücke und einzelne Grundstücke im Westen der Antoni-
usstraße. Diese Veränderungssperre wurde 2020 gemäß § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr verlängert. Im Mai 2021 erfolgte 
gemäß § 17 Abs. 2 BauGB eine Verlängerung um weiteres Jahr. Innerhalb dieser Veränderungssperre liegt zwischenzeitlich 
ein Antrag auf Legalisierung eines Bordellbetriebes vor. Eine weitere Verlängerung der Veränderungssperre ist aus rechtli-
chen Gründen ausgeschlossen. 
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Für den Bereich des Grundstücks Antoniusstraße 30 wurde 2020 ebenfalls eine Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB 
erlassen, da aus 2019 ein Antrag auf Legalisierung eines weiteren Bordellbetriebes vorlag. 
 
2. Anlass der Planung 2020 

Die städtebaulichen Planungen und das städtebauliche Wettbewerbsverfahren wurden von der Stadt Aachen initiiert, um die 
Aufwertung und städtebauliche Neuordnung des „Altstadtquartiers Büchel“ durch Schaffung einer innenstadttypischen Nut-
zungsmischung mit einem Anteil an Wohnungen vorzubereiten. Hierüber sollte sich das gesamte Quartier im Herzen der 
Aachener Innenstadt zu einem belebten und vollwertigen Teil der Aachener Innenstadt entwickeln und sich durch eine inten-
sive innenstadttypische Nutzung auszeichnen.  
 
Zunächst bestand die Absicht, das Wettbewerbsergebnis von 2015 zusammen mit privaten Investoren umzusetzen. Diese 
gaben im Jahre 2019 jedoch ihr Interesse an der Entwicklung und ihre Investitionsabsichten auf, so dass die städtebauli-
chen Ziele erneut hinterfragt und – zuletzt durch Beschluss vom 26.08.2020 – konkretisiert und präzisiert wurden. Die 
nächsten Schritte für den Bebauungsplan Nr. 999 wurden ebenfalls in der Sitzung des Planungsausschusses benannt: Ent-
wurfswerkstatt in 2020, Rahmenkonzept und Städtebaulicher Entwurf in 2021. 
 
Es hat sich jedoch die Notwendigkeit ergeben, in einem ersten Schritt planerisch die Nutzungen – insbesondere die Kon-
zentration der Prostitutionsnutzung - in der Antoniusstraße mit dem Bebauungsplan Nr. 999 A zu steuern, die überwiegend 
aus Prostitutionsgewerbe bestehen. Vorsorglich wurde im Mai 2018 bereits für den östlichen Teil und einzelne Grundstücke 
im westlichen Teil eine Veränderungssperre erlassen, die 2020 erstmals und 2021 erneut verlängert wurde. Im Fall der An-
toniusstraße 30 liegt aus 2019 ein konkreter Antrag zur Legalisierung der Prostitutionsnutzung im östlichen Teil der Antoni-
usstraße vor, der zunächst gemäß § 15 BauGB zurückgestellt wurde. Für das Grundstück wurde 2020 ebenfalls eine Verän-
derungssperre beschlossen. Es besteht also Handlungsbedarf, die beabsichtigte Konzentration der Prostitutionsnutzung 
kurzfristig planungsrechtlich zu steuern. 
 
Um dieses Ziel zu realisieren, wird für den Bereich der Antoniusstraße zunächst ein nicht qualifizierter (einfacher) Bebau-
ungsplan mit Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung aufgestellt. Bezüglich der anderen Parameter eines qualifizierten 
Bebauungsplanes (Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Verkehrsflächen) werden keine Festset-
zungen getroffen. Das Maß der baulichen Nutzung beurteilt sich wie bisher gemäß § 30 Abs. 3 nach§ 34 BauGB. 
Es ist beabsichtigt, den qualifizierten Bebauungsplan für den Gesamtplanbereich – Antoniusstraße / Mefferdatisstraße / Ni-
kolausstraße – zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuführen und somit auch den Planbereich –Antoniusstraße- weiter zu 
qualifizieren. 
 
 
3. Ziel und Zweck der Planung 

Gesamtplanbereich „Antoniusstraße/Mefferdatisstraße“ 
Übergeordnete städtebauliche Ziele sind die städtebauliche Aufwertung und die Entwicklung einer angemessenen städte-
baulichen Struktur und architektonischen Gestaltung zur Neuordnung der Prostitution und zur Ermöglichung eines vielfälti-
gen innenstadt- bzw. altstadttypischen Nutzungsangebots einschließlich der Ermöglichung von Vergnügungsstätten. Die 
vorhandene Prostitutionsnutzung soll im Quartier an geeigneter Stelle konzentriert werden. Neben den innenstadttypischen 
Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen soll in den Obergeschossen auch Wohnen ermöglicht wer-
den, da dies ein prägendes Element der Aachener Innenstadt ist. Die in anderen Bereichen der Altstadt vorhandene Wohn-
nutzung trägt wesentlich zu einer Belebung bei und beugt damit einer Verödung vor. Eine bauliche Veränderung dieses Be-
reiches würde sich auch positiv auf anstehende sowie zukünftige Investitionen privater Bauherren im Umfeld auswirken. Zur 
Aufwertung gehört auch die Schaffung von neuen Wegebeziehungen in Form von Fußgängerbereichen mit hoher Aufent-
haltsqualität. 
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Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes „Antoniusstraße / 
Mefferdatisstraße“ lauten wie folgt: 

- städtebauliche Aufwertung und Entwicklung einer angemessenen städtebaulichen Struktur und architektonischen 
Gestaltung mit einem vielfältigen innenstadt- bzw. altstadttypischen Nutzungsangebot 

Die spezifischen Planungsziele des nachfolgenden engeren Planbereichs „Antoniusstraße“ sollen in den Gesamtplan inte-
griert werden. 
 
Planbereich „Antoniusstraße“ 
Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 3 BauGB aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Die Stadt Aachen verfolgt seit vielen Jahren eine Planungskonzeption zur Städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 999 Antoniusstraße/Mefferdatisstraße. Die Ziele sind im Innenstadtkon-
zept 2022, in dem bereits begonnenen Bebauungsplanverfahren Nr. 999 und dem zugehörigen Wettbewerbsverfahren be-
gründet. Ein Teilkonzept für den engeren Teilbereich um die Antoniusstraße leitet sich aus den Aufstellungsbeschlüssen 
von 2020 und aus der nachfolgenden Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße ab. Nur über ver-
bindliche Bauleitplanung lassen sich diese Ziele umsetzen, da nur so die erforderliche Feinsteuerung der Nutzungen erfol-
gen kann.  
 
Die Ziele des Aufstellungsbeschlusses vom 26.08.2020 gelten weiterhin als Leitkonzept für den Gesamtplanbereich und den 
engeren Planbereich „Antoniusstraße“. Die Antoniusstraße mit der dort angesiedelten Prostitutionsnutzung stellt dabei den 
baulich schlechtesten und städtebaulich defizitärsten Bereich dar. Das Ziel in diesem Bereich ist die Konzentration der Pros-
titution im östlichen Abschnitt der Antoniusstraße und die Etablierung neuer innenstadttypischer Nutzungen in den restlichen 
Bereichen.  
Planerisch soll die Steuerung der Art der baulichen Nutzung als Aufwertung des Gesamtquartiers vorweggenommen wer-
den und so ein erstes wesentliches Ziel umgesetzt werden. Dabei soll die Konzeption zur Konzentration der Prostitution in 
der Antoniusstraße umgesetzt werden, soweit dies planungsrechtlich möglich ist. 
 
Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Teilbereich um die Antoniusstraße lauten wie folgt: 

- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der Antoniusstraße 
- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution) 
- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich 
- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die Umgebung 
- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz 

 
3.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Im engeren Planbereich der Antoniusstraße ist die planungsrechtliche Steuerung vorrangig vorzunehmen, da hier eine Ver-
änderungssperre ausläuft und das Konzept zur Konzentration der Prostitution umzusetzen ist. Der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans erfasst daher alle Grundstücke, auf denen in der Antoniusstraße tatsächlich Prostitution stattfin-
det bzw. in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden hat; darüber hinaus Grundstücke, die auf Grundlage von § 34 BauGB 
noch zusätzlich bebaubar wären. 
 
Im Eckbereich Antoniusstraße / Nikolausstraße waren fünf Grundstücke in den Bebauungsplan einbezogen worden, da 
diese geeignet waren, als Ganzes von einem Eigentümer einer neuen Nutzung zugeführt zu werden. Diese Grundstücke 
sind als Stellplätze genutzt und eine Änderung der Nutzung ist wahrscheinlich. 
Die 2018 beschlossene und bis Mai 2022 verlängerte Veränderungssperre bezieht jedoch die Flurstücke 1325 und 1326 
nicht ein. Da der Bebauungsplan als einfacher (vorgezogener) Bebauungsplan zur Neuregelung der Prostitution geplant ist 
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und ein zeitlich forciertes Verfahren durch die Veränderungssperre nur in diesem Bereich veranlasst ist, wird vorgeschlagen, 
diese zwei Grundstücke nicht mehr in den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes aufzunehmen. Da ein konkretes Bau-
vorhaben hier nicht unmittelbar absehbar ist – weder liegen Planungsabsichten vor noch eine Eingabe im Bebauungsplan-
verfahren – kann sich der Bebauungsplan auf die drei Grundstücke an der Antoniusstraße beschränken und die Planungs-
überlegungen für die zwei Grundstücke an der Nikolausstraße auf den künftigen qualifizierten Gesamtbebauungsplan verla-
gert werden. Zudem liegen diese Grundstücke unmittelbar neben dem Grundstück des ehemaligen Parkhauses, welches 
derzeit abgebrochen wird. Hier sind die Planungsüberlegungen (Beschluss zur Rahmenplanung vom 15.04.2021) noch in 
der Bearbeitung und sollten abgewartet werden. Auf Bauvorhaben auf den Flurstücken 1325 und 1326, die dem Aufstel-
lungsbeschluss widersprechen, kann ggf. mit dem Sicherungsinstrument der Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB oder 
einer Zurückstellung gemäß § 15 BauGB noch adäquat reagiert werden.  
 
Die beiden Geltungsbereiche werden im nachfolgenden Übersichtsplan verdeutlicht. 

 
 
 
3.2 Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 

Das Plangebiet liegt in einem überwiegend bebauten Bereich inmitten der Innenstadt, planungsrechtlich innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 BauGB. Mit der Steuerung der Nutzungen findet eine Maßnahme der In-
nenentwicklung statt. Für derartige Planverfahren sieht das Baugesetzbuch das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB vor. 
Folgende Voraussetzungen zur Durchführung eines solchen Verfahrens liegen vor: 
▪ Die zulässige Grundfläche überschreitet nicht den Wert von 20.000 m². Sie liegt bei maximal ca. 5300 m², da die Bau-

grundstücke im Plangebiet nur eine Fläche von ca. 5300 m² betragen. Das gesamte Plangebiet – einschließlich Stra-
ßenfläche - beträgt ca. 6400 m². 

▪ Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen, vorbereitet oder begründet. 

▪ Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind 
nicht beeinträchtigt. 
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▪ Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Nach § 13a und § 13 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. Weiterhin gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 
3.3 Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße 

Im August 2020 wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Aachen beauftragt, eine Konzeption zur räumlichen Konzentration 
der Prostitution in der Antoniusstraße zu erstellen. Das Ergebnis dieser planerischen Konzeption ist eine Empfehlung für die 
über die weitere Planung entscheidenden politischen Gremien. Zur Entscheidung, in welchem Bereich die Prostitution kon-
zentriert werden soll, wurden soziale und städtebauliche Kriterien herangezogen.  
Die vorliegende Konzeption von Dezember 2020 soll auf dem Wege eines Bebauungsplans (Regelung der Art der baulichen 
Nutzung) sowie ggfls. darüber hinaus in einer Sanierungssatzung planerisch gesichert werden.  
 

3.3.1 Quantität und Qualität der Prostitution in der Antoniusstraße 

Der überwiegende Teil der heute dort vorhandenen Gebäude datiert oberirdisch auf die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, 
fällt in seiner Höhe deutlich hinter die umgebende Innenstadt zurück und ist in einem baulichen Zustand, der wenig mehr als 
den funktionalen Anforderungen genügt. Lediglich der östliche Teil der Straße und vereinzelte weitere Gebäude sind grün-
derzeitlichen Ursprungs und zum Teil denkmalgeschützt. 
Vor der Corona-Pandemie bestanden dort seit 2018 ca. 100 gleichzeitig nutzbare Arbeitszimmer, die von den Prostituierten 
gemeinsam mit einem sogenannten „Koberfenster“ tageweise angemietet werden. Über die „Koberfenster“ findet die „An-
bahnung“ im öffentlichen Raum statt. Die eigentliche Erbringung der Prostitutions-Dienstleistung erfolgt dann in einem sepa-
raten Zimmer im Gebäude. Das Wohnen ist in diesen „Verrichtungszimmern“ nicht erlaubt, es kommt aber vor, dass in Häu-
sern weitere Räume als übergangsweise Übernachtungsmöglichkeiten für Prostituierte angeboten werden.  
 
Die Häuser gehören größtenteils unterschiedlichen Eigentümern. Einige wenige Grundstücke haben im Zuge der früheren 
Entwicklungsversuche den Eigentümer gewechselt. Die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co.KG 
(SEGA) ist Eigentümerin von drei Gebäuden auf der Nordseite. Der Betrieb der Prostitutionsstätten wird durch aktuell insge-
samt sechs konkurrierende Betreiber-Gesellschaften vorgenommen. Mit einem Prostitutionsbetrieb lassen sich, nicht nur 
gemessen am überwiegend schlechten Zustand der Gebäude, für Betreiber*innen und Hauseigentümer*innen vergleichs-
weise hohe Einnahmen erzielen. 
In der Vergangenheit sind zu verschiedenen Anlässen verschiedene Annahmen für die Anzahl der in der Antoniusstraße 
tätigen Prostituierten getätigt worden. Deren Zahl war lange Zeit nicht präzise zu definieren. Mit dem 2017 erlassenen Pros-
tituiertenschutzgesetz hat sich diese Grundlage verbessert, da jede Prostitutionsstätte nun antragspflichtig ist. Aus diesen 
Anträgen bzw. den diesen beizufügenden Betriebsbeschreibungen geht eine Zahl der gleichzeitig tätigen Prostituierten her-
vor, die zuverlässig abbildet, wie viele Prostituierte in einer Prostitutionsstätte gleichzeitig tätig sein dürfen. In den bestehen-
den, zur Prostitution genutzten Gebäuden in der Antoniusstraße entspricht die Anzahl der dort gleichzeitig tätigen Prostitu-
ierten in der Regel der Anzahl der „Koberfenster“. 
 
Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze 
Sowohl die aktuelle als auch die perspektivische Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze hängt neben der Bereitschaft der 
Grundstückseigentümer von weiteren Aspekten und Entwicklungen ab, die zum Teil nicht durch die Planung zu beeinflussen 
sind: 
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 Corona-Pandemie: Auf die Corona-Pandemie ist seitens des Landes NRW (Coronaschutzverordnung) wiederholt 
mit dem landesweiten Verbot von Prostitution reagiert worden. Da es sich nicht um auf Dauer angelegte Maßnah-
men handelt, spielen diese Verbote für die Planung keine Rolle. 

 Erlaubnisse nach Prostituiertenschutzgesetz: Hinsichtlich der beantragten und aus verschiedenen Gründen noch 
nicht erteilten Erlaubnisse nach Prostituiertenschutzgesetz wird angenommen, dass – eine planungs- und bau-
rechtliche Zulässigkeit der Prostitution für das jeweilige Gebäude vorausgesetzt – auch ggf. bestehende weitere 
Versagensgründe ausgeräumt werden können. 

 Häuser im Eigentum der SEGA: Vorbehaltlich der Beschlüsse des SEGA-Aufsichtsrats ist anzunehmen, dass die 
SEGA ihre drei derzeit prostitutionsfreien Grundstücke in der Antoniusstraße auf eine sinnvolle Weise in eine pla-
nerisch geordnete Entwicklung einbringen wird. 

 Bestehende Vorkaufsrechts-Abwendungsvereinbarungen: Für aktuell vier Grundstücke bestehen öffentlich-rechtli-
che Verpflichtungen von Neueigentümern dahingehend, dass diese Grundstücke in den Dienst der Gesamtent-
wicklung gestellt werden. Ihre Anwendbarkeit hängt jedoch vom Einzelfall und den zum Zeitpunkt des Abschlusses 
formulierten Bedingungen ab. 

 
Entwicklung der Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze bis heute 
Für den Zeitraum vor Erlass des Prostituiertenschutzgesetzes liegen der Stadtverwaltung keine Zahlen vor, die eine direkte 
Vergleichbarkeit mit den heutigen Werten zulassen. In der Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs von 2015 wird für 
ein neu zu errichtendes Laufhaus unter Bezugnahme auf eine Polizei-Zählung („Bettenzählung“) eine Zielgröße von 125 
Arbeitsplätzen genannt. Seit Rechtskraft des Prostituiertenschutzgesetzes ergaben sich neue Erkenntnisquellen, nach die-
sen zeichnet sich folgende Entwicklung ab: 

 Durch das Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) reichten alle Betreiber Anträge mit Betriebs-
konzepten ein. Aus diesen geht hervor, wie viele Prostituierte in der Antoniusstraße - ohne entsprechende Geneh-
migungen/Erlaubnisse - gleichzeitig tätig sind. Anfang 2018 betrug die Anzahl der Prostituierten, die in der Antoni-
usstraße gleichzeitig tätig sein konnten, 103.  

 Im Laufe des Jahres 2018 erfolgten Betriebsaufgaben bzw. Betreiberwechsel in 7 Betriebsstätten. Diese wurden in 
Vollzug des ProstSchG geschlossen. Infolge dessen entfielen Verrichtungszimmer. Parallel verwendeten die Be-
treiber in anderen Gebäuden Räume, die vormals als Wohnräume genutzt wurden, als Verrichtungszimmer. Durch 
diese Entwicklung veränderte sich die Zahl der gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmer auf 99 (Stand März 
2020 zu Beginn des ersten Lockdowns).  

 Im Sommer 2020 wurde eine Betriebsstätte aufgegeben, so dass sich die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Ver-
richtungszimmer auf 94 verringerte. Für zwei der sieben geschlossenen Betriebsstätten wurde im Wege der öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung eine auf den 31.12.2021 befristete Erlaubnis nach dem ProstSchG ohne baurechtli-
ches Präjudiz erteilt, dies betrifft 8 Verrichtungszimmer.  

Insgesamt ist nach Einschätzung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung davon auszugehen, dass die Anzahl von ca. 
100 gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmern auskömmlich ist, da im Zeitraum von Anfang 2018 bis zum Beginn des 
Lockdowns im März 2020 keine Verdrängungseffekte beobachtet werden konnten. 
 

Annahmen zur zukünftigen Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze in bestehenden und in neu zu planenden Gebäuden 
Für denkbare zusätzliche Prostitutions-Arbeitsplätze in Bestandsgebäuden und in einem Bordell-Neubau müssen für das 
Verfahren pauschale Annahmen getroffen werden, da die architektonische Ausarbeitung nicht Gegenstand des Angebots-
bebauungsplans ist. 
Die Annahmen orientieren sich am Gebäudebestand in der Antoniusstraße. Maßgeblich für die Anzahl der gleichzeitig nutz-
baren Arbeitsplätze ist für diese überschlägige Berechnung ausschließlich die Zahl der erdgeschossig nebeneinander lie-
genden Koberfenster über die nutzbare straßenbegleitende Fassadenlänge. 
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Eine städtebaulich relevante Breite eines Koberfensters wird mit 1,2 m angenommen. Dieser Wert ergibt sich aus der 
Brutto-Breite eines Koberfensters über einen längeren zusammenhängend bebauten Bereich der Straße (durchschnittlich 
ca. 1,5 m) und den Fensterbreiten in einzelnen Gebäuden (ca. 1 m und weniger). 
Dieser Wert wird sowohl für die Optimierung von Bestandsgebäuden als auch für neu zu planende Gebäude als Grundlage 
für die Abschätzung des Prostitutions-Arbeitsplatz-Potenzials angenommen. 
 
Qualität der Prostitutionsarbeitsplätze 
Neben der reinen Zahl der Prostitutionsarbeitsplätze spielt auch deren Qualität eine wesentliche Rolle. Während einerseits 
das Prostituiertenschutzgesetz Mindeststandards (baulich und organisatorisch wie z.B. sicherheitsrelevante Vorkehrun-
gen/Notrufsystem sowie die Ausstattung mit Hygieneartikeln und die Nichteinsehbarkeit der Verrichtungszimmer) formuliert, 
sind andererseits, auch befördert durch die fehlende planerische Perspektive in den vergangenen Jahren, gut erkennbar 
Investitionen in die Gebäude unterblieben oder zurückgestellt worden. 
 
3.3.2 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die räumliche Konzentration der Prostitution 

Der Bewertung vorausgehend werden Rahmenbedingungen formuliert, die jede Variante erfüllen muss. Diese 
ergeben sich aus den Stellungnahmen der beteiligten städtischen Fachbereichen und der Polizei. 
 
Sicherheit, Einsehbarkeit und Befahrbarkeit der Antoniusstraße 
Aus den Stellungnahmen der Polizei und der Sicherheitsbehörden im bisherigen Bebauungsplanverfahren Nr. 999  geht 
hervor, dass eine bauliche Unterbrechung der Antoniusstraße, die zu einer Sackgassensituation führen kann, abgelehnt 
wird. Für die weiteren Planungen soll die Antoniusstraße daher weiterhin ununterbrochen und von beiden Seiten ungehin-
dert zugänglich sein. Aufweitungen oder Platzsituationen sollen nicht ausgeschlossen sein, können sich aber aus den weite-
ren Planungen im Bebauungsplan Nr. 999  ergeben. 
 
Beibehalt der bestehenden Funktionsweise der Antoniusstraße 
Die Funktionsweise der Antoniusstraße mit der Anbahnung über den öffentlichen Raum und der Verrichtung in einem sepa-
raten Zimmer im jeweiligen Gebäude wird sowohl von den Betreibern als auch (weitergegeben über die Beratungsstelle 
SOLWODI) von den dort Tätigen als positiv bewertet. 
Die weiteren Planungen zielen darauf ab, dieses Schema so weit wie möglich beizubehalten. Ein großes Bordellgebäude 
oder Laufhaus, das mit Anbahnungsflächen in seinem Inneren arbeitet, ist nicht Gegenstand dieses Konzepts und der wei-
teren Planung. 
 
Schaffung einer zusammenhängenden Konzentrationszone 
Ziel ist es, eine zusammenhängende Konzentrationszone zu schaffen. Dies bedeutet, dass die Prostitution in einem einzi-
gen Straßenabschnitt unterbrechungsfrei zulässig ist und sich die Bereiche mit Prostitution auf der Nord- und Südseite ohne 
Versatz direkt gegenüberliegen. 
 
Keine Prostitution in den Kopfbauten zur Mefferdatisstraße und zur Nikolausstraße 
Ziel für jede Planvariante ist es, im Sinne eines minimalen Puffers in den Kopfbauten der Antoniusstraße zur Nikolaus- und 
Mefferdatisstraße keine Prostitution zuzulassen. Dies trägt sowohl dem Wunsch nach Reduktion der Belastung des umge-
benden Quartiers als auch dem Wunsch der in der Antoniusstraße Tätigen nach Sozialabstand Rechnung. 
 
Sinnvoller Zuschnitt der Konzentrationszone 
Grundstücke werden nach Möglichkeit in ihrer gesamten Breite klar und eindeutig entweder der Konzentrationszone oder 
dem prostitutionsfreien Teil der Straße zugeordnet werden können. Gegenüberliegende Gebäude werden gleichbehandelt, 
so dass kein Versatz zwischen den Straßenseiten entsteht. 
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Planerische Perspektive für den Erhalt des aktuellen Prostitutions-Arbeitsplatzbestands 
Aus sozialfachlicher und sozialpolitischer Sicht besteht Einigkeit darüber, dass für den aktuellen Bestand von ca. 100 Prosti-
tutions-Arbeitsplätzen eine planerische Perspektive geschaffen werden soll, so dass diese sowohl in einer Übergangsphase 
zwischen Rechtskraft des Bebauungsplans und Umsetzung der Planung als auch langfristig perspektivisch erhalten werden 
können. 
Wesentliche Gründe hierfür liegen darin, dass der Standort Innenstadt für die in der Antoniusstraße Tätigen im Vergleich mit 
anderen denkbaren Formen der Prostitution einen hohen Grad an Sicherheit und sozialer Kontrolle sowie die räumliche 
Nähe zum „normalen“ gesellschaftlichen Leben bietet. Auch entfaltet die aufsuchende Arbeit der Beratungsstelle Lumina 
(betrieben durch SOLWODI e.V.) durch die Lage vor Ort die beste Wirkung. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung, ob in einem Gebäude tatsächlich Prostitution stattfindet, im Rahmen 
der planungs- und baurechtlichen Regeln weiterhin maßgeblich von der Eigentümerschaft abhängt. Bei vorliegender Bauge-
nehmigung für eine andere Nutzung genießt diese Bestandsschutz. 
 
3.3.3 Bewertungskriterien für die räumliche Konzentration der Prostitution 

Zu erwartende Auswirkungen auf das umliegende Quartier 

Die Auswirkungen der Prostitution auf das umliegende Quartier sind differenziert zu betrachten. Negativ wirken sich neben 
dem schlechten Image insbesondere der direkte Sichtkontakt und die Präsenz der Nutzung im öffentlichen Raum sowie der 
nächtlichen Präsenz der (zum Teil enthemmten oder alkoholisierten) Besucher der Straße aus. 
Die optisch wahrnehmbare Belastung kann durch einen größeren Abstand und geringere Einsehbarkeit reduziert werden. 
Auch von den in der Antoniusstraße Tätigen wird die aktuelle Anonymität und ein möglichst hoher Schutz von Blicken durch 
Kinder und Jugendliche geschätzt. 
Die Belastung durch nächtliche Besucher ist stadträumlich für die Entscheidung zur Lage der Prostitution eher unerheblich, 
da sie vor allem von der Größe des Angebots in der Antoniusstraße abhängt und davon, auf wie viele Zugänge sie sich ver-
teilt. 
Die beiden direkt angrenzenden Straßen sind unterschiedlich zu bewerten. Die kürzere, dem inneren Welterbebereich zuge-
wandte Nikolausstraße ist als deutlich schwächer und städtebaulich empfindlicher einzuschätzen. Echte Hausvorderseiten 
mit bereits angelegter publikumsaffiner Erdgeschossnutzung befinden sich nur in den Eckhäusern zur Kleinkölnstraße und 
zum Büchel. Eine Aufwertungsperspektive wäre mit höheren Investitionen verbunden und ist daher umso realistischer, je 
weiter die Prostitution entfernt ist. Die längere Mefferdatisstraße hat ebenfalls städtebauliche Schwächen – hier ist jedoch 
eine publikumsaffine Erdgeschossnutzung bereits im überwiegenden Teil der Gebäude angelegt, so dass es hier primär um 
die Reaktivierung dieser Nutzungen geht. 
 
Chancen für die Neuplanung 

Ein wesentliches Kriterium ist, welche Potenziale und Möglichkeiten sich für die laufenden städtebaulichen Planungen für 
das Altstadtquartier Büchel im Norden und vor allem im Süden aus der Lage der Prostitutionsbetriebe entwickeln. 
 

Es ist als positiv zu bewerten, wenn die Teile der Straße, die von Prostitution freigezogen werden, einfacher einer eigen-
ständigen Neuplanung zugänglich gemacht werden, so dass sie sich auch im späteren Erleben des Stadtraumes deutlicher 
von der Konzentrationszone unterscheiden. Merkmale sind große zusammenhängende Bereiche mit unbebauten oder min-
derwertig bebauten Parzellen, die ein hohes Entwicklungspotenzial für städtebaulich unterschiedliche Varianten bieten. 
 

Zwischen der Konzentrationszone und dem prostitutionsfreien Bereich ist eine im Stadtraum intuitiv nachvollziehbare Zäsur 
sinnvoll, damit eine Orientierung leichtfällt. Ein unmittelbarer Übergang im selben Straßenraum ist zu vermeiden. 
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Dies wird aktuell durch die T-Kreuzungen an den Enden der Antoniusstraße erreicht. In einer räumlich verkürzten Variante 
können eine Platzsituation oder eine Querstraße eine solche Funktion übernehmen. 
Positiv wird bewertet, wenn die Rahmenbedingungen für die Ausbildung einer solchen Zäsur günstig sind, z.B. durch geeig-
nete (unbebaute) Grundstücke und potenzielle Anschlüsse an den öffentlichen Raum und bauliche Strukturen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Zäsur selbst nach Möglichkeit nicht aus einer „dunklen Gasse“ zwischen Brandwänden 
besteht, sondern in der Fassadenausbildung, insbesondere im Erdgeschoss, Zugänglichkeit und soziale Kontrolle vermittelt. 
In der Regel wird dazu eine gewisse Gebäudetiefe notwendig sein. 
 
Perspektive des Gebäudebestandes in der Antoniusstraße 

Die sehr unterschiedliche, überwiegend jedoch schlechte Qualität des Gebäudebestandes in der Antoniusstraße lässt da-
rauf schließen, dass die hohen Einnahmen, die in der Vergangenheit durch die Prostitution erwirtschaftet wurden, nicht in 
ausreichendem Maße in die Gebäude zurückgeflossen sind.  
Die Veränderungsperspektive des Gebäudebestandes in der Antoniusstraße ist ein wesentlicher Aspekt bei der Aufwertung 
des Quartiers. Positiv wird bewertet, wenn die spätere Nutzungsperspektive zur Erhaltungsperspektive des baulichen Be-
standes passt. Die Straße ist dabei differenziert zu bewerten. 
Der überwiegend kleinteilig parzellierte Bestand eher innenstadttypischer Häuser im Ostteil der Straße erscheint eher für 
Bestandserhalt, Sanierung und Aufstockung geeignet zu sein – die Höhe und Komplexität dieser Investitionen sind dabei 
geringer als bei einem Neubau. 
Die zum Teil auf breiteren Parzellen angelegten barackenartigen Zweckbauten, die im Mittel- und Westteil überwiegen, le-
gen keinen Erhalt nahe, da sie in Höhe und Qualität weit hinter eine innenstadttypische Bebauung zurückfallen. Speziell auf 
der südlichen Straßenseite erscheint der überwiegende Teil der Häuser abgängig, auf der nördlichen Straßenseite sticht 
dahingehend der Bereich zwischen den Häusern 5 und 21 (jeweils einschließlich) heraus. Da die Höhe der Mieteinnahmen 
bei einer Prostitutionsnutzung nicht primär von der Qualität der Gebäude abhängig ist, ist zu befürchten, dass die Gebäude 
in diesen Teilen der Straße bei Erhalt der Prostitutionsnutzung in diesem Zustand verbleiben. 
 
Weitere städtebauliche Kriterien 

Grundsätzlich ist bereits eine geringe Länge der Konzentrationszone für sich genommen als vorteilhaft zu bewerten, da al-
lein dadurch schon eine Reduktion der Belastung des öffentlichen Raums und des städtebaulich neu zu ordnenden Be-
reichs zu erwarten ist. 
Planungsrechtliche Pufferzonen um die Konzentrationszone sind einer reinen städtebaulichen Zäsur vorzuziehen, um eine 
direkte Nachbarschaft mit Wohnnutzungen (möglichst) zu vermeiden. 
Die Nähe von bestehender Wohnnutzung zur zukünftigen Konzentrationszone ist insbesondere dann nachteilhaft, wenn 
Sichtkontakt zwischen den Fenstern besteht. Direkte Störungen sind hier jedoch nicht zu erwarten, da nach ordnungsrechtli-
chen Vorgaben die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume von außen nicht einsehbar sein dürfen.  
 
Perspektiven zum Erhalt der Anzahl der Prostitutions-Arbeitsplätze 

Aufgrund der sozialfachlichen Stellungnahmen und den Gesprächen mit der Bezirksregierung wird es als wesentlich erach-
tet, dass die Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze sowohl mittelfristig als auch perspektivisch nicht unter den aktuellen Be-
stand von ca. 100 fällt. Die dahingehende Bewertung der Konzeptalternativen erfolgt anhand der folgenden Kriterien: 

 Prostitutions-Arbeitsplätze in Bestandsgebäuden: Unabhängig von Eigentümerschaft, aktueller Nutzung und An-
tragslage nach Prostituiertenschutzgesetz wird davon ausgegangen, dass die Wieder- oder Weiternutzung beste-
hender Gebäude die vielversprechendste Perspektive für den Erhalt der Prostitutions-Arbeitsplätze darstellt. 

 Potenziale in Bestandsgebäuden: Durch Optimierung von Fassaden und Grundrissen können in bestehenden Ge-
bäuden weitere Prostitutions-Arbeitsplätze entstehen. Dies setzt ein Interesse des Eigentümers an entsprechenden 
Veränderungen voraus, das durch Ansprache und ggf. sanierungsrechtliche Instrumente befördert werden kann. 
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 Potenziale im Neubau: Ein Neubau kann auf einem bisher unbebauten Grundstück oder anstelle eines bestehen-
den Gebäudes erfolgen. Planung und Bau stellen in der Regel eine größere Hürde dar als eine Bestandssanie-
rung. Bei Abbruch und Neubau ist zu beachten, dass die Prostitutions-Arbeitsplätze des Altbestands für die Über-
gangszeit nicht zur Verfügung stehen. 

 Temporäre Übergangszone: Der Weiterbetrieb von Prostitutionsstätten außerhalb der Konzentrationszone muss 
nicht sofort unterbunden werden. Die Mitwirkung des Eigentümers und Betreibers vorausgesetzt, können so zu-
nächst Prostitutions-Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dies kann dazu beitragen, das Ziel zu erreichen, die Gesamt-
zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze in der Straße aufrecht zu erhalten, bis innerhalb der Konzentrationszone Prosti-
tutionsstätten erweitert oder neu errichtet worden sind. 

 
3.3.4 Konzeptalternativen und ihre Bewertung 

Nullvariante 

Führt das weitere planerische Vorgehen nicht zu einer rechtskräftigen baurechtlichen Regelung (Nullvariante), ist eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung in weiten Teilen der Straße auf absehbare Zeit nicht mehr durch planungsrechtliche 
Sicherungsmittel zu gewährleisten. Es besteht das Risiko, dass sich die Prostitution in weiten Teilen der Straße und damit 
an städtebaulich nachteiligen Stellen baurechtlich verfestigt. 
Die Ziele, städtebauliche Chancen für das Projekt Altstadtquartier Büchel zu schaffen und die negativen Auswirkungen der 
Prostitution auf die Umgebung (Trading-Down-Effekt) zu reduzieren, werden nicht erreicht. 
Setzt man voraus, dass auch auf der Ebene des Prostituiertenschutzgesetzes möglicherweise noch bestehende Genehmi-
gungshindernisse ausgeräumt werden können, können sich daraus diese folgenden Entwicklungen ergeben: 

 Die Prostitution wird in aktuell geschlossenen Häusern kurz- bis mittelfristig wieder aufgenommen, so dass sich die 
Anzahl der Prostitutions-Arbeitsplätze deutlich über die ca. 100 bestehenden hinaus entwickelt. Da für einen Groß-
teil der geschlossenen Häuser Anträge nach Prostituiertenschutzgesetz vorliegen, ist diese Entwicklung wahr-
scheinlich. Die vorhandenen Gebäude bieten Platz für über 100 Arbeitsplätze. 

 Bei entsprechender Marktnachfrage und Investitionsbereitschaft der Eigentümer ist es nicht ausgeschlossen, dass 
die Zahl der Prostitutions-Arbeitsplätze durch Ausbau und Neubau mittel- bis langfristig weiter steigt.  

 Angesichts der hohen Erträge einerseits und eines hohen Neubau-Aufwands andererseits könnte sich speziell für 
die überwiegend im Westteil liegenden, minderwertigen Gebäude die Situation ergeben, dass für die Eigentümer 
Veränderungsanreize fehlen, so dass sich die baulich nicht zufriedenstellende Situation dort verfestigt. Speziell auf 
der Südseite der Antoniusstraße würde die Verfestigung der minderwertigen Gebäude für das südlich angrenzende 
städtebauliche Projekt die besondere Herausforderung bedeuten, einen geeigneten städtebaulichen Umgang mit 
den Rückseiten zu entwickeln. 

Die Nullvariante würde die Neuordnung der Antoniusstraße als Teil des Projekts Altstadtquartier Büchel deutlich erschweren 
und birgt das Risiko, dass sich ungünstige Entwicklungen verfestigen und verstärken. 
 
Variante West 
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Die Variante West orientiert die Konzentrationszone zur Nikolausstraße hin.  
Die Mefferdatisstraße als „robustere“ Innenstadtstraße wird damit entlastet. Die zum Büchel und zum Dom/Rathaus orien-
tierte Nikolausstraße wird stärker belastet, da eine wirksame Pufferzone fehlt. Sie hat in den Erdgeschossen durch offen-
sichtliche Rückseiten strukturellen Aufwertungsbedarf – mit einer Entwicklung zur „Anlaufzone“ für die Prostitution würde 
eine Aufwertungsperspektive unwahrscheinlicher. 
Die städtebauliche Neuordnung des gesamten Quartiers profitiert im Vergleich der Varianten hier am wenigsten, da einer-
seits im Eckbereich zur Nikolausstraße kaum Spielräume für eine bessere Eckausbildung bestehen, andererseits auch im 
Osten die Anbindung der Antoniusstraße an neue öffentliche Räume im Süden und die Ausbildung einer städtebaulichen 
Zäsur (die insbesondere für eine robuste, funktional eigenständige Eckausbildungen auf eine gewisse Gebäudetiefe ange-
wiesen ist) durch den kleinteiligen Gebäudebestand beschränkt ist. 
Großer Nachteil dieser Variante ist zudem die Perspektive für den vor allem im (Süd-) Westen verorteten minderwertigen 
Gebäudebestand, da dieser weiterhin mit der ertragsstarken, nicht auf qualitätvolle Gebäude angewiesenen Nutzung Prosti-
tution belegt ist. Hier ist eine Verfestigung des minderwertigen Gebäudebestandes zu befürchten. 
Je nach Zuschnitt und Abgrenzung im Osten weist die Variante West mit 86 Prostitutions-Arbeitsplätzen die höchste Anzahl 
in Bestandsgebäuden auf. Dort besteht ein weiteres Potenzial von 50-60 Prostitutions-Arbeitsplätzen.  
 
Variante West (erweitert) 

 
Größter städtebaulicher Nachteil der erweiterten West-Variante (mit 98 Arbeitsplätzen) ist die Inanspruchnahme eines Groß-
teils der gesamten Straße für die Prostitution sowie der schlechte planerische Perspektive für den verbleibenden Teil. Pros-
titutionsfrei wären lediglich die Kopfbauten an beiden Enden der Antoniusstraße sowie eine zur Mefferdatisstraße im Osten 
orientierte gefangene „Anlaufzone“, die ohne echte Chance auf eigene Adressbildung und Ausbildung einer adäquaten städ-
tebaulichen Zäsur übergangslos in die Konzentrationszone führen würde. Mit einer solchen Vergrößerung gehen wesentli-
che städtebauliche Vorteile der Variante West verloren. 
 
 
Variante Mitte  
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Die Variante Mitte hält mit der Konzentrationszone sowohl zur Nikolaus- als auch zur Mefferdatisstraße Abstand und orien-
tiert sich an den unbebauten Grundstücken auf der Südseite der Antoniusstraße. 
Die Mefferdatisstraße als „robustere“ Innenstadtstraße wird damit entlastet. Auch die zum Dom/Rathaus orientierte Niko-
lausstraße wird entlastet, da eine Pufferzone geschaffen wird. Die dort aufgrund der baustrukturellen Defizite benötigte Auf-
wertungsperspektive wird dadurch wahrscheinlicher. 
Die städtebauliche Neuordnung des gesamten Quartiers profitiert im Vergleich der Varianten hier etwas mehr als bei der 
Variante West, da zusätzlich zu den bestehenden Spielräumen im Osten (Anbindung der Antoniusstraße an neue öffentliche 
Räume im Südteil) auch die Südecke Antoniusstraße/Nikolausstraße mehr Raum für zukunftsweisende bauliche Entwicklun-
gen bietet. 
Eine besondere Herausforderung stellt dar, dass – will man Pufferzonen vermeiden – in dieser Variante zwei neue städte-
bauliche Zäsuren zur Prostitution geschaffen werden müssen, da man beiderseits von den bestehenden Zäsuren (den T-
Kreuzungen zur Nikolaus- und Mefferdatisstraße) abrückt. 
Großer Nachteil dieser Variante ist zudem die Perspektive für den vor allem im (Süd-) Westen verorteten defizitären Gebäu-
debestand, da dieser weiterhin mit der ertragsstarken, nicht auf qualitätsvolle Gebäude angewiesenen Nutzung Prostitution 
belegt ist. Hier ist eine Verfestigung des minderwertigen Bebauung zu befürchten. 
Die Variante Mitte weist mit 77 Prostitutions-Arbeitsplätzen eine eher geringe Anzahl in Bestandsgebäuden auf. In Be-
standsgebäuden besteht ein überschlägiges weiteres Potenzial von 30-40 Prostitutions-Arbeitsplätzen.  
Besonderheit dieser Variante ist, dass keine unbebauten Grundstücke bestehen, die für einen Prostitutions-Neubau heran-
gezogen werden könnten, so dass bei einem Abbruch und Neubau in der Übergangsphase weitere Prostitutions-Arbeits-
plätze wegfallen. 
 
Variante Mitte (erweitert) 

 
 
Eine erweiterte Variante Mitte müsste sich ebenfalls weiter in Richtung Osten/Mefferdatisstraße ausdehnen (97 Arbeits-
plätze). Prostitutionsfrei wären lediglich weiterhin die Kopfbauten an beiden Enden der Antoniusstraße sowie zwei nach Os-
ten und Westen orientierte „Anlaufzonen“, die ohne echte Chance auf eigene Adressbildung und Ausbildung einer adäqua-
ten städtebaulichen Zäsur übergangslos in die Konzentrationszone führen würde. Mit einer solchen Vergrößerung gehen 
wesentliche städtebauliche Vorteile der Variante Mitte verloren. 
 
Variante Ost 
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Die Variante Ost orientiert die Konzentrationszone zur Mefferdatisstraße hin. 
Die Mefferdatisstraße als „robustere“ Innenstadtstraße wird damit stärker belastet. Die zum Dom/Rathaus orientierte Nikol-
ausstraße hingegen wird mit dem vergrößerten Abstand deutlich entlastet. Die dort aufgrund der baustrukturellen Defizite 
benötigte Aufwertungsperspektive wird dadurch deutlich wahrscheinlicher. 
Die städtebauliche Neuordnung des gesamten Quartiers profitiert im Vergleich der Varianten hier am deutlichsten, da im 
Westen ein großer zusammenhängender Bereich von Prostitution freigezogen wird, der gleichzeitig von seiner Bausubstanz 
her den höchsten Aufwertungsbedarf hat. 
Die Perspektive Abbruch und Neubau für diesen Bereich – speziell für den vor allem im (Süd-) Westen verorteten minder-
wertige Gebäudebestand – stellt eine im Vergleich einzigartige Chance dar, das Quartier städtebaulich neu zu strukturieren 
und einen adäquaten neuen städtebaulichen Übergang zur Konzentrationszone auszubilden. 
Die Variante Ost weist mit 74 Prostitutions-Arbeitsplätzen die geringste Anzahl in Bestandsgebäuden auf. Im Gebäudebe-
stand könnten überschlagsweise ca. 10-20 weitere Prostitutions-Arbeitsplätze geschaffen werden, ein Neubau-Potenzial 
von mindestens 15-20 Arbeitsplätzen besteht auf den Parkplatz-Grundstück Antoniusstraße 24-26.  
 
Variante Ost (erweitert) 

 
Eine erweiterte Ost-Variante (109 Arbeitsplätze) würde sich nach Westen ausdehnen und dort für einen großen Abschnitt 
mit überwiegend minderwertigen, barackenartigen Gebäuden weiterhin die ertragreiche Nutzung der Prostitution festschrei-
ben. Mit einer solchen Vergrößerung gehen damit wesentliche städtebauliche Vorteile verloren. Im Westen entstünde eine 
„Anlaufzone“, die zwar mit einer neuen Eckbebauung eine Verbesserung erfahren könnte, sonst aber ohne echte Chance 
auf eigene Adressbildung und Ausbildung einer adäquaten städtebaulichen Zäsur übergangslos in die Konzentrationszone 
führen würde. 
 

 Bewertung und Empfehlung für die Variante Ost 

In der Gesamtbetrachtung wird eine Empfehlung für die Variante Ost ausgesprochen. Aus städtebaulicher Sicht stellt die 
Variante Ost mit deutlichem Abstand die beste Lösung dar, die Ziele zum Erhalt der Prostitutions-Arbeitsplätze werden wei-
terhin als erreichbar angesehen. 
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Aus städtebaulicher Sicht hervorzuheben sind die positive Perspektive für die Nikolausstraße, die besten Chancen für den 
Umgang mit dem minderwertigen Gebäudebestand und die Chance auf Ausbildung einer adäquaten städtebaulichen Zäsur 
zur Konzentrationszone. Kritisch zu sehen ist lediglich die weiterhin bestehende Belastung der Mefferdatisstraße, die aber 
durch den Wegfall der Prostitution im nördlichen Eckgebäude abgemildert wird. 
Aus sozialer Sicht stellt diese Variante höhere Ansprüche an die Planung, da die Konzentration der Prostitution im räumlich 
kürzesten Bereich erfolgt. Positiv zu bewerten ist dabei der größtenteils kleinteilige, ähnlich strukturierte Gebäudebestand, 
der mit einer Eigentümer- und Betreibervielfalt verbunden ist. Um in der gesamten Konzentrationszone die Zahl von ca. 100 
Prostitutions-Arbeitsplätzen zu erreichen, ist neben der Optimierung der Bestandsgebäude voraussichtlich auch die Bebau-
ung des Parkplatzgrundstücks Antoniusstraße 24-26 erforderlich. 
 
3.4 Nutzungskonzept 

Dem Bebauungsplan liegt kein baulich-räumliches Konzept, sondern ein Nutzungskonzept zugrunde, welches planungs-
rechtlich durch einen nicht qualifizierten (einfachen) Bebauungsplan umgesetzt werden soll. Das Maß der Bebauung wird  
dadurch nicht gesteuert, da sich dieses weiter nach den Vorgaben des § 34 BauGB richtet. 
 
Der nachfolgende Übersichtsplan stellt das Nutzungskonzept im Gesamten dar.  

 
 
Das Nutzungskonzept besteht aus zwei Sondergebieten (SO 1 und SO 2) und zwei Urbanen Gebieten (MU).  
Das bauliche Nutzungskonzept wurde aus der Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße vom De-
zember 2020 (s. Kapitel 3.3) entwickelt. Es geht von einer Konzentration des Bereiches mit Prostitution im Osten und der 
Entwicklung von Bereichen im Westen sowie an den Kopfgrundstücken an den Einmündungen in die Nikolausstraße und 
Mefferdatisstraße aus, in denen künftig keine Prostitution mehr stattfinden soll.  
 
Sondergebiet 1 Bordelle (Konzentrationszone) 
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Der Bereich zur Erhaltung und Konzentration der Prostitution wird hier als Konzentrationszone bezeichnet und erstreckt sich 
über die Grundstücke Antoniusstraße Nr. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 29b, 29c (10 Häuser) sowie die Nr. 20/20a, 20b, 
22, 28, 30, 32 (6 Häuser) und die Stellplatzfläche auf dem unbebauten Grundstück 2380 zwischen Nr. 22 und 28. 
Die Konzentrationszone soll überwiegend der Prostitution dienen und zusätzlich Betriebswohnungen beinhalten. Die räumli-
che Dimension wird in diesem Konzept auf ein städtebaulich verträgliches Maß von ca. 65 m Straßenlänge begrenzt, um 
zum einen die Prostitution in einem erforderlichen Ausmaß zu erhalten und um zum anderen einen Positiveffekt auf die übri-
gen Bereiche ohne Prostitution zu erreichen. Perspektivisch ist die Unterbringung von ca. 100 Arbeitsplätzen für Prostitu-
ierte möglich. Die Variante Ost weist gemäß Konzeption 74 Prostitutions-Arbeitsplätze in Bestandsgebäuden auf. Im Gebäu-
debestand könnten überschläglich ca. 10-20 weitere Prostitutions-Arbeitsplätze geschaffen werden, ein Neubau-Potenzial 
von mindestens 15-20 Arbeitsplätzen besteht auf dem Stellplatz-Grundstück 2380 zwischen Antoniusstraße 22 und 28.  
Die städtebauliche Neuordnung des gesamten Quartiers profitiert im Vergleich der Varianten hier am deutlichsten, da im 
Westen ein großer zusammenhängender Bereich von Prostitution freigezogen wird, der gleichzeitig von seiner Bausubstanz 
her den höchsten Aufwertungsbedarf hat. 
Die Perspektive Abbruch und Neubau für diesen Bereich – speziell für den vor allem im (Süd-) Westen verorteten minder-
wertigen Gebäudebestand – stellt eine im Vergleich einzigartige Chance dar, das Quartier städtebaulich neu zu strukturie-
ren und einen adäquaten, neuen städtebaulichen Übergang zur Konzentrationszone auszubilden. 
 
Sondergebiet 2 Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen (Pufferbereich) 
Der sogenannte Pufferbereich bezeichnet den westlich angrenzenden Bereich außerhalb der Konzentrationszone, in der ein 
innenstadttypischer Nutzungsmix, allerdings ohne allgemein zulässiges Wohnen, entstehen soll, um den Konflikt und die 
potentiellen gegenseitigen Störungen zwischen Prostitutionsnutzung und Wohnnutzung zu vermeiden.  
Daher wird von Hausnummer 11-15 (2 Häuser) und Nr. 12-18 (3 Häuser) ein solcher Pufferbereich vorgesehen. Ohne die-
sen Puffer würde neue Wohnnutzung unmittelbar an den Prostitutionsbereich heranrücken. Der innenstadttypische Nut-
zungsmix besteht aus Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen. In den Obergeschossen können die Erdgeschoss-
nutzungen erweitert werden oder Dienstleistungsbetriebe, Büros für freie Berufe etc. entstehen. Dieser Pufferbereich kann 
hier sehr gut neu umgesetzt werden, da keine Wohnnutzungen vorhanden sind und ein Entwicklungsdruck durch die Verla-
gerung der Prostitution entstehen wird. Für das Objekt Antoniusstraße 11-13 besteht der Entwicklungsdruck nicht, da Be-
standschutz für das Bordell besteht. Der Eigentümer hat jedoch selbst seinen Willen zur Neugestaltung seines Grundstü-
ckes, welches eine Verbindung zur Kleinkölnstraße hat, ohne Bordell signalisiert.  
 
Im Osten der Antoniusstraße wird auf diesen Pufferbereich verzichtet und es grenzt das Urbane Gebiet unmittelbar an die 
Konzentrationsszone für Prostitution (Sondergebiet 1 Bordelle). Hier wird im Gegensatz zum Westteil der Nutzungsbestand 
strukturell in Planungsrecht übernommen. Auf Grund der vorhandenen räumlichen und nutzungsbezogenen Situation heute, 
die diese Nachbarschaft bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Prosti-
tution und Wohnen auszugehen. Daher tritt voraussichtlich keine Verschlechterung ein.  
Konkret haben beide Eckgebäude einen Zugang von der Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten 
muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhandenen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert 
sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antonius-
straße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatis-
straße orientiert sind und erst im II. Obergeschoss beginnen. Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich 
die Situation, da im Gebäude heute Prostitution in dem Teil, der der Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird 
diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mefferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der 
Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus er-
schließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung 
durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine 
städtebauliche Zäsur statt. 
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Urbane Gebiete (Übergangsbereiche) 
Die sogenannten Übergangsbereiche bezeichnen die Bereiche im Übergang der Sondergebiete der Antoniusstraße zu den 
vorhandenen Altstadtbereichen in der Mefferdatisstraße und der Nikolausstraße, die sich als Mischgebiete im Sinne von § 6 
Baunutzungsverordnung (BauNVO – teilweise auch mit einem hohen Anteil von Wohnnutzung – darstellen.  
Die Zone umfasst im Osten die Grundstücke Mefferdatisstraße Nr. 4/6 und 8 (2 Häuser) und im Westen die Grundstücke 
Antoniusstraße Nr. 3, 5, 7 und 9 (4 Häuser).  
Die Übergangsbereiche sollen sich nicht wesentlich von den vorhandenen Altstadtbereichen wie in der Mefferdatisstraße, 
Kleinkölnstraße und Großkölnstraße unterscheiden und Wohnnutzung beinhalten. Sie haben eine Länge von ca. 30-35 m, 
die sie in die Antoniusstraße hineinragen. In den Erdgeschossen soll sich eine gewerbliche Nutzung entwickeln (wie im Os-
ten bereits vorhanden). In den Obergeschossen sollen sich weitere gewerbliche Innenstadtnutzungen (Gastronomie, Dienst-
leistungen etc.) etablieren, gemischt mit Wohnnutzungen.   
 
3.5 Erschließung 

Verkehr 
Das Plangebiet ist verkehrlich von Antoniusstraße, Nikolausstraße und Mefferdatisstraße erschlossen. Die Unterbringung 
von notwendigen Stellplätzen ist eine Einzelfallbetrachtung jedes einzelnen Grundstückes im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens auf Grundlage der städtischen Stellplatzsatzung. 
Für Kundenverkehr und Wohnungen stehen für Inhaber von PKW öffentliche Parkhäuser am Bushof, in der Minoritenstraße 
und an der Blondelstraße zur Verfügung. Im Übrigen ist die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
sehr gut mit zentralen Haltestellen am Bushof und am Elisenbrunnen. Die gute Erreichbarkeit über den ÖPNV hat wiederum 
den Vorteil, dass der Stellplatznachweis nach der aktuellen Stellplatzsatzung dadurch geringfügig verringert werden kann. 
Zusätzlich sind Car-Sharing-Stationen an den Standorten Klosterplatz und Martinstraße fußläufig zu erreichen, sodass wei-
tere Mobilitätsangebote ohne eigenen PKW vorhanden sind.   
 
Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgungsleitungen des Gebietes sind in den Straßen vorhanden. 
 
 
4. Begründung der Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

 Bestand 

Das Plangebiet kann heute keinem der typisierten Baugebiete der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zugeordnet werden. 
Es handelt sich um eine Gemengelage mit unterschiedlichen Nutzungen, vorwiegend Einzelhandels- und Dienstleistsbe-
triebe, sonstigen Gewerbebetrieben und Wohnungen in unterschiedlicher Ausprägung. Der Rahmen des Gebietes, das für 
die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung als maßgeblich zu betrachten ist, ist räumlich größer zu fassen als bei der 
Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung. Die maßgebliche Umgebungsbebauung findet sich somit zwischen Kom-
phausbad-/Kurhausstraße – Peterstraße – Büchel – Nikolausstraße – Kleinkölnstraße – Minoritenstraße – Seilgraben.  

Es gibt hier sowohl kerngebietstypische Nutzungen (u. a. Kurhaus „Klangbrücke“, Drogeriemarkt „Müller“, Table Dance, 
Spielhalle), als auch mischgebietstypische Strukturen (u.a. in der Komphausbadstraße, Dahmengraben, Kleinkölnstraße, 
Mefferdatisstraße) mit vorwiegender Wohnnutzung in den Obergeschossen und kleinteiliger Geschäftsnutzung in den Erd-
geschossen. 

Die vor Jahren noch prägende kerngebietstypische Nutzung des mehrgeschossigen Kaufhauses („Horten“ bzw. „Lust for 
Life“) ist seit so vielen Jahren aufgegeben, dass sie keine fortdauernde Prägung mehr entfaltet und auch mit einer Wieder-
aufnahme der Nutzung nicht mehr zu rechnen ist. Gleichzeitig findet aber auch in dem Bereich Mefferdatisstraße/Dahmen-
graben noch Wohnnutzung statt. 
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Die Eigenart eines Gebietes wird durch diejenige vorhandene Bebauung und ihre Nutzungen geprägt, die das Wesen der 
näheren Umgebung ausmachen. Dabei ist festzustellen, dass die hier vorhandenen Nutzungen nicht eindeutig einem der 
Gebietstypen der §§ 2-9 BauNVO zugeordnet werden können, es besteht vielmehr eine Gemengelage i. S. v. § 34 Abs. 1 
Satz 1 BauGB. 

 Planung 

Aufbauend auf dem Konzentrationskonzept gemäß Kapitel 3.3 ist das Ziel der planungsrechtlichen Festsetzungen eine ein-
deutige Entwicklung dieser Grundstücke zu verschiedenen Baugebieten mit differenzierten Nutzungsbestandteilen gemäß 
Baunutzungsverordnung. 

Entwurf der Planung zur ersten öffentlichen Auslegung (Stand 14.01.2021) 

Für ein Gebiet mit innenstadttypischen Gewerbebetrieben, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen, Kulturbetrieben 
und gleichzeitig Bordellen schien als Baugebiet gemäß §§ 2 bis 9 BauNVO in der ersten Betrachtung das Kerngebiet in 
Frage zu kommen. Grundlage dafür waren die Rechtsprechung und die Kommentarliteratur, die die allgemeine Auffassung 
vertreten, dass Bordelle nur in Gewerbegebieten (GE) und Kerngebieten (MK) zulässig sein können (siehe Kommentar Brü-
gelmann, § 4a BauNVO, RdNr. 69). Es handelt sich nach der aktuellen Rechtsprechung bei Bordellen um Gewerbebetriebe 
und nicht um Vergnügungsstätten. 

Betrachtung des Kerngebietes 1 

Die Betrachtung der geplanten Konzentrationszone in der Antoniusstraße führte jedoch zu einem anderen Ergebnis.  

Die Prüfung der Zulässigkeit eines Kerngebietes in dieser Größe und an dieser Stelle hat ergeben, dass – entgegen der 
Planung im ersten Entwurf des Bebauungsplanes – ein Kerngebiet hier nicht rechtssicher festzusetzen ist. Dies liegt in ers-
ter Linie daran, dass ein Kerngebiet vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen 
der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur dient. Diesen Zweck kann das Gebiet bereits aufgrund der geringen Größe 
und der Grundstücksstruktur nicht erfüllen, zumal keine zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung oder Kultur im 
Plangebiet vorhanden sind. Die konzentrierte Unterbringung von Bordellbetrieben in dem geplanten Baugebiet würde zu-
dem dem Charakter eines Kerngebietes widersprechen. Die im öffentlich ausgelegten Entwurf vorgesehene Festsetzung 
eines Kerngebiets erweist sich nicht als die zulässige Baugebietskategorie. 

Betrachtung des Kerngebietes 2 

Für ein geplantes Gebiet mit innenstadttypischen Gewerbebetrieben, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen, jedoch 
ohne Bordelle und ohne allgemein zulässiges Wohnen (Pufferbereich) kam als Baugebiet gemäß §§ 2 bis 9 BauNVO in der 
ersten Betrachtung ebenfalls das Kerngebiet in Frage. Auch hier hat die Prüfung der Festsetzung eines Kerngebietes in 
dieser Größe und an dieser Stelle ergeben, dass – entgegen der Planung im ersten Entwurf des Bebauungsplanes – ein 
Kerngebiet nicht rechtssicher festzusetzen ist. Dies liegt in erster Linie an der Definition des Kerngebietes mit dem Zweck 
der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. 
Diesen Zweck kann das Gebiet aufgrund der geringen Größe und der Grundstücksstruktur nicht erfüllen. 

Die Gesamtbetrachtung und Prüfung für beide Kerngebiete führten zu folgender rechtlicher Einschätzung: 

- Nach der allgemeinen Zweckbestimmung des § 7 Abs. 1 BauNVO dienen Kerngebiete vorwiegend der Unterbrin-
gung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Es 
geht mithin um die Erfüllung zentraler Funktionen. Diese Hauptnutzungsarten müssen das Baugebiet prägen  
(vgl. Roeser, in: König/Roeser/Stock, BauNVO, 4. Aufl. 2019, § 7 Rn. 5). 

- Innerhalb des städtebaulichen Ordnungsgefüges kommen den Kerngebieten zentrale innerstädtische Funktionen 
zu, indem sie vielfältige Nutzungen und ein urbanes Angebot an Gütern und Dienstleistungen für die Besucher der 
Stadt und für die Wohnbevölkerung eines größeren Einzugsbereichs bieten. Welche Anforderungen an die Zentrali-
tät zu stellen sind, hängt von der Struktur und der Größe der jeweiligen Gemeinde ab (vgl. BVerwG, Urt. v. 
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28.05.2009, Az. 4 CN 2/08, Rn. 13, juris; Urt. v. 25.11.1983, Az. 4 C 64/79, Rn. 11, juris).  
Um diese vielfältigen Nutzungen zu ermöglichen, müssen Kerngebiete eine gewisse Größe aufweisen. Sie müssen 
typischerweise mehrere Grundstücke und substanzielle Flächen umfassen, um ihrer breit angelegten, allgemeinen 
Zweckbestimmung gerecht werden zu können. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-
Holstein angemerkt, dass die Festsetzung einer isolierten (inselartigen) Fläche, die sich von Norden nach Süden 
über ca. 180 Meter und von Osten nach Westen über ca. 60 Meter (im nördlichen Teil) bzw. über 120 Meter (im 
südlichen Teil) erstreckt und die teilweise noch als Grünfläche festgesetzt ist, als Kerngebiet unzulässig sei. Auf 
einer derart kleinen Fläche könne sich eine kerngebietstypische Bebauung und Nutzung nicht entwickeln. Das Ge-
biet habe daher keinen Kerngebietscharakter und sei auch nicht als Kerngebiet entwicklungsfähig (vgl. OVG SH, 
Urt. v. 24.09.1998, Az. 1 K 15/96, Leitsatz 2 und Rn. 33, 37, juris).  

- Auch das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen lehnt kleinteilige Kerngebiete ab, insbeson-
dere wenn sie ihrer Nutzungsstruktur nach der allgemeinen Zweckbestimmung zuwiderlaufen. Das in der Entschei-
dung zu beurteilende Gebiet wies bei einer Größe von lediglich 0,73 ha einen hohen Anteil an Wohnnutzung auf, 
die in einem Kerngebiet nach der allgemeinen Zweckbestimmung nicht vorgesehen ist. Für das Gericht war zudem 
nicht erkennbar, dass sich unter den eingeräumten planerischen Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit eine 
kerngebietstypische Nutzungsstruktur hätte entwickeln können. Die Festsetzung eines MK erwies sich daher als 
unwirksam (vgl. OVG NRW, Urt. v. 02.12.2016, Az. 2 D 121/14.NE, Rn. 47 ff., juris). 

- Dies zugrunde gelegt, bestehen erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der ursprünglichen Festsetzung der Kernge-
biete MK 1 und MK 2:  

- Das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung verfügen derzeit nicht über die zentralen innenstädtischen, 
kerngebietstypischen Nutzungsarten. Eine bloße Innenstadtlage reicht für die Annahme eines Kerngebiets nicht 
aus. Bei der Größe und Struktur der Stadt Aachen mit über 250.000 Einwohnern und einem starken Innenstadt-
kern, der neben zentralen Einrichtungen der Verwaltung wie dem Rathaus und dem Verwaltungsgebäude Katsch-
hof zentrale Einrichtungen der Wirtschaft wie Banken und der Hauptstelle der Sparkasse sowie Kultureinrichtungen 
wie Museen in der Innenstadt sind hohe Anforderungen an die Zentralität zu stellen, denen der angedachte Nut-
zungsmix nicht entspricht.  

- Im ursprünglichen Kerngebiet MK 1 sollte die Prostitution konzentriert werden. Nach dem planerischen Willen – wie 
er in dem Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan vom 14.01.2021 zum Ausdruck kommt – ist die Ermögli-
chung von vielfältigen Nutzungen damit gerade nicht beabsichtigt. Dies dürfte in absehbarer Zeit auch nicht zu er-
warten sein. Der allgemeinen Zweckbestimmung eines Kerngebiets steht das entgegen.  

- Das ursprüngliche Kerngebiet MK 2 sollte als Pufferbereich zwischen der Konzentrationszone für Bordelle und den 
Urbanen Gebieten mit einem gewissen Wohnanteil dienen. Es sollten andere innenstadttypische Nutzungen unter-
gebracht werden. Hier sollten insbesondere Bordelle ausgeschlossen sein. Ob sich unmittelbar angrenzend zum 
Kerngebiet MK 1 vielfältige kerngebietstypische Nutzungen wie zentrale Einrichtungen des Handels, der Wirtschaft, 
der Verwaltung und der Kultur ansiedeln werden, blieb zweifelhaft.  

- Die ursprünglichen Kerngebiete MK 1 und MK 2 sind deutlich kleiner als das Kerngebiet, das der Entscheidung des 
OVG Schleswig-Holstein zugrunde lag. Die Entstehung eines breiten Spektrums kerngebietstypischer Nutzungen 
ist nicht zu erwarten.  

 

Entwurf zur erneuten öffentlichen Auslegung 

Die o.g. Betrachtungen führen zum Ergebnis, dass die mit der Planung verbundenen Zielsetzungen mit der allgemeinen 
Zweckbestimmung der Baugebiete der §§ 2-9 BauNVO nicht in Deckung gebracht werden können. Da sich die mit der Pla-
nung verbundenen Zielsetzungen von ihnen wesentlich unterscheiden, ist nur ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 
BauNVO festzusetzen. Die Zielsetzungen sind, wie bereits unter Kapitel 3.4 beschreiben, die Unterbringung von Bordellen 
und bordellartigen Betrieben (Konzentrationsszone) und die Unterbringung von innenstadttypischen Nutzungen wie Gastro-
nomie, Einzelhandel, Dienstleistungen ohne allgemein zulässiges Wohnen (Pufferbereich). Die Zielsetzungen begründen 
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sich wesentlich aus der von der Stadt erarbeiteten Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße von 
Dezember 2020. Dieses beinhaltet zum einen die Sicherung der Prostitution im östlichen Bereich und zum anderen die 
Etablierung neuer innenstadttypischer Nutzungen im westlichen Bereich, die mit der Konzentrationszone verträglich sind.    

 

 Sonstige Sondergebiete (SO)  

Erforderlich für die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes ist es, dass sich das Baugebiet wesentlich von den Bauge-
bieten nach § 2-10 BauNVO unterscheidet. Ein in diesem Sinne wesentlicher Unterschied liegt vor, wenn ein Festsetzungs-
gehalt gewollt ist, der sich keinem der in §§ 2-10 geregelten Gebietstypen zuordnen und der sich deshalb sachgerecht auch 
mit einer auf sie gestützten Festsetzung nicht erreicht lässt. Laut Rechtsprechung gilt für die Festsetzung von Sondergebie-
ten: 

„Nach § 11 Abs. 1 BauNVO sind als sonstige Sondergebiete solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von den 
Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. Ein wesentlicher Unterschied zu den Gebieten nach den §§ 2 
bis 10 BauNVO besteht, wenn ein Festsetzungsgehalt gewollt ist, der sich keinem der in den §§ 2 ff. BauNVO geregelten 
Gebietstypen zuordnen und der sich deshalb sachgerecht auch mit einer auf sie gestützten Festsetzung nicht erreichen 
lässt (Urteil vom 29. September 1978 – Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 4 C 30.76 - BVerwGE 56, 283 <286> [BVerwG 
29.09.1978 - 4 c 30/76]; Beschluss vom 18. Dezember 1990 - BVerwG 4 NB 19.90 - Buchholz 406.11 § 10 BauGB Nr. 25 S. 
36). Im Beschluss vom 7. Juli 1997 - BVerwG 4 BN 11.97 - (BRS 59 Nr. 36) hat der Senat diesen Maßstab dahin konkreti-
siert, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets das entscheidende Kriterium dafür ist, ob sich das festge-
setzte Sondergebiet wesentlich von einem Baugebietstyp im Sinne der §§ 2 bis 10 BauNVO unterscheidet. Zu vergleichen 
sind die konkreten Festsetzungen des Sondergebiets mit der jeweiligen "abstrakten" allgemeinen Zweckbestimmung des 
Baugebietstyps. Können die mit der Planung verbundenen Zielsetzungen mit der allgemeinen Zweckbestimmung der ande-
ren Baugebiete nicht in Deckung gebracht werden, unterscheiden sie sich von ihnen wesentlich und ist den Erfordernissen 
des § 11 Abs. 1 BauNVO entsprochen.“  

(BVerwG, 28.05.2009 - BVerwG 4 CN 2.08, Rn. 10) 

Geplant ist ein Sondergebiet „Bordelle“ zur überwiegenden Unterbringung von Bordellen und ein Sondergebiet „Einzelhan-
del, Gastronomie und Dienstleistungen“ zur Unterbringung von innenstadttypischen Nutzungen wie Gastronomie, Einzel-
handel und Dienstleistungen. 

Baugebiete zur überwiegenden Unterbringung von Bordellen gibt es in der BauNVO nicht. Bordelle können als Gewerbe-
triebe in Kerngebieten oder in Gewerbegebieten zugelassen werden. Die überwiegende Unterbringung von Bordellen würde 
sowohl im Kerngebiet als auch im Gewerbegebiet der Zweckbestimmung des typisierten Baugebietes widersprechen. Die 
fehlende Eignung des Kerngebietes für die Zielsetzungen wird in Kapitel 4.1 ausführlich erläutert und führte zur Änderung 
der Baugebietsfestsetzung. Die fehlende Eignung des Gewerbegebietes liegt darin begründet, dass eine Beschränkung der 
Nutzungen auf Bordelle und bordellartige Betriebe in einem Gewerbegebiet über die Gliederung gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO 
oder über Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 5-9 BauNVO nicht möglich ist.  

Die Rechtmäßigkeit dieser Lösung wird unterstützt durch die Leitsätze der folgenden Rechtsprechung: 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 4 CN 2.08, Urteil vom 28.05.2009  

„1. Ein Sondergebiet für infrastrukturelle Vorhaben und Maßnahmen unterscheidet sich im Sinne des § 11 Abs. 1 BauNVO 
wesentlich von einem Kerngebiet, wenn es sich bei einer wertenden Betrachtung von dessen allgemeiner Zweckbestim-
mung, zentrale Funktionen innerhalb des städtebaulichen Ordnungsgefüges zu erfüllen, deutlich abhebt. Welche Anforde-
rungen an die Zentralität der in § 7 Abs. 1 BauNVO genannten Betriebe und Einrichtungen zu stellen sind, hängt von der 
Struktur und der Größe der jeweiligen Gemeinde ab.  

2. Die in § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO normierte Verpflichtung zur Festsetzung der Zweckbestimmung eines Sondergebiets 
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verbietet nicht, verschiedene Nutzungsarten nebeneinander festzusetzen. Eine Kombination verschiedener Nutzungen ist 
jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich deren Verträglichkeit aus den Regelungen der Baunutzungsverordnung zur Art der 
baulichen Nutzung herleiten lässt.“  

Weiter heißt es in dem Urteil: 

„Eine Kombination verschiedener Nutzungen ist jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich deren Verträglichkeit aus den Re-
gelungen der Baunutzungsverordnung herleiten lässt. Hat der Satzungsgeber ein Sondergebiet festgesetzt, indem er die 
Nutzungen eines Gebietstyps so eingeengt hat, dass das Sondergebiet als Baugebietsrelikt unter Aufgabe der allgemeinen 
Zweckbestimmung erscheint (Ziegler, in: Brügelmann, BauGB a.a.O. § 11 BauNVO Rn. 2), ist den Erfordernissen des § 11 
Abs. 1 BauNVO regelmäßig Rechnung getragen.“ 

(BVerwG, 28.05.2009 - BVerwG 4 CN 2.08, Rn. 15) 

Die Sondergebiete werden als „Baugebietsrelikt unter Aufgabe der allgemeinen Zweckbestimmung“, nämlich eines Kernge-
bietes (MK) interpretiert und damit davon ausgegangen, dass den Erfordernissen des § 11 Abs. 1 BauNVO Rechnung ge-
tragen wird. Es werden Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern 
und Großgaragen aus dem Nutzungskatalog des § 7 BauNVO herausgenommen. Zentrale Einrichtungen der Wirtschaft und 
der Verwaltung werden somit ausgeschlossen. Auch großflächige Einzelhandelsbetriebe entfallen faktisch, da keine ausrei-
chend großen Grundstücke zur Verfügung stehen.   

Störgrad der Sondergebiete  

Der zulässige Störgrad von Nutzungen, Betrieben und Anlagen in den Sondergebieten entspricht dem Störgrad eines Kern-
gebiets. Weil in den Sondergebieten unterschiedliche Nutzungsarten zusammengefasst werden, wird zum Schutz von stör-
empfindlichen Nutzungen der zulässige Störgrad schriftlich festgesetzt. Die Störanfälligkeit eines sonstigen Sondergebietes 
hängt dabei von dem konkreten Gebietscharakter des festgesetzten Sondergebiets ab. Bei der Beurteilung der Verträglich-
keit der im Sondergebiet zulässigen Nutzungen und der Festlegung des zulässigen Störgrades kann auf die Regelungen 
der §§ 2 bis 9 BauNVO zurückgegriffen werden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 02.02.2010, Az. 4 BN 4/10). Dabei sind für die 
Festlegung des zulässigen Störgrades und die Bestimmung der Schutzwürdigkeit des Sondergebiets die konkrete Zweckbe-
stimmung des Sondergebiets und die dort vorgesehenen Nutzungen zugrunde zu legen. Auch wenn das Sondergebiet von 
seiner Zweckbestimmung nicht der Zweckbestimmung eines Kerngebiets entspricht, werden im Sondergebiet Nutzungen 
festgesetzt, die in ihrer Kombination auch in einem Kerngebiet vorkommen könnten. Der Nutzungskatalog mit Bordellen, 
Vergnügungsstätten, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen und (ausnahmsweise zulässigen) Wohnungen sind de-
nen eines Kerngebietes im Hinblick auf die von ihnen ausgehenden Störungen durch Schallimmissionen sehr ähnlich, so-
dass das Gebiet diesem immissionsrechtlich gleichgestellt werden kann. Insoweit wird ein Störgrad über die schriftliche 
Festsetzung festgesetzt, der dem eines Kerngebiets entspricht. Dadurch können Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. 
Richtwerte der TA Lärm zugeordnet werden.  

 

Wirtschaftlichkeit der Sondergebiete 

Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit darf nicht dazu führen, dass die Festsetzung als Sondergebiet zu derart wenigen oder 
unrentablen Nutzungen führt, die dem Eigentümer unzumutbar werden können. Das Sondergebiet -Bordelle- umfasst als 
Nutzungen Bordelle, die im Bestand bereits gute Rendite erbringen und weiterhin gute Renditen bringen werden. Ein unbe-
bautes Grundstück, das beispielweise als Stellplatzfläche genutzt wird, kann mit dieser Nutzung durchaus wirtschaftlich 
sein, obwohl es keine übliche Nutzung für Innenstadtgebiete ist. Es kann dem Eigentümer jedoch zugemutet werden; zu-
mindest hat er eine wirtschaftliche Perspektive, die von einem potenziellen Käufer des Grundstücks umgesetzt werden 
könnte, falls er selbst keine Entwicklung beabsichtigt.  

Weitere Grundstücke erhalten eine Festsetzung Sondergebiet - Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen -. Diese 
Nutzung kann in der Innenstadt wirtschaftlich betrieben werden.  
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 Sondergebiet 1 – Bordelle - 

Das Sondergebiet 1(SO 1) hat eine Größe von ca. 1900 m² und lässt Bordelle und bordellartige Betriebe und Betriebswoh-
nungen zu. Mit Bordellen und bordellartige Betriebe werden prostitutive Einrichtungen gemeint wie Bordelle, Terminwohnun-
gen und Einrichtungen der Wohnungsprostitution. Diese werden in der Rechtsprechung ganz überwiegend nicht als Vergnü-
gungsstätten eingestuft. Sie werden überwiegend als Gewerbebetriebe eigener Art angesehen (vgl. BVerwG, 28.06.1995 – 
4 B 137/95 - ; VG Berlin, 06.05.2009 – 19 A 91.07- ). Damit wird schwerpunktmäßig Bordellnutzung zugelassen und weitere 
Nutzungen ausgeschlossen. Gleichzeitig wird die Konzeption zur Konzentration der Prostitution umgesetzt und der Schwer-
punkt auf diese Nutzung gelegt, um einen Anreiz zur Erhaltung der vorhandenen Bordelle zu erreichen und zur Neuansied-
lung in Gebäuden, die leer stehen und auf Grundstücken, die nicht bebaut sind. Betriebswohnungen sind auch in den Ober-
geschossen unbedenklich, da sie klassischerweise in Kombination mit Gewerbebetrieben zulässig sein sollten und vorteil-
haft für die Führung oder Beaufsichtigung eines Betriebes sein könnten. Das Prostituiertenschutzgesetz verlangt sogar er-
reichbare Personen im Rahmen des Notrufsystems während der Betriebszeiten. 

Wohnungen werden nicht allgemein zulässig, da von einer Unverträglichkeit von Bordellen und Wohnungen auszugehen ist. 
Die zu erwartenden Störungen sind bei einer typisierenden Betrachtungsweise Beeinträchtigungen der Wohnruhe, verstärk-
ter nächtlicher Fußgängerverkehr, Belästigungen der Anwohner durch Ruhestörungen durch Besucher der Straße, laut-
starke Meinungsbekundungen unzufriedener und/oder alkoholisierter Freier und ggf. sogar gewalttätige Begleiterscheinun-
gen. 

Dem entspricht, dass nach der Rechtsprechung des BVerwG (unter anderem Entscheidung vom 02.11.2015, AZ. 4 B 32/15) 
„Bordellbetriebe Einrichtungen sind, für die sich im Hinblick auf die sich aus dem "Milieu" ergebenden Begleiterscheinungen 
eher ein Standort eignet, der außerhalb oder allenfalls am Rande des "Blickfeldes" und der Treffpunkte einer größeren und 
allgemeinen Öffentlichkeit liegt und auch nicht in der Nachbarschaft von Wohnungen.“ 

 

 Sondergebiet 2 – Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen - 

Das Sondergebiet 2 (SO 2) hat eine Größe von ca. 1490 m² und lässt in der unmittelbaren Umgebung der Konzentrations-
zone für Bordelle und bordellartige Betriebe innenstadttypische Nutzungen wie Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleis-
tungen zu. Ebenfalls sollen Beherbergungsbetriebe, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Einrichtungen und 
Vergnügungsstätten (mit Ausnahme von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i (Spielhallen und ähnli-
che Unternehmen) Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO), Spielbanken und Wettbüros) sowie Betriebswohnungen zulässig sein. 
Damit wird ein spezieller Nutzungsmix zugelassen, der sich in der Regel gegenseitig nicht stört und empfindliche Nutzungen 
ausspart.  

Die klassischen gewerblichen Nutzungen der Innenstadt von Aachen entsprechen der Zielvorstellung, ein attraktives Stück 
Altstadt zwischen Büchel und Kleinkölnstraße zu schaffen. Die für die Innenstadt typischen Wohnungen werden jedoch nicht 
allgemein zugelassen.  

Zulässigkeit von Wohnungen im Sondergebiet 2 

Wohnungen sind nicht allgemein, sondern nur ausnahmsweise und nur oberhalb des 1. OG zulässig. Dies ist begründet in 
der unmittelbaren Nachbarschaft zur auf Dauer angelegten Konzentrationszone im Sondergebiet 1 – Bordelle -. Hier sind 
Störungen in Form von Publikum auf der Straße, seien es Freier der Prostituierten oder auch – teils alkoholisierte und ent-
hemmte - nächtliche Passanten oder Schaulustige, zu erwarten. Zwar sind im SO 2 keine Bordelle und bordellartigen Be-
triebe zulässig, es ist aber nicht auszuschließen, dass die Auswirkungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sich 
auch im SO 2 auswirken, zumal diese als „Anlaufzone“ genutzt werden kann. Aus diesem Grund können Wohnungen nur 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden können und zugleich gewähr-
leistet ist, dass sich durch die Wohnungen der Gebietscharakter nicht (im Sinne eines MU oder MI) ändert. Die 
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ausnahmsweise Zulässigkeit nur ab dem 2. OG ist darin begründet, dass die von der Straße ausgehenden Störungen sich 
besonders im EG und 1. OG auswirken, in größerer Höhe hingegen milder ausfallen werden.  

 

Somit entscheidet sich auf der nachgelagerten Genehmigungsebene jeweils im Einzelfall, ob Störungen zwischen Gewerbe 
und Wohnen (nachbarlich und städtebaulich) vertretbar sind. Im Kommentar Ernst/Zinkahn/Bielenberg (§ 7 BauNVO, RdNr. 
46) heißt es dazu:“ …Allerdings sind bei Ausübung des Ermessens nachbarliche und städtebauliche Belange zu berücksich-
tigen, die durch die Erteilung der Ausnahme betroffen werden können. Auch darf die Eigenart des Gebietes nicht beein-
trächtigt werden…“. Die Aussage ist auf das Sondergebiet mit den Nutzungen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistun-
gen übertragbar.  

 

Nichtzulässigkeit von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i Abs. 1 GewO, Spielbanken und Wettbüros 
für Pferdewetten und sonstige Wetten 

Vergnügungsstätten in Form von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i Abs. 1 GewO, Spielbanken 
und Wettbüros für Pferdewetten und sonstige Wetten werden aufgrund der negativen städtebaulichen Auswirkungen ausge-
schlossen. Sie würden dem Ziel der Aufwertung des Planbereichs widersprechen.  

Die genannten Nutzungen sind regelmäßig geeignet, Konflikte mit anderen Nutzungsarten und damit städtebauliche Span-
nungen zu erzeugen. In der Regel weisen die genannten Betriebe eine Außengestaltung auf, die einerseits durch aggres-
sive Werbeanlagen die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erzeugen sucht, andererseits im Gegensatz zu Einzelhan-
del und anderen gewerblichen Nutzungen keine Einblicke in das Gebäudeinnere gewährt, sondern sich zum öffentlichen 
Raum hin abschottet. Schon von daher sind die genannten Betriebe geeignet, negative Auswirkungen auf das Stadtbild zu 
haben. Es fehlt außerdem die Belebung des öffentlichen Raumes. 

Die genannten Betriebe sind aufgrund ihrer Geschäftsmodelle, der erzielbaren hohen Flächenumsätze und Gewinnmargen 
regelmäßig zudem in der Lage, auch hohe Mieten zu zahlen. Einzelhandelsbetriebe und Schank- und Speisewirtschaften 
können diese Mieten häufig nicht leisten und stehen deshalb in der Gefahr, vom Standort verdrängt zu werden. Ein solcher 
Entwicklungstrend wird insbesondere durch die Konkurrenzsituation zwischen Betrieben mit typischerweise geringem Inves-
titionsbedarf und vergleichsweise hoher Ertragsstärke - wie z. B. Spielhallen - sowie „normalen“ Betrieben mit deutlich höhe-
rem Investitionsbedarf und geringerer Ertragsstärke ausgelöst. Das entspricht für Vergnügungsstätten, namentlich Spielhal-
len, einem allgemeinen städtebaulichen Erfahrungssatz. Denn der Wettbewerb um Immobilien zwischen Konkurrenten mit 
unterschiedlicher wirtschaftlicher Potenz führt tendenziell zu einer Erhöhung der Grundstücks- und Mietpreise und damit zu 
einer Verdrängung von Branchen mit schwächerer Finanzkraft. Die städtebauliche Zielsetzung einer hochwertigen Nutzung 
und der Schaffung eines lebendigen Quartiers mit ausgewogener Funktionsmischung wäre durch die Zulassung der ausge-
schlossenen Vergnügungsstätten gefährdet.  

Gerade Spielhallen widersprechen zudem dem städtischen Konzept zur Steuerung von Spielhallen im Stadtgebiet von 
Aachen von 2016. Für die Zulässigkeit von Spielhallen hat die Stadt Aachen 2016 ein Konzept beschlossen, wo diese zuge-
lassen werden sollen. Alle übrigen Gebiete sind für diese Nutzungen aufgrund der negativen städtebaulichen Auswirkungen 
nicht geeignet und sollten dort ausgeschlossen werden. Die Antoniusstraße gehört nicht zu den Zulassungsbereichen des 
Konzeptes. Das Plangebiet ist strukturell Bestandteil der Einkaufs- und Geschäftsbereiche des Oberzentrums Aachen. Die 
Ansiedlung von Spielhallen / Vergnügungsstätten / Wettbüros kann die vorhandenen Strukturen verändern, indem sie zum 
einen die für die Funktion der Innenstadt wichtigen Geschäfte mit hochwertigem Warenangebot verdrängt und zum anderen 
die Anziehungskraft der Hauptgeschäfts- und Einkaufsbereiche mindert und somit den Charakter des Plangebietes und der 
Umgebung abwertet. 

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht die Gefahr, dass das Ziel einer Aufwertung des Quartiers 
erschwert wird. Eine Anhäufung solcher Spielhallenbetriebe und Wettbüros würde den bereits bestehenden Trading-Down-
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Effekt im Umfeld der Antoniusstraße verschärfen. Dem soll entgegengewirkt werden. 

 
 Urbanes Gebiet (MU) 

Für die Grundstücke im Westen der Antoniusstraße/Ecke Nikolausstraße (unbebaute Grundstücke 1299 und 1311 und 
Hausnummern 3, 5, 7, 9 und 10) und im Osten der Antoniusstraße (Mefferdatisstraße 4-6 und 8) wird Urbanes Gebiet ge-
mäß § 6a BauNVO festgesetzt. Urbane Gebiete dienen gemäß § 6a BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die 
Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.  
Das Konzept der Übergangsbereiche zur übrigen Innenstadt (Bereich Mefferdatisstraße und Nikolausstraße bzw. Büchel 
und Kleinkölnstraße) wird mit der Festsetzung eines Urbanen Gebietes (MU) gemäß § 6a BauNVO umgesetzt. Diese Ge-
biete, in denen Bordelle ausgeschlossen werden und Wohnen in den Obergeschossen zugelassen wird, werden als MU 
festgesetzt. Damit wird das Ziel für das Gesamtgebiet Altstadtquartier Büchel verfolgt, die bewusste Etablierung von Woh-
nen in der Innenstadt, umzusetzen. Dieses Ziel ist in den übrigen Bereichen des geplanten Bebauungsplanes 999 – Antoni-
usstraße / Mefferdatisstraße – weiter zu verfolgen. 
Der § 6a BauNVO lässt Wohngebäude allgemein zu, sodass diese durchaus einen hohen Anteil einnehmen können, auch 
über die Hälfte hinaus. Auch können gemäß § 6a Abs. 4 BauNVO Wohnungen in bestimmten Geschossen zwingend festge-
setzt werden oder im Erdgeschoss ausgeschlossen werden. Dieser Ausschluss im Erdgeschoss wird gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 
1 BauNVO festgesetzt, um den gewerblichen und sonstigen Nutzungen in der Erdgeschosszone den Vorrang zu geben und 
zu einer Belebung des Straßenraums durch andere gewerbliche Nutzungen beizutragen. Gleichzeitig soll das Wohnen vor 
Störungen auf der Straße geschützt werden, die sich durch die angrenzende Bordellnutzung ergeben können. 
 
Teilgebiet West 
Im Westen wird das Urbane Gebiet in einem Abstand von ca. 30 m Entfernung zur Konzentrationszone festgesetzt, um die 
direkte Nachbarschaft zwischen Bordellnutzung und Wohnen im Urbanen Gebiet zu vermeiden. Dazwischen liegt der Puf-
ferbereich (Sondergebiet 2). In Kommentaren und Rechtsprechung wird diese Nachbarschaft im Allgemeinen als problema-
tisch eingeschätzt, da Störungen des Wohnens durch Bordelle - in erster Linie durch das Prostitutionsgeschäft und durch 
Besucher/Kunden im Straßenraum – zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird im Westen der Antoniusstraße dieser Ab-
stand in Form eines Pufferbereiches gewahrt.  
 
Teilgebiet Ost 
Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationsszone ( Sondergebiet 1) 
festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 
bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Bordelle und Wohnen auszu-
gehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der 
Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhande-
nen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, 
dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert 
hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatisstraße orientiert ist und erst im II. Obergeschoss beginnt. 
Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich die Situation, da dort heute Prostitution in dem Teil, der der 
Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mef-
ferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses 
sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur 
Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber 
hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 
Wohnungen werden – wie in § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO vorgesehen - durch eine horizontale Gliederung in den Gebäuden 
eingeschränkt und damit gewerbliche Zonen in den Erdgeschossen von Wohnungsbereichen in den Obergeschossen 
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getrennt. Damit soll die Nutzung der Erdgeschosse den gewerblichen Nutzungen und Dienstleistungsbetrieben vorbehalten 
werden und so die Innenstadt möglichst mit attraktiven Angeboten für Innenstadtbesucher wie Einzelhandel, Dienstleis-
tungs- und Gastronomiebetriebe etc. belebt werden. Wohnungen würden diesen Zweck nicht erfüllen. 
 
Im Urbanen Gebiet (MU) wird die Prostitution wie im Mischgebiet für grundsätzlich unzulässig gehalten, weil dieses Gebiet 
auch dem Wohnen dient und die Störungen zu erheblich sind (siehe Kommentar Ernst/Zinkahn/Bielenberg, § 6 BauNVO, 
RdNr. 34 sowie § 6a BauNVO, RdNr. 39). Um keine Unklarheiten entstehen zu lassen, werden Bordelle über die Schriftli-
chen Festsetzungen ausgeschlossen. 
 
Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
Die ausnahmsweise im Urbanen Gebiet zulässigen Vergnügungsstätten werden ebenfalls ausgeschlossen. Diese Nutzun-
gen lassen negativen städtebaulichen Auswirkungen erwarten; dies würde zudem dem Ziel der Aufwertung des Planbe-
reichs und dem Konzept zur Unterbringung von Spielhallen im Stadtgebiet von Aachen widersprechen. 
Die Ansiedlung von Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Wettbüros kann die vorhandenen Strukturen verändern, indem 
zum einen die für die Funktion der Innenstadt wichtigen Geschäfte mit höherwertigem Warenangebot verdrängt werden und 
zum anderen die Anziehungskraft des Hauptgeschäfts- und Einkaufsbereiches gemindert und somit der Charakter des 
westlichen und östlichen Plangebiets und der Umgebung abgewertet werden. Durch die Erhöhung des Bodenwertes in der 
Folge der ungleich höheren Gewinnspanne bei Vergnügungsstätten (bedingt durch den relativ geringen Aufwand) entsteht 
eine Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit des vorhandenen und geplanten Einzelhandels. Die Auswirkungen auf den 
Einzelhandel können sich negativ auf die Nahversorgungsfunktion der vorhandenen Geschäfte des täglichen und mittelfristi-
gen Bedarfs auswirken. Bordelle, bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution werden im Urbanen Ge-
biet ausgeschlossen, da diese Nutzungen einen sog. „Trading-Down-Effekt“ zur Folge haben können. Eine solche Entwick-
lung soll im Urbanen Gebiet vermieden werden. Die Nutzungen Bordelle und bordellartige Betriebe sollen klar auf den Kon-
zentrationsbereich (Sondergebiet 1) beschränkt werden. 
Die ausnahmsweise zulässigen Tankstellen werden ausgeschlossen, da sie in dem Urbanen Gebiet aufgrund ihrer Größen-
ordnung nicht untergebracht werden können und die Lage in einer innenstädtischen schmalen Straße ohne gute Anbindung 
an das Straßennetz ungeeignet ist. 
 
Ausschluss von Ferienwohnungen 
In Aachen wurde die Nutzungsänderung von Wohnraum zu Ferienwohnungen in den letzten Jahren immer mehr nachge-
fragt. Ferienwohnungen sind im Urbanen Gebiet ausgeschlossen, da diese die Förderung des Dauerwohnens im Gebiet 
und den Gebietscharakter beeinträchtigen können. Die Preise für solche Ferienwohnungen sind in der Regel deutlich niedri-
ger als bei Hotelübernachtungen. Dennoch lässt sich für den Anbieter mehr Rendite erzielen als bei einer reinen Wohnnut-
zung. Im Plangebiet soll vermieden werden, dass auf diese Weise Dauerwohnungen verdrängt werden oder gar nicht erst 
entstehen. Eine Grundlage dafür ist die Wohnraumschutzsatzung, die der Rat der Stadt am 10.07.2019 zur Erhaltung von 
Wohnraum im Stadtgebiet Aachen beschlossen hat. Die Satzung ist am 01.08.2019 in Kraft getreten. Damit reagiert die 
Stadt Aachen auf den angespannten Wohnungsmarkt mit einer Satzung, die den Wohnungsbestand schützt, in dem sie 
Zweckentfremdung, Leerstand und Abbruch von Wohnraum entgegentritt. 
 
Bestandsschutz gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO 
Im Falle des Hauses Mefferdatisstraße 8 sind Spielhallen im Erd- und Obergeschoss zugelassen; 1988 war bereits eine 
Spielhalle vorhanden. Zu diesem Zeitpunkt hat die Stadt Aachen ein erstes Entwicklungskonzept für Spielhallen und Ver-
gnügungsstätten erlassen, welches durch ein Spielhallenkonzept von 2006 ersetzt wurde. In dem vom Rat beschlossenen 
Konzept heißt es, dass lange vorhandene Spielhallen wie die in der Mefferdatisstraße 8 planungsrechtlichen, erweiterten 
Bestandsschutz genießen sollen. Hier wird entsprechend erweiterter Bestandsschutz für den bestehenden Betrieb über § 1 
Abs. 10 BauNVO festgesetzt.  
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Eine negative Entwicklung mit zusätzlichen Spielhallen in der Umgebung ist nicht zu befürchten, da diese in dem benach-
barten Gebiet ausgeschlossen werden. Zusätzliches Konfliktpotenzial wird nicht gesehen, da sich die Situation im Bestand 
über Jahre eingespielt hat. 
 
4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennutzungs-
plan 1980 sowie der vom Rat beschlossene Flächennutzungsplan AACHEN*2030 stellen den Planbereich als „Gemischte 
Baufläche“ dar.  
 
Die Darstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 von gemischten Bauflächen des gesamten Planbereiches ent-
spricht der grundsätzlichen Darstellungs-Systematik des Flächennutzungsplans AACHEN* 2030 für den gesamten Innen-
stadtbereich.  
Auf Ebene des Bebauungsplanes soll für den Bereich entlang der Antoniusstraße Urbanes Gebiet im Westen und Osten 
festgesetzt werden und mittig ein Sondergebiet – Bordelle- und ein Sondergebiet – Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleis-
tungen -.  
Die Festsetzung der zwei benachbarten Sondergebiete im Bebauungsplan kann als aus der Darstellung der gemischten 
Bauflächen aus dem behördenverbindlichen Flächennutzungsplan AACHEN*2030 als planungsrechtlich zulässig und als 
hieraus entwickelt betrachtet werden. Die Festsetzung zweier Sondergebiete (Zweckbestimmung Unterbringung von Bordel-
len und Zweckbestimmung Unterbringung von Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen), regelt die angestrebten 
Nutzungsbeschränkungen. 
 
Die Entwicklung eines sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO im Bebauungsplan aus einer gemischten Baufläche 
im Flächennutzungsplan AACHEN*2030 ist zulässig, wenn die geplante Nutzung den zulässigen Nutzungen eines Kernge-
bietes überwiegend entspricht. Gemäß dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Gemeinde bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen intern an den Flächennutzungsplan gebunden, lässt dabei aber solche Abweichungen zu, 
die sich aus dem „Übergang in eine stärker verdeutlichende Planstufe rechtfertigen, sofern der Bebauungsplan trotz der 
Abweichung der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans nicht widerspricht“. Im vorliegenden Fall sind grundsätzlich 
Bordelle als nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe im Kerngebiet möglich. Da somit die geplante Nutzung im Plange-
biet grundsätzlich in gemischten Bauflächen umgesetzt werden kann, entwickelt sich die Festsetzung eines Sondergebietes 
des Bebauungsplans an dieser Stelle aus der Darstellung gemischter Bauflächen im Flächennutzungsplan.  
 
Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus den ihnen vorgegebenen Flächennutzungsplänen in der Weise zu 
entwickeln, dass durch ihre Festsetzungen die zugrunde liegenden Darstellungen des Flächennutzungsplans konkreter aus-
gestaltet und damit zugleich verdeutlicht werden. Dieser Vorgang der Konkretisierung schließt nicht aus, dass die in einem 
Bebauungsplan zu treffenden Festsetzungen von den vorgesehenen Darstellungen des Flächennutzungsplans abweichen. 
Derartige Abweichungen sind jedoch nur zulässig, wenn sie sich aus dem Übergang in eine konkretere Planstufe rechtferti-
gen und die Grundkonzeption des Flächennutzungsplans unberührt lassen. Mit dem im Bebauungsplan festgesetzten aus-
schließlichen Nutzungsspektrum kommen die zwei festgesetzten Sondergebiete einem Kerngebiet nahe, das ohne Weiteres 
aus der Darstellung gemischter Bauflächen des Flächennutzungsplans entwickelt werden kann. 
 
Das Oberverwaltungsgericht NRW hat in seinem Urteil vom 13.03.2008 (7 D 34/07.NE) festgestellt: „Aus einer im Flächen-
nutzungsplan dargestellten gemischten Baufläche kann auch ein Sondergebiet entwickelt werden, wenn die hierfür im Be-
bauungsplan festgesetzte Nutzungsstruktur einem Kerngebiet zumindest nahekommt.“  
Die hier festgesetzten Sondergebiete lassen neben Bordellen im Sondergebiet 1 insbesondere auch Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anla-
gen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und Betriebsinhaberwohnungen im Sondergebiet 2 zu. 
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Damit wird einerseits ein durchaus breites Spektrum der nach § 7 BauNVO in einem Kerngebiet zulässigen Nutzungsarten 
festgesetzt. Andererseits unterscheiden sich die hier festgesetzten Sondergebiete aber insofern deutlich von einem Kernge-
biet, als gerade die ein Wesenselement von Kerngebieten ausmachenden zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Ver-
waltung und der Kultur fehlen und das Schwergewicht des Sondergebiets eindeutig auf dem - für Kerngebiete allerdings 
ebenso typischen - Sektor Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen liegt. Ein weiteres Schwergewicht liegt auf der 
Nutzung Bordelle, die außer in Gewerbegebieten nur in Kerngebieten zulässig ist. 
 
 
5. Umweltbelange 

5.1 Einleitung 

Ziel der Planung ist lediglich die Regelung der Art der Nutzung für die Grundstücke im Plangebiet. Der Grad der Überbau-
ung, die Höhe von Gebäuden wird nicht geregelt. Bauliche Veränderungen bewegen sich sämtlich im Bereich des § 34 
BauGB, sodass Umweltbelange in diesem Rahmen zu prüfen sind. Eine Verschlechterung gegenüber dem Bestand, der 
bereits eine überwiegende Versiegelung darstellt, ist nicht zu erwarten. 
 
5.2 Wasser/Grundwasser/Thermalquellen 

Das gesamte Plangebiet liegt im Thermalquellenschutzbereich, zwei Thermalquellen befinden sich in unmittelbarer Nähe 
südlich des Plangebietes (Großer Monarch, Nikolausquelle), zwei weitere in der weiteren Umgebung (Kaiserquelle, Rosen-
quelle).  
Von der Unteren Wasserbehörde (UWB) wurde im Juli 2017 eine Stellungnahme für den Bebauungsplan Antoniusstraße / 
Mefferdatisstraße erstellt. Diese Stellungnahme ist auch für das kleinere Teilgebiet Antoniusstraße grundsätzlich zu beach-
ten. Für das untersuchte Bebauungsplangebiet sind insbesondere die Punkte Grundwasserschutz / allgemein, Grundwas-
serschutz / Thermalquellenschutz zu thematisieren.  
 
Grundwasserschutz / allgemein (§ 49 Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  

Nach den vorliegenden Unterlagen (Baugrundkarten bzw. Gutachten) befindet sich der Grundwasserstand im o.g. Planbe-
reich bei ca. drei Metern unter Flur. Das bedeutet, dass bereits eingeschossige Unterkellerungen möglicherweise ins Grund-
wasser einbinden werden.  
Grundsätzlich gelten folgende Bestimmungen, die sich aus den vorhandenen wasserrechtlichen Bestimmungen ergeben (§ 
49 WHG):  
Sollten Bauwerke ins Grundwasser einbinden, sind ggf. Maßnahmen, wie z.B. eine druckwasserdichte Abdichtung der erd-
berührenden Bauwerke zum Schutz vor hohem Grundwasser, erforderlich. Diese Maßnahmen sind dann durch einen Gut-
achter zu benennen und Lösungsansätze zu ermitteln und zu beschreiben.  
Danach sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf das Grundwasser 
auswirken können, der Unteren Wasserbehörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Ggf. wird dann eine was-
serrechtliche Erlaubnis erforderlich, die möglicherweise an Auflagen, wie zum Beispiel das Erstellen von hydrogeologischen 
Gutachten und das Umsetzen der darin ermittelten Schutzmaßnahmen, gebunden sind. Sollte gemäß Gutachten eine Um-
leitung des Grundwasserstromes erforderlich werden, ist bei der Unteren Wasserbehörde eine Erlaubnis zu beantragen. 
Sollte bei Ausschachtungsarbeiten unerwarteter Weise Grundwasser aufgegraben werden, ist dies unverzüglich der Unte-
ren Wasserbehörde anzuzeigen.  
 
Damit ist der allgemeine Grundwasserschutz grundsätzlich geregelt und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ent-
sprechend der erforderlichen Schutzmaßnahmen und der anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. Wird dies umge-
setzt, bestehen seitens der Abteilung Gewässerschutz keine Bedenken zum allgemeinen Grundwasserschutz.  
Die Umsetzung der Auflagen und Schutzmaßnahmen, die erforderlich werden, können jedoch im Bebauungsplanverfahren 
nicht direkt gesichert werden, sondern sind durch die Gesetzgebung (hier § 49 WHG) vorgeschrieben.  
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Es erfolgt ein Hinweis auf den Grundwasserschutz in den Schriftlichen Festsetzungen. 
 
Grundwasserschutz / Thermalquellenschutz (§ 53 Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  

Das Plangebiet liegt vollständig im höchst sensitiven Bereich des Aachener Thermalquellenzugs. Das Parkhaus Büchel be-
findet sich direkt auf der Quelllinie zwischen den genutzten Thermalquellen Kaiserquelle und Rosenquelle -Komphaus-
badstraße, die jeweils außerhalb des Planbereiches liegen. Die beiden ungenutzten Thermalquellen Nikolausquelle und 
großer Monarch befinden ebenfalls außerhalb des Plangebietes.  
Eine negative Beeinträchtigung des Quellenzuges kann im sensiblen Bereich in wenigen Tagen erfolgen, so dass das 
Schutzerfordernis in diesem Bereich sehr hoch anzusetzen ist. Insbesondere Eingriffe in den Untergrund bedürfen einer 
sehr kritischen Überprüfung. Gemäß § 53 Abs. 5 i. V. m. § 52 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz kann die Untere Wasserbe-
hörde auch außerhalb eines Heil-/Thermalquellenschutzgebietes schützende Entscheidungen / Festsetzungen treffen, wenn 
andernfalls der mit der Festsetzung verfolgte Zweck (Schutz) gefährdet wäre.  
Es erfolgt ein Hinweis auf den Themalquellenschutz in den Schriftlichen Festsetzungen. 
 
5.3 Bodenschutz / Altlastenverdacht 

Der Bauleitplan darf keine Nutzung vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten Bodenbelastung auf Dauer unver-
einbar und deshalb unzulässig wäre. Verdachtsflächen sind i.S. des § 2 Abs. 4 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht. Altlastverdächtige Flächen sind gemäß § 2 
Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz Altablagerungen (z.B. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen) und Altstandorte (z.B. still-
gelegte Gewerbebetriebe), bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den ein-
zelnen oder die Allgemeinheit besteht. Sowohl bei Verdachtsflächen als auch bei altlastverdächtigen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit einem Bodenbelastungsverdacht.  
Schädliche Bodenveränderungen sind gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufüh-
ren.  
 
Bestandsbeschreibung  
In dem Plangebiet befinden sich zahlreiche Einträge von Altlastenverdachtsflächen im Altlastenverdachtsflächenkataster. 
Bei einigen Standorten konnte der Altlastenverdacht bereits durch Nutzungsrecherchen im Vorfeld ausgeräumt werden.  
 

Übersicht über die Verdachtsflächen  

Adresse  Verdachtsflächen  
Begründung für den Altlastenverdacht  
(Hinweise auf die wichtigsten altlastenrelevanten Nutzungen)  

Antoniusstraße 7/9  AS 2982  Brasseur (1950): Glas- und Spiegelmanufaktur  

Antoniusstraße 12-14  AS 3396  Auto-Garage Montué mit Tankstelle (1959-1964)  

Antoniusstraße 24/26  AS 1420  
Monheim (1881-1905): Chem. Fabriken  
Sonanini (1951-1959): Spiegelglas, Glasschleifereien  
Haubenwerke AG (ca. 1920)  

 

Für diese verbleibenden Verdachtsflächen wurden 2016 orientierende Altlastenuntersuchungen durchgeführt.  
Dazu liegen vom Ing.-Büro Busch Geoconsult folgende Berichte vor:  
- Orientierende Altlastenuntersuchung Nikolausquartier Aachen-Mitte – Altstandort AS 2982, Antoniusstraße 7/9  
- Orientierende Altlastenuntersuchung Nikolausquartier Aachen-Mitte – Altstandort AS 3396, Antoniusstraße 12-14  
- Orientierende Altlastenuntersuchung Nikolausquartier Aachen-Mitte – Altstandort AS 1420, Antoniusstraße 24/26 und AS 
2888 Mefferdatisstraße 18-20  
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Die Ergebnisse der durchgeführten Bodenuntersuchungen haben aufgezeigt, dass auf allen Grundstücken anthropogen 
veränderte Böden angetroffen wurden, d.h. es wurden überall Auffüllungsböden mit technogenen Beimengungen (Erdaus-
hub mit wechselnden Anteilen aus Beton, Ziegelbruch etc.) erbohrt. 
 
Bewertung  
Die Bewertung des Altlastenverdachts wurde vor dem Hintergrund der betroffenen Schutzgüter Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser vorgenommen. Aufgrund der aktuellen Nutzung kann eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Mensch 
für alle Verdachtsflächen ausgeschlossen werden. Auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser konnte eine Gefähr-
dung ausgeschlossen werden.  
Nach § 8 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) werden die Grundstücke lediglich noch mit einer nachrichtlichen Kenn-
zeichnung im Altlastenverdachtsflächenkataster geführt. Hiermit werden die erfolgten Untersuchungen und Ergebnisse aus 
der orientierenden Altlastenuntersuchung dokumentiert. Weiterhin ist zu beachten, dass im Hinblick auf kleinräumige Rest-
belastungen zukünftige Erdarbeiten gutachterlich begleitet werden müssen.  
Hinweis auf AS 3396:  
Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass sich die Tanks der ehemaligen Tankanlage noch im Boden 
befinden. Der Rückbau der Tankstelle hat deshalb unter gutachterlicher Begleitung stattzufinden, vor allem da kleinräumige 
Restbelastungen im unmittelbaren Umfeld der Tanks nicht völlig ausgeschlossen werden können. 
 

Schutzwürdige Böden 
Der vorsorgende Bodenschutz bildet einen Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrages, denn der Boden benötigt einen 
besonderen Schutz, um seine vielfältigen Funktionen erfüllen zu können. Grundsätzlich ist jeder Boden schützenswert. Es 
gibt jedoch Böden, die in hohem Maß besondere Funktionen im Naturhaushalt erfüllen. Jede flächenbezogene Planung be-
einflusst z.T. irreversibel im Ergebnis den Boden, seine Entwicklung, seine Lebensgemeinschaften, seine Funktions- und 
Leistungsfähigkeit.  
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a des Baugesetzbuches (BauGB) sind die Belange des Bodens bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
zu berücksichtigen: Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt. In § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB wird auch auf die zu beachtenden Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d hingewiesen.  
Die Ergebnisse der durchgeführten Bodenuntersuchungen haben aufgezeigt, dass auf allen Grundstücken anthropogen 
veränderte Böden angetroffen wurden, d.h. es wurden überall Auffüllungsböden mit technogenen Beimengungen (Erdaus-
hub mit wechselnden Anteilen aus Beton, Ziegelbruch etc.) erbohrt. Solche Bodenverhältnisse sind typisch für innerstädti-
sche Bereiche. Somit liegen keine schutzwürdigen Böden in dem Planbereich vor und aus bodenschutzrechtlicher Sicht 
bestehen keine Bedenken.  
 
Kühlleistung von Böden  
Eine nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung muss sich mit den absehbaren Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Siedlungsraum, wie z.B. zunehmende Überhitzung, auseinandersetzen. Mit der Verdunstung von Wasser durch Pflanzen 
und von Bodenoberflächen ist eine deutlich fühlbare Abkühlung der umgebenden Luft verbunden und damit ein bedeutsa-
mer Einfluss auf das Stadtklima. Diese natürlichen „Klimaanlagen“ wie Grünflächen und Parks können bis zu 80% der ein-
gestrahlten Energie durch Bodenfeuchtigkeit und Vegetation abbauen.  
Die geplante vollständige Versiegelung wird vor allem in den Sommermonaten Hitzeereignissen Vorschub leisten und damit 
negative Auswirkungen auf das Stadtklima haben, so dass ein hoher Versiegelungsgrad ohne geeignete Ausgleichsmaß-
nahmen nicht empfohlen werden kann. Als Ausgleichsmaßnahme können begrünte Dächer die Situation lokal entschärfen. 
Durch Abkühlung und Anfeuchtung der trockenen, heißen Luft sorgen sie für ein angenehmes Klima in den angrenzenden 
Gebäuden und Wohnungen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Versiegelungsgrad auch Auswirkungen auf die 
Menge anfallender und abzuleitender Oberflächenwässer haben wird.  
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5.4 Stadtgrün, Stadtklima, Lufthygiene, Lärmschutz 

Landschaft 
Das Landschafts- bzw. Ortsbild ist geprägt durch eine – für die Altstadt typische – hohe Bebauungsdichte beiderseits der 
Antoniusstraße sowie entlang der angrenzenden Straßen. Der Bebauungsplan sieht keine wesentliche Veränderung der 
Bebauung vor, sondern lediglich eine Zonierung der Nutzungen mit dem Ziel, die Prostitution auf einen Teilbereich der 
Straße zu begrenzen. Veränderungen des Ortsbildes sind somit nicht als Folge der Umsetzung des Bebauungsplans zu 
erwarten. Im Rahmen des nachfolgenden qualifizierten Bebauungsplans ist sicherzustellen, dass die relevanten Sichtbezie-
hungen / Sichtachsen erhalten bleiben (siehe Kulturgüter / Denkmalschutz). 
 
Baumschutz 
Baumbestand ist auf den Grundstücken Antoniusstraße 12-14 und 20/20a vorhanden. Sofern der Bebauungsplan Nr. 999 A 
lediglich eine Zonierung der Nutzungen ohne bauliche Maßnahmen vorsieht, ergeben sich für den Baumschutz zunächst 
keine Anforderungen. Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen. 
 

Grün- und Freiflächen 
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch ein weitestgehendes Fehlen von Grünflächen. Baumbestand liegt nur in 2 Flurstü-
cken vor (s.o.). Durch den Bebauungsplan Nr. 999 A „Antoniusstraße“ soll diesbezüglich keine wesentliche Veränderung 
herbeigeführt werden. 
 

Biologische Vielfalt / Artenschutz 
Das Plangebiet wird nicht vom Landschaftsplan und nicht von der LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz) Biotopkartierung erfasst. Die Untere Naturschutzbehörde hat keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben.  
Sollten von der Planung Bäume oder Baumbestand betroffen sein, der unter die Baumschutzsatzung fällt, so ist das Sach-
gebiet Baumschutz des Fachbereichs Klima und Umwelt am Verfahren zu beteiligen.  
Da das Vorkommen von geschützten Arten, wie Fledermäusen und Vögeln nicht auszuschließen ist, sind entsprechende 
Artenschutzuntersuchungen beim Abriss von Gebäuden- oder Gebäudeteilen, Fassadensanierungen und beim Dachausbau 
im Rahmen des Bauantragsverfahrens vorzunehmen. 
 

Stadtklima 
Das Plangebiet gehört zum stadtklimatisch belasteten Innenstadtbereich, der durch eine vergleichsweise hohe Überwär-
mung gekennzeichnet ist. Dieser Sachverhalt ist v.a. der Tatsache geschuldet, dass eine hohe Bebauungsdichte und ein 
hoher Versiegelungsgrad mit einem extrem niedrigen Anteil an Grünflächen vorliegen.  
Im Zuge des Klimawandels ist von einer weiteren Erhöhung der Überwärmung bzw. Hitzebelastung in den Sommermonaten 
auszugehen. Im Rahmen des zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellenden qualifizierten Bebauungsplans, der die zukünf-
tige Bebauung im Plangebiet regeln soll, sollte auf einen niedrigeren Versiegelungsgrad hingewirkt werden. Darüber hinaus 
sollten neben der Begrünung innerhalb des Straßenraums auch eine umfangreiche Dachbegrünung sowie Fassadenbegrü-
nung angestrebt werden, um die thermische Belastung zu reduzieren. 
 
Lufthygiene  
Für die Lufthygiene ergeben sich im Plangebiet keine besonderen Anforderungen, da aufgrund des geringen Kfz-Aufkom-
mens nur von einer geringen Luftschadstoffbelastung auszugehen ist.  
 

Klimaschutz  

60 von 238 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 999 A  Entwurf der Begründung zur erneuten öffentlichen Auslegung 
- Antoniusstraße -  Fassung vom 25.10.2021 

 

38 

Da der Bebauungsplan –Antoniusstraße- lediglich eine Zonierung der Nutzungen beabsichtigt und keine neue Bebauung 
vorsieht, ergeben sich zunächst keine besonderen Anforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes. Die Auswirkungen auf 
den Klimaschutz werden in Kapitel 7.4 ausführlicher erläutert. 
 
Lärmschutz  
Von Seiten des Lärmschutzes bestehende keine Bedenken bezüglich des vorgesehenen Bebauungsplans.  
 
Kulturgüter  
Das Plangebiet liegt im Schutzbereich des Bodendenkmals „Römisches bis neuzeitliches Stadtviertel Büchel“, innerhalb 
dessen eine handwerklich geprägte Nutzung (v.a. Eisenproduktion) von der Römerzeit bis ins Mittelalter nachgewiesen wer-
den konnte. Die archäologische Substanz ist in den Hinterhöfen gut erhalten, so dass bei künftigen Baumaßnahmen damit 
zu rechnen ist, dass zum Erhalt dieser Substanz Umplanungen nötig werden. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet 
innerhalb der Pufferzone des UNESCO Welterbes Aachener Dom bzw. im Denkmalbereich Innenstadt, der diese Puffer-
zone bildet. Im Denkmalbereich Innenstadt sind alle (städte-)baulichen Änderungen von denkmalpflegerischer Bedeutung 
und somit erlaubnispflichtig. Die historischen Straßen sind mit Blockrandbebauung zu erhalten, wobei weitere Wegeverbin-
dungen, Plätze und Freiflächen möglich sind.  
Bei baulichen Entwicklungen sind die Sichtbeziehungen auf Dom und Rathaus zu erhalten und bei Höhenentwicklungen die 
Sichtachsen Haarener Kreuz und Eilendorf Prunkweg heranzuziehen.  
Die Sichtachsen zum Haarener Kreuz und zum Prunkweg wurden untersucht. Die Sichtachsen laufen annähernd parallel 
zur Antoniusstraße und damit quer zur Mefferdatisstraße. Zwischen den Aussichtspunkten in Haaren und in Eilendorf und 
dem Ensemble Dom und Rathaus liegt die Mefferdatisstraße mit ihrer vorhandenen Bebauung, die in der Regel vier und 
mehr Geschosse aufweist. Besonders hoch gestaltet sich die Bebauung des ehemaligen Kaufhauses Horten bzw. Lust for 
Life. Geht man von einer maximal zulässigen Bebauung in der Antoniusstraße von drei Vollgeschossen zuzüglich Dach aus, 
wird die Bebauung in der Antoniusstraße selbst nicht höher als die Bebauung in der Mefferdatisstraße sein. Somit besteht 
nicht die Gefahr, dass Gebäude in der Antoniusstraße die Sichtachsen verdecken. Diese sind bereits durch die Bebauung in 
der Mefferdatisstraße teilweise verdeckt. 
 
Im Plangebiet bzw. unmittelbar an dieses angrenzend befinden sich 5 Baudenkmäler, die zu berücksichtigen sind: 
- Antoniusstraße 18 (ehem. Schlosserei)  
- Antoniusstraße 32  
- Mefferdatisstraße 8 
- Mefferdatisstraße 4/6  
- Kleinkölnstraße 18 (Stadtpalais Londoner Hof)  
 
 
6. Denkmalschutz 

6.1 Baudenkmäler/Denkmalbereich 

Pufferzone UNESCO Welterbe Aachener Dom  
Das Plangebiet befindet sich lediglich im Mittel 300m entfernt vom UNESCO Welterbe Aachener Dom und innerhalb der 
Pufferzone des Welterbes. Gemäß den Richtlinien der UNESCO-Welterbekommission wird die Pufferzone als "ein Gebiet 
definiert, das das angemeldete Gut [Welterbe] umgibt und dessen Nutzung und Entwicklung durch ergänzende gesetzliche 
oder gewohnheitsrechtliche Regeln eingeschränkt sind, die einem zusätzlichen Schutz für das Gut bilden". Der Denkmalbe-
reich Innenstadt wurde u.a. als Schutz für das Welterbe erlassen und ist somit unmittelbar auf die Forderung der UNESCO, 
eine Pufferzone zu schaffen, zurückzuführen. Eine Silhouettenschutzzone besteht in einem Radius von 220 Metern um den 
Mittelpunkt des Katschhofes.  Zum Schutz der Silhouette wurde Sichtachsen von wichtigen Zufahrtsstraßen und 
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besonderen Aussichtsplätzen auf Dom und Rathaus festgelegt. Ausgewählt wurden Standpunkte, die allgemein bekannt 
und öffentlich zugängig sind. Das Plangebiet befindet sich zu einem großen Teil innerhalb der Silhouettenschutzzone.  
 

Denkmalbereich Innenstadt  
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Denkmalbereiches Innenstadt. Im Plangebiet sind sämtliche Änderungen und 
Eingriffe an Dächern und Fassaden, Parzellenaufteilungen und Straßenführung sowie die Nutzung und Gestaltung von öf-
fentlichen Bereichen von denkmalpflegerischer Bedeutung und daher erlaubnispflichtig. Der noch vorhandene historische 
Stadtgrundriss ist vor allem geprägt durch seine kleinteilige Parzellenstruktur, die Straßen und Plätze mit ihrer aufgehenden 
Bausubstanz. Im Plangebiet ist jedoch auch eine großflächige Parzellierung mit dem Parkhaus Büchel vorhanden. Hier regt 
die Denkmalpflege an, in der Struktur der vorhandenen, altstadttypischen Bebauung diese Fläche weiter zu entwickeln. Die 
Architektur sollte jedoch nicht historisierend sein, sondern qualitätsvoll in ihrer Materialität und aktuellen Architektursprache.  
Der vorhandene historische Straßengrundriss wird ebenfalls als Konstante für die Weiterentwicklung des Viertels angese-
hen. Die historischen Straßen sind funktionsfähig, möglichst mit beidseitiger Blockrandbebauung, zu erhalten. Eine Verdich-
tung und Weiterentwicklung des Straßennetzes durch weitere Wegeverbindungen mit Plätzen oder Freiflächen ist aus denk-
malpflegerischer Sicht möglich. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist eine möglichst durchgängige zweiseitige Straßenrandbe-
bauung an der Antoniusstraße anzustreben. Die Konzentrierung der Prostitution mit Abstand sowohl zur Mefferdatisstraße 
als auch zur Nikolausstraße stellt aus Sicht der Denkmalpflege die beste Variante dar. Mit der vorliegenden Planung wird 
von der Mefferdatisstraße ein Abstand von ca. 35 m und von der Nikolausstraße von ca. 140 m eingehalten. Die beiden 
Baudenkmäler im Einmündungsbereich der Mefferdatisstraße werden jedoch von Prostitutionsnutzung freigehalten. Der 
geringere Abstand zur Mefferdatisstraße ergibt sich aus dem Konzept zur Konzentration der Prostitution in der Antonius-
staße (s. Kapitel 3.2) . Hier wurde der Bereich mit relativ gutem Gebäudebestand und weniger Erneuerungsbedarf als Kon-
zentrationszone ausgewählt. Weiterhin spielte die Nähe des westlichen Bereiches zum Entwicklungspotenzial Parkhaus 
Büchel eine wesentliche Rolle. Hier wurde die Prostitutionsnutzung als wesentlich störender für eine Grundstücksentwick-
lung eingeschätzt als im östlichen Bereich. 
Im Plangebiet sind viele Sichtbeziehungen auf Dom und Rathaus vorhanden. Sie zeigen Besuchern und Bewohnern stets 
die Zentralität und die außergewöhnliche Präsenz von Dom und Rathaus auf. Sie führen zu einer Identifikation mit der histo-
rischen Stadt als Teil des Lebensgefühls in Aachen und sind zu erhalten.  
Bei Veränderungen der baulichen Substanz im Plangebiet ist gleichzeitig zu überprüfen, ob und inwiefern die vorhandenen 
Sichtbeziehungen beeinträchtigt oder gestört werden (z.B. Mitte Antoniusstraße auf beide Rathaustürme, Ecke Büchel/Mef-
ferdatisstraße auf den Marienturm).  
 
Für Höhenentwicklungen, welche den Silhouettenschutz der Denkmalbereichsatzung betreffen, sind die Sichtachsen Haare-
ner Kreuz und Eilendorf Prunkweg heranzuziehen.  Die Höhenentwicklung neuer Baukörper sind im Baugenehmigungsver-
fahren an Hand von Visualisierungen in den Sichtachsen Haarener Kreuz und Eilendorf Prunkweg zu prüfen. 
 
Die Sichtachsen zum Haarener Kreuz und zum Prunkweg wurden untersucht. Die Sichtachsen laufen annähernd parallel 
zur Antoniusstraße und damit quer zur Mefferdatisstraße. Zwischen den Aussichtspunkten in Haaren und in Eilendorf und 
dem Ensemble Dom und Rathaus liegt die Mefferdatisstraße mit ihrer vorhandenen Bebauung, die in der Regel vier und 
mehr Geschosse aufweist. Besonders hoch gestaltet sich die Bebauung des ehemaligen Kaufhauses Horten bzw. Lust for 
Life. Geht man von einer maximal zulässigen Bebauung in der Antoniusstraße von drei Vollgeschossen zuzüglich Dach aus, 
wird die Bebauung in der Antoniusstraße selbst nicht höher als die Bebauung in der Mefferdatisstraße sein. Somit besteht 
nicht die Gefahr, dass Gebäude in der Antoniusstraße die Sichtachsen verdecken. Diese sind bereits durch die Bebauung in 
der Mefferdatisstraße teilweise verdeckt. 
 
Umgebungsschutz der Einzeldenkmäler  
Die im und am Rande des Planungsgebietes eingetragene Baudenkmäler sind zu berücksichtigen. Insbesondere im An-
schluss und im näheren Umfeld von Baudenkmälern greift der Umgebungsschutz gem. §9 DSchG. Es gilt in Bezug auf die 
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Kubatur, die Gestaltung und die Qualität einer neu zu errichtenden Bebauung die Wirkung des Baudenkmals zu berücksich-
tigen und zu unterstützen. 
Im Plangebiet befinden sich folgende Denkmäler: 

 Antoniusstraße 18 („Silbersack“) 

 Antoniusstraße 32 

 Mefferdatisstraße 4/6 

 Mefferdatisstraße 8 
Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet sich hinter den Gebäuden Antoniusstraße 11-15 das Historische Stadt-
palais Londoner Hof  

 Kleinkölnstraße 18 
 

6.2 Bodendenkmal / Archäologie 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich eines eingetragenen Bodendenkmals.  
Generelle Aspekte:  
▪ Weitgehend niedrige und kleinteilige Bebauung, wenige moderne Bodeneingriffe lässt auf weitgehenden Erhalt der ar-

chäologischen Substanz zumindest in den Hinter- und Innenhöfen schließen.  
▪ Hoher Grundwasserspiegel führt in Teilbereichen zu besonderen Erhaltungsbedingungen insbesondere für organische 

Substanzen.  
▪ Teilweise wurden Siedlungsschichten von bis zu 5m Tiefe angetroffen.  
▪ Aufgrund der guten Erhaltungsbedingungen und der bislang noch geringen modernen Störungen ist bei künftigen Bau-

maßnahmen sicher mit notwendigem Erhalt archäologischer Substanz und damit einhergehenden Umplanungen zu 
rechnen.  

Die Funde stammen aus der Römerzeit sowie aus dem Mittelalter bis hin zur frühen Neuzeit.  
 
 
7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Städtebauliche und planungsrechtliche Auswirkungen 

Die städtebaulichen Auswirkungen sind in einer mittel- bis langfristigen Umstrukturierung des gesamten Plangebietes im 
Vorgriff auf die geplante Entwicklung des gesamten Altstadtquartiers Büchel zu sehen. Bordelle im westlichen und mittleren 
Teil der Straße sollen als Nutzungen in der Antoniusstraße langfristig von anderen Nutzungen ersetzt werden; die Bordelle 
sollen sich nach und nach im östlichen Teil der Antoniusstraße konzentrieren.  
Die Konzentrationszone (Sondergebiet 1), in der Prostitution noch stattfinden kann, wird räumlich kleiner als der bisherige 
Bereich mit Prostitution. Die Prostituierten-Arbeitsplätze sollen jedoch nicht verdrängt werden, sondern in der Straße blei-
ben, auch neue Arbeitsplätze für Prostituierte sollen (z.B. in leerstehenden Gebäuden und in Neubauten) geschaffen wer-
den. Erst durch Neu- oder Umbauten werden Verlagerungen stattfinden.  
Im Bereich des Sondergebietes 1 sind keine genehmigten Bordelle vorhanden. Es wird Legalisierungen und Neu- und Um-
bauten für diese Betriebe geben. Der Eigentümer des größeren unbebauten Grundstücks in der Konzentrationszone hat 
bereits mitgeteilt, dass er kein Interesse am Bau eines Bordells hat. Somit wird die Neuschaffung von Bordellbetrieben 
schwieriger in der Umsetzung, diese ist jedoch nicht unmöglich. Über Verhandlungen mit dem Eigentümer könnte ein 
Grundstücksankauf durch Dritte erfolgen.   
In den übrigen Teilabschnitten (Sondergebiet 2 und Urbanes Gebiet) sind neue Nutzungen (z.B. Einzelhandel, Dienstleis-
tungen, Gastronomie) zu erwarten, damit ist ein neues Nebeneinander von Prostitution und sonstigen Innenstadtnutzungen 
verbunden. Die Planungsidee ist, dass sich dies in Richtung eines innenstadttypischen Baugebietes entwickeln wird und 
das Image der Straße sich wesentlich verbessert. Damit werden auch bauliche Veränderungen einhergehen wie Umbauten, 
Renovierungen und Neubauten. 
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Planungsrechtlich werden sich die Bedingungen für Bauvorhaben wesentlich im Hinblick auf die Art der Nutzung ändern. 
Bisher beurteilte sich die Zulässigkeit der Nutzung ausschließlich nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Einfügen in die nä-
here Umgebung). Die Eigenart eines Gebietes wird durch diejenige vorhandene Bebauung und ihre Nutzungen geprägt, die 
das Wesen der näheren Umgebung ausmachen. Dabei ist festzustellen, dass die hier vorhandenen Nutzungen nicht ein-
deutig einem der Gebietstypen der §§ 2-9 BauNVO zugeordnet werden können, es besteht vielmehr eine Gemengelage im 
Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
Aufgrund dieser Einordnung kann keine Aussage zu einer allgemeinen bisherigen Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben 
oder Nutzungen gemacht werden. Sofern Bau- oder Nutzungsgenehmigungen vorliegen, wurden diese bisher nach § 34 
BauGB bzw. Bundesbaugesetz (BBauG) beurteilt, sofern es sich um Vorhaben nach Einführung des Bundesbaugesetzes 
(BBauG) 1960 handelt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Festsetzungen von Baugebieten der BauNVO führt zu eindeutig zulässigen Nut-
zungen und Anlagen, sobald der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird. Die Zulässigkeit von bereits bestehenden 
Nutzungen wird somit ebenso beeinflusst. Heutige Nutzungen können künftig im Einzelfall nicht mehr zulässig sein.  
Zumindest verbleibt für genehmigte Nutzungen ein sogenannter passiver Bestandsschutz.  
 
Für jedes Baugebiet gelten folgende unterschiedlichen Auswirkungen auf bestehende Nutzungen: 
Im Sondergebiet 1 (SO 1) sind andere innenstadttypische Nutzungen wie Schank- und Speisewirtschaften, Einzelhandel 
und Dienstleistungen sowie insbesondere Wohnungen (bis auf Betriebswohnungen) nicht zulässig.  
Im Sondergebiet 2 (SO 2) sind Bordelle und bordellartige Betriebe künftig nicht zulässig. Wohnungen sind nur noch aus-
nahmsweise ab dem II. Obergeschoss zulässig, Betriebswohnungen etc. sind allgemein zulässig. 
 
Im Urbanen Gebiet (MU) sind Bordelle und bordellartige Betriebe künftig nicht zulässig. Die Nutzungen des Urbanen Gebie-
tes lassen laut § 6a BauNVO jedoch eine Vielzahl von Nutzungen zu. Auch Wohnen wird oberhalb des Erdgeschosses zu-
lässig sein. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht verändert, sondern bestimmt sich unverändert nach dem Maßstab des § 34 
BauGB. 
 
7.2 Soziale und sicherheitstechnische Auswirkungen 

Soziale und sicherheitstechnische Auswirkungen sind im Rahmen der Planaufstellung geprüft worden. Zu den sozialen Aus-
wirkungen gehören die Veränderungen für die Prostituierten und für die Mitarbeiter*innen der Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen durch die beabsichtigte Konzentration der Prostitution innerhalb der Antoniusstraße. Dies ist im Kapitel 3.3 und in 
der Konzeption zur Konzentration der Prostitution (Stadt Aachen, Dezember 2020) genauer dargestellt. Die Dimension des 
Konzentrationsbereichs wurde sowohl unter dem Aspekt der Erhaltung von Arbeitsplätzen als auch unter dem Aspekt der 
städtebaulichen Chancen für die übrigen Bereiche gewählt. 
Zu den sicherheitstechnischen Auswirkungen gehören die Veränderungen auf das Kriminalitätsgeschehen und die verän-
derten Bedingungen bei der Kontrolle und bei Ordnungsmaßnahmen durch die Konzentration auf einen Teilbereich der An-
toniusstraße.  
 
Die räumliche Konzentration der Prostitution ist ein wichtiger Baustein bei dem Ziel eines Umbaus des Altstadtquartiers Bü-
chel mit einer Aufwertung durch neue Nutzungen, neue oder modernisierte Gebäude und attraktive Straßenräume. Die mit-
tel- bis langfristige Beeinträchtigung der Bordellbetriebe in dem Teilbereich, der langfristig ohne Prostitution sein soll, ist zur 
Erlangung des städtebaulichen Ziels unvermeidlich. Diese Veränderung soll jedoch so verträglich wie möglich erfolgen, so-
dass erst in den weiteren Entwicklungsschritten eine Verlagerung von Betrieben in andere Gebäude erfolgen soll.  
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Die Verringerung der Anzahl der angebotenen Arbeitsplätze ist ein allgemeines Risiko, welches stark von den Betreibern 
der Bordelle und von den Eigentümern abhängig ist. Durch die Festsetzung eines Sondergebietes –Bordelle- wird jedoch 
die planungsrechtliche Zulässigkeit von anderen Nutzungen ausgeschlossen.  
 
Das Konzept der Konzentration in der Straße wird gegenüber einer kompletten Verlagerung in andere Stadtteile von Aachen 
als das bessere angesehen, da mit einer Auslagerung die Sozialisation im Quartier und die Hilfsangebote für die Prostituier-
ten verschlechtert würden. Es bestünde ansonsten das Risiko der Zunahme von Zuhälterei und Bandenkriminalität. Stel-
lungnahmen des Arbeitskreises Prostitution (bestehend aus Verwaltung und Politik) und der SOLWODI (Solidarity with Wo-
men in Distress – Solidarität mit Frauen in Not) NRW e.V. sprachen sich stark gegen eine Auslagerung der Prostitution aus 
der Innenstadt aus, da die Sozialisation der Prostituierten und Betreuung durch Gesundheits- und Sozialdienste hier sehr 
viel besser seien. 
 
7.3 Verkehrliche Auswirkungen 

Die Antoniusstraße ist für Durchgangsverkehr gesperrt und wird es auch zukünftig sein. Der einfache Bebauungsplan macht 
hierzu allerdings keine Aussagen. Es wird mehr Fußgängerverkehr durch neue Nutzungen geben und ggf. Anlieferverkehr. 
Dies wird sich jedoch in einem für die Innenstadt üblichen Rahmen bewegen. 
 
7.4 Umweltauswirkungen 

Aufgrund des Gebäudebestands und der bereits versiegelten Freiflächen wird sich an den Umweltbedingungen nur wenig 
ändern, lediglich im Bereich von Neubauten auf unbebauten Grundstücken. Diese baulichen Tätigkeiten sollen sich mit die-
sem einfachen Bebauungsplan im Rahmen des § 34 BauGB bewegen. Eine Verdichtung ist lediglich im Rahmen des Einfü-
gens in die nähere Umgebung zu erwarten. Für naturschutzrechtliche Belange ist das Artenschutzrecht und die Baum-
schutzsatzung anzuwenden, außerdem die Grün- und Gestaltungssatzung. 
Auf Altlastenverdachtsflächen wird im Bebauungsplan hingewiesen, auch auf Denkmäler im Plangebiet. Zum bestehenden 
Grundwasserschutz und den Thermalquellenschutz erfolgen Hinweise in den Schriftlichen Festsetzungen.   

 
Die Auswertung der städtischen Checkliste Klimaschutz und Klimaanpassung von April 2021 hat ein differenziertes Bild er-
geben, wie die Rahmenbedingungen sind, welche Planungsinhalte günstig oder ungünstig sind und welche Themen im 
nachfolgenden qualifizierten Bebauungsplan noch zu bearbeiten sind. 
Das Fazit der Auswertung ist, dass bezüglich des Plangebietes ungünstig die Lage in einem klimatischen Belastungsraum 
ist und günstig die Innenstadtlage mit guter Infrastruktur-Ausstattung in der Umgebung. Bezogen auf den Gebäudebestand 
wirkt sich die Südorientierung günstig aus, das Fehlen von Energie-, Mobilitäts- oder Grünkonzepten wirkt sich ungünstig 
aus. In der weiteren Betrachtung wirkt sich ungünstig aus, dass die Planungstiefe und die Festsetzungstiefe gering ist, da es 
sich um einen einfachen Bebauungsplan nur mit schriftlichen Festsetzungen zur Art der Nutzung handelt. Dadurch kommen 
klimarelevante Festsetzungsmöglichkeiten des BauBG nicht zur Anwendung. Diese Defizite können jedoch bei Qualifizie-
rung des Bebauungsplanes als Gesamtbebauungsplan Nr. 999 behoben werden. Hier können Themen wie Dach- und Fas-
saden-Begrünung und Schaffung von Freiflächen in diesem verdichteten Innenstadtbereich zum Tragen kommen. Vertragli-
che Regelungen entfallen, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan mit einer kleinteiligen Eigentümerstruktur handelt. 
 
7.6 Eigentumsrechtliche Auswirkungen 

Beeinträchtigung der Belange der Eigentümer 
Durch die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung kommt es ggf. zu einer Beeinträchtigung des Grundeigentums, sofern 
gegenüber dem bestehenden Planungsrecht eine Veränderung eintritt.  
Genehmigte Nutzungen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen, sind passiv bestandsgeschützt, d.h. 
sie können weiter ausgeübt werden. Der Bestandsschutz entfällt durch grundlegende Änderungen oder einen Abbruch und 
eine Neuerrichtung. Die bauliche Nutzung hat sich dann an den Festsetzungen des Bebauungsplans auszurichten. Dies 
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stellt eine Beeinträchtigung der Belange der Eigentümer dar, weil es letztlich in die Baufreiheit und die grundgesetzlich ge-
schützte Eigentumsposition eingreift. Dies betrifft im Falle des Bebauungsplans Nr. 999 A zum einen genehmigte Wohnnut-
zungen im Bereich des SO1 und zum anderen eine genehmigte Bordellnutzung außerhalb des vorgesehenen SO1.  
 
Genehmigte Nutzungen 
Genehmigte Wohnnutzungen im Bereich des geplanten Sondergebietes SO 1 – Bordelle – befinden sich in den Häusern 
Antoniusstraße 20/20a, 20b, 22, 23, 29, 29a, 30 und 32. 
Von den Festsetzungen des geplanten Sondergebietes SO 2 – Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen – sind 
Wohnnutzungen (teils Wohnhäuser, teils Einzelzimmer) auf den Grundstücken der Antoniusstraße 12-14 und 16 betroffen. 
Die Wohnnutzungen genießen passiven Bestandsschutz, soweit sie nicht im Einzelfall bereits aufgegeben wurden. Wohn-
nutzungen können auch zukünftig im Sondergebiet 2 (SO 2) ausnahmsweise zugelassen werden. Im Übrigen sind vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten für die Grundstücke in Form gewerblicher Nutzungen im Bereich von Einzelhandel, Gastronomie 
und Dienstleistungen zulässig.  
 
Eine gewerbliche Zimmervermietung/Bordellnutzung ist auf dem bebauten Grundstück/Haus Antoniusstraße 11-13 vorhan-
den. Diese wird durch die Festsetzung des geplanten Sondergebietes 2 (SO 2) zukünftig auf den passiven Bestandsschutz 
gesetzt. Dem Eigentümer verbleibt jedoch das volle Nutzungsspektrum aus dem Bereich Einzelhandel, Gastronomie und 
Dienstleistungen. 
 
Nicht genehmigte Nutzungen im Sondergebiet 2 (SO2) und im Urbanen Gebiet 
Nicht genehmigte Bordellnutzungen/gewerbliche Zimmervermietungen bestehen auf den Hausgrundstücken Antoniusstraße 
3, 9, 10, 12-14, 16 und 18. Die Eigentümer haben teilweise den Wunsch, die nicht genehmigte Nutzung Bordell aufrecht zu 
erhalten. Ein rechtlicher Anspruch auf Beibehaltung der formell illegalen Nutzung besteht nicht. 
 
Abwägung der Eigentümerbelange 
Diese Beeinträchtigungen des Eigentums wurden – auch im Hinblick auf das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Grundge-
setz (GG) – geprüft. Die Entscheidungen über die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen im Rahmen einer Abwä-
gung der privaten und öffentlichen Belange. Die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Antoniusstraße hat als öffentli-
cher Belang einen so hohen Rang, dass dieses Ziel – verbunden mit einer Schaffung einer Konzentrationszone für die Pros-
titution – vorrangig ist vor den privaten Einzelinteressen von Eigentümern an der Aufrechterhaltung ihrer Nutzungen, sei es 
eine Bordellnutzung im westlichen Bereich (außerhalb der Konzentrationszone) oder eine Wohnnutzung oder einer Stell-
platznutzung im östlichen Bereich (innerhalb der Konzentrationszone). Das Eigentum als gesetzlich geschütztes Recht wird 
nur in einem zumutbaren Maße einschränkt, da den Eigentümern durch den Bebauungsplan eine wirtschaftlich rentable 
Nutzung mit weiter Bandbreite geboten wird.  
Die Änderung der zulässigen Nutzungen auf den Grundstücken außerhalb der Konzentrationszone, auf denen heute Prosti-
tution stattfindet, ist städtebaulich begründet mit dem Ziel, die Prostitution in der Antoniusstraße zu konzentrieren und Teil-
bereiche für eine neue städtebaulich erforderliche Entwicklung ohne die Nachteile einer Prostitutionsnutzung vorzusehen. 
Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde die erforderliche Steuerung der Bordellnutzung als ein wichtiges 
Ziel formuliert. Diese genannten Ziele sind ohne einen Ausschluss von Prostitution in einem Teilbereich der Antoniusstraße 
nicht umsetzbar. Grundlage für die Lage und Dimensionierung der Konzentrationszone mit Prostitution ist das Konzentrati-
onskonzept, das in Kapitel 3.3 erläutert wird. 
 
Die Chance auf Etablierung von neuen lukrativen Nutzungen auf Grundstücken mit Bordellnutzung außerhalb der Konzent-
rationszone (Hausnr. 3, 9, 10, 12-14, 16, 18) wird als sehr gut eingeschätzt, sodass der langfristige wirtschaftliche Nachteil 
für die betroffenen Eigentümer als zumutbar bewertet wird. Auch in Fällen, in denen aufgrund einer illegalen Nutzung kein 
Bestandsschutz besteht, sind die wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten für diese Grundstücke im Rahmen der vorliegen-
den Festsetzungen ausreichend und vielfältig. Für die Grundstücke Antoniusstraße 3, 9 und 10 wird als Baugebiet ein 
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Urbanes Gebiet mit seinem breitem Nutzungsspektrum und für die Grundstücke Antoniusstraße 12-14, 16 und 18 ein Bau-
gebiet als Sondergebiet 2 (SO 2) mit ebenfalls breitem Spektrum an Nutzung festgesetzt. 
 
Für zwei Grundstücke im Sondergebiet 2 (SO 2) (Antoniusstraße 12-14 und 18) bestehen bereits Vereinbarungen mit der 
Stadt, dass eine Bordellnutzung nicht mehr stattfinden wird bzw. dass sich die künftige Nutzung den geplanten Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes anpassen wird. Das Interesse der übrigen Grundstückseigentümer bzw. der Mieter/Betreiber, die 
bisherige Bordellnutzung aufrecht zu erhalten, ist zwar aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar. Es widerspricht aber 
den städtebaulichen Zielen außerhalb der Konzentrationszone. Der private wirtschaftliche Belang der Beibehaltung der Bor-
dellnutzung wird daher geringer bewertet als das öffentliche städtebauliche Interesse an einer Veränderung und Aufwertung 
der heutigen Nutzungsstruktur in andere innenstadttypische Nutzungen des Sondergebietes bzw. eines Urbanen Gebietes 
 
Entschädigung 
§ 42 Abs. 1 BauGB enthält den Grundsatz, dass der Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen kann, 
wenn die zulässige Nutzung seines Grundstücks aufgehoben oder geändert wird und hierdurch eine nicht nur unwesentliche 
Wertminderung des Grundstücks eintritt.  
 
Eine Entschädigung gemäß § 42 Abs. 2 BauGB scheidet aus. Die betroffenen Nutzungen sind entweder bereits über sieben 
Jahre zulässig oder sie sind dauerhaft formell und materiell illegal ausgeübt worden. 
 
Nach § 42 Abs. 3 BauGB kann der Eigentümer, wenn die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf von sieben 
Jahren aufgehoben oder geändert wird, nur eine Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, insbeson-
dere wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die 
sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, 
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden.  
 
Es besteht in den hier vorliegenden Fällen grundsätzlich ein Bestandsschutz für die genehmigten Nutzungen, sodass eine 
deutliche Verschlechterung nicht unmittelbar eintreten wird. Bei baulichen Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderun-
gen und Erneuerungen der Nutzung könnten Einschränkungen durch die vorliegenden Festsetzungen entstehen, die aber 
zugleich nicht in jedem Fall auch eine Nutzungsaufgabe mit der Folge des Verlustes des Bestandsschutzes bedeuten wür-
den.  
Für die Spielhalle in der Mefferdatisstraße 8, die in dem festgesetzten Urbanen Gebiet (MU) nicht mehr zulässig ist, wird die 
Nutzung durch den erweiterten Bestandsschutz gemäß einer Festsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO gesichert.  
 
Soweit aufgrund der vorliegenden Festsetzungen wegen der Unzulässigkeit formell illegaler Bordellnutzungen Entschädi-
gungsansprüche geltend gemacht werden sollten, würde dies – neben der bisherigen Zulässigkeit der Bordellnutzung nach 
§ 34 BauGB für einen Zeitraum von über sieben Jahren – unter anderem auch voraussetzen, dass sonstige öffentlich-recht-
liche Anforderungen, insbesondere auch solche des Bauordnungsrechts, einer Genehmigung nicht entgegengestanden ha-
ben. 
 
Umsetzbarkeit der Planung 
Ein Bebauungsplan ist nur erforderlich, wenn die Ziele der Planungskonzeption über dieses Mittel auch umsetzbar sind. Ein 
Angebotsbebauungsplan ist dabei insbesondere auf die Mitwirkung der im Plangebiet belegenen Grundeigentümer ange-
wiesen. Hier gehören die Flächen im Plangebiet überwiegend privaten Eigentümern, und einige Grundstücke sind im Eigen-
tum der Städtischen Entwicklungsgesellschaft SEGA. Die SEGA hat einen Entwicklungsauftrag der Stadt für das Altstadt-
quartier Büchel. 
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In Bezug auf die Grundstücke mit der Festsetzung Urbanes Gebiet und Sondergebiet 2 „Gastronomie, Einzelhandel, Dienst-
leistungen“ ist von einem großen Nutzungsspektrum auszugehen, welches für die Eigentümer wirtschaftlich ist.  
Gesondert zu betrachten ist der bestandsgeschützte Betrieb Antoniusstraße 11-13, für den außerhalb der festgesetzten 
Konzentrationszone eine gewerbliche Zimmervermietung/Bordellnutzung genehmigt ist. Da dieser Betrieb in der Pufferzone 
SO 2 belegen ist, wird er die Verwirklichung der Planziele nicht wesentlich beeinträchtigen.  
Sobald diese Nutzung aufgegeben wird, ist der bordellfreie Abschnitt umgesetzt. Da der Raum für andere attraktive Nutzun-
gen im Übrigen bereits eröffnet und ansonsten kein Bestandsschutz gegeben ist, ist die vollständige Verwirklichung dieses 
Planungsszenarios realistischerweise mittelfristig absehbar.  
Im Bereich der Festsetzung Sondergebiet 1 „Bordelle“ ist die Umsetzbarkeit insofern gesichert, als heute bereits Bordellbe-
triebe vorhanden sind (Antoniusstraße 20, 20a, 20b, 22, 30, 32, 23, 25, 29, 29a, 29b, 29c). Für Eigentümer, die andere Nut-
zungen betreiben oder neue Nutzungen einrichten wollen, sind die verbleibenden Nutzungsmöglichkeiten nach der städte-
baulichen Konzeption einer Konzentrationszone für Bordelle naturgemäß gering. Insoweit ist die Umsetzbarkeit in Bezug auf 
das gering bzw. unbebaute Grundstück Nr. 2380 (Antoniusstraße 24-26) gesondert zu betrachten. Der derzeitige Grundei-
gentümer ist im Rahmen der Offenlage einer Bordellnutzung entgegengetreten. Jedoch beeinträchtigt die fehlende Bereit-
schaft zur Umsetzung der Konzentrationszone auf diesem Grundstück die Planverwirklichung nicht wesentlich. Denn zum 
einen erfordert die Verwirklichung der Festsetzung des Sondergebiets 1 keine zeitnahe vollständige Bebauung und Bordell-
nutzung auf ausnahmslos jedem einzelnen Grundstück. Entsprechend besteht im Angebotsbebauungsplan grundsätzlich 
auch kein Bauzwang. Zum anderen bestünde im Weiteren die Möglichkeit für den Grundeigentümer den Grundbesitz wirt-
schaftlich an Rechtsnachfolger zu veräußern, die eine Nutzung nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplans 
anstreben.  
 
Sollte im Verlauf der Planverwirklichung die planentsprechende Nutzung auch an der Antoniusstraße 24-26 dringlich wer-
den, käme bei fortbestehender mangelnder Mitwirkungsbereitschaft zudem nach Maßgabe des § 176 BauGB ein Baugebot 
zur Nutzung der Flächen im SO 1 mit Bordellen und bordellartigen Nutzungen in Betracht. Das Baugebot nach § 176 Abs. 1 
BauGB – ggf. in Verbindung mit Absatz 2, soweit im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans das Gebot auch etwa 
auf das Maß der baulichen Nutzung erstreckt werden soll – ermöglicht es der Gemeinde, den Eigentümer durch Bescheid 
zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans zu bebauen.  
 
Zu den städtebaulichen Gründen, die die Festsetzung rechtfertigen können, zählen die nötige Stabilisierung des Innenstadt-
gebietes, die Neugestaltung des Ortsbildes, der dringende Arbeitsstättenbedarf in der Konzentrationszone im Bereich Pros-
titution und der Bedarf gesunder Arbeitsverhältnisse für die Prostituierten. Im Rahmen der städtebaulichen Konzeption der 
Konzentrationszone wurde ermittelt, dass in der Stadt Aachen ein Bedarf nach etwa 100 Arbeitsplätzen im Bereich des 
Prostitutionsgewerbes in der Antoniusstraße besteht, der auch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Raums im SO 1 – 
unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Typik der Koberfenster – grundsätzlich gedeckt werden kann. Sollte hier 
die Sicherstellung der ausreichenden Anzahl und ausreichenden Qualität der Arbeitsplätze eine Bebauung und Nutzung des 
vorgenannten Grundstücks erfordern, wäre dies nach Auffassung der Stadt Aachen grundsätzlich geeignet den Erlass eines 
Baugebots zu tragen. Die Einzelheiten wären im Verfahren zum Erlass des Baugebots zu klären.  
 
 
8. Kosten 

Der Stadt Aachen entstehen keine Kosten durch die Bebauungsplanaufstellung. Entschädigungsleistungen durch die Ein-
schränkung der Nutzung sind im Bereich der Baugebiete SO und MU nicht zu erwarten, da baurechtlich für genehmigte Nut-
zungen ein Bestandsschutz gewährleistet ist.  
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9. Plandaten 

Gesamtplangebiet  6380 m² 
Sondergebiet 1 (SO 1)  1900 m² 
Sondergebiet 2 (SO 2)  1490 m² 
Urbanes Gebiet (MU)  1910 m² 
Straßenfläche     1080 m² 
 
Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Planungsausschuss in seiner Sitzung am _____.2021 die 
erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 999 A - Antoniusstraße - beschlossen hat. 
 
Aachen, den _______.2021 
 
 
(Sibylle Keupen) 
Oberbürgermeisterin 
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1. Eingabe vom 02.02.2021  

 
Nr. 1 a) Beibehaltung der Bordellnutzung 
Zusammenfassung der Eingabe: Die Beibehaltung der Bordellnutzung in der Antoniusstraße wird als falsche Entscheidung 

bewertet. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1a): 
Die Entscheidung, die Bordellnutzung in der Innenstadt von Aachen zu belassen, ist von der Planungsabsicht getragen, die 

derzeitigen stabilen Verhältnisse des Bordellbetriebe in der Anttoniusstraße nicht aufzulösen und ganz neu zu schaffen. Die 

positiven Bedingungen insbesondere in Gestalt der integrierten Lage der lebendigen Innenstadt, die damit verbundene ge-

wisse Sozialkontrolle, die sozialen Angebote für die Prostituierten und die Erfahrungen der Sicherheitsbehörden mit den 

Gegebenheiten vor Ort sprechen dafür. Das Risiko einer Verschlechterung der Verhältnisse für in Bordellen Arbeitende und 

für Kunden in einem neu zu etablierenden Prostitutionsgewerbe mit veränderten Strukturen und Rahmenbedingungen soll 

nicht in Kauf genommen werden. Mehr Kriminalität und Zuhälterei sind zu befürchten. Aus diesen Gründen wird die Beibe-

haltung der Prostitution in der Innenstadt und deren Konzentration in der Antoniusstraße gegenüber deren Verlagerung be-

vorzugt. 

 

Nr. 1 b) Andere seriösen Nutzungen in der Antoniusstraße  

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird behauptet, dass es keine anderen seriösen Nutzungen in der Antoniusstraße ge-

ben wird. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1b): 
Die Umsetzung von anderen Nutzungen wird mittel- bis langfristig für realistisch gehalten. Das Kriterium ist jedoch nicht die 

„Seriösität“ von künftigen Betrieben, wenn es städtebaulich darum geht, die Prostitutionsnutzung in der Antoniusstraße zu 

erhalten und planerisch den Rahmen für ein verträgliches Miteinander mit anderen urbanen Nutzungen der Innenstadt zu 

schaffen. In dem nicht als Konzentrationszone vorgesehenen Bereich des Plangebietes werden sich möglicherweise Nut-

zungen wie „milieutypische“ oder „szenetypische“ Kinos, Vergnügungsstätten oder entsprechend geprägter Einzelhandel 

ansiedeln, da dieser Standort dafür geeignet erscheint. Ebenso sind aber auch nicht „szenetypische“ Nutzungen wie Gastro-

nomie- und Dienstleistungsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe zulässig. Als städtebaulich nicht wünschenswert wird 

wegen der damit verbundenen Risiken eines Trading-Down-Effektes die Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros beur-

teilt, die in diesem Bebauungsplan ausgeschlossen werden.  

Die Verlagerung vorhandener Bordellbetriebe aus dem westlichen Teil der Straße in die Konzentrationszone wird jedoch 

einige Zeit in Anspruch nehmen und ist von den Eigentümern und den Betreibern abhängig. In einer Übergangsphase wird 

es daher vermutlich auch außerhalb der Konzentrationszone noch eine Mischung von Bordellen und anderen Nutzungen 

geben, mittelfristig ist aber durch die Planrealisierung damit zu rechnen, dass sich im westlichen Teil der Antoniusstraße 

andere Nutzungen als Bordelle ansiedeln.  

 

Nr. 1 c) Keine Unterstützung der Prostitution und Verlagerung 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird vorgeschlagen, die Prostitution evtl. gar nicht mehr zuzulassen (Schwedisches 

Modell) und wenn überhaupt in andere Gewerbegebiete zu verlagern. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1c): 
Die Überlegungen anderer Länder zum Verbot der Prostitution können nicht auf Deutschland übertragen werden. In Schwe-

den z.B. wird ein eigenes Vorgehen praktiziert, in dessen Rahmen der Kauf von Sexdienstleistungen grundsätzlich verboten 

ist. Dies wäre eine Regelung, die im Rahmen der gesetzgeberischen Zuständigkeit dem Bundesgesetzgeber und nicht der 

kommunalen Bauleitplanung zukäme. Die Prostitution ist in Deutschland nach wie vor legal und in der Stadt Aachen vorhan-

den. Der planerische Wille der Stadt Aachen ist darauf gerichtet, diese rechtlich zugelassene Nutzung städtebaulich zu 

steuern und den bauleitplanerischen Rahmen dafür zu schaffen, dass diese mit anderen innenstadttypischen Nutzungen 

verträglich ausgeübt werden kann. Ziel ist die Verbesserung der Gesamtsituation im Altstadtquartier Büchel.  
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Vor dem Hintergrund, dass diese Nutzung nicht vollständig aus der Stadt entfernt werden soll, sondern Bereiche dafür offen 

bleiben sollen, wird der angestammte Standort als die bessere Lösung gegenüber einer Auslagerung bewertet. Insbeson-

dere die integrierte Lage in der lebendigen Innenstadt und die damit verbundene Akzeptanz und Sozialkontrolle sprechen 

dafür, diese Nutzungen in der Antoniusstraße zu belassen und lediglich im Ostteil der Straße zu konzentrieren.  

Eine Verlagerung in Gewerbegebiete ist zwar planungsrechtlich möglich. Sie wäre allerdings mit erheblichen Risiken behaf-

tet: Durch die komplette Auflösung der vorhandenen Strukturen von der Anbahnung über die „Koberfenster“ über die Plurali-

tät der Betriebsstätten und Betreiber, würden auch die damit verbundenen Vorteile der integrierten Lage in der Innenstadt 

verloren gehen und sich neue Strukturen bilden müssen. Dies kann mit neuen Formen organisierter Kriminalität und Zuhäl-

terei einhergehen. Darüber hinaus sind in Gewerbegebieten keine integrierten Lagen und die damit verbundenen Vorteile 

sozialer Kontrolle vorhanden. Aus diesem Grund wird die Verlagerung in Gewerbegebiete abgelehnt.  

 

Nr. 1 d) Konzentration im Westen 

Zusammenfassung der Eingabe: Sollte die Prostitution in der Antoniusstraße verbleiben, wird eine Verlagerung zur Nikol-

ausstraße vorgeschlagen, da der Bereich „heruntergekommen“ sei und durch die Prostitution noch eine Verbesserung er-

fahren könnte. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1d): 
Das von der Stadt aufgestellte Konzentrationskonzept hat eine Entscheidung gegen eine Konzentration der Prostitution im 

westlichen Bereich der Nikolausstraße getroffen. Der Grund ist zum einen die sehr schlechte Bausubstanz auf baulich un-

tergenutzten Grundstücken. Würde die Prostitutionsnutzung hier planerisch zugelassen, steht zu befürchten, dass Verände-

rungspotenziale nicht ausgeschöpft werden, sondern der Status quo zur Ausübung der hochrentierlichen Nutzung beibehal-

ten wird. Darüber hinaus grenzen hier städtebaulich wichtige Potenziale wie das Parkhausgrundstück unmittelbar an, die 

sich für eine weitere städtebauliche Aufwertung des Altstadtquartiers Büchel und die Entwicklung einer attraktiven Innen-

stadtnutzung zusammen mit dem westlichen Bereich der Antoniusstraße besser eignen als die Grundstücke im östlichen 

Bereich. 

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) – d) zurückzuweisen. 
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2. Eingabe vom 09.02.2021  

 

Nr. 2 a) Ausschluss von Ferienwohnungen 

Zusammenfassung der Eingabe: Es soll das Betreiben von Ferienwohnungen unzulässig sein, weil dies einem lebendigen 

und bewohnten Quartier abträglich sei. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 a): 

Die Anregung, Ferienwohnungen auszuschließen, wird aufgenommen. Es soll damit einer Zweckentfremdung von Wohnun-

gen vorgebeugt werden. Dies gilt für das Urbane Gebiet, in dem Ferienwohnungen gemäß § 13 a BauNVO als Gewerbebe-

triebe zulässig wären, aber Wohnungen verdrängen würden. 

 

Nr. 2 b) Wohnnutzung in den Erdgeschossen 

Zusammenfassung der Eingabe: Es sollen sogenannte „hybride“ Wohnformen (Wohnen und Arbeiten in einer Nutzungsein-

heit) zulässig sein, insbesondere in den Erdgeschossen außerhalb der Konzentrationszone.  

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 b): 
Die Anregung, Wohnen in den Erdgeschossen außerhalb der Konzentrationszone zuzulassen, wird kritisch gesehen, da die 

Lebendigkeit der Altstadt von attraktiven Nutzungen in den Erdgeschossen wesentlich bestimmt wird. Gewerbebetriebe und 

Dienstleistungen, die zum Eintreten einladen oder das Straßenbild beleben, sind zielführend. Wohnnutzungen orientieren 

sich in der Regel nicht zu einer unmittelbar öffentlichen Straße und schotten sich eher dagegen ab, da die Straße mit Stö-

rungen und Einsichtnahme verbunden ist, was umso mehr in der unmittelbar räumlichen Nähe zu den in der Konzentrations-

zone zulässigen Prostitutionsbetrieben und angesichts der mit diesen verbundenen Auswirkungen gilt. Dies betrifft auch 

sogenannte hybride Formen von Arbeiten und Wohnen, sofern sich der private Wohnbereich im Erdgeschoss befindet.  

Städtebaulich denkbar erscheinen Formen, die ein Wohnen z.B. im ersten Obergeschoss vorsehen und so mit dem Ge-

werbe im Erdgeschoss verbunden werden können.  

Im vorliegenden – kleinräumigen – Plangebiet werden allerdings die Nachteile für den weniger belebten Charakter der 

Straße und die zu befürchtenden Störungen für Wohnnutzungen im Erdgeschoss für so wichtig gehalten, dass derartige 

Möglichkeiten nicht vorgesehen werden sollen. Der Ausschluss der Wohnnutzung im Erdgeschoss soll bleiben. 

 

Nr. 2 c) Zustimmung zur Konzentration im Osten 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Konzentration im Osten wird zugestimmt und die Potenziale im Gesamtgebiet positiv 

bewertet. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 c): 
Die Stellungnahme erübrigt sich. 

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, zu a) der Eingabe zu folgen, zu c) zur Kenntnis zu nehmen und zu b) die Eingabe zurückzuwei-

sen. 
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3. Eingabe vom 11.02.2021  

 

Nr. 3 a) Kriminalprävention  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Kriminalprävention wird für nicht ausreichend gehalten und vorbeigezielt am Schutz für 

die Prostituierten. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.3 a): 

Der Schutz der Prostituierten und die Kriminalprävention sind nur bedingt durch den Bebauungsplan zu gewährleisten. 

Durch die grundsätzliche weitere planungsrechtliche Zulässigkeit über den Bebauungsplan können die Randerscheinungen 

der Prostitution nicht wesentlich beeinflusst werden, allerdings haben Erwägungen zur Sicherheit der Prostituierten in einer 

integrierten Lage und unter relativer Sozialkontrolle das städtebauliche Ziel, die Prostitution in der Antoniusstraße zu belas-

sen, wesentlich mitbestimmt. 

 

Nr. 3 b) Schutz der Prostituierten  

Zusammenfassung der Eingabe: Es werden Schutzmaßnahen für die Prostituierten vorgeschlagen, z.B. die Sicherstellung 

der Verfügbarkeit über eigene Papiere, Beratung und Hygiene, medizinische Versorgung und ein Laufhaus zur Sicherstel-

lung eines standardisierten Arbeitsplatzes. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.3 b): 

Die Anregungen liegen nicht im Bereich des Planungsrechts. Dem Schutz von Prostituierten dienen die Regelungen des 

Prostituiertenschutzgesetz (PrstSchG) und den hierzu ergangenen Rechtsvorschriften. Diese umfassen ebenso die für die 

Anmeldung der Prostitutionstätigkeit zwingenden Beratung zu gesundheitlichen Angelegenheiten, der medizinischen Ver-

sorgung und den Hygieneanforderungen, wie die Informationen zu den Rechten und Pflichten der Prostituierten nach dem 

ProstSchG und angrenzenden Rechtsgebieten (z.B. Steuerpflicht), zur Absicherung im Krankheitsfall, zu sozialen Bera-

tungsangeboten und zur Erreichbarkeit von Hilfe in Notsituationen. 

Hinsichtlich der für die Ausübung der Prostitution genutzten Räumlichkeiten enthalten diese Bestimmungen Vorgaben zu 

Hygienestandards, Sicherheitsvorkehrungen sowie Vorgaben zur Größe und Ausstattung der Räumlichkeiten. 

Diese Vorgaben wären auch in einem evtl. zu errichtenden „Laufhaus" zu beachten. 

Auch wird nach derzeitigem Planungsstand das in der Antoniusstraße vorhandene Beratungs- und Hilfsangebot der Bera-

tungsstelle Lumina (betrieben durch SOLWODI e.V.) als direkte Anlaufstelle vor Ort in Zukunft weiterhin Bestand haben. 

Darüber hinaus verpflichten die Regelungen des ProstSchG die Betreiber eines Prostitutionsgewerbes, dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Belange der Sicherheit und Gesundheit von Prostituierten gewahrt werden. 

Durch diese Übertragung von Verantwortung auf die Betreiber von Prostitutionsstätten trägt das ProstSchG hier auch zur 

Kriminalprävention bei. 

Wesentliche Gründe für die perspektivische Erhaltung der Arbeitsplätze in der Antoniusstraße liegen darin, dass gerade hier 

im Vergleich mit anderen denkbaren Formen der Prostitution ein hoher Grad an Sicherheit und sozialer Kontrolle gesehen 

wird, der die räumliche Nähe zum „normalen“ gesellschaftlichen Leben bietet. Auch entfaltet die aufsuchende Arbeit der o. 

a. Beratungsstelle Lumina durch die Lage vor Ort die beste Wirkung". 

 

Das vorgeschlagene Laufhaus kann über den Bebauungsplan nicht festgesetzt werden, da in einem Angebotsbebauungs-

plan nur die Nutzung (hier: Bordell), aber nicht die Betriebsform festgesetzt werden kann. Die Form der Prostitutionsbetriebe 

ist den Eigentümer*innen oder Betreiber*innen zu überlassen. Die Form des Laufhauses würde aber auch nicht automatisch 

mehr Sicherheit für die Prostituierten bedeuten. Zwar ist denkbar, dass der Betrieb eines zentralen Laufhauses durch einen 

der Zuhälterei, organisierter Kriminalität und negativen Begleiterscheinungen abgeneigten Betreiber mehr Sicherheit für die 

Prostituierten bedeutet. Ebenso ist aber denkbar, dass dies ins Gegenteil umschlägt, wenn ein Laufhaus mit lediglich einer 

Betreiber*in und zentralen Strukturen von negativen Begleiterscheinungen oder gar organisierter Kriminalität „infiltriert“ wird. 

Weder Betreiber*innen noch Betriebsart lassen sich durch einen Angebotsbebauungsplan festsetzen.  
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Von Seiten des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung wird keine eindeutige Präferenz für oder gegen ein Laufhaus ausge-

sprochen. Eine Absicherung der vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen liegt nicht im Bereich der Möglichkeiten des Bebau-

ungsplanes. Hier ist auf die Einhaltung des ProstSchG durch die Betreiber*innen und die Kontrolle durch die Verwaltung zu 

vertrauen. 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) und b) zurückzuweisen. 
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4. Eingabe vom 25.02.2021  

 

Nr. 4 a) Festsetzung Urbanes Gebiet 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Festsetzung eines Urbanen Gebietes auf dem Grundstück der Eingabenstellerin wird 

begrüßt.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.4 a): 

Eine Stellungnahme erübrigt sich. 

 

Nr. 4 b) Keine Nutzungsmöglichkeiten bei Beibehaltung der Bordellnutzungen in der Konzentrationszone  

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird bemängelt, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Nachnutzung nach Untersagung der 

heutigen Bordellnutzung nicht mehr geben wird, solange benachbart noch Bordelle und Vergnügungsstätten vorhanden 

sind.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.4 b): 

Das Grundstück der Eingabenstellerin liegt im Bereich des geplanten Urbanen Gebietes. Der Abstand zum Sondergebiet 1 

(Konzentrationszone) beträgt ca. 35 m. Durch die sogenannte Pufferzone (Sondergebiet 2) ist ein Abstand gewahrt, um Stö-

rungen durch die Prostitution weitgehend zu minimieren.  

 

Sowohl für den Pufferbereich (Sondergebiet 2) als auch für den Übergangsbereich (Urbanes Gebiet) werden wirtschaftliche 

Nutzungen mittelfristig für realistisch gehalten. Städtebaulich geht es darum, die Prostitutionsnutzung in der Antoniusstraße 

zu erhalten und planerisch den Rahmen für ein verträgliches Miteinander mit anderen urbanen Nutzungen der Innenstadt zu 

schaffen. In dem Bereich des Sondergebietes 2  ist eine Vielzahl von Nutzungen (Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistun-

gen) denkbar, die sich mit der Bordellnutzung in der Umgebung vertragen. Im Urbanen Gebiet sind ähnliche Nutzungen – 

insbesondere in den Erdgeschossen – möglich, zusätzlich auch noch Wohnungen in den Obergeschossen. 

Die Verlagerung vorhandener Bordellbetriebe aus dem westlichen Teil der Straße in die Konzentrationszone wird voraus-

sichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen und ist von den Entscheidungen der Eigentümer und der Betreiber abhängig. In 

einer Übergangsphase wird es daher vermutlich auch außerhalb der Konzentrationszone noch eine Mischung von Bordellen 

und anderen Nutzungen geben, mittelfristig ist aber durch die Planrealisierung damit zu rechnen, dass sich im westlichen 

Teil der Antoniusstraße andere innenstadttypische Nutzungen ansiedeln können.  

 

Nr. 4 c) Beibehaltung der Prostitution für die gesamte Straße 

Zusammenfassung der Eingabe: Wegen der fehlenden Nutzungsmöglichkeiten außerhalb der Konzentrationszone wird die 

Beibehaltung der Prostitution in der gesamten Straße vorgeschlagen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.4 c): 

Auf die vorgebrachten Bedenken wegen fehlender Nutzungsmöglichkeiten wird unter 4 b) bereits eingegangen. Die Nut-

zungsmöglichkeiten eines Innenstadtgebietes mit einer Mischung aus Gewerbe und Wohnen ist gerade das Ziel der Pla-

nung. Der Planbereich befindet sich laut Zentren- und Nahversorgungskonzept im Hauptzentrum (Aachen-City). Die Aache-

ner Innenstadt verfügt über ein vielfältiges und dichtes Angebot an Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben, Bildungs-, 

Kultur- und Freizeitangeboten, Angebote aus dem medizinischen Bereich, Bürodienstleistungen und öffentliche Einrichtun-

gen. Entsprechend sind Nutzungen denkbar, die die Lage Antoniusstraße für attraktiv halten.  

Die Lage wird sich zukünftig durch die Erneuerungen im Altstadtquartier Büchel, insbesondere der Entwicklung des Park-

hausgrundstückes, wesentlich verändern. Dann kann eine Anknüpfung an die Bereiche von Kleinkölnstraße, Größköln-

straße, Mefferdatisstraße und Büchel erfolgen.  

 

Das Ziel ist die Entwicklung des Viertels zu einem für Aachen typischen Altstadtquartier, das dazu neben der Prostitution 

auch verschiedenen Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen, Einzelhandel etc. hervorbringt. Diese eignen sich ins-
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besondere für die Erdgeschosszonen. Hinzu kommen Nutzungen für die Obergeschosse, die Erweiterungen von Erdge-

schossnutzungen sein können, die sich in das obere Geschoss ausdehnen oder auch gewerbliche Nutzungen wie Büros für 

Dienstleister, freie Berufe etc. Diese Nutzungsmöglichkeiten können sich auch durch innovative Geschäftsmodelle erweitern 

(z.B. Erlebnisgastronomie, Eventlocation mit wechselnden Veranstaltungen etc.). Die reine Erhaltung des Ist-Zustandes in 

der Antoniusstraße ist nicht Ziel der städtebaulichen Entwicklung. Die Bausubstanz wurde jedoch jahrelang vernachlässigt 

und bedarf daher einer Erneuerung. 

 

Die Nachbarschaft zur Konzentrationszone wird erst mittel- bis langfristig eine neue Struktur erhalten, wenn die Bordell-Be-

triebe aus diesem Bereich in die Konzentrationszone (SO1) verlagert wurden. Die neue Struktur wird wahrscheinlich nur für 

einige Nutzungen geeignet sein, die die Konzentrationszone für Bordelle nicht als störend empfinden, seien es Nutzungen, 

die nur tagsüber stattfinden (z.B. Büros) oder Nutzungen, die von der Nähe der Prostitution sogar profitieren (z.B. Kneipen, 

Bars, Erotik-Shops). Die weiteren städtischen Maßnahmen wie der qualifizierte Gesamtbebauungsplan, ggf. ein Sanierungs-

gebiet mit anschließenden Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum, Planungen auf städtischen 

Grundstücken werden diesen Prozess befördern. Die Stadt ist der Auffassung, dass es durchaus renditestarke Nutzungen 

im westlichen Teil der Straße geben wird, da zahlreiche attraktive Nutzungen zulässig sein werden (s.o.) Die zu erzielende 

Rendite wird zwar möglicherweise nicht der einer Bordellnutzung entsprechen. Es kann aber auch nicht Ziel der Planung 

sein, hier eine Renditemöglichkeit für bislang illegal ausgeübte Nutzungen flächendeckend zu erhalten. Dies gilt umso mehr, 

als folgende städtebauliche Gründe gegen die Beibehaltung des derzeitigen Status Quo sprechen:  

 

Die neuen Planungsziele laut Beschluss des Rates vom 26.08.2020 für den Teilbereich um die Antoniusstraße lauten wie 

folgt: 

- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der Antoniusstraße 

- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution) 

- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich 

- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die Umgebung 

- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz 

 

Ohne den Ausschluss der Prostitution außerhalb der Konzentrationszone sind die o.g. Ziele nicht erreichbar. Das private 

Interesse des Eigentümers an der Aufrechterhaltung seiner (überwiegend nicht genehmigten) Nutzung und den damit ver-

bundenen hohen Erträgen ist hinter die öffentlichen Belange zurückzustellen. Zugleich wird dem grundsätzlichen Interesse, 

sein Grundstück wirtschaftlich zu nutzen, ausreichend Rechnung getragen. Das Grundstück bleibt ein erschlossenes Bau-

grundstück, welches betreffend das Maß der baulichen Nutzung im Rahmen des § 34 BauGB stärker baulich ausgenutzt 

werden kann.  

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) zur Kenntnis zu nehmen und die Eingabe zu b) und c) zurückzuweisen. 
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5. Eingabe vom 03.03.2021  

Nr: 5a) Planungsabsicht des Eingabenstellers und fehlende Erforderlichkeit der Kerngebietsfestsetzung  

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller zieht in Erwägung, die bestehenden Gebäude Hausnummer 13-15 

abzureißen und eine Neubebauung vorzunehmen und damit einen durchgehenden Komplex bis zur Kleinkölnstraße zu 

schaffen. Die Eingabe vertritt die Auffassung, das vorgesehene Kerngebiet sei städtebaulich nicht erforderlich. Nach § 7 

BauNVO dienen Kerngebiete vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirt-

schaft, der Verwaltung und der Kultur. Hierfür sei ein Übergewicht von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung 

und Kultur notwendig, was bei der geringen Größe des Plangebiets schlechterdings nicht realisierbar sei. Aus diesem Grund 

fehle es insoweit an der städtebaulichen Rechtfertigung.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.5 a): 

Diese Argumente erweisen sich als stichhaltig. Leitidee bei dem ursprünglichen Entwurf der Kerngebietsfestsetzung war, 

dass Bordellbetriebe im Kerngebiet zulässig sind. Vor diesem Hintergrund wurde das Kerngebiet 1 (MK 1) als Konzentrati-

onszone festgesetzt, das Kerngebiet 2 (MK 2) sollte demgegenüber eine gewisse Pufferwirkung zu den anderen altstadttypi-

schen Nutzungen erfüllen und insbesondere Wohnnutzungen ausschließen, da diese in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

Konzentrationszone und (kommend von der Nikolausstraße) in der Zuwegung zur Konzentrationszone als zu schutzwürdig 

betrachtet wurden. Diese städtebauliche Zielsetzung wird auch weiterhin verfolgt. Hierfür erweist sich die Festsetzung des 

MK1 und MK2 allerdings in der Tat als nicht geeignet, weil zentrale Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung und Kultur je-

denfalls in der Konzentrationszone nicht zu erwarten sind und das MK 2 zum einen von geringer Größe ist und zum anderen 

ebenfalls nicht zu erwarten steht, dass sich dort zentrale Einrichtungen von Wirtschaft, Verwaltung und Kultur ansiedeln 

können.  

Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Änderung der Planung mit erneuter Offenlage, die anstelle der Kerngebietsfestsetzun-

gen Sondergebietsfestsetzungen vorsieht. 

 

Nr. 5 b) Festsetzung eines Urbanen Gebietes 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller regt an, für das Grundstück Hausnummer 11-15 ein Urbanes Gebiet 

festzusetzen, um eine allgemeine Wohnnutzung oberhalb des Erdgeschosses zu ermöglichen und den vom Eingabensteller 

gewünschten Nutzungsmix auf seinem Grundstück zu ermöglichen. Die Schallimmissionsbelastungen durch die in der Kon-

zentrationszone zulässigen Bordelle stehe dem nicht entgegen, da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für das Urbane 

Gebiet tagsüber sogar höher, nachts identisch mit den Immissionsrichtwerten für Kerngebiete seien.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.5 b): 

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und ande-

ren Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. 

Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans 999 A ist jedoch zum einen die Konzentration der Prostitutionsnutzungen im östli-

chen Bereich der Antoniusstraße und deren verträgliche Gestaltung mit den sonstigen Nutzungen innerhalb und auch au-

ßerhalb des Plangebietes. Entsprechend gilt es, die speziellen Nutzungen der Bordellbetriebe mit den überwiegend abendli-

chen und nächtlichen Nutzungen in der östlichen Antoniusstraße und den „szenetypischen“ Begleiterscheinungen mit den 

Nutzungen im westlichen Bereich der Antoniusstraße verträglich zu gestalten. Dieser Konflikt lässt sich hier nicht planerisch 

bewältigen, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft zur Konzentrationszone für die Prostitution ein dem Wohnen dienendes 

Urbanes Gebiet festgesetzt wird. Die unmittelbare Nachbarschaft zwischen den Bordellen und der Wohnnutzung würde, 

insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass die szenetypischen Auswirkungen nicht auf Schallimmissionen beschränkt 

sind, sondern zudem auch Blickbeziehungen in die Anbahnungsbereiche bestehen, den planerischen Konflikt nicht bewälti-

gen  

 

Das unmittelbare Nebeneinander von Bordellnutzungen und Wohnnutzungen kann Störungen mit sich bringen, die vermie-

den werden sollen. Aus diesem Grund wurde in der westlichen Antoniusstraße ein Pufferbereich zwischen Sondergebiet 1 

und Urbanem Gebiet geplant. 
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Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationszone (Sondergebiet 1) 

festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 

bereits abbildet, ist davon auszugehen, dass weniger Störungen zu erwarten sind. Daher tritt tatsächlich voraussichtlich 

keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der Mefferdatisstraße, sodass man die Antonius-

straße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhandenen Wohnungen wird die heutige Situation 

verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Miteinander der beiden Nutzun-

gen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert hat, insbesondere da ein Großteil der Woh-

nungen zur Mefferdatisstraße orientiert sind und erst im II. Obergeschoss beginnen. Im Falle des Gebäudes Mefferdatis-

straße 4/6 verbessert sich die Situation, da im Gebäude heute Prostitution in dem Teil, der der Antoniusstraße zugewandt 

ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mefferdatisstraße 4-6 hat zwar 

auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses sämtliche Wohnungen von der 

Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur Mefferdatisstraße, sodass eine 

potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber hinaus findet durch den Einmün-

dungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 

 

Darüber hinaus wird – wie unter Nr. 5 a) dargelegt – anstelle der vormals geplanten Kerngebietsfestsetzungen nunmehr die 

Festsetzung eines Sondergebietes (SO1) mit dem Schwerpunkt von Bordellnutzungen und eines Sondergebietes (SO2) mit 

dem Schwerpunkt Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen unter Ausschluss von Bordellnutzungen, aber mit nur 

ausnahmsweiser Zulässigkeit von Wohnnutzungen beabsichtigt.  

Diese Wohnungen müssen einen höheren Störgrad dulden als in einem Urbanen Gebiet, da in dem Sondergebiet der Stör-

grad eines Kerngebietes festgesetzt wird. Damit sind diese Wohnungen nicht mit den Wohnungen in einem Urbanen Gebiet 

vergleichbar. 

 

Nr. 5 c) Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller kritisiert die vorgesehenen Festsetzungen zur Tiefe (betreffend die 

Sohltiefe der baulichen Anlagen). Dies sei nach § 16 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig, sondern es seien die Grundflächenzahl 

und die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen festzusetzen. In diesem Zusammenhang wird angeregt, entspre-

chende Festsetzungen vorzusehen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.5 c): 

Die Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung unterhalb der Geländeoberfläche diente ausschließlich dem Schutz des 

Thermalwassers. Auf diese Festsetzung wird im geänderten Entwurf des Bebauungsplanes verzichtet zugunsten eines Hin-

weises auf die Berücksichtigung der Thermalquellen und die geltenden Rechtsvorschriften innerhalb der Schriftlichen Fest-

setzungen. 

Entsprechend ist kein Verstoß gegen § 16 Abs. 3 BauNVO mehr zu befürchten.  

 

Nr. 5 d) Gewünschte Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstückflächen 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller regt an, Festsetzungen betreffend das Maß der baulichen Nutzung 

vorzusehen, wobei für das Grundstück des Eingabenstellers vier Vollgeschosse und eine maximale Firsthöhe von 18 m an-

geregt werden; darüber hinaus die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festzusetzen und dabei die ge-

samte Tiefe des Baugrundstücks von der Antoniusstraße bis zur Kleinkölnstraße zu erfassen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.5 d): 

Das Ziel des Bebauungsplanes Nr. 999 A ist lediglich die Steuerung der Art der baulichen Nutzung für die Grundstücke der 

Antoniusstraße. Diese Steuerung der Art der baulichen Nutzung ist als erster Schritt erforderlich, um die Konzentration der 

Prostitutionsnutzung zu erreichen.  

142 von 238 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 999 A  Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Antoniussstraße -  Fassung vom 25.10.2021 

 
 

12 
 

Eine weitergehende Qualifizierung des Bebauungsplans wird für das Gesamtquartier zwischen Kleinkölnstraße und Büchel 

als nächster Schritt mit dem Bebauungsplan Nr. 999 vollzogen werden. Dieser erst wird im Gesamtzusammenhang Festset-

zungen zum Maß der baulichen Nutzung und zu überbaubaren Grundstücksflächen treffen.  

Die Stadt hat sich dazu entschlossen, im vorliegenden Bebauungsplan kein Maß der baulichen Nutzung und keine überbau-

baren Grundstücksflächen festzusetzen. Die Zulässigkeit im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich im 

Rahmen des Bebauungsplans Nr. 999 A zunächst durch das Kriterium des Einfügens in die nähere Umgebung nach § 34 

Abs. 1 BauGB. Damit sind insbesondere für die unbebauten und mindergenutzten Grundstücke ausreichend Spielräume für 

eine höhere Ausnutzung gegeben. Zum gewünschten Maß der baulichen Nutzung kann insofern heute noch keine Aussage 

gemacht werden. 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) zu folgen und zu c), b) und d) zurückzuweisen. 
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6. Eingabe vom 03.03.2021  

 

Nr. 6 a) Planungsabsicht des Eingabenstellers und fehlende Erforderlichkeit der Kerngebietsfestsetzung  

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller plant, die bestehenden Gebäude abzureißen und eine Neubebauung 

vorzunehmen. Die Eingabe vertritt die Auffassung, das vorgesehene Kerngebiet sei städtebaulich nicht erforderlich. Nach 

§ 7 BauNVO dienen Kerngebiete vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der 

Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Hierfür sei ein Übergewicht von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwal-

tung und Kultur notwendig, was bei der geringen Größe des Plangebiets schlechterdings nicht realisierbar sei. Aus diesem 

Grund fehle es insoweit an der städtebaulichen Rechtfertigung.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.6a): 

Diese Argumente erweisen sich als stichhaltig. Leitidee bei dem Entwurf der Kerngebietsfestsetzung war, dass Bordellbe-

triebe im Kerngebiet zulässig sind. Vor diesem Hintergrund wurde das Kerngebiet 1 (MK 1) als Konzentrationszone festge-

setzt, das Kerngebiet 2 (MK 2) sollte dem gegenüber eine gewisse Pufferwirkung zu den anderen altstadttypischen Nutzun-

gen erfüllen und insbesondere Wohnnutzungen ausschließen, da diese in unmittelbarer Nachbarschaft zur Konzentrations-

zone und (kommend von der Nikolausstraße) in der Zuwegung zur Konzentrationszone als schutzwürdig betrachtet wurden. 

Diese städtebauliche Zielsetzung wird auch weiterhin verfolgt. Hierfür erweist sich die Festsetzung des MK 1 und MK 2 al-

lerdings in der Tat als nicht geeignet, weil eine Ansiedelung von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung und 

Kultur jedenfalls in der Konzentrationszone nicht zu erwarten sind. Auch das MK 2 ist zum einen von geringer Größe und 

zum anderen steht ebenfalls nicht zu erwarten, dass sich dort zentrale Einrichtungen von Wirtschaft, Verwaltung und Kultur 

ansiedeln würden.  

Vor diesem Hintergrund wird eine Planänderung mit erneuter Offenlage durchgeführt, die anstelle der Kerngebietsfestset-

zungen Sondergebietsfestsetzungen vorsieht.  

 

Nr. 6 b) Festsetzung eines Urbanen Gebietes 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller regt die Festsetzung eines Urbanen Gebietes für sein Grundstück 

Antoniusstraße 12,14 und 18 an. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.6b): 

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und ande-

ren Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. 

Städtebauliches Ziel des Bebauungsplans 999 A ist jedoch zum einen die Konzentration der Prostitutionsnutzungen im östli-

chen Bereich der Antoniusstraße und deren verträgliche Gestaltung mit den sonstigen Nutzungen innerhalb und auch au-

ßerhalb des Plangebietes. Entsprechend gilt es, die speziellen Nutzungen der Bordellbetriebe mit den überwiegend abendli-

chen und nächtlichen Nutzungen in der östlichen Antoniusstraße und den „szenetypischen“ Begleiterscheinungen mit den 

Nutzungen im westlichen Bereich der Antoniusstraße verträglich zu gestalten. Dieser Konflikt lässt sich hier nicht planerisch 

bewältigen, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft zur der Konzentrationszone für die Prostitution ein dem Wohnen dienen-

des Urbanes Gebiet festgesetzt wird. Die unmittelbare Nachbarschaft zwischen den Bordellen und der Wohnnutzung würde, 

insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass die szenetypischen Auswirkungen nicht auf Schallimmissionen beschränkt 

sind, sondern zudem auch Blickbeziehungen in die Anbahnungsbereiche bestehen, den planerischen Konflikt nicht bewältigt  

Das unmittelbare Nebeneinander von Bordellnutzungen und Wohnnutzungen kann Störungen mit sich bringen, die vermie-

den werden sollen. Aus diesem Grund wurde in der westlichen Antoniusstraße ein Pufferbereich zwischen Sondergebiet 1 

und Urbanem Gebiet geplant. 

Im Osten der Antoniusstraße wird andern als im Westen das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrations-

zone (Sondergebiet 1) festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Woh-

nen und Bordellnutzung bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Bor-

delle und Wohnen auszugehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben 
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einen Zugang von der Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu errei-

chen. Für die vorhandenen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird 

davon ausgegangen, dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 

bisher gut funktioniert hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatisstraße orientiert sind und erst im II. 

Obergeschoss beginnen. Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich die Situation, da im Gebäude heute 

Prostitution in dem Teil, der der Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zuläs-

sig sein. Das Eckgebäude Mefferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund 

des heutigen Grundrisses sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der 

Hauptteil der Fassade zur Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße 

gering sein wird. Darüber hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 

Aus den oben genannten Gründen wird ein Sondergebiet „Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen“ festgesetzt; aus-

nahmsweise sind oberhalb des I. Obergeschosses Wohnungen zulässig. Damit enthält die geplante Festsetzung Nutzun-

gen, die auch in einem Urbanen Gebiet zulässig wären. 

 

Nr. 6 c) Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller kritisiert die vorgesehenen Festsetzungen zur Tiefe (betreffend die 

Sohltiefe der baulichen Anlagen). Dies sei nach § 16 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig, sondern es seien die Grundflächenzahl 

und die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen festzusetzen. In diesem Zusammenhang wird angeregt, entspre-

chende Festsetzungen vorzusehen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.6c): 

Die Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung unterhalb der Geländeoberfläche diente ausschließlich dem Schutz des 

Thermalwassers. Auf diese Festsetzung wird im geänderten Entwurf des Bebauungsplanes verzichtet zugunsten eines Hin-

weises auf den Schutz von Grundwasser- und Thermalwasser. Entsprechend ist kein Verstoß gegen § 16 Abs. 3 BauNVO 

mehr zu befürchten.  

 

Nr. 6 d) Gewünschte Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstückflächen 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller regt an, Festsetzungen betreffend das Maß der baulichen Nutzung 

vorzusehen, wobei für das Grundstück des Eingabenstellers vier Vollgeschosse und eine maximale Firsthöhe von 18 m an-

geregt werden; darüber hinaus die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festzusetzen und dabei die ge-

samte Tiefe des Grundstückes zu erfassen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.6 d): 

Das Ziel des Bebauungsplanes Nr. 999 A ist lediglich die Steuerung der Art der baulichen Nutzung für die Grundstücke der 

Antoniusstraße. Diese Steuerung der Art der baulichen Nutzung ist als erster Schritt erforderlich, um die Konzentration der 

Prostitutionsnutzung zu erreichen. Eine weitergehende Qualifizierung des Bebauungsplans wird auf Grundlage eines städte-

baulichen Rahmenplans für das Gesamtquartier zwischen Kleinkölnstraße und Büchel als nächster Schritt vollzogen wer-

den. Damit wird ein baulich-räumliches städtebauliches Konzept einhergehen. Dieses erst wird im Gesamtzusammenhang 

zu Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zu überbaubaren Grundstücksflächen Aussagen treffen.  

Die Stadt hat sich dazu entschlossen, im vorliegenden Bebauungsplan kein Maß der baulichen Nutzung und keine überbau-

baren Grundstücksflächen festzusetzen. Die Zulässigkeit im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich im 

Rahmen des Bebauungsplans Nr. 999 A zunächst durch das Kriterium des Einfügens in die nähere Umgebung nach § 30 

Abs. 3 und § 34 Abs. 1 BauGB. Damit sind insbesondere für die unbebauten und mindergenutzten Grundstücke ausrei-

chend Spielräume für eine höhere Ausnutzung gegeben. Zum gewünschten Maß der baulichen Nutzung kann insofern 

keine Zusage gemacht werden. 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) zu folgen und zu b), c), d) zurückzuweisen. 
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7. Eingabe vom 08.03.2021  

 
Nr. 7a  Unrechtmäßige Veränderung von historisch gewachsenen und akzeptierten Strukturen, Baugenehmigungen  
Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen legen dar, dass die Antoniusstraße seit mindestens Mitte des 

14. Jahrhunderts als Bordellstraße bekannt gewesen sei, die Benennung sei nach Antonius von Padua, dem Schutzpatron 

der Partnersuchenden benannt, die Stadt Aachen habe seinerzeit den Standort bewusst als Standort für Bordelle ausge-

wählt weil die Straße schlecht einsehbar und verkehrstechnisch unwichtig gewesen sei.  

 

Sämtliche Gebäude seien genehmigt worden, die zu anderen Zwecken als Bordellen erteilten Baugenehmigungen seien 

den restriktiven Vorgaben des Sexualstrafrechts geschuldet. Aus diesem Grund seien die Objekte als „Dirnenwohnheime“ 

genehmigt, womit aber lediglich der strafrechtlich relevante Begriff des Bordells umgangen worden sei. Die Genehmigungen 

würden die Nutzung zum Zwecke der Prostitution mit einschließen. Durch die 2002 mit dem Prostitutionsgesetz erfolgte Le-

galisierung sei dann ein Vertrauensschutz der Grundstückseigentümer in der Antoniusstraße begründet worden, dass diese 

Situation auch weiterhin Bestand haben werde.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7a: 

Dem ist zu entgegnen, dass es den Kommunen grundsätzlich freisteht, eine ohne planungsrechtliche Steuerung gewachse-

nen Situation mittels Bauleitplanung zu überplanen, sobald und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist und abwägungsfehlerfrei erfolgt. Die Überplanung und damit Veränderungen der gewachsenen Strukturen 

sind durch die städtebaulich notwendige Neuordnung des Bereichs und den darauf aufbauenden, aktuell erforderlichen 

Handlungsbedarf begründet (städtebauliche Missstände, Erneuerung des Bereiches Ehemaliges Parkhaus etc.). Die Stadt 

Aachen hat sich bereits mit dem Innenstadtkonzept 2022 zu vielfältigen Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der 

Aachener Innenstadt Stellung entschlossen. Dazu gehören: Städtebauliche Neuordnung des Viertels, Neubebauung des 

Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung, Ausweitung der Fußgängerbereiche in der Altstadt, 

flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung. Dieses Konzept wurde 2015 beschlossen. 

 

Es liegt für das Gebäude Antoniusstraße 3 eine Baugenehmigung als Wohnhaus vor; für die Nutzung als Bordell existiert 

keine Genehmigung. Die Genehmigungslage in der Antoniusstraße ist keineswegs einheitlich. Während die meisten Ge-

bäude als Wohnhäuser genehmigt wurden, sind auch gewerbliche Betriebe genehmigt, die keinerlei Bezug zur Prostitution 

haben. Nach Bauaktenlage sind in der Antoniusstraße 11 Wohnhäuser, 1 Wohn- und Geschäftshaus, eine Werkhalle und 

ein Möbellager genehmigt worden. Ein einziges Gebäude (Hausnummer 11-13) wurde als gewerbliche Zimmervermietung 

genehmigt. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Objekt der Eingebenden nicht als Dirnenwohnheim, 

sondern als Wohnhaus genehmigt wurde.  

 

Soweit die Eingabe eine bewusste Auswahl der Antoniusstraße für Bordellnutzungen durch die Stadt Aachen unterstellt, die 

sich darin gezeigt habe, dass die Stadt Aachen ganz bewusst Dirnenwohnheime in dieser Straße genehmigt habe, weil 

diese für Bordellnutzungen am besten geeignet sei, vermag dies nicht zu überzeugen. Es ist es keineswegs zutreffend, 

dass in der Straße ausschließlich oder überwiegend „Dirnenwohnheime“ genehmigt worden sind. In der Straße sind keine 

Gebäude als „Dirnenwohnheime“ genehmigt worden. 

 

Behördlicherseits ist keinerlei „Auswahl“ oder „bewusste Steuerung“ der Prostitution in der Antoniusstraße bekannt oder 

aktenkundig. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass die Genehmigung einzelner Objekte vor dem Hintergrund einer subjekti-

ven Erwartungshaltung der Antragsteller genehmigt worden sein sollten, dass mit „Wohnhaus“ eigentlich „Bordell“ gemeint 

war, so ist dies den Behörden nicht bekannt oder aktenkundig.  
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Keiner der insoweit betroffenen Genehmigungsinhaber für ein Wohnhaus hat nach 2002 einen Legalisierungsantrag im Hin-

blick auf die Bordellnutzung gestellt. Ein etwaiges Vertrauen der Grundstückseigentümer in den Fortbestand der von ihnen 

als bestandsgeschützt empfundenen Situation ist damit nicht schutzwürdig. Dies gilt umso mehr, als – mit Ausnahme der 

Hausnummer 11-13, die als gewerbliche Zimmervermietung genehmigt ist – kein einziges Objekt in der Antoniusstraße als 

Bordell oder gewerbliche Zimmervermietung genehmigt ist.  

 

Nur für diesen Betrieb muss mit einer langfristigen Aufrechterhaltung der Nutzung ausgegangen werden, jedoch nur unter 

dem Vorbehalt, dass keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. 

 

Nr. 7 b Unzulässige andere Nutzungen 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen behaupten, dass die Prostitutionsnutzung weitergeführt wurde, 

da andere Nutzungen in der Vergangenheit nicht zulässig gewesen seien. Sie sind der Auffassung, dass in der Antonius-

straße ausschließlich Bordellnutzungen nach § 34 BauGB zulässig seien, da sich jegliche andere Nutzung nicht einfüge. 

Baugenehmigungen von vor 2002 umfassten die Nutzung zu Prostitutionszwecken. Das Einfordern einer Baugenehmigung 

für eine Erlaubnis nach ProstSchG nach nordrhein-westfälischem Recht sei ungesetzlich. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7b: 

Dies ist unzutreffend. Das Plangebiet kann heute keinem der typisierten Baugebiete der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

zu geordnet werden. Es handelt sich um eine Gemengelage mit unterschiedlichen Nutzungen, vorwiegend Einzelhandelsbe-

trieben, Dienstleistungen, sonstigen Gewerbebetrieben und Wohnungen in unterschiedlicher Ausprägung. Der Rahmen des 

Gebietes, das für die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung als maßgeblich zu betrachten ist, ist räumlich weniger eng 

zu begrenzen als bei der Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung. Die maßgebliche Umgebungsbebauung findet sich 

somit zwischen Komphausbad-/Kurhausstraße – Peterstraße – Büchel – Nikolausstraße – Kleinkölnstraße – Minoriten-

straße – Seilgraben.  

Es gibt hier sowohl kerngebietstypische Nutzungen (u. a. Kurhaus „Klangbrücke“, Drogeriemarkt „Müller“, Table Dance, 

Spielhalle), als auch mischgebietstypische Strukturen (u.a. in der Komphausbadstraße, Dahmengraben, Kleinkölnstraße, 

Mefferdatisstraße), mit vorwiegender Wohnnutzung in den Obergeschossen und kleinteiliger Geschäftsnutzung in den Erd-

geschossen. 

Die vor Jahren noch prägende kerngebietstypische Nutzung des mehrgeschossigen Kaufhauses („Horten“ bzw. „Lust for 

Life“) ist seit so vielen Jahren aufgegeben, dass sie keine fortdauernde Prägung mehr entfaltet und auch mit einer Wieder-

aufnahme der Nutzung nicht mehr zu rechnen ist. Gleichzeitig findet aber auch in dem Bereich noch Wohnnutzung statt. 

Die Eigenart eines Gebietes wird durch diejenige vorhandene Bebauung und ihre Nutzungen geprägt, die das Wesen der 

näheren Umgebung ausmachen. Dabei ist festzustellen, dass die hier vorhandenen Nutzungen nicht eindeutig einem der 

Gebietstypen der §§ 2-9 BauNVO zugeordnet werden können, es besteht vielmehr eine Gemengelage im Sinne von § 34 

Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

Keiner der insoweit betroffenen Genehmigungsinhaber für ein Wohnhaus hat nach 2002 einen Legalisierungsantrag im Hin-

blick auf die Bordellnutzung gestellt. Ein etwaiges Vertrauen der Grundstückseigentümer in den Fortbestand der von ihnen 

als bestandsgeschützt empfundenen Situation ist damit nicht schutzwürdig. Dies gilt umso mehr, als – mit Ausnahme der 

Hausnummer 11-13, die als gewerbliche Zimmervermietung genehmigt ist – kein einziges Objekt in der Antoniusstraße als 

Bordell oder gewerbliche Zimmervermietung genehmigt ist.  
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Die Änderung der zulässigen Nutzungen auf den Grundstücken außerhalb der Konzentrationszone, auf denen heute Prosti-

tution stattfindet, ist städtebaulich begründet mit dem Ziel, die Prostitution in der Antoniusstraße zu konzentrieren und Teil-

bereiche für eine neue städtebaulich erforderliche Entwicklung ohne die Nachteile einer Prostitutionsnutzung vorzusehen. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde die erforderliche Steuerung der Bordellnutzung als ein wichtiges 

Ziel formuliert. Diese genannten Ziele sind ohne einen Ausschluss von Prostitution in einem Teilbereich der Antoniusstraße 

nicht umsetzbar. Grundlage für die Lage und Dimensionierung der Konzentrationszone mit Prostitution ist das Konzentrati-

onskonzept, das in Kapitel 3.3 erläutert wird. 

 

Für zwei Grundstücke im Sondergebiet 2 (SO 2) (Antoniusstraße 12-14 und 18) bestehen bereits Vereinbarungen mit der 

Stadt, dass eine Bordellnutzung nicht mehr stattfinden wird bzw. dass sich die künftige Nutzung den geplanten Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes anpassen wird. Das Interesse der übrigen Grundstückseigentümer bzw. der Mieter/Betreiber, die 

bisherige Bordellnutzung aufrecht zu erhalten, ist zwar aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar. Es widerspricht aber 

den städtebaulichen Zielen außerhalb der Konzentrationszone. Der private wirtschaftliche Belang der Beibehaltung der Bor-

dellnutzung wird daher geringer bewertet als das öffentliche städtebauliche Interesse an einer Veränderung und Aufwertung 

der heutigen Nutzungsstruktur in andere innenstadttypische Nutzungen des Sondergebietes bzw. eines Urbanen Gebietes 

 

Soweit die Eingabensteller*innen Ausführungen dazu machen, dass ihrer  Ansicht nach Anträge nach § 12 ProstSchG 

rechtswidrig wegen fehlender Baugenehmigung nicht genehmigt werden, hat dies keinerlei Bezug zum vorliegenden Bau-

leitplanverfahren. 

 
Nr. 7c Missachtung der großen Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabesteller*innen ist der Auffassung, dass der bisherige Verlauf des Bauleitplanver-

fahrens verrät, dass die Planung nicht etwa der Umsetzung städtebaulicher Zielsetzungen diene, sondern ausschließlich 

einer Verhinderung der Prostitution. Dies zeige sich unter anderem darin, dass im vorgesehenen Kerngebiet auch andere 

Nutzungen als Bordelle zulässig seien, worauf die Stadt Aachen eigentlich spekuliere. Auch die Anzahl der Arbeitsplätze für 

Prostituierte in der Antoniusstraße sei im Laufe des Bauleitplanverfahrens „reduziert“ worden.   

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7c: 

Die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen wird durchaus gesehen; darüber hinaus soll nicht etwa eine Auslagerung 

der Prostitution oder eine vollständige Verlagerung aus der Innenstadt heraus stattfinden, sondern gerade die Erhaltung und 

die Konzentration im östlichen Bereich der Antoniusstraße stattfinden. Die Konzentration im östlichen Bereich wird durch 

eine explizite Zulässigkeit der Prostitution gefördert. Dies umso mehr, als nach den Einwendungen der ersten Offenlage 

nicht mehr die Festsetzung eines Kerngebietes favorisiert wird, in dem auch andere kerngebietstypische Nutzungen zuläs-

sig sind. Vielmehr ist derzeit beabsichtigt, ein Sondergebiet festzusetzen, in dem primär und prägend Bordellbetriebe und 

Prostitutionsnutzungen sind. Städtebauliches Ziel ist es, die 100 Arbeitsplätze, die in der Antoniusstraße im wenn auch weit 

überwiegend illegalen Bestand vorhanden sind, dauerhaft in der Antoniusstraße erhalten und planungsrechtlich sichern zu 

können. Lediglich eine Betreibenspflicht lässt sich im Angebotsbebauungsplan nicht erzielen.  

 

Die Anzahl der 100 Arbeitsplätze ist nicht mutwillig oder ohne Anhaltspunkte „reduziert“ bzw. verändert worden. Zu Beginn 

des Planungsprozesses existierte lediglich eine sog. Bettenzählung der Polizei, anhand derer man sich mangels konkreterer 

Anhaltspunkte orientierte. Nach dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes war anhand der Antragsunterlagen der 

Betreiber deutlich besser ersichtlich, wie viele Prostituierte gleichzeitig in der Antoniusstraße arbeiten können. Dies sind die 

aktuell zu Grunde gelegten 100 Personen, wie im Konzept zu Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße dargelegt 

ist.  

Durch das Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) reichten alle Betreiber*innen Anträge mit Betriebs-

konzepten ein. Aus diesen geht hervor, wie viele Prostituierte in der Antoniusstraße – rein tatsächlich, ohne entsprechende 
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Genehmigungen/Erlaubnisse - gleichzeitig tätig sind. Anfang 2018 betrug die Anzahl der Prostituierten, die in der Antonius-

straße gleichzeitig tätig sein konnten, 103. Im Laufe des Jahres 2018 erfolgten Betriebsaufgaben bzw. Betreiberwechsel in 7 

Betriebsstätten. Diese wurden in Vollzug des ProstSchG geschlossen. Infolge dessen entfielen Verrichtungszimmer. Parallel 

verwendeten die Betreiber in anderen Gebäuden Räume, die vormals als Wohnräume genutzt wurden, als Verrichtungszim-

mer. Durch diese Entwicklung veränderte sich die Zahl der gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmer auf 99 (Stand März 

2020) zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Im Sommer 2020 wurde eine Betriebsstätte aufgegeben, so dass sich die 

Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmer auf 94 verringerte. Für zwei der sieben geschlossenen Betriebsstät-

ten wurde im Wege der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine auf den 31.12.2021 befristete Erlaubnis nach dem Prost-

SchG ohne baurechtliches Präjudiz erteilt, dies betrifft 8 Verrichtungszimmer. (Siehe Konzeption zur Konzentration der 

Prostitution in der Antoniusstraße, Stadt Aachen Dezember 2020, Seite 8)  

Dem Aspekt der Sicherung der Arbeitsplätze in der Antoniusstraße hat sich die Stadt Aachen erneut gewidmet und beab-

sichtigt, planungsrechtlich die Nutzungen im östlichen Teil der Antoniusstraße durch Festsetzung eines Sondergebietes 

„Bordelle“ (Sondergebiet 1 mit Bordellen, bordellartigen Betrieben und Wohnungen für Betriebsinhaber) zu steuern. Ziel ist, 

dass die Nutzung Bordelle in dem östlichen Teilgebiet im Vordergrund steht und dort nur wenige weitere Nutzungen zuge-

lassen werden. Somit wird dem Ziel einer Umsetzung dieser Nutzung stärker Rechnung getragen und der Vorwurf der Ein-

gabensteller*innen, die Planungsabsicht sei nicht konsequent verfolgt und Ziel sei eine Verdrängung der Prostitution wider-

legt. 

 

Nr. 7d Dysfunktionalität des Planes dysfunktional, bei Durchsetzung über die Sperrgebietsverordnung .  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen sind der Auffassung, der Bebauungsplan lasse sich nur über die 

Sperrgebietsverordnung nach Art. 297 EGStGB umsetzen und sei daher dysfunktional.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7d: 

Es ist weder beabsichtigt noch möglich, den Bebauungsplan über die Sperrgebietsverordnung durchzusetzen. Der Bebau-

ungsplan ist unabhängig von der Sperrgebietsverordnung und bestimmt als planungsrechtliches Instrument die zulässige 

bauliche Nutzung der Grundstücke. Die Umsetzung wird unter Einbeziehung der Eigentümer*innen, Pächter*innen oder 

Mieter*innen geschehen. Daneben kann ebenfalls ein bauaufsichtliches Handeln zur Umsetzung der Planung führen, auch 

können weitere rechtliche Instrumente die Umsetzung begleiten wie Baugebot oder Sanierungsrecht.  

Die Sperrgebietsverordnung regelt als ordnungsrechtliches Instrument die Nutzung des öffentlichen Raumes mit der Nicht-

zulässigkeit von Prostitution in den Verbotsbereichen. Damit entstehen die sogenannten „Erlaubnisbereiche“. 

Die Sperrgebietsverordnung wird nicht als Mittel zur Umsetzung der Planung eingesetzt. Die Sperrgebietsverordnung kann 

angepasst werden, wenn die Konzentration im östlichen Teil der Antoniusstraße umgesetzt wurde. Maßgabe dabei ist, dass 

im östlichen Teil der Straße dieselbe Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden sein kann wie sie zuvor in der gesamten Antoni-

usstraße vorhanden war. Insoweit bestehen keine „ex-Ante-Verabredungen“ mit der Bezirksregierung, sondern diese hat 

ihre Maßgabe für eine etwaige Änderung der Sperrgebietsverordnung frühzeitig deutlich gemacht.  

 
Nr. 7e Verzicht auf frühzeitige Beteiligung, mangelnde Einbeziehung der Betroffenen und mangelnde Berücksich-

tigung der Bürgerbeteiligung von 2017. 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen kritisiert den Verzicht auf eine frühzeitige Bürgerbeteiligung als 

„Überrumpelungstaktik“ und die Berücksichtigung der Eingaben aus der frühzeitigen Beteiligung in 2017 für den Bebauungs-

plan Nr. 999 als „mehr als schwach“, es sei kein echter Dialog mit den Grundstückseigentümern oder den in der Straße täti-

gen Prostituierten zustande gekommen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.7e: 

Beim Bebauungsplan Nr. 999 A handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung, bei der nach Maßgabe des § 13a 

Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige Beteiligung verzichtet werden kann. Die in der frühzeitigen Beteili-

gung zum Bebauungsplan 999 in 2017 eingegangenen Einwendungen werden gleichwohl im Sinne größtmöglicher Beteili-

gung und Transparenz ausgewertet und in die Abwägung einbezogen. Ein Dialog mit den einzelnen Betroffenen findet in 
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der Regel aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht statt und ist auch gesetzlich nicht gefordert. Die Beteili-

gung findet im Rahmen der öffentlichen Auslegung statt. Die Interessen der in der Straße tätigen Prostituierten wurden indi-

rekt über den Arbeitskreis Prostitution und den Runden Tisch Prostitution in das Verfahren einbezogen. Außerdem hat der 

Verein SOLWODI eine Stellungnahme abgegeben, die nachvollziehbare Interessen der Prostituierten vermittelt hat. Darüber 

hinaus steht es jederm Eigentümer*in/Betreiber*in und jeder der in der Antoniusstraße tätigen Prostituierten frei, sich im 

Rahmen der Offenlage zu beteiligen. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet erfüllt den Sinn einer Anstoßwirkung an 

die Öffentlichkeit, sich zu informieren und sich zu beteiligen.  

 

Nr. 7f Fehlende positive Planaussage.  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen äußern, dass es kaum positive Ideen gäbe, was denn nun konk-

ret in den prostitutionsfreien Gebieten künftig positiv und konstruktiv entstehen solle. Gleich renditestarke Nutzungen werde 

es nicht geben. 

Sie sind zudem der Auffassung, dass es keinen konstruktiven Planungsansatz gebe und an einer positiven planerischen 

Vorstellung fehle. Die Vorstellung einer „altstadttypischen Nutzung“ bzw. von Wohnnutzungen und Gewerbebetrieben, sozi-

alen, kulturellen und anderen Einrichtungen“ sei zum einen unbestimmt und zum anderen fehle es an der städtebaulichen 

Erforderlichkeit.  

Prägende altstadttypische Nutzung sei die Prostitution, Wohnflächen seien ausreichend vorhanden und Gewerbeflächen 

ohnehin von Leerstand geprägt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 7f : 

Die planerische Aussage zu den Baugebieten, die sich ohne Prostitution entwickeln sollen, wird durchaus beschrieben.  

Die Planungsabsichten bilden Baugebietsfestsetzungen und die schriftlichen Festsetzungen klar ab. Diese sind für die ge-

planten Urbanen Gebiete durch die Nennung von Nutzungen und Betrieben aus der Baunutzungsverordnung, für das ge-

plante Sondergebiet 2 (SO2) durch die schriftlichen Festsetzungen bestimmt. Ziel ist eine Nutzungsmischung aus Gastrono-

mie, Einzelhandel und Dienstleistungen, die den typischen Nutzungsmix der Innenstadt darstellt und zur Aufwertung und 

Belebung der Antoniusstraße führen soll. Die Erforderlichkeit einer Nutzungsmischung ohne den Schwerpunkt Bordellnut-

zung liegt primär an dem Bedarf an städtebaulicher Aufwertung für einen vernachlässigten innerstädtischen Bereich. 

 

Auch wenn die Prostitution heute – wenn auch größtenteils ohne erforderliche Genehmigungen – in der Straße vorhanden 

ist, kann die reine Erhaltung nicht Ziel einer städtebaulichen Entwicklung sein. Insbesondere die Erdgeschosse sind tags-

über weniger genutzt, was zu einer Verödung dieser Bereiche geführt hat. Außerdem wurde die Bausubstanz in den vergan-

genen Jahren vernachlässigt. Das Ziel ist die Entwicklung des Quartiers zu einem für Aachen typischen Altstadtquartier mit 

verschiedenen Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen, Einzelhandel etc. Diese eignen sich insbesondere für die 

Erdgeschosszonen. Hinzu kommen Nutzungen für die Obergeschosse, die Erweiterungen von Erdgeschossnutzungen sein 

können, die sich in das obere Geschoss ausdehnen oder auch gewerbliche Nutzungen wie Büros für Dienstleister, freie Be-

rufe etc. Diese Nutzungsmöglichkeiten können sich auch durch innovativen Geschäftsmodelle erweitern (z.B. Erlebnisgast-

ronomie, Eventlocation mit wechselnden Veranstaltungen etc.). 

  

Der Planbereich befindet sich laut Zentren- und Nahversorgungskonzept im Hauptzentrum (Aachen-City). Die Aachener 

Innenstadt verfügt über ein vielfältiges und dichtes Angebot an Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben, Bildungs-, Kul-

tur- und Freizeitangeboten, Angebote aus dem medizinischen Bereich, Bürodienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. 

Entsprechend sind viele weitere Nutzungen denkbar, die die besondere Lage Antoniusstraße für attraktiv halten. Die Lage 

wird sich durch die Erneuerungen im Altstadtquartier Büchel, insbesondere der Entwicklung des Parkhausgrundstückes we-

sentlich verändern. Somit erfolgt für den Bereich ohne Prostitution eine Anknüpfung an die Bereiche von Kleinkölnstraße, 

Größkölnstraße, Mefferdatisstraße und Büchel.  
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Die Nachbarschaft zur Konzentrationszone wird erst mittelfristig eine neue Struktur erhalten, wenn die Bordell-Betriebe aus 

diesem Bereich verlagert wurden. Die neue Struktur wird für einige Nutzungen geeignet sein, die die "Bordellmeile" nicht als 

störend empfinden, sei es Nutzungen, die nur tagsüber stattfinden (z.B. Büros) oder Nutzungen, die von der Nähe der Pros-

titution sogar profitieren (z.B. Kneipen, Bars, Erotik-Shops). Die weiteren städtischen Maßnahmen wie der qualifizierte Ge-

samtbebauungsplan, ggf. ein Sanierungsgebiet mit anschließenden Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen im öffentlichen 

Straßenraum, Planungen auf städtischen Grundstücken werden diesen Prozess befördern. 

 

Die Stadt ist der Auffassung, dass es durchaus renditestarke Nutzungen im westlichen Teil der Straße geben wird, da zahl-

reiche attraktive Nutzungen zulässig sein werden. Die zu erzielende Rendite wird zwar möglicherweise nicht der einer Bor-

dellnutzung entsprechen. Dies kann aber auch nicht Ziel der Planung sein, hier eine Renditemöglichkeit für eine illegale und 

städtebaulich nicht sinnvolle Nutzung flächendeckend zu erhalten. 

 

Im unmittelbaren Bereich neben der Konzentrationszone (geplantes Sondergebiet 2) sind aus Gründen der zu erwartenden 

Störungen ausnahmsweise zulässige Wohnungen in den Obergeschossen geplant. In einigem Abstand dazu an den Eckbe-

reichen zu Nikolausstraße und Mefferdatisstraße sind jedoch Festsetzungen als Urbanes Gebiet (MU) mit Wohnungen ge-

plant. Wohnungen sind sehr typische Nutzungen für die meisten Innenstadtbereiche von Aachen, sodass auch hier eine 

Anknüpfung an die benachbarten Bestandsbereiche erfolgt. 

Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationszone (Sondergebiet 1) 

festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 

bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Bordelle und Wohnen auszu-

gehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der 

Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhande-

nen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, 

dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert 

hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatisstraße orientiert ist und erst im II. Obergeschoss beginnt. 

Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich die Situation, da dort heute Prostitution in dem Teil, der der 

Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mef-

ferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses 

sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur 

Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber 

hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 

 

Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes - Antoniusstraße / 

Mefferdatisstraße – lauten „städtebauliche Aufwertung und Entwicklung einer angemessenen städtebaulichen Struktur und 

architektonischen Gestaltung mit einem vielfältigen innenstadt- bzw. altstadttypischen Nutzungsangebot“. 

 

Die o.g. Ziele der Planung gelten weiterhin als Leitkonzept für den Gesamtplanbereich und den engeren Planbereich „Anto-

niusstraße“. Die Antoniusstraße mit der dort angesiedelten Prostitutionsnutzung stellt dabei den baulich defizitärsten Be-

reich dar. Das Ziel in diesem Bereich ist die Konzentration der Prostitution und die Etablierung neuer innenstadttypischer 

Nutzungen in den restlichen Bereichen.  

Planerisch soll die Steuerung der Art der baulichen Nutzung als Aufwertung des Gesamtquartiers vorweggenommen wer-

den und so ein erstes wesentliches Ziel umgesetzt werden. Dabei soll die Konzeption zur Konzentration der Prostitution in 

der Antoniusstraße umgesetzt werden, soweit dies planungsrechtlich möglich ist. 

 

Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Teilbereich um die Antoniusstraße lauten wie folgt: 

- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der Antoniusstraße 
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- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution) 

- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich 

- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die Umgebung 

- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz 

 

 

Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zu Nr. 7 a) – f) zurückzuweisen.  
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8. Eingabe vom 08.03.2021  

 

Nr. 8 a) Störungen zwischen den kleinteiligen Plangebieten, Schaffung von Nutzungskonflikten 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen sind der Auffassung, dass die kleinteiligen Baugebiete, insbe-

sondere dasjenige dessen Festsetzungen Bordellbetriebe erlauben sollen und die anderen Baugebiete sich wechselseitig 

stören werden, insbesondere Bordelle und in dem vorgesehenen Urbanen Gebieten zulässige Wohnnutzung. 

Weiterhin wird bemängelt, dass Nutzungskonflikte geschaffen werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 a) : 

Ziel der Planung sind planungsrechtliche Regelungen eines Nebeneinanders von Prostitutionsnutzung und anderen inner-

städtischen Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Wohnungen. Sobald im geplanten SO 2 und 

den vorgesehenen Urbanen Gebieten keine oder nur noch vereinzelte Bordellbetriebe vorhanden sind, ist die Entwicklung 

eines kleinen, „besonderen Kneipen- und Ladengebietes“ unmittelbar neben der Konzentrationszone für Prostitution im dem 

geplanten SO 2 vorgesehen, welches sich mit den Bordellen im SO 1 nicht gegenseitig stört.  

 

Die Störungen zwischen gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen soll vermieden werden, daher sind ausreichende 

Abstände vorgesehen. In Kommentaren und Rechtsprechung wird diese Nachbarschaft im Allgemeinen als problematisch 

eingeschätzt, da Störungen des Wohnens durch Bordelle - in erster Linie durch das Prostitutionsgeschäft und durch Besu-

cher/Kunden im Straßenraum – zu erwarten sind. 

Im Westen wird das Urbane Gebiet in einem Abstand von ca. 30 m Entfernung zur Konzentrationszone festgesetzt, um die 

direkte Nachbarschaft zwischen Bordellnutzung und Wohnen im Urbanen Gebiet zu vermeiden. Dazwischen liegt der Puf-

ferbereich (Sondergebiet 2). Aus diesem Grund wird im Westen der Antoniusstraße dieser Abstand in Form eines Pufferbe-

reiches gewahrt.  

Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationsszone ( Sondergebiet 1) 

festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 

bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen auszugehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Ver-

schlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht 

betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhandenen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie 

verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen 

Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur 

Mefferdatisstraße orientiert ist und erst im II. Obergeschoss beginnt. Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbes-

sert sich die Situation, da dort heute Prostitution in dem Teil, der der Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird 

diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mefferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der 

Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus er-

schließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung 

durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine 

städtebauliche Zäsur statt. 

 

Wohnnutzung wird allgemein nur für die Eckgrundstücke zur Nikolausstraße und zur Mefferdatisstraße zugelassen. Durch 

Eingänge von den Nachbarstraßen -nicht unmittelbar über die Antoniusstraße- können Konflikte vermieden werden. Der 

Westteil der Antoniusstraße soll seine Bedeutung als Zugang für die Freier verlieren. Zusätzlich besteht für die Eckgrundstü-

cke die Möglichkeit, die Eingänge an die Nikolausstraße bzw. die Mefferdatisstraße zu legen, um die Begegnungen zwi-

schen Bewohnern und Freiern auf der Straße zu vermeiden. 
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Das vorher Dargelegte zeigt, dass mögliche Nutzungskonflikte bewältigt werden. Die Belange der Eigentümer und Nutzer, 

deren Interesse an einem möglichst störungsfreien Betrieb der Grundstücke im Rahmen der Festsetzungen des Bebau-

ungsplans zu berücksichtigen ist, wurden gegeneinander abgewogen. Die heutige Situation einer Gemengelage mit enger 

Nähe von Gewerbebetrieben und Wohnnutzungen wird durch die Bauleitplanung verbessert. Die vorhandenen Nutzungs-

konflikte werden aufgegriffen und durch eindeutige Klassifizierung der Baugebiete und die Entwicklung eines geordneten 

Nebeneinanders verschiedener Nutzungen zu einem Ausgleich gebracht. 

 

Nr. 8 b) Keine Entwicklungschancen in der Nähe der Bordellmeile. 

Von den Eingabensteller*innen wird behauptet, es sei nicht zu erwarten, dass in dem als MK2 vorgesehenen Bereich in un-

mittelbarer Nähe zu den Bordellen andere Gewerbebetriebe anzusiedeln seien. 

Stellungnahme zu Nr. 8 b)  

Die planerische Aussage zu den Baugebieten, die sich ohne Prostitution entwickeln sollen, wird durchaus beschrieben.  

Die Planungsabsichten bilden Baugebietsfestsetzungen und die schriftlichen Festsetzungen klar ab. Diese sind für die ge-

planten Urbanen Gebiete durch die Nennung von Nutzungen und Betrieben aus der Baunutzungsverordnung, für das ge-

plante Sondergebiet 2 (SO2) durch die schriftlichen Festsetzungen bestimmt. Ziel ist eine Nutzungsmischung aus Gastrono-

mie, Einzelhandel und Dienstleistungen, die den typischen Nutzungsmix der Innenstadt darstellt und zur Aufwertung und 

Belebung der Antoniusstraße führen soll. Die Erforderlichkeit einer Nutzungsmischung ohne den Schwerpunkt Bordellnut-

zung liegt primär an dem Bedarf an städtebaulicher Aufwertung für einen vernachlässigten innerstädtischen Bereich. 

 

Auch wenn die Prostitution heute – wenn auch größtenteils ohne erforderliche Genehmigungen – in der Straße vorhanden 

ist, kann die reine Erhaltung nicht Ziel einer städtebaulichen Entwicklung sein. Insbesondere die Erdgeschosse sind tags-

über weniger genutzt, was zu einer Verödung dieser Bereiche geführt hat. Außerdem wurde die Bausubstanz in den vergan-

genen Jahren vernachlässigt. Das Ziel ist die Entwicklung des Quartiers zu einem für Aachen typischen Altstadtquartier mit 

verschiedenen Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen, Einzelhandel etc. Diese eignen sich insbesondere für die 

Erdgeschosszonen. Hinzu kommen Nutzungen für die Obergeschosse, die Erweiterungen von Erdgeschossnutzungen sein 

können, die sich in das obere Geschoss ausdehnen oder auch gewerbliche Nutzungen wie Büros für Dienstleister, freie Be-

rufe etc. Diese Nutzungsmöglichkeiten können sich auch durch innovativen Geschäftsmodelle erweitern (z.B. Erlebnisgast-

ronomie, Eventlocation mit wechselnden Veranstaltungen etc.). 

  

Der Planbereich befindet sich laut Zentren- und Nahversorgungskonzept im Hauptzentrum (Aachen-City). Die Aachener 

Innenstadt verfügt über ein vielfältiges und dichtes Angebot an Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben, Bildungs-, Kul-

tur- und Freizeitangeboten, Angebote aus dem medizinischen Bereich, Bürodienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. 

Entsprechend sind viele weitere Nutzungen denkbar, die die besondere Lage Antoniusstraße für attraktiv halten. Die Lage 

wird sich durch die Erneuerungen im Altstadtquartier Büchel, insbesondere der Entwicklung des Parkhausgrundstückes we-

sentlich verändern. Somit erfolgt für den Bereich ohne Prostitution eine Anknüpfung an die Bereiche von Kleinkölnstraße, 

Größkölnstraße, Mefferdatisstraße und Büchel.  

 

Die Nachbarschaft zur Konzentrationszone wird erst mittelfristig eine neue Struktur erhalten, wenn die Bordell-Betriebe aus 

diesem Bereich verlagert wurden. Die neue Struktur wird für einige Nutzungen geeignet sein, die die "Bordellmeile" nicht als 

störend empfinden, sei es Nutzungen, die nur tagsüber stattfinden (z.B. Büros) oder Nutzungen, die von der Nähe der Pros-

titution sogar profitieren (z.B. Kneipen, Bars, Erotik-Shops). Die weiteren städtischen Maßnahmen wie der qualifizierte Ge-

samtbebauungsplan, ggf. ein Sanierungsgebiet mit anschließenden Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen im öffentlichen 

Straßenraum, Planungen auf städtischen Grundstücken werden diesen Prozess befördern. 
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Die Stadt ist der Auffassung, dass es durchaus renditestarke Nutzungen im westlichen Teil der Straße geben wird, da zahl-

reiche attraktive Nutzungen zulässig sein werden. Die zu erzielende Rendite wird zwar möglicherweise nicht der einer Bor-

dellnutzung entsprechen. Dies kann aber auch nicht Ziel der Planung sein, hier eine Renditemöglichkeit für eine illegale und 

städtebaulich nicht sinnvolle Nutzung flächendeckend zu erhalten. 

 

Nr. 8 c) Verstoß gegen Kasernierungsverbot, fehlende Umsetzungsfähigkeit.  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen sind der Auffassung, dass der Bebauungsplan gegen das Ka-

sernierungsverbot des Art. 297 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) verstoße, weil die Konzentrati-

onszone für Prostitutionsnutzungen zu eng gefasst sei und keine 100 Arbeitsplätze für Prostituierte ermöglichen werde. 

Dies liege zum einen daran, dass keine 100 Koberfenster in dieser Zone realisiert werden können und zum anderen daran, 

dass der Bebauungsplan nicht vorgeben könne, dass auf dem unbebauten Grundstück (Parzelle 2380) Errichtung und Be-

trieb eines Bordells realisiert werden. Ferner seien auf dem unbebauten Grundstück mittels Baulast gesicherte Stellplätze 

vorhanden, was der Nutzung als Bordell entgegenstehe.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 c) : 

Das Kasernierungsverbot gemäß Art 297 Abs. 3 EGStGB wird nicht verletzt, da dies nach Abs. 3 nur für die Beschränkung  

in bestimmten Straßen oder Häuserblocks gilt. Zum einen gibt es im Stadtgebiet außerhalb des Sperrgebiets, das bei Wwei-

tem nicht das gesamte Stadtgebiet erfasst,. ausreichend andere Bereiche, wo Prostitution zulässig ist und wo Prostitution 

stattfinden kann. Das betrifft außer festgesetzten und faktischen Kerngebieten alle festgesetzten oder faktischen (§ 34 Abs. 

2 BauGB) Gewerbegebiete, in denen Gewerbebetriebe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässig sind und ferner 

solche Bereiche, in denen die Voraussetzungen des Einfügens in eine vorhandene faktische Nutzungsstruktur nach § 34 

Abs. 1 Satz 1 BauGB gegeben sind.  

Der Bebauungsplan regelt nur die planungsrechtliche Zulässigkeit der Prostitution in einem kleinen Teilbereich der Stadt. 

Entsprechend ist kein Verstoß gegen das Kasernierungsverbot gegeben.  

 

Die Realisierung von 100 Arbeitsplätzen für Prostituierte ist auch in der Konzentrationszone durchaus möglich und realis-

tisch. Die Planung geht davon aus, dass jeweils ein Koberfenster und ein Verrichtungsfenster eine Einheit bilden und dies 

einem Arbeitsplatz für eine Prostituierte entspricht. Dies belegt die Untersuchungen in der Konzeption zur Konzentration der 

Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, Dezember 2020). Dieses geht von ca. 74 Arbeitsplätzen in der Konzentra-

tionszone im Bestand aus und sieht zusätzliche ca. 26 Arbeitsplätze in Bestandsgebäuden und in einem Neubau auf dem 

Flurstück 2380. Es wird jedoch nicht von einem mittleren Maß von 1,2 m Breite für ein Koberfenster aus, sodass die Progno-

serechnung aufgehen kann. 

 

Zutreffend ist, dass in einem Angebotsbebauungsplan nicht gesichert werden kann, dass auf dem unbebauten Grundstück – 

oder einem anderen Grundstück im Plangebiet – ein Bordell errichtet und betrieben wird. Durch die entsprechenden Fest-

setzungen – die nach der ersten Offenlage von der vormals favorisierten Kerngebietsfestsetzung in eine Sondergebietsfest-

setzung geändert werden sollen – kann aber die Zulässigkeit einer etwaigen künftigen Bebauung gesteuert werden, die die 

Zulässigkeit anderer Nutzungen beschränkt und dadurch den Realisierungswillen des Eigentümers oder seines Rechts-

nachfolgers ggfs. motiviert.  

 

Dem Aspekt der Sicherung der Arbeitsplätze in der Antoniusstraße hat sich die Stadt nach der Offenlage erneut gewidmet 

und beabsichtigt, planungsrechtlich die Nutzungen im östlichen Teil der Antoniusstraße durch Festsetzung eines Sonderge-

bietes „Bordelle und innenstadttypische Nutzungen“ zu steuern. Ziel soll sein, dass die Nutzung „Bordelle“ in dem östlichen 

Teilgebiet im Vordergrund steht und nur wenige weitere Nutzungen zugelassen werden sollen (Sondergebiet 1 mit Bordellen  

und Wohnungen für Betriebsinhaber). Somit wird dem Ziel einer Umsetzung dieser Nutzung stärker Rechnung getragen und 

die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Eigentümer des unbebauten Flurstücks 2380 sein Grundstück mit einem Bordell 

bebaut oder es für diese Nutzung veräußert.  
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Die mittels Baulast gesicherten Stellplätze können auf der Ebene des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens verlagert 

werden, so dass sie einer Bebauung des Grundstücks nicht dauerhaft entgegenstehen. Es gibt nach der aktuellen Stell-

platzsatzung die Möglichkeit der Ablösung von Stellplätzen und die der geringfügigen Verringerung des Bedarfs durch die 

vorhandenen Mobilitätsangebote durch ÖPNV und Car-Sharing.  

 

Nr. 8 d) Bedarf an Prostitutionsdienstleistungen 

Zusammenfassung der Eingabe: Dem Bedarf an Prostitutionsdienstleistungen werde nicht genug Rechnung getragen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu 8 d) 

Die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen wird durchaus gesehen, darüber hinaus soll nicht etwa eine Auslagerung 

der Prostitution oder eine vollständige Verlagerung aus der Innenstadt heraus stattfinden, sondern gerade die Konzentration 

im östlichen Bereich der Antoniusstraße stattfinden. Die Konzentration im östlichen Bereich wird durch eine explizite pla-

nungsrechtliche Zulässigkeit der Prostitution gefördert. Dies umso mehr, als nach den Einwendungen der ersten Offenlage 

nicht mehr die Festsetzung eines Kerngebietes favorisiert wird, in dem auch andere kerngebietstypische Nutzungen zuläs-

sig sind. Vielmehr ist derzeit beabsichtigt, ein Sondergebiet festzusetzen, in dem primär und prägend Bordellbetriebe und 

Prostitutionsnutzungen sind. Städtebauliches Ziel ist es, die 100 Arbeitsplätze, die in der Antoniusstraße im wenn auch weit 

überwiegend illegalem Bestand vorhanden sind, dauerhaft in der Antoniusstraße erhalten und planungsrechtlich sichern zu 

können. Lediglich eine Betreibenspflicht lässt sich im Angebotsbebauungsplan nicht erzielen.  

Die Anzahl der 100 Arbeitsplätze ist nicht mutwillig oder ohne Anhaltspunkte „reduziert“ bzw. verändert worden. Zu Beginn 

des Planungsprozesses existierte lediglich eine sog. Bettenzählung der Polizei, anhand derer man sich mangels konkreterer 

Anhaltspunkte orientierte. Nach dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes war anhand der Antragsunterlagen der 

Betreiber deutlich besser ersichtlich, wie viele Prostituierte gleichzeitig in der Antoniusstraße arbeiten können. Dies sind die 

aktuell zu Grunde gelegten 100 Personen, wie im Konzept zu Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße dargelegt 

ist.  

Durch das Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) reichten alle Betreiber Anträge mit Betriebskonzepten 

ein. Aus diesen geht hervor, wie viele Prostituierte in der Antoniusstraße – rein tatsächlich, ohne entsprechende Genehmi-

gungen/Erlaubnisse - gleichzeitig tätig sind. Anfang 2018 betrug die Anzahl der Prostituierten, die in der Antoniusstraße 

gleichzeitig tätig sein konnten, 103. Im Laufe des Jahres 2018 erfolgten Betriebsaufgaben bzw. Betreiberwechsel in 7 Be-

triebsstätten. Diese wurden in Vollzug des ProstSchG geschlossen. Infolge dessen entfielen Verrichtungszimmer. Parallel 

verwendeten die Betreiber in anderen Gebäuden Räume, die vormals als Wohnräume genutzt wurden, als Verrichtungszim-

mer. Durch diese Entwicklung veränderte sich die Zahl der gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmer auf 99 (Stand März 

2020) zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Im Sommer 2020 wurde eine Betriebsstätte aufgegeben, so dass sich die 

Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Verrichtungszimmer auf 94 verringerte. Für zwei der sieben geschlossenen Betriebsstät-

ten wurde im Wege der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine auf den 31.12.2021 befristete Erlaubnis nach dem Prost-

SchG ohne baurechtliches Präjudiz erteilt, dies betrifft 8 Verrichtungszimmer. (Siehe Konzeption zur Konzentration der 

Prostitution in der Antoniusstraße, Seite 8)  

Dem Aspekt der Sicherung der Arbeitsplätze in der Antoniusstraße hat sich die Stadt Aachen erneut gewidmet und beab-

sichtigt, planungsrechtlich die Nutzungen im östlichen Teil der Antoniusstraße durch Festsetzung eines Sondergebietes 

„Bordelle und innenstadttypische Nutzungen“ einzuschränken. Ziel ist, dass die Nutzung Bordelle in dem östlichen Teilge-

biet im Vordergrund steht und dort nur wenige weitere Nutzungen zugelassen werden können (Sondergebiet 1 mit Bordel-

len, bordellartigen Betrieben und Wohnungen für Betriebsinhaber). Somit wird dem Ziel einer Umsetzung dieser Nutzung 

stärker Rechnung getragen und der Vorwurf der Eingabensteller*innen die Planungsabsicht sei nicht konsequent verfolgt 

und Ziel sei eine Verdrängung der Prostitution widerlegt. 

 

Nr. 8 e) Sachfremde Ziele des Bebauungsplanes, vorrangig als Plansicherungsinstrument.  
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Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen sind der Auffassung, der Bebauungsplan 999A diene aus-

schließlich der Plansicherung des seit 2005 verfolgten Bebauungsplans A 250 und leitet dies aus der bestehenden und ver-

längerten Veränderungssperre ab. Auch die Aufwertung von Arbeitsplätzen für Prostituierte sei zwar ein ehrenwertes politi-

sches und gesellschaftliches Ziel, aber kein legitimes Ziel der Bauleitplanung.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 e) : 

Der Bebauungsplan Nr. 999 A verfolgt das städtebauliche Ziel, die Prostitution (mit 100 Arbeitsplätzen für Prostituierte) im 

östlichen Bereich der Antoniusstraße zu konzentrieren und im westlichen Bereich sowie den Einmündungsbereichen in die 

Nikolaus- und Mefferdatisstraße verträgliche innenstadttypische Nutzungen zu etablieren.  

Dies dient nicht der „Plansicherung“ des 2005 gefassten Aufstellungsbeschlusses A 250, sondern ist der erste bauleitplane-

rische Baustein für die städtebauliche Neuordnung des Altstadtquartiers Büchel. Die von den Eingabensteller*innen kritisier-

ten Plansicherungsinstrumente bestehen in der verlängerten Veränderungssperre, die dieser mittels eines Antrags nach § 

47 Abs. 6 BauGB angegriffen hat, nicht hingegen im Bebauungsplan Nr. 999A.  

 

Der derzeitig in Aufstellung befindliche Bebauungsplan hat gerade das Ziel, verbindliche Festsetzungen für den Planbereich 

zu treffen und dient keineswegs als Plansicherungsinstrument. Diese Festsetzungen beziehen sich zunächst auf die Art der 

baulichen Nutzung. Damit sind jedoch alle Vorgaben für eine Entscheidung von Bauvorhaben vorhanden. Der Gesamt-Be-

bauungsplan Nr. 999 wird zusätzlich baulich-räumliche Aspekte (Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare 

Grundstücksflächen etc.) ergänzen und damit ggfs. den einfachen Bebauungsplan weiter qualifizieren.  

Ein Ziel neben der städtebaulichen Aufwertung des Gesamtbereiches Antoniusstraße ist auch die Erhaltung der Bordelle in 

der Antoniusstraße und keine Verdrängung in andere Stadtbezirke. Dabei ist gemäß § 1 Abs. 6 BauGB ein Grundsatz der 

Bauleitplanung die Berücksichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-

völkerung. Von daher ist das o.g. Ziel durchaus legitim. 

 

Die vorgesehenen schriftlichen Festsetzungen für das SO 2 beinhalten einen innerstädtischen Nutzungsmix, bestehend aus 

Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen. Diese Nutzungen sollen im westlichen Bereich der Antoniusstraße etab-

liert werden. Im Rahmen der Aufwertung des Gesamtbereichs Büchel ist mit einer Verbesserung der Chancen für diese Nut-

zungen im Büchel-Umfeld zu rechnen. Wohnnutzungen sind im Sondergebiet 2 oberhalb des ersten Obergeschosses aus-

nahmsweise vorgesehen. Prostitution bleibt als eine Nutzung im östlichen Bereich der Antoniusstraße erhalten.  

 

Nr. 8 f)  Zu vage Planungsvorstellungen, Fehlen eines konstruktiven Planungsansatzes 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen bemängeln die zu vagen Planungsvorstellungen wie altstadttypi-

sche Nutzungen und vermissen einen konstruktiven Planungsansatz mit konkreten Aussagen, was die Stadt denn will.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 f) 

Die planerische Aussage zu den Baugebieten, die sich ohne Prostitution entwickeln sollen, wird durchaus beschrieben.  

Die Planungsabsichten bilden Baugebietsfestsetzungen und die schriftlichen Festsetzungen klar ab. Diese sind für die ge-

planten Urbanen Gebiete durch die Nennung von Nutzungen und Betrieben aus der Baunutzungsverordnung bestimmt, für 

das vorgesehene Sondergebiet 2 (SO2) durch die schriftlichen Festsetzungen bestimmt. Ziel ist eine Nutzungsmischung 

aus Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen, die den typischen Nutzungsmix der Innenstadt darstellt und zur Auf-

wertung und Belebung der Antoniusstraße führen soll.. Die Erforderlichkeit einer Nutzungsmischung ohne den Schwerpunkt 

Bordellnutzung liegt primär an dem Bedarf an städtebaulicher Aufwertung für einen vernachlässigten innerstädtischen Be-

reich. 

 

Auch wenn die Prostitution heute in der Straße vorhanden ist, kann die reine Erhaltung nicht Ziel einer städtebaulichen Ent-

wicklung sein. Insbesondere die Erdgeschosse sind tagsüber weniger genutzt, was zu einer Verödung dieser Bereiche ge-

führt hat. Außerdem wurde die Bausubstanz in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Das Ziel ist die Entwicklung des 

Quartiers zu einem für Aachen typischen Altstadtquartier mit verschiedenen Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen, 
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Einzelhandel etc. Diese eignen sich insbesondere für die Erdgeschosszonen. Hinzu kommen Nutzungen für die Oberge-

schosse, die Erweiterungen von Erdgeschossnutzungen sein können, die sich in das obere Geschoss ausdehnen oder auch 

gewerbliche Nutzungen wie Büros für Dienstleister, freie Berufe etc. Diese Nutzungsmöglichkeiten können sich auch durch 

innovativen Geschäftsmodelle erweitern (z.B. Erlebnisgastronomie, Eventlocation mit wechselnden Veranstaltungen etc.). 

  

Der Planbereich befindet sich laut Zentren- und Nahversorgungskonzept im Hauptzentrum (Aachen-City). Die Aachener 

Innenstadt verfügt über ein vielfältiges und dichtes Angebot an Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben, Bildungs-, Kul-

tur- und Freizeitangeboten, Angebote aus dem medizinischen Bereich, Bürodienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. 

Entsprechend sind viele weitere Nutzungen denkbar, die die besondere Lage Antoniusstraße für attraktiv halten. Die Lage 

wird sich durch die Erneuerungen im Altstadtquartier Büchel, insbesondere der Entwicklung des Parkhausgrundstückes we-

sentlich verändern. Eine wesentliche Veränderung der Antoniusstraße wird sich durch die Schaffung einer öffentlichen 

Grünfläche südwestlich der Antoniusstraße ergeben. Diese öffentliche Nutzung schafft neue Freiräume und Wegeverbin-

dungen, die an dieser Stelle eine Verbindung zum Büchel erwarten lässt. 

Somit erfolgt für den Bereich ohne Prostitution eine Anknüpfung an die Bereiche von Kleinkölnstraße, Größkölnstraße, Mef-

ferdatisstraße und Büchel.  

 

Die Nachbarschaft zur Konzentrationszone wird erst mittel- bis langfristig eine neue Struktur erhalten, wenn sich alle Bor-

dell-Betriebe aus diesem Bereich zurückgezogen haben. Die neue Struktur wird nur für einige Nutzungen geeignet sein, die 

die "Bordellmeile" nicht als störend empfinden, sei es Nutzungen, die nur tagsüber stattfinden (z.B. Büros) oder Nutzungen, 

die von der Nähe der Prostitution sogar profitieren (z.B. Kneipen, Bars, Erotik-Shops). Die weiteren städtischen Maßnahmen 

wie der qualifizierte Gesamtbebauungsplan, ggf. ein Sanierungsgebiet mit anschließenden Sanierungsmaßnahmen, Maß-

nahmen im öffentlichen Straßenraum, Planungen auf städtischen Grundstücken werden diesen Prozess befördern. 

 

Die Stadt ist der Auffassung, dass es durchaus renditestarke Nutzungen im westlichen Teil der Straße geben wird, da zahl-

reiche attraktive Nutzungen zulässig sein werden. Die zu erzielende Rendite wird voraussichtlich nicht dem einer Bordellnut-

zung entsprechen. Dies kann aber auch nicht Ziel der Planung sein, hier eine Renditemöglichkeit für eine illegale und städ-

tebaulich nicht sinnvolle Nutzung flächendeckend zu erhalten. 

 

Im unmittelbaren Bereich neben der Konzentrationszone (geplantes Sondergebiet 2) sind aus Gründen der zu erwartenden 

Störungen nicht allgemein Wohnungen in den Obergeschossen geplant. In einigem Abstand dazu an den Eckbereichen zu 

Nikolausstraße und Mefferdatisstraße sind Festsetzungen als Urbanes Gebiet (MU) mit Wohnungen geplant. Wohnungen 

sind sehr typische Nutzungen für die meisten Innenstadtbereiche von Aachen, sodass auch hier eine Anknüpfung an die 

benachbarten Bestandsbereiche erfolgt. 

 

Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Gesamtbereich des Bebauungsplanes - Antoniusstraße / 

Mefferdatisstraße – lauten „städtebauliche Aufwertung und Entwicklung einer angemessenen städtebaulichen Struktur und 

architektonischen Gestaltung mit einem vielfältigen innenstadt- bzw. altstadttypischen Nutzungsangebot“. 

 

Die o.g. Ziele der Planung gelten weiterhin als Leitkonzept für den Gesamtplanbereich und den engeren Planbereich „Anto-

niusstraße“. Die Antoniusstraße mit der dort angesiedelten Prostitutionsnutzung stellt dabei den baulich marodesten und 

städtebaulich bedürftigsten Bereich dar. Das Ziel in diesem Bereich ist die Konzentration der Prostitution und die Etablie-

rung neuer innenstadttypischer Nutzungen in den restlichen Bereichen.  

Planerisch soll die Steuerung der Art der baulichen Nutzung als Aufwertung des Gesamtquartiers vorweggenommen wer-

den und so ein erstes wesentliches Ziel umgesetzt werden. Dabei soll die Konzeption zur Konzentration der Prostitution in 

der Antoniusstraße umgesetzt werden, soweit dies planungsrechtlich möglich ist. 
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Die neuen Planungsziele laut Beschluss vom 26.08.2020 für den Teilbereich um die Antoniusstraße lauten wie folgt: 

- Konzentration der Prostitution in einem räumlich noch festzulegenden Teilbereich der Antoniusstraße 

- Umnutzung von Teilbereichen für andere altstadttypische Nutzungen (ohne Prostitution) 

- Verbesserung der Situation im Konzentrationsbereich 

- Verringerung der negativen Auswirkungen („Trading-Down-Effekt“) der Prostitutionsnutzung auf die Umgebung 

- bauliche Verdichtung und Verbesserung der Bausubstanz 

 

Nr. 8 g) Mangel an Erforderlichkeit und fehlende Umsetzbarkeit 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen bemängeln die fehlende Umsetzbarkeit und die fehlende Erfor-

derlichkeit der Planung, bestehende Nutzungskonflikte würden verstärkt.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 g) 

Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 3 BauGB aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist. Der Stadt Aachen verfolgt seit vielen Jahren eine Planungskonzeption zur Städtebaulichen Entwicklung und 

Ordnung für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 999 Antoniusstraße/Mefferdatisstraße. Die Ziele sind im Innenstadtkon-

zept 2022 begründet und in dem bereits begonnenen Bebauungsplanverfahren Nr. 999 und dem vorgeschaltetem Wettbe-

werbsverfahren. Eine Teilkonzept für den engeren Teilbereich um die Antoniusstraße leitet sich aus den Aufstellungsbe-

schlüssen von 2020 ab und aus der nachfolgenden Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße. Nur 

über verbindliche Bauleitplanung lassen sich diese Ziele umsetzen, da nur so die erforderliche Feinsteuerung der Nutzun-

gen erfolgen kann.  

 

Ein Bebauungsplan ist nur erforderlich, wenn die Ziele der Planungskonzeption über dieses Mittel auch umsetzbar sind. Ein 

Angebotsbebauungsplan ist dabei insbesondere auf die Mitwirkung der im Plangebiet belegenen Grundeigentümer ange-

wiesen. Hier gehören die Flächen im Plangebiet überwiegend privaten Eigentümern, und einige Grundstücke sind im Eigen-

tum der Städtischen Entwicklungsgesellschaft SEGA. Die SEGA hat einen Entwicklungsauftrag der Stadt für das Altstadt-

quartier Büchel. 

 

In Bezug auf die Grundstücke mit der Festsetzung Urbanes Gebiet und Sondergebiet 2 „Gastronomie, Einzelhandel, Dienst-

leistungen“ ist von einem großen Nutzungsspektrum auszugehen, welches für die Eigentümer wirtschaftlich ist.  

Gesondert zu betrachten ist der bestandsgeschützte Betrieb Antoniusstraße 11-13, für den außerhalb der festgesetzten 

Konzentrationszone eine gewerbliche Zimmervermietung/Bordellnutzung genehmigt ist. Da dieser Betrieb in der Pufferzone 

SO 2 belegen ist, wird er die Verwirklichung der Planziele nicht wesentlich beeinträchtigen.  

Sobald diese Nutzung aufgegeben wird, ist der bordellfreie Abschnitt umgesetzt. Da der Raum für andere attraktive Nutzun-

gen im Übrigen bereits eröffnet und ansonsten kein Bestandsschutz gegeben ist, ist die vollständige Verwirklichung dieses 

Planungsszenarios realistischerweise mittelfristig absehbar.  

Im Bereich der Festsetzung Sondergebiet 1 „Bordelle“ ist die Umsetzbarkeit insofern gesichert, als heute bereits Bordellbe-

triebe vorhanden sind (Antoniusstraße 20, 20a, 20b, 22, 30, 32, 23, 25, 29, 29a, 29b, 29c). Für Eigentümer, die andere Nut-

zungen betreiben oder neue Nutzungen einrichten wollen, sind die verbleibenden Nutzungsmöglichkeiten nach der städte-

baulichen Konzeption einer Konzentrationszone für Bordelle naturgemäß gering. Insoweit ist die Umsetzbarkeit in Bezug auf 

das gering bzw. unbebaute Grundstück Nr. 2380 (Antoniusstraße 24-26) gesondert zu betrachten. Der derzeitige Grundei-

gentümer ist im Rahmen der Offenlage einer Bordellnutzung entgegengetreten. Jedoch beeinträchtigt die fehlende Bereit-

schaft zur Umsetzung der Konzentrationszone auf diesem Grundstück die Planverwirklichung nicht wesentlich. Denn zum 

einen erfordert die Verwirklichung der Festsetzung des Sondergebiets 1 keine zeitnahe vollständige Bebauung und Bordell-

nutzung auf ausnahmslos jedem einzelnen Grundstück. Entsprechend besteht im Angebotsbebauungsplan grundsätzlich 

auch kein Bauzwang. Zum anderen bestünde im Weiteren die Möglichkeit für den Grundeigentümer den Grundbesitz wirt-

schaftlich an Rechtsnachfolger zu veräußern, die eine Nutzung nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplans 

anstreben.  
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Sollte im Verlauf der Planverwirklichung die planentsprechende Nutzung auch an der Antoniusstraße 24-26 dringlich wer-

den, käme bei fortbestehender mangelnder Mitwirkungsbereitschaft zudem nach Maßgabe des § 176 BauGB ein Baugebot 

zur Nutzung der Flächen im SO 1 mit Bordellen und bordellartigen Nutzungen in Betracht. Das Baugebot nach § 176 Abs. 1 

BauGB – ggf. in Verbindung mit Absatz 2, soweit im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans das Gebot auch etwa 

auf das Maß der baulichen Nutzung erstreckt werden soll – ermöglicht es der Gemeinde, den Eigentümer durch Bescheid 

zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-

plans zu bebauen.  

 

Zu den städtebaulichen Gründen, die die Festsetzung rechtfertigen können, zählen die nötige Stabilisierung des Innenstadt-

gebietes, die Neugestaltung des Ortsbildes durch Abriss des Parkhauses Büchel, der dringende Arbeitsstättenbedarf in der 

Konzentrationszone im Bereich Prostitution und der Bedarf gesunder Arbeitsverhältnisse für die Prostituierten. Im Rahmen 

der städtebaulichen Konzeption der Konzentrationszone wurde ermittelt, dass in der Stadt Aachen ein Bedarf nach etwa 

100 Arbeitsplätzen im Bereich des Prostitutionsgewerbes in der Antoniusstraße besteht, der auch im Rahmen des zur Ver-

fügung stehenden Raums im SO 1 – unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Typik der Koberfenster – grundsätz-

lich gedeckt werden kann. Sollte hier die Sicherstellung der ausreichenden Anzahl und ausreichenden Qualität der Arbeits-

plätze eine Bebauung und Nutzung des vorgenannten Grundstücks erfordern, wäre dies nach Auffassung der Stadt Aachen 

grundsätzlich geeignet den Erlass eines Baugebots zu tragen. Die Einzelheiten wären im Verfahren zum Erlass des Bauge-

bots zu klären.  

Die Beeinträchtigungen des Eigentums wurden – auch im Hinblick auf das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Grundgesetz 

(GG) – geprüft. Die Entscheidungen über die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen im Rahmen einer Abwägung 

der privaten und öffentlichen Belange. Die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Antoniusstraße hat als öffentlicher Be-

lang einen so hohen Rang, dass dieses Ziel – verbunden mit einer Schaffung einer Konzentrationszone für die Prostitution – 

vorrangig ist vor den privaten Einzelinteressen von Eigentümern an der Aufrechterhaltung ihrer Nutzungen, sei es eine Bor-

dellnutzung im westlichen Bereich (außerhalb der Konzentrationszone) oder eine Wohnnutzung oder einer Stellplatznutzung 

im östlichen Bereich (innerhalb der Konzentrationszone). Das Eigentum als gesetzlich geschütztes Recht wird nur in einem 

zumutbaren Maße einschränkt, da den Eigentümern durch den Bebauungsplan eine wirtschaftlich rentable Nutzung mit wei-

ter Bandbreite geboten wird.  

Die Änderung der zulässigen Nutzungen auf den Grundstücken außerhalb der Konzentrationszone, auf denen heute Prosti-

tution stattfindet, ist städtebaulich begründet mit dem Ziel, die Prostitution in der Antoniusstraße zu konzentrieren und Teil-

bereiche für eine neue städtebaulich erforderliche Entwicklung ohne die Nachteile einer Prostitutionsnutzung vorzusehen. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde die erforderliche Steuerung der Bordellnutzung als ein wichtiges 

Ziel formuliert. Diese genannten Ziele sind ohne einen Ausschluss von Prostitution in einem Teilbereich der Antoniusstraße 

nicht umsetzbar. Grundlage für die Lage und Dimensionierung der Konzentrationszone mit Prostitution ist das Konzentrati-

onskonzept, das in Kapitel 3.3 erläutert wird. 

 

Das Interesse der Eigentümer*in an einer Aufrechterhaltung der bestehenden Nutzung und an einer grundsätzlichen wirt-

schaftlichen Nutzung wird gleichzeitig in jedem Fall berücksichtigt.  

 

Nr. 8 h) Fehlender Bezug zum Gesamtbebauungsplan, insbesondere zum Parkhausareal 

Die Eingabesteller*innen vermissen den Bezug zum Gesamtplan Nr. 999, insbesondere in Bezug auf die Anbindung des 

westlichen Planbereichs auf dem jetzigen Parkhausgrundstück. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 h) : 

Das Parkhausareal ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans 999 A, sondern des städtebaulichen Konzeptes bzw. des 

nachfolgenden Bebauungsplanes. Die Neufassung des Aufstellungsbeschlusses vom 26.08.2020 stellt den Zusammenhang 

zwischen dem Gesamtgebiet und dem BP 999 A (Teilgebiet Antoniusstraße) klar dar. Die Ziele für das Gesamtgebiet gelten 
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auch für den BP 999 A, nur in spezifizierter Form bezogen auf die Prostitutionsnutzung. Die Ziele für das Parkhausgrund-

stück sind in den Zielen für das Gesamtgebiet enthalten. Somit ist der Gesamtzusammenhang ersichtlich.   

 

Nr. 8 i) Verzicht auf Bürgerbeteiligung 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen kritisieren den Verzicht auf eine frühzeitige Bürgerbeteiligung 

als „Überrumpelungstaktik“ und die Berücksichtigung der Eingaben aus der frühzeitigen Beteiligung in 2017 für den Bebau-

ungsplan Nr. 999 als „mehr als schwach“, es sei kein echter Dialog mit den Grundstückseigentümern oder den in der Straße 

tätigen Prostituierten zustande gekommen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu 8 i) 

Beim Bebauungsplan Nr. 999 A handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung, bei der nach Maßgabe des § 13a 

Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige Beteiligung verzichtet werden kann.  

Die in der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan 999 in 2017 eingegangenen Einwendungen werden gleichwohl im 

Sinne größtmöglicher Beteiligung und Transparenz ausgewertet und in die Abwägung einbezogen.  

Ein Dialog mit den einzelnen Betroffenen findet in der Regel aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht statt 

und ist auch gesetzlich nicht gefordert. Die Beteiligung findet im Rahmen der öffentlichen Auslegung statt.  

Die Interessen der in der Straße tätigen Prostituierten wurden indirekt über den Arbeitskreis Prostitution und den Runden 

Tisch Prostitution in das Verfahren einbezogen. Außerdem hat der Verein Solwodi eine Stellungnahme abgegeben, die 

nachvollziehbare Interessen der Prostituierten vermittelt hat. Darüber hinaus steht es jedem Eigentümer/Betreiber und jeder 

der in der Antoniusstraße tätigen Prostituierten frei, sich im Rahmen der Offenlage zu beteiligen. Die öffentliche Bekanntma-

chung im Internet erfüllt den Sinn einer Anstoßwirkung an die Öffentlichkeit, sich zu informieren und sich zu beteiligen.  

 

Nr. 8j) Nichtberücksichtigung der Meinung der Mehrheit der Bürger 2017 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen bemängeln, dass das Meinungsbild der Bürger*innen im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligung 2017 nicht berücksichtigt wurde, diese hätten sich klar für die Erhaltung des status quo 

ausgesprochen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 j) : 

Sowohl in der frühzeitigen Beteiligung 2014 als auch in der aktuellen Öffentlichkeitsbeteiligung 2021 sind sowohl Stimmen 

gegen die Prostitution als auch für die Erhaltung der Prostitution in der Antoniusstraße geäußert worden.  

Die Stadt Aachen geht davon aus, dass die jetzige Planung (zumindest teilweise) denen entgegenkommt, die eine Erhal-

tung der Prostitution in der Antoniusstraße befürworten. Gleichzeitig sollen außerhalb der für die Prostitution vorgesehenen 

Konzentrationszone auch andere innenstadttypischen Nutzungen ermöglicht werden.  

Die sachgerechte Abwägung der Belange bedeutet allerdings auch nicht stets, dass der Mehrheit der Einwendungen zu 

folgen ist. Ein Bauleitplanverfahren ist keine basisdemokratische Abstimmung, in deren Rahmen die Mehrheit der Einwen-

der die künftigen Festsetzungen bestimmt. Vielmehr ist es Angelegenheit der planenden Gemeinde, die Belange sachge-

recht untereinander und gegeneinander abzuwägen. Dies kann auch dazu führen, dass Einwendungen – auch eine Mehr-

zahl von Einwendungen – sachgerecht im Rahmen der Abwägung zurückgestellt werden.  

 

Nr. 8 k) Unzulässige Vorwegbindungen für die Planung, falsche Abwägung 

Die Eingabensteller*innen bezweifeln eine gerechte Abwägung, da bereits Vorwegbindungen (Abwendungsvereinbarungen 

über Vorkaufsrechte und vermeintliche Absprachen mit der Bezirksregierung Köln betreffend die Sperrgebietsverordnung) 

getroffen worden seien, an die die Gemeinde gebunden sei und damit ein Abwägungsdefizit vorliege. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 k) : 

Die in Bezug genommenen Instrumente stellen keine Vorwegbindungen dar, sondern betreffen jeweils andere Rechtsmate-

rien und werden lediglich begleitend zum Planungsrecht dargestellt.  

Die Abwendungsvereinbarungen für Vorkaufsrechte stellen keine Vorwegbindung der planenden Gemeinde dar, sondern 

sichern ergänzend die Bereitschaft der Eigentümer, im Zuge der Planverwirklichung mitzuwirken.  
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Die Veränderung der Sperrgebietsverordnung ist keine Vorwegbindung sondern stellt lediglich ein Prozedere dar, welches 

durchgeführt wird, wenn die Verhältnisse in der Antoniusstraße sich geändert haben. Es zeigt nur die theoretische aber rea-

listische Möglichkeit einer Anpassung auf, die für eine Umsetzbarkeit der Planung sprechen.  

Der Bebauungsplan ist unabhängig von der Sperrgebietsverordnung und bestimmt als planungsrechtliches Instrument die 

zulässige bauliche Nutzung der Grundstücke. Die Umsetzung wird unter Einbeziehung der Eigentümer*innen, Pächter*in-

nen oder Mieter*innen geschehen. Daneben kann ebenfalls ein bauaufsichtliches Handeln zur Umsetzung der Planung füh-

ren, auch können weitere rechtliche Instrumente die Umsetzung begleiten wie Baugebot oder Sanierungsrecht.  

Die Sperrgebietsverordnung regelt als ordnungsrechtliches Instrument die Nutzung des öffentlichen Raumes mit der Nicht-

zulässigkeit von Prostitution in den Verbotsbereichen. Damit entstehen die sogenannten „Erlaubnisbereiche“. 

Die Sperrgebietsverordnung wird nicht als Mittel zur Umsetzung der Planung eingesetzt. Die Sperrgebietsverordnung kann 

angepasst werden, wenn die Konzentration im östlichen Teil der Antoniusstraße umgesetzt wurde. Maßgabe dabei ist, dass 

im östlichen Teil der Straße dieselbe Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden sein kann wie sie zuvor in der gesamten Antoni-

usstraße vorhanden war. Insoweit bestehen keine „ex-Ante-Verabredungen“ mit der Bezirksregierung, sondern diese hat 

ihre Maßgabe für eine etwaige Änderung der Sperrgebietsverordnung frühzeitig deutlich gemacht.  

Insofern begründen die in Bezug genommenen Instrumente weder eine Vorwegbindung noch einen Abwägungsmangel.  

 

Nr. 8 l)  Keine Berücksichtigung der Interessen der Eigentümer im östlichen Bereich, willkürliches Konzentrations-

konzept  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen halten die Aufteilung der Bereiche mit und ohne Prostitution für 

willkürlich.,  Auch im östlichen Bereich der Straße seien Grundstücke vorhanden, auf denen nach dem Entwurf der Festset-

zungen Prostitution nicht erlaubt sein solle, die Belange dieser Eigentümer seien nicht berücksichtigt worden. Im baulichen 

Zustand des östlichen und westlichen Teils der Antoniusstraße sei kein Unterschied erkennbar. Im Übrigen seien die Vorbe-

reitenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Die willkürliche Ungleichbehandlung von Eigentümern im östlichen 

und westlichen Teil der Straße würde gegen Art. 3 des Grundgesetzes verstoßen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 l) : 

Es ist in diesem Planverfahren kaum möglich, jedwedem Eigentümerinteresse den Vorrang einzuräumen. Die Eigentümerin-

teressen an einer Erhaltung ihrer bisherigen – mit Ausnahme eines einzigen Objekts allerdings illegal ausgeübten – Prosti-

tutionsnutzung sind im östlichen wie im westlichen Teil vorhanden. Im östlichen Teil überwogen jedoch die öffentlichen Be-

lange, hier die Konzentration der Prostitution vorzusehen, Grundlage war hier das von der Stadt erarbeitete Konzentrations-

konzept zur Prostitution in der Antoniusstraße. Im westlichen Teil sowie an den Eckgebäuden zur Mefferdatisstraße erfolgt 

somit eine Höherbewertung der öffentlichen Belange. Dies heißt jedoch nicht, dass die Eigentümerinteressen dort komplett 

vernachlässigt werden, sondern nur, dass diese Nutzung ausschließlich bei Bestehen eines Bestandsschutzes nicht weiter-

geführt werden kann, anderenfalls jedenfalls mittelfristig einzustellen ist. Andere Nutzungen werden nach den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes möglich sein, die eine hauptsächlich gewerbliche Nutzung mit einem entsprechenden Ertrag aus 

der Immobilie für den Eigentümer ermöglichen.  

Die Bauqualität und der Unterhaltungszustand der Gebäude ist sind im östlichen Teil im Durchschnitt wesentlich besser als 

im westlichen Teil. Dies gilt nicht für jedes Gebäude, sodass durchaus eine Erhaltung einzelner Gebäude sinnvoll ist. Der 

Gebäudezustand ist nur einer von vielen Gründen für die Konzentration im östlichen Teil (siehe. Konzeption zur Konzentra-

tion der Prostitution, Stadt Aachen, Dezember 2020). In der Gesamtbetrachtung wird eine Empfehlung für die Variante Ost 

ausgesprochen. Aus städtebaulicher Sicht stellt die Variante Ost mit deutlichem Abstand die beste Lösung dar, die Ziele 

zum Erhalt der Prostitutions-Arbeitsplätze werden weiterhin als erreichbar angesehen.  

Es heißt hier als Resumée: 

„Aus städtebaulicher Sicht hervorzuheben sind die positive Perspektive für die Nikolausstraße, die besten Chancen für den 

Umgang mit dem minderwertigen Gebäudebestand und die Chance auf Ausbildung einer adäquaten städtebaulichen Zäsur 

zur Konzentrationszone. Kritisch zu sehen ist lediglich die weiterhin bestehende Belastung der Mefferdatisstraße, die aber 

durch den Wegfall der Prostitution im nördlichen Eckgebäude abgemildert wird. 
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Aus sozialer Sicht stellt diese Variante höhere Ansprüche an die Planung, da die Konzentration der Prostitution im räumlich 

kürzesten Bereich erfolgt. Positiv zu bewerten ist dabei der größtenteils kleinteilige, ähnlich strukturierte Gebäudebestand, 

der einerseits durch Eigentümer- und Akteursvielfalt Abhängigkeiten vermeidet, andererseits aber gleichzeitig aber ähnliche 

Standards für die Sanierung erlaubt. Um in der gesamten Konzentrationszone die Zahl von ca. 100 Prostitutions-Arbeitsplät-

zen zu erreichen, ist neben der Optimierung der Bestandsgebäude voraussichtlich auch die Bebauung des Parkplatzgrund-

stücks Antoniusstraße 24-26 erforderlich.“ 

Diese Bewertung und Gewichtung der Belange ist auch vor dem Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen möglich, 

die zudem auf eine sanierungsrechtliche Frage gerichtet und damit nicht unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanver-

fahrens sind.  

 

Im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ist darauf hinzuweisen, dass die-

ser die Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem verbietet, nicht hingegen die Ungleichbehandlung bei Vorliegen sach-

licher Gründe; hier kann vielmehr eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem ebenfalls eine Verletzung des allge-

meinen Gleichheitsgrundsatzes darstellen.  

Im Rahmen der sachgerechten Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-

der und untereinander abzuwägen. Dies ist vorliegend anhand der dargestellten Kriterien geschehen, die einen sachlichen 

Grund für die unterschiedlichen Festfestzungen darstellen. Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ist damit nicht ge-

geben.  

 

Nr. 8 m) Nichtberücksichtigung des Bestandschutzes  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen kritisieren, dass die Planung den Bestandsschutz der Bordellbe-

triebe untergrabe, der dann durch eine Änderung der Sperrgebietsverordnung vollständig ausgeräumt werde.   

Renditestarke Nutzungen werde es im westlichen Teil der Straße auch künftig nicht geben.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 m) 

Bestandsschutz besteht nur für Objekte bzw. Nutzungen, die bauaufsichtlich genehmigt wurden (formeller Bestandsschutz)  

Ist ein Objekt oder eine Nutzung bestandsgeschützt, kann eine Überplanung diesen nicht entziehen, wohl aber nach sach-

gerechter Abwägung den entsprechenden Eigentümer „auf den passiven Bestandsschutz setzen“. Dies bedeutet, dass zwar 

die bestandsgeschützte Nutzung entgegen den Festsetzungen eines neuen Bebauungsplans weiterhin ausgeübt werden 

kann und darf, beim Entfall des Bestandsschutzes (etwa durch wesentliche Änderungen oder die Niederlegung des Objek-

tes) nur die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässigen Vorhaben verwirklicht werden können.  

Im Bereich der Antoniusstraße ist lediglich ein einziges Objekt bauaufsichtlich als gewerbliche Zimmervermietung und damit 

zum Zweck der Prostitution genehmigt. Dieses liegt im Bereich des vorgesehenen SO 2 (Hausnummer 11-13) und wird 

durch die Planung auf den passiven Bestandsschutz gesetzt. Insofern „untergräbt“ (Zitat der Eingabe) die Planung keinen 

Bestandsschutz.  

 

Die Umsetzung von anderen Nutzungen wird mittel- bis langfristig für realistisch gehalten.. In dem nicht als Konzentrations-

zone vorgesehenen Bereich des Plangebietes werden sich möglicherweise Nutzungen wie „milieutypische“ oder „szenetypi-

sche“ Kinos, Vergnügungsstätten oder entsprechend geprägter Einzelhandel ansiedeln, da dieser Standort dafür geeignet 

erscheint. Ebenso sind aber auch nicht „szenetypische Nutzungen wie beispielsweise Geschäfts- und Bürogebäude jeden-

falls in den festgesetzten Urbanen Gebieten zulässig. Als städtebaulich nicht wünschenswert wird wegen der damit verbun-

denen Risiken eines Trading-Down-Effektes die Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros beurteilt, die in diesem Bebau-

ungsplan ausgeschlossen wird.  

Die Verlagerung vorhandener Bordellbetriebe aus dem westlichen Teil der Straße in die Konzentrationszone wird voraus-

sichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen und ist von den Entwicklungsentscheidungen der Eigentümer und der Betreiber 

abhängig. In einer Übergangsphase wird es daher vermutlich auch außerhalb der Konzentrationszone noch eine Mischung 
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von Bordellen und anderen Nutzungen geben, mittelfristig ist aber durch die Planrealisierung damit zu rechnen, dass sich im 

westlichen Teil der Antoniusstraße andere Nutzungen als Bordelle ansiedeln.  

 

Nr. 8 n)  Bestandsschutz der Prostitutionsnutzung und Veränderung gewachsener Strukturen  

Zusammenfassung der Eingabe: Bei der maßgeblichen näheren Umgebung handele es sich um ein faktisches Kerngebiet, 

in dem Bordellbetriebe zulässig und damit materiell bestandsgeschützt seien.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 n) 

Das Plangebiet kann heute keinem der typisierten Baugebiete der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu geordnet werden. 

Es handelt sich um eine Gemengelage mit unterschiedlichen Nutzungen, vorwiegend Einzelhandels- und Dienstleistsbe-

triebe, sonstigen Gewerbebetrieben und Wohnungen in unterschiedlicher Ausprägung. Der Rahmen des Gebietes, das für 

die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung als maßgeblich zu betrachten ist, ist räumlich größer zu fassen als bei der 

Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung. Die maßgebliche Umgebungsbebauung findet sich somit zwischen Kom-

phausbad-/Kurhausstraße – Peterstraße – Büchel – Nikolausstraße – Kleinkölnstraße – Minoritenstraße – Seilgraben.  

Es gibt hier sowohl kerngebietstypische Nutzungen (u. a. Kurhaus „Klangbrücke“, Drogeriemarkt „Müller“, Table Dance, 

Spielhalle), als auch mischgebietstypische Strukturen (u.a. in der Komphausbadstraße, Dahmengraben, Kleinkölnstraße, 

Mefferdatisstraße) mit vorwiegender Wohnnutzung in den Obergeschossen und kleinteiliger Geschäftsnutzung in den Erd-

geschossen. 

Die vor Jahren noch prägende kerngebietstypische Nutzung des mehrgeschossigen Kaufhauses („Horten“ bzw. „Lust for 

Life“) ist seit so vielen Jahren aufgegeben, dass sie keine fortdauernde Prägung mehr entfaltet und auch mit einer Wieder-

aufnahme der Nutzung nicht mehr zu rechnen ist. Gleichzeitig findet aber auch in dem Bereich Mefferdatisstraße/Dahmen-

graben noch Wohnnutzung statt. 

Die Eigenart eines Gebietes wird durch diejenige vorhandene Bebauung und ihre Nutzungen geprägt, die das Wesen der 

näheren Umgebung ausmachen. Dabei ist festzustellen, dass die hier vorhandenen Nutzungen nicht eindeutig einem der 

Gebietstypen der §§ 2-9 BauNVO zugeordnet werden können, es besteht vielmehr eine Gemengelage im. Sinne. von. § 34 

Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

 

Bei der maßgeblichen näheren Umgebung handelt es sich nicht um ein faktisches Kerngebiet. Es handelt sich um eine Ge-

mengelage mit erheblichen Anteilen an Wohnungen, der die wesentlichen Merkmale eines Kerngebiets – etwa zentrale Ein-

richtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur – fehlen.  

Es liegt für das Gebäude Antoniusstraße 3 eine Baugenehmigung als Wohnhaus vor; für die Nutzung als Bordell existiert 

keine Genehmigung. Die Genehmigungslage in der Antoniusstraße ist keineswegs einheitlich. Während die meisten Ge-

bäude als Wohnhäuser genehmigt wurden, sind auch gewerbliche Betriebe genehmigt, die keinerlei Bezug zur Prostitution 

haben. Nach Bauaktenlage sind in der Antoniusstraße 11 Wohnhäuser, 1 Wohn- und Geschäftshaus, eine Werkhalle und 

ein Möbellager genehmigt worden. Ein einziges Gebäude (Hausnummer 11-13) wurde als gewerbliche Zimmervermietung 

genehmigt. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Objekt der Eingebenden nicht als Dirnenwohnheim, 

sondern als Wohnhaus genehmigt wurde.  

Soweit die Eingabe eine bewusste Auswahl der Antoniusstraße für Bordellnutzungen durch die Stadt Aachen unterstellt, die 

sich darin gezeigt habe, dass die Stadt Aachen ganz bewusst Dirnenwohnheime in dieser Straße genehmigt habe, weil 

diese für Bordellnutzungen am besten geeignet sei, vermag dies nicht zu überzeugen. Es ist es keineswegs zutreffend, 

dass in der Straße ausschließlich oder überwiegend „Dirnenwohnheime“ genehmigt worden sind. In der Straße sind keine 

Gebäude als „Dirnenwohnheime“ genehmigt worden. 

 

Behördlicherseits ist keinerlei „Auswahl“ oder „bewusste Steuerung“ der Prostitution in der Antoniusstraße bekannt oder 

aktenkundig. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass die Genehmigung einzelner Objekte vor dem Hintergrund einer subjekti-

ven Erwartungshaltung der Antragsteller genehmigt worden sein sollten, dass mit „Wohnhaus“ eigentlich „Bordell“ gemeint 

war, so ist dies den Behörden nicht bekannt oder aktenkundig. Keiner der insoweit betroffenen Genehmigungsinhaber für 
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ein Wohnhaus hat nach 2002 einen Legalisierungsantrag im Hinblick auf die Bordellnutzung gestellt. Ein etwaiges Vertrauen 

der Grundstückseigentümer in den Fortbestand der von ihnen als bestandsgeschützt empfundenen Situation ist damit nicht 

schutzwürdig. Dies gilt umso mehr, als – mit Ausnahme der Hausnummer 11-13, die als gewerbliche Zimmervermietung 

genehmigt ist – kein einziges Objekt in der Antoniusstraße als Bordell oder gewerbliche Zimmervermietung genehmigt ist.  

Nur für diesen Betrieb muss mit einer Aufrechterhaltung der Nutzung ausgegangen werden, jedoch nur unter dem Vorbe-

halt, dass keine wesentlichen Änderungen zulässig sind. 

 

Dem Vorwurf der unnötigen Veränderung gewachsener Strukturen ist zu entgegnen, dass es den Kommunen grundsätzlich 

freisteht, eine ohne planungsrechtliche Steuerung gewachsenen Situation mittels Bauleitplanung zu überplanen, sobald und 

soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist und abwägungsfehlerfrei erfolgt. Die Überpla-

nung und damit Veränderungen der gewachsenen Strukturen sind durch die städtebaulich notwendige Neuordnung des 

Bereichs und den darauf aufbauenden aktuell erforderlichen Handlungsbedarf begründet (städtebauliche Missstände, Er-

neuerung des Bereiches Parkhaus etc.). Die Stadt Aachen hat sich bereits mit dem Innenstadtkonzept 2022 zu vielfältigen 

Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Aachener Innenstadt Stellung entschlossen. Dazu gehören: Städtebauliche 

Neuordnung des Viertels, Neubebauung des Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung, Auswei-

tung der Fußgängerbereiche in der Altstadt, flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung. Dieses Konzept wurde 

2015 beschlossen. 

 

Nr. 8 o) Bestandsschutzfestsetzung für Antoniusstraße 3 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird ein materieller Bestandsschutz gesehen für alle Prostitutionsbetriebe und ange-

regt, den Bestandsschutz für den westlichen Teil der Straße über eine Festsetzung gemäß § 1 Abs,. 10 BauNVO zu si-

chern. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 o) : 

Das Gebäude Antoniusstraße 3 ist wie viele andere Gebäude in der Antoniusstraße lediglich als Wohnhaus genehmigt wor-

den. Ein Bestandsschutz für ein Bordell kann daraus nicht abgeleitet werden. Dies gilt auch für die weiteren nicht genehmig-

ten Bordellbetriebe im westlichen Teil. 

Die Einräumung eines erweiterten Bestandsschutzes für alle Bordelle ist nicht begründet und widerspricht dem Ziel, keine 

Prostitution im westlichen Bereich zuzulassen. Insbesondere das Ziel, hier ein Urbanes Gebiet festzusetzen, welches auch 

Wohnnutzung beinhaltet, könnte nicht umgesetzt werden.  

Der Sinn der Festsetzungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 10 BauNVO ist lediglich, eine tatsächlich vorhandene bestandsge-

schützte Nutzung zuzulassen, die sich als Einzelnutzung in das Planungsziel integrieren lässt, obwohl es nicht den Festset-

zungen entspricht. Die Bordellnutzung ist nicht in ein Urbanes Gebiet integrierbar, da wesentliche Unverträglichkeiten zwi-

schen dem allgemein zulässigen Wohnen und einem Bordell bestehen. Die vorgeschlagene Festsetzung ist aufgrund der 

fehlenden Genehmigung und des inhaltlichen Konflikts zwischen den geplanten Nutzungen und dem Bordell nicht möglich. 

 

Nr. 8 p) Alternative Festsetzung als Gewerbegebiet 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen regen an, alternativ zur Bestandsschutzfestsetzung ein Gewer-

begebiet festzusetzen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 p) : 

Städtebauliches Ziel ist es nicht, die gewerbliche Nutzung des Bereiches Antoniusstraße zu stärken, sondern die tendenziell 

störende Nutzung Bordelle auf einen kleinen Bereich zu beschränken und damit zu konzentrieren. Das Ziel ist es, innen-

stadttypische Nutzungen zu etablieren, die ihrer Funktion als lebendige vielfältige Versorgung mit Dienstleistungen und als 

Ort der Kommunikation, der Kultur und Erholung für die gesamte Bevölkerung gerecht werden. Die Bordellnutzung in der 

heutigen Form stellt insoweit eine Störung da, soll aber in die innerstädtische Durchmischung von Nutzungen integriert wer-

den. Dadurch soll die Verdrängung dieses Sex-Gewerbes in ungünstigere Lagen insbesondere für die Prostituierten verhin-

dert werden. Gleichzeitig soll die Bordellnutzung verträglicher im Verhältnis zu Wohnnutzungen gestaltet werden, indem 
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Pufferzonen eine Trennung dieser sehr widersprüchlichen Nutzungen erreichen sollen. Geplant ist auch ein verträgliches 

Zusammenspiel zu anderen Innenstadtnutzungen wie nicht störendem Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleis-

tungsbetriebe.   

 

Nr. 8 q) Wertminderung und wirtschaftliche Unzumutbarkeit 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eigentümer des Grundstücks Antoniusstraße 3 stellt die negativen Auswirkungen des 

Ausschlusses der Prostitution für sein Grundstück dar (nur noch hälftige Mieteinnahmen, Erfordernis der Investition für an-

derweitige Nutzung) und macht Wertminderung sowie wirtschaftliche Unzumutbarkeit für seine Mutter geltend, die als Nieß-

braucherin die Erträge .für ihre Altersvorsorge kalkuliert habe.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 q) : 

Zunächst ist festzuhalten, dass für das als Wohnhaus genehmigte Objekt Antoniusstraße 3 kein Bestandsschutz für ein Bor-

dell oder eine gewerbliche Zimmervermietung besteht und der Wert der Grundstücke nicht auf die damit illegal betriebene 

Nutzung gestützt werden kann. Der Wertermittlung muss auf die genehmigte Nutzung – vorliegend eine Wohnnutzung – 

gestützt werden, hingegen sind überhöhte Erträge aus einer illegalen Nutzung nicht schutzwürdig.  

Die nach den vorgesehenen Festsetzungen eines Urbanen Gebiets künftig zulässigen Nutzungen sind gegenüber der ge-

nehmigten Wohnnutzung keine unzumutbaren Eingriffe in das Eigentum und begründen weder eine Wertminderung, noch 

eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit. Vor Investitionen in Immobilien ist kein Eigentümer geschützt; er muss jederzeit mit 

wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Änderungen rechnen, die Investitionen in seine Immobilie erfordern. Diese sind 

Bestandteil der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklungen.  

 

Der Aspekt der wirtschaftlichen Abhängigkeit von dem Ertrag einer Immobilie ist zwar ein persönlicher Nachteil, wenn sich 

die städtebaulichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verändern. Dieses Risiko ist jedoch grundsätzlich und auch im Rah-

men der Altersvorsorge zu berücksichtigen. Im Übrigen handelt es ich nicht um eine unzumutbare Wertminderung der Im-

mobilie, sondern allenfalls um eine Veränderung der erzielbaren Mieteinnahmen bzw. ein Investitionserfordernis.  

 

Nr. 8 r) Vollzugsunfähigkeit des Bebauungsplanes wegen des Bestandsschutzes 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen führen an, dass der Bebauungsplan nicht vollzugsfähig sei, da 

der Bestandsschutz der Bordelle im Allgemeinen und des Gebäudes Antoniusstraße 3 im Besonderen dazu führe, dass 

dem Bebauungsplan rechtliche und tatsächliche Hindernisse im Wege stehen. Im Übrigen gäbe es keine Ausgleichsflächen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 r) : 

Der Bestandsschutz für eine Bordellnutzung im westlichen Teil der Antoniusstraße bzw. außerhalb der vorgesehenen Kon-

zentrationszone SO 1 besteht nur für ein einziges Objekt mit der Hausnummer 11-13. Sobald diese Nutzung aufgegeben 

wird und die 100 Arbeitsplätze in die Konzentrationszone verlagert worden sind , kann ein bordellfreier Abschnitt entstehen, 

der Raum für andere attraktive Nutzungen eröffnet. Ansonsten ist kein Bestandsschutz gegeben, auch nicht für das Grund-

stück Antoniusstraße 3. Dieses Planungsszenario ist realistisch und kann durchaus mittelfristig erreicht werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Stadt (evtl. vertreten durch die städtische Entwicklungsgesellschaft SEGA) aktiv bei der Umsetzung 

des Konzentrationskonzepts unterstützt. Damit kann auch das Ziel des Bebauungsplanes mittelfristig erreicht werden.    

 

Nr. 8 s) Neue Nutzungskonflikte durch den Bebauungsplan 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird bemängelt, dass neue Nutzungskonflikte geschaffen werden durch Bordellnutzun-

gen und evtl. Wohnnutzungen auf dem Parkhausgrundstück sowie neuen Wohnnutzungen und andere sensible Nutzungen 

wie eine Kinderbuchhandlung in den Urbanen Gebieten. Es würde Abhilfe geschaffen durch bauliche Abschirmungen (z.B. 

Mauer in der Antoniusstraße) 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 s) 

Über die Nutzungen auf dem ehemaligen Parkhausgrundstück kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die geplanten 

Nutzungen müssen die Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 999 A berücksichtigen. Im Westen wird das Urbane Gebiet in 
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einem Abstand von ca. 30 m Entfernung zur Konzentrationszone festgesetzt, um die direkte Nachbarschaft zwischen Bor-

dellnutzung und Wohnen oder anderen sensiblen Nutzungen im Urbanen Gebiet zu vermeiden. Dazwischen liegt der Puffer-

bereich (Sondergebiet 2) In Kommentaren und Rechtsprechung wird diese Nachbarschaft im Allgemeinen als problematisch 

eingeschätzt, da Störungen des Wohnens durch Bordelle - in erster Linie durch das Prostitutionsgeschäft und durch Besu-

cher/Kunden im Straßenraum – zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird im Westen der Antoniusstraße dieser Abstand in 

Form eines Pufferbereiches gewahrt.  

Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationsszone ( Sondergebiet 1) 

festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 

bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Bordelle und Wohnen auszu-

gehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der 

Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhande-

nen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, 

dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert 

hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatisstraße orientiert ist und erst im II. Obergeschoss beginnt. 

Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich die Situation, da dort heute Prostitution in dem Teil, der der 

Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mef-

ferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses 

sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur 

Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber 

hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 

 

Eine bauliche Abschottung in der Antoniusstraße wird aus Sicherheitsaspekten, die von der Polizei vorgetragen wurden, 

und aus Gründen der Stadtgestaltung ausgeschlossen. 

 

Nr. 8 t) Nutzen des Bebauungsplanes vorwiegend einzelner Privatinteressen und nicht der städtebaulichen Ent-

wicklung und Ordnung. 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird behauptet, die Planung diene in erster Linie Privatinteressen einzelner Grund-

stückseigentümer, konkret den Eigentümern der Eckgrundstücke an den Einmündungen in die Nikolausstraße / Mefferdatis-

straße. Weiterhin ist die Bordellnutzung auf dem Grundstück 2380 nicht umsetzbar, da der Eigentümer keine Bordell errich-

ten möchte. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 t): 

Es ist Ziel, sowohl die öffentlichen als auch die privaten Belange zu berücksichtigen. Hier stehen offensichtliche öffentliche 

Belange im Vordergrund, das Quartier und damit insbesondere die Antoniusstraße städtebaulich aufzuwerten und für Eigen-

tümer, Anwohner und die Öffentlichkeit attraktiver zu machen. Die privaten Belange aller Eigentümer werden soweit wie 

möglich berücksichtigt, zum einen um in geschützte Eigentumspositionen nicht unzumutbar einzugreifen und zum anderen, 

weil die Eigentümer als Nutzer und Vermieter der Gebäude bei der Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes unverzicht-

bar sind. Allen Eigentümern im Plangebiet werden Grundstücke als Baugrundstücke mit zumutbaren Nutzungsmöglichkeiten 

erhalten.  

 

Für die Eckgrundstücke an der Einmündung der Mefferdatisstraße sind Lage- und Umfeldverbesserungen kaum absehbar. 

Dort grenzen die vorgesehenen Urbanen Gebiete unmittelbar an das SO 1, so dass dort der sStatus Qquo kaum verändert 

wird. Dies wird deswegen für hinnehmbar erachtet, weil der Einmündungsbereich städtebauliche Besonderheiten aufweist, 

die das Nebeneinander von Bordellnutzungen und den Nutzungen eines Urbanen Gebiets ausnahmsweise und bereits aus 

der Vergangenheit bekannt vertretbar erscheinen lässt. Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar 

angrenzend an die Konzentrationszone (Sondergebiet 1) festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation 

heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen 
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zwischen den beiden Nutzungen Bordelle und Wohnen auszugehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlech-

terung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betre-

ten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhandenen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie ver-

ändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Anto-

niusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mef-

ferdatisstraße orientiert sind und erst im II. Obergeschoss beginnen. 

 

Für die Eckgrundstücke an der Einmündung Nikolausstraße mag es im Zuge der städtebaulichen Neuordnung und Aufwer-

tung des Quartiers Lage- und Umfeldverbesserungen geben, diese sind aber entgegen der Vermutung des Einwenders 

nicht der Person der Grundstückseigentümer geschuldet, sondern dem städtebaulichen Konzept.  

 

Es ist in diesem Planverfahren kaum möglich alle Eigentümerinteressen zu berücksichtigen. Die Eigentümerinteressen an 

einer Erhaltung ihrer bisherigen Prostitutionsnutzung sind im östlichen wie im westlichen Teil vorhanden. Im östlichen Teil 

überwogen jedoch die öffentlichen Belange, hier die Konzentration der Prostitution vorzusehen. Grundlage war hier die von 

der Stadt erarbeitete Konzentrationskonzeption zur Prostitution in der Antoniusstraße. Im westlichen Teil erfolgt somit eine 

Höherbewertung der öffentlichen Belange.  

Dies heißt jedoch nicht, dass die Eigentümerinteressen dort komplett vernachlässigt werden, sondern nur, dass diese Nut-

zung nicht weitergeführt werden kann. Andere Nutzungen sollen möglich sein, die eine hauptsächlich gewerbliche Nutzung 

mit einem entsprechenden Ertrag aus der Immobilie für den Eigentümer ermöglichen.  

 

Nr. 8 u) Fehlende Umsetzbarkeit des Bebauungsplanes  

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird der Planung vorgeworfen, dass die Bordellnutzung auf dem Flurstück 2380 nicht 

umsetzbar sei, da der Eigentümer kein Bordell errichten möchte. 

Stellungnahme der Verwaltung zu 8 u): 

Ein Bebauungsplan ist nur erforderlich, wenn die Ziele der Planungskonzeption über dieses Mittel auch umsetzbar sind. Ein 

Angebotsbebauungsplan ist dabei insbesondere auf die Mitwirkung der im Plangebiet belegenen Grundeigentümer ange-

wiesen. Hier gehören die Flächen im Plangebiet überwiegend privaten Eigentümern, und einige Grundstücke sind im Eigen-

tum der Städtischen Entwicklungsgesellschaft SEGA. Die SEGA hat einen Entwicklungsauftrag der Stadt für das Altstadt-

quartier Büchel. 

 

Im Bereich der Festsetzung Sondergebiet 1 „Bordelle“ ist die Umsetzbarkeit insofern günstig, als heute bereits Bordellbe-

triebe vorhanden sind (Antoniusstraße 20, 20a, 20b, 22, 30, 32, 23, 25, 29, 29a, 29b, 29c). Für Eigentümer, die andere Nut-

zungen betreiben oder neue Nutzungen einrichten wollen, sind die verbleibenden Nutzungsmöglichkeiten nach der städte-

baulichen Konzeption einer Konzentrationszone für Bordelle naturgemäß gering.  

Insoweit ist die Umsetzbarkeit in Bezug auf das gering bzw. unbebaute Flurstück Nr. 2380 (Antoniusstraße 24-26) geson-

dert zu betrachten. Der derzeitige Grundeigentümer ist im Rahmen der Offenlage einer Bordellnutzung entgegengetreten. 

Jedoch beeinträchtigt die fehlende Bereitschaft zur Umsetzung der Konzentrationszone auf diesem Grundstück die Planver-

wirklichung nicht wesentlich. Denn zum einen erfordert die Verwirklichung der Festsetzung des Sondergebiets 1 keine zeit-

nahe vollständige Bebauung und Bordellnutzung auf ausnahmslos jedem einzelnen Grundstück. Entsprechend besteht im 

Angebotsbebauungsplan grundsätzlich auch kein Bauzwang. Zum anderen bestünde im Weiteren die Möglichkeit für den 

Grundeigentümer den Grundbesitz wirtschaftlich an Rechtsnachfolger zu veräußern, die eine Nutzung nach Maßgabe der 

Festsetzungen des Bebauungsplans anstreben.  

 

Sollte im Verlauf der Planverwirklichung die planentsprechende Nutzung auch an der Antoniusstraße 24-26 dringlich wer-

den, käme bei fortbestehender mangelnder Mitwirkungsbereitschaft zudem nach Maßgabe des § 176 BauGB ein Baugebot 

zur Nutzung der Flächen im SO 1 mit Bordellen und bordellartigen Nutzungen in Betracht. Das Baugebot nach § 176 Abs. 1 
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BauGB – ggf. in Verbindung mit Absatz 2, soweit im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans das Gebot auch etwa 

auf das Maß der baulichen Nutzung erstreckt werden soll – ermöglicht es der Gemeinde, den Eigentümer durch Bescheid 

zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-

plans zu bebauen.  

 

Zu den städtebaulichen Gründen, die die Festsetzung rechtfertigen können, zählen die nötige Stabilisierung des Innenstadt-

gebietes, die Neugestaltung des Ortsbildes durch Abriss des Parkhauses Büchel, der dringende Arbeitsstättenbedarf in der 

Konzentrationszone im Bereich Prostitution und der Bedarf gesunder Arbeitsverhältnisse für die Prostituierten. Im Rahmen 

der städtebaulichen Konzeption der Konzentrationszone wurde ermittelt, dass in der Stadt Aachen ein Bedarf nach etwa 

100 Arbeitsplätzen im Bereich des Prostitutionsgewerbes in der Antoniusstraße besteht, der auch im Rahmen des zur Ver-

fügung stehenden Raums im SO 1 – unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Typik der Koberfenster – grundsätz-

lich gedeckt werden kann. Sollte hier die Sicherstellung der ausreichenden Anzahl und ausreichenden Qualität der Arbeits-

plätze eine Bebauung und Nutzung des vorgenannten Grundstücks erfordern, wäre dies nach Auffassung der Stadt Aachen 

grundsätzlich geeignet den Erlass eines Baugebots zu tragen. Die Einzelheiten wären im Verfahren zum Erlass des Bauge-

bots zu klären.  

 

Die deutlich werdende, fehlende Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümerin der Parzelle 2380 vermag damit nicht die feh-

lende städtebauliche Erforderlichkeit des Bebauungsplans zu begründen. Aus denselben Gründen vermag diese Haltung 

der Eingabenstellerin nicht zu begründen, dass keine 100 Arbeitsplätze im vorgesehenen SO 1 realisiert werden können.  

Das geäußerte Interesse daran, dass das in seinem Eigentum stehende Grundstück zukünftig keiner Bordellnutzung bzw. 

anderen Nutzungen zugeführt werden soll, ist ein legitimes Interesse. Weiterhin wird das Interesse gewürdigt, das Grund-

stück mit seiner Nutzung zu behalten und wirtschaftlich zu nutzen. Das öffentliche Interesse an der Konzentration der Prosti-

tution im städtebaulich vorzugswürdigen östlichen Bereich der Antoniusstraße wiegt schwerer als das Privatinteresse des 

Eigentümers, eine andere Nutzung (z.B. Wohnungen) verwirklichen zu wollen. Kann die Absicht hier nicht verwirklicht wer-

den, ist das Grundstück ungeeignet und könnte veräußert werden.   

 

Nr. 8 v) Umsetzbarkeit des Bebauungsplanes nur über geänderte Sperrgebietsverordnung 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabensteller*innen sind der Auffassung, der Bebauungsplan lasse sich nur über die 

Sperrgebietsverordnung nach Art. 297 EGStGB umsetzen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8 v): 

Die Stadt hat nicht vor, den Bebauungsplan über die Sperrgebietsverordnung durchzusetzen. Der Bebauungsplan ist unab-

hängig von der Sperrgebietsverordnung und bestimmt als planungsrechtliches Instrument die zulässige bauliche Nutzung 

der Grundstücke. Die Umsetzung dessen kann erst durch Handeln der Eigentümer, Pächter oder Mieter geschehen. Dane-

ben kann ebenfalls ein bauaufsichtliches Handeln zur Umsetzung der Planung führen.  

Die Sperrgebietsverordnung regelt als ordnungsrechtliches Instrument die Nutzung des öffentlichen Raumes mit der Nicht-

zulässigkeit von Prostitution in den Verbotsbereichen. Damit entstehen die sogenannten „Erlaubnisbereiche“. 

Die Sperrgebietsverordnung wird nicht als Mittel zur Umsetzung der Planung eingesetzt. Diese wird angepasst, wenn die 

Konzentration im östlichen Teil der Antoniusstraße planungsrechtlich umgesetzt wurde. Maßgabe dabei ist, dass im östli-

chen Anteil der Straße dieselbe Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden sein kann wie sie zuvor in der gesamten Antonius-

straße vorhanden war. Insoweit bestehen keine „ex-Ante-Verabredungen“ mit der Bezirksregierung, sondern diese hat ihre 

Maßgabe für eine etwaige Änderung der Sperrgebietsverordnung frühzeitig deutlich gemacht.  

 

Nr. 8 w) Rechtswidrige Sperrgebietsverordnung 

Zusammenfassung der Eingabe: Die vermeintliche Rechtswidrigkeit einer geänderten Sperrgebietsvorordnung wird darge-

legt.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.8 w) : 
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Die Sperrgebietsverordnung wird von der Bezirksregierung Köln erlassen. Sie ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes und der 

Bebauungsplan ist rechtlich davon unabhängig. Von daher erübrigt sich eine Stellungnahme zur vorgeworfenen Rechtswid-

rigkeit der Sperrgebietsverordnung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 999 A. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) bis v) zurückzuweisen. Sie empfiehlt, die Eingabe zu Nr.8 w) zur Kenntnis zu 

nehmen. 
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9. Eingabe vom 09.03.2021  

 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eingabensteller lehnt den Bebauungsplan ab, da er ihn als eine ausschließlich der 

Verdrängung von Prostitutionsstätten dienende „Verdrängungsplanung“ (Zitat der Eingabe) hält. Außerdem wird die Bereit-

schaft von Eigentümern und Betreibern, bei der Umsetzung des Angebotsbebauungsplans mitzuwirken, nach den Corona 

bedingten Einnahmeausfällen als gering eingeschätzt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.9: 

Eine Verdrängung der Prostitution soll gerade nicht stattfinden, sondern lediglich die Verlagerung in die Konzentrationszone. 

Der Ausschluss der Prostitution im östlichen und westlichen Teil der Antoniusstraße ist erforderlich, um die den Festsetzun-

gen zugrundeliegende Planungsziele der städtebaulichen Aufwertung der Straße und der Einfassung der Konzentrations-

zone umzusetzen. Dies entspricht der Konzeption der Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, 

Dezember 2020) 

Der Angebotsbebauungsplan kann dabei keine Umsetzung garantieren und ist immer von Eigentümern und Betreibern ab-

hängig. Er regelt nur die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke gemäß § 1 BauGB.  

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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10. Eingabe vom 09.03.2021  

 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabenstellerin wendet sich gegen die Prostitution in einer öffentlichen Straße. Sie 

versteht die Planung als Unterstützung von Kriminalität. Sie regt die „bordellfreie Stadt Aachen“ (Zitat der Eingabe) an.   

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.10: 

Prostitution ist in Deutschland legal. Der komplette Ausschluss von Bordellnutzungen und die Ausübung des Gewerbes im 

Aachener Stadtgebiet kann nicht im Wege kommunaler Bauleitplanung verboten werden. Über planungsrechtliche Instru-

mente ist lediglich eine Steuerung innerhalb des Gemeindegebietes möglich. Dabei entspricht es dem vorliegenden Ansatz, 

die Prostituierten besser zu schützen, indem man ihre Arbeitsplätze in der Antoniusstraße erhält und der Verdrängung in 

prekärere Verhältnisse entgegenwirkt. Darüber hinaus ist es Ziel der Planung, die von den Bordellbetrieben ausgehenden 

Störungen für Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu halten, z.B. durch Verkleinerung des Bereichs und 

Festsetzung des Sondergebietes 2 (SO 2) als „Pufferbereich“. 

Mit der planungsrechtlichen Steuerung der legalen Prostitution ist nicht die Unterstützung von Kriminalität verbunden. Prä-

vention und Verhinderung von Kriminalität im Übrigen ist die Zuständigkeit von Polizei- und Ordnungsbehörden. 

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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11. Eingabe vom 09.03.2021  

 

Nr. 11 a) Faktisches Kerngebiet und gewachsener Vergnügungsbereich 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird behauptet, dass sich die Antoniusstraße in einem (faktischen) Kerngebiet befinde 

und es ich um einen gewachsenen „Vergnügungsbereich“ (Zitat der Eingabe) handele. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 a): 

Der Einordnung als Kerngebiet wird widersprochen. Das Plangebiet kann heute keinem der typisierten Baugebiete der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) zugeordnet werden. Es handelt sich um eine Gemengelage mit unterschiedlichen Nut-

zungen, vorwiegend Einzelhandelsbetrieben, Dienstleistungen, sonstigen Gewerbebetrieben und Wohnungen in unter-

schiedlicher Ausprägung. Der Rahmen des Gebietes, das für die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung als maßgeblich 

zu betrachten ist, ist räumlich weniger eng zu begrenzen als bei der Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung. Die maß-

gebliche Umgebungsbebauung findet sich somit zwischen Komphausbad-/Kurhausstraße – Peterstraße – Büchel – Nikol-

ausstraße – Kleinkölnstraße – Minoritenstraße – Seilgraben.  

Es gibt hier sowohl kerngebietstypische Nutzungen (u. a. Kurhaus „Klangbrücke“, Drogeriemarkt „Müller“, Table Dance, 

Spielhalle), als auch mischgebietstypische Strukturen (u.a. in der Komphausbadstraße, Dahmengraben, Kleinkölnstraße, 

Mefferdatisstraße), mit vorwiegender Wohnnutzung in den Obergeschossen und kleinteiliger Geschäftsnutzung in den Erd-

geschossen. 

Die vor Jahren noch prägende kerngebietstypische Nutzung des mehrgeschossigen Kaufhauses („Horten“ bzw. „Lust for 

Life“) ist seit so vielen Jahren aufgegeben, dass sie keine fortdauernde Prägung mehr entfaltet und auch mit einer Wieder-

aufnahme der Nutzung nicht mehr zu rechnen ist. Gleichzeitig findet aber auch im Bereich Mefferdatisstraße / Dahmengra-

ben noch Wohnnutzung statt. 

Die Eigenart eines Gebietes wird durch diejenige vorhandene Bebauung und ihre Nutzungen geprägt, die das Wesen der 

näheren Umgebung ausmachen. Dabei ist festzustellen, dass die hier vorhandenen Nutzungen nicht eindeutig einem der 

Gebietstypen der §§ 2-9 BauNVO zugeordnet werden können, es besteht vielmehr eine Gemengelage i. S. v. § 34 Abs. 1 

Satz 1 BauGB. 

Es ist zwar richtig, dass es sich bei der Nutzungsstruktur in der Antoniusstraße um eine gewachsene Lage mit derzeit vor-

handener (jedoch überwiegend nicht genehmigter) Prostitutionsnutzung handelt. In der Vergangenheit befanden sich aber 

auch zahlreiche Handwerks- und andere Gewerbebetriebe in der Antoniusstraße. Die heute vorhandenen Bordellbetriebe 

sind allerdings mit Ausnahme eines einzigen Betriebes nicht bestandsgeschützt. Ein Anspruch auf eine planungsrechtliche 

Sicherung oder Beibehaltung der vorhandenen Situation besteht nicht. Die gewünschten städtebaulichen Entwicklungen für 

die Innenstadt erfordern eine Änderung in diesem gewachsenen Bereich und damit dessen planungsrechtliche Steuerung. 

Der Bereich hat sich wegen fehlender Investitionen baulich sehr negativ entwickelt und die Tendenz der weiteren Ver-

schlechterung auch im Umfeld besteht. Die Innenstadt bedarf einer gezielten Aufwertung und Neuorientierung in Bezug auf 

die Gebäude, aber auch auf den öffentlichen Raum, insbesondere in diesem sehr zentralen Bereich der Altstadt von Aachen 

mit seiner besonderen Bedeutung für die Gesamtstadt.   

12.  

Nr. 11 b) Auflösung der Abschottung nachteilig. 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird dargelegt, dass die bisherige Abschottung der Straße gegenüber der Umgebung 

aufgelöst werde und dies Nutzungskonflikte hervorrufe, die sich sowohl auf die Prostitution als auch auf die anderen Nut-

zungen störend auswirke. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 b): 

Die Abschottung hat zwar günstig für die Prostitution gewirkt, insbesondere da das bisherige Parkhaus zur Antoniusstraße 

seine unattraktive Rückseite hatte. Spätestens bei Umnutzung des Parkhausgrundstückes ist bei dem Ziel, einen neuen Teil 
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der Altstadt zu bauen, auch die Antoniusstraße in ihrer bisherigen versteckten Lage obsolet und muss neu betrachtet wer-

den. Dies ist in die Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, Dezember 2020) 

eingeflossen. 

Im Westen wird das Urbane Gebiet in einem Abstand von ca. 30 m Entfernung zur Konzentrationszone festgesetzt, um die 

direkte Nachbarschaft zwischen Bordellnutzung und Wohnen im Urbanen Gebiet zu vermeiden. Dazwischen liegt der Puf-

ferbereich (Sondergebiet 2). In Kommentaren und Rechtsprechung wird diese Nachbarschaft im Allgemeinen als problema-

tisch eingeschätzt, da Störungen des Wohnens durch Bordelle - in erster Linie durch das Prostitutionsgeschäft und durch 

Besucher/Kunden im Straßenraum – zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird im Westen der Antoniusstraße dieser Ab-

stand in Form eines Pufferbereiches gewahrt.  

Im Osten der Antoniusstraße wird das Urbane Gebiet unmittelbar angrenzend an die Konzentrationsszone (Sondergebiet 1) 

festgesetzt. Auf Grund der vorhandenen räumlichen Situation heute, die die Nachbarschaft von Wohnen und Bordellnutzung 

bereits abbildet, ist von weniger zu erwartenden Störungen zwischen den beiden Nutzungen Bordelle und Wohnen auszu-

gehen, daher tritt tatsächlich voraussichtlich keine Verschlechterung ein. Beide Eckgebäude haben einen Zugang von der 

Mefferdatisstraße, sodass man die Antoniusstraße nicht betreten muss, um die Wohnungen zu erreichen. Für die vorhande-

nen Wohnungen wird die heutige Situation verfestigt, sie verändert sich nicht grundlegend. Es wird davon ausgegangen, 

dass dieses Miteinander der beiden Nutzungen zwischen Antoniusstraße 32 und Mefferdatisstraße 8 bisher gut funktioniert 

hat, insbesondere da ein Großteil der Wohnungen zur Mefferdatisstraße orientiert ist und erst im II. Obergeschoss beginnt. 

Im Falle des Gebäudes Mefferdatisstraße 4/6 verbessert sich die Situation, da dort heute Prostitution in dem Teil, der der 

Antoniusstraße zugewandt ist, stattfindet; künftig wird diese Nutzung dort nicht mehr zulässig sein. Das Eckgebäude Mef-

ferdatisstraße 4-6 hat zwar auch einen Zugang von der Antoniusstraße, könnte aber aufgrund des heutigen Grundrisses 

sämtliche Wohnungen von der Mefferdatisstraße aus erschließen. Bei diesem Gebäude liegt der Hauptteil der Fassade zur 

Mefferdatisstraße, sodass eine potenzielle Störung durch die Prostitution in der Antoniusstraße gering sein wird. Darüber 

hinaus findet durch den Einmündungsbereich eine städtebauliche Zäsur statt. 

 

Eine bauliche Abschottung innerhalb der Antoniusstraße wird aus Sicherheitsaspekten, die von der Polizei vorgetragen wur-

den, und aus Gründen der Stadtgestaltung ausgeschlossen.  

 

Nr. 11 c) Zu geringe Größe des Konzentrationsbereichs und fehlende Realisierungsmöglichkeit. 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird die Realisierungsmöglichkeit der Verlagerung der Prostitutionsbetriebe in das vor-

gesehene Sondergebiet 1 (SO 1) mit gleicher Anzahl an Arbeitsplätzen (ca. 100) in Frage gestellt. In der Konzentrations-

zone seien nur ca. 70 Arbeitsplätze vorhanden und weitere müssten durch das unbebaute Grundstück aufgefangen werden. 

Da eine Bebauungspflicht nicht besteht, fehle die Realisierung der Konzeption. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 c): 

Die Größe des Konzentrationsbereichs wird in der Konzeption zur Konzentration der Prostitution ausführlich erläutert. Es 

wird für ausreichend gehalten, wenn die Prognosen für die Verlagerung aufgehen. Laut Konzeption sind im Bestand in der 

künftigen Konzentrationszone ca. 74 Arbeitsplätze vorhanden, 10-15 können im Bestand ergänzt werden und 15-20 Arbeits-

plätze auf dem unbebauten Grundstück Antoniusstraße 24-26 durch einen Neubau geschaffen werden. Die Prognosen sind 

mittelfristig zu erreichen. Eine Garantie kann letztendlich durch die Planung nicht gegeben werden. Zunächst ist von einer 

Unterstützung der Umsetzung durch Bordellbetreiber und Eigentümer auszugehen. Es ist richtig, dass die Umsetzung nicht 

garantiert werden kann, aber sie ist nicht unrealistisch. Die bauliche Nutzung des Flurstücks 2380 wird sich an den Festset-

zungen des künftigen Bebauungsplans messen lassen müssen, so dass eine den Festsetzungen widersprechende Bebau-

ung nicht mehr realisierbar sein wird.  

Zwar kann im Angebotsbebauungsplan grundsätzlich keine Umsetzungspflicht verankert werden, so dass das Grundstück 

unbebaut bleiben kann. Bei Vorliegen der entsprechenden Festsetzungen kann unter bestimmten Voraussetzungen jedoch 

auch ein Baugebot nach § 176 BauGB erlassen werden.  
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Die deutlich werdende „Verweigerungshaltung“ des Eigentümers des unbebauten Grundstücks vermag damit nicht die feh-

lende städtebauliche Erforderlichkeit des Bebauungsplans zu begründen. Aus denselben Gründen vermag die „Verweige-

rungshaltung“ nicht zu begründen, dass keine 100 Arbeitsplätze im vorgesehenen SO 1 realisiert werden können.  

  

Das geäußerte Interesse daran, dass das in seinem Eigentum stehende Grundstück zukünftig keiner Bordellnutzung bzw. 

anderen Nutzungen zugeführt werden soll, wird im Zuge der Abwägung den städtebaulichen Zielen untergeordnet:  

Der private Belang des Eigentümers an der Erhaltung des jetzigen Zustandes wird gewürdigt. Das Grundstück soll auch in 

seinem Eigentum verbleiben und die jetzige Nutzung als Stellplatzanlage bleibt erhalten, sofern eine Genehmigung dafür 

besteht. Auch die wirtschaftliche Verwertung seines Grundstückes ist nach der Planung vorgesehen. Das Privatinteresse 

des Eigentümers, eine andere Nutzung verwirklichen zu wollen als die in der Planung vorgesehen, wird in der Eingabe ge-

äußert, stellt aber keinen bestehenden Anspruch dar, dieses Interesse umzusetzen. Die städtebauliche Planung sieht hier 

eine Festsetzung als Sondergebiet Bordelle vor, welches sich aus der Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der 

Antoniusstraße ergibt. Eine solche wirtschaftliche Nutzung ist durchaus realistisch, da nach der Konzeption ein Bedarf an 

Flächen für Bordelle entstehen, die an anderer Stelle in der Antoniusstraße nicht mehr zulässig sein werden.  

Bei fehlender Bereitschaft zur Errichtung einer den Festsetzungen entsprechenden Nutzung ist er nicht daran gehindert, das 

Grundstück z.B. zu veräußern.  Das öffentliche Interesse an der Umsetzung der Konzeption ist sehr groß und wesentlicher 

Bestandteil der städtebaulichen Zielsetzung für das gesamte Altstadtquartier Büchel. 

 

Nr. 11 d) Unterbliebene Frühzeitige Beteiligung  

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird bemängelt, dass die frühzeitige Beteiligung entfallen ist und die Beteiligung von 

2017 nicht als Ersatz gelten kann. 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 d): 

Der Verzicht auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist für Maßnahmen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

vorgesehen. Grundsätzlich erfolgte eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebau-

ungsplanentwurfs, wie im BauGB vorgesehen. Im Übrigen sind die Meinungsäußerungen aus dem frühzeitigen Beteili-

gungsverfahren von 2017 mit aufgegriffen und in das laufende Bauleitplanverfahren eingebracht worden. 

Die in der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 999 in 2017 eingegangenen Einwendungen werden gleichwohl 

im Sinne größtmöglicher Beteiligung und Transparenz ausgewertet und in die Abwägung einbezogen.  

 

Nr. 11 e) Verstärkung von Nutzungskonflikten, neue Konflikte durch den Bebauungsplan, zusätzlich durch Abriss 

und Neubebauung des Parkhausareals 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird behauptet, Nutzungskonflikte würden durch die Planung verstärkt und sogar neu 

geschaffen. Außerdem schaffe der Abriss und die Neubebauung im Bereich des Parkhausareals neue Konflikte. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 e): 

Die vorhandene Gemengelage mit Gewerbetrieben und Wohnnutzung – bezogen auf die maßgebliche nähere Umgebung – 

stellt keinen städtebaulich wünschenswerten Zustand dar. Die Störungen durch die überwiegend nicht genehmigten Bordell-

betriebe sind vorhanden und können durch Beibehaltung des Zustands nicht verbessert werden. Das Potential dieses Alt-

stadtbereichs wird zudem nicht genutzt. 

 

Ziel der Planung sind planungsrechtliche Regelungen eines Nebeneinanders von Prostitutionsnutzung und anderen inner-

städtischen Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Wohnungen. Sobald im geplanten Sonderge-

biet 2 (SO 2) und den vorgesehenen Urbanen Gebieten (MU) keine oder nur noch vereinzelte Bordellbetriebe vorhanden 

sind, ist die Entwicklung eines kleinen, besonderen Kneipen- und Ladengebietes unmittelbar neben der Konzentrationszone 

für Bordelle vorgesehen, welches sich mit den Bordellen im Sondergebiet 1 (SO 1) nicht gegenseitig stört.  
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Wohnungen sind am wenigsten mit Prostitution vereinbar, daher ist eine Konzentration der Zone mit Prostitution und ein 

Angebot von Wohnen im Urbanen Gebiet in ausreichender Entfernung geplant. 

 

Die Störungen zwischen gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen soll vermieden werden, daher sind ausreichende 

Abstände vorgesehen, z.B. das Gebiet mit nur ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen zwischen der Konzentrations-

zone mit Bordellen und dem Urbanen Gebiet. Auch der Abstand zu Wohnnutzungen im Norden zur Kleinkölnstraße und zur 

Großkölnstraße ist ausreichend, um unzumutbare Störungen zu vermeiden.  

 

Der mögliche Nutzungskonflikt zwischen Wohnnutzung und Bordellen wird durch die Konzentration im Ostteil entflochten. 

Der westliche Teil wird mittel- bis langfristig keine Bordelle mehr beherbergen und damit wird der Abstand zwischen geplan-

ten Gebieten mit Wohnnutzung (MU) und Bereichen mit Bordellen vergrößert. In dieser Pufferzone wird planungsrechtlich 

eine Zone ohne Bordelle und ohne allgemeine Wohnnutzung geschaffen. Damit wird eine Entzerrung des Nutzungskonflikts 

erreicht. 

Wohnnutzung wird allgemein nur für die Eckgrundstücke zur Nikolausstraße und zur Mefferdatisstraße zugelassen. Durch 

Eingänge von den Nachbarstraßen -nicht unmittelbar über die Antoniusstraße- können Konflikte vermieden werden. Der 

Westteil der Antoniusstraße soll seine Bedeutung als Zugang für die Freier verlieren. Zusätzlich besteht für die Eckgrundstü-

cke die Möglichkeit, die Eingänge an die Mefferdatisstraße zu legen, um die Begegnungen zwischen Bewohnern und Frei-

ern auf der Straße zu vermeiden. 

Das vorher Dargelegte zeigt, dass mögliche Nutzungskonflikte bewältigt werden. Die Belange der Eigentümer und Nutzer, 

deren Interesse an einem möglichst störungsfreien Betrieb der Grundstücke im Rahmen der Festsetzungen des Bebau-

ungsplans zu berücksichtigen ist, wurden gegeneinander abgewogen. Die heutige Situation einer Gemengelage mit enger 

Nähe von Gewerbebetrieben und Wohnnutzungen wird durch die Bauleitplanung verbessert. Die vorhandenen Nutzungs-

konflikte werden aufgegriffen und durch eindeutige Klassifizierung der Baugebiete und die Entwicklung eines geordneten 

Nebeneinanders verschiedener Nutzungen zu einem Ausgleich gebracht. 

 

Der Abriss des Parkhauses ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 999 A – Antoniusstraße. Über die Nutzungen auf dem 

Parkhausgrundstück kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Wie bereits erwähnt, ergibt die bereits beschlossene 

Aufgabe des Parkhauses den Wegfall des abgeschotteten Charakters der Antoniusstraße. Diese Abschottung durch eine 

Neuentwicklung zu erhalten, ist nicht Ziel der städtebaulichen Entwicklung des Gesamtquartiers.  

Die Aufgabe des Parkhauses ist Teil des Innenstadtkonzeptes von 2015. Nicht der Schutz dieser Nutzung Bordelle unter 

allen Umständen z.B. durch Neubau eines Parkhauses oder eine andere unempfindlichen Nutzung ist das Ziel, sondern die 

Integration dieser Nutzung in ein Gesamtkonzept unterschiedlicher Nutzungen.  

Die künftigen Nutzungen im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 999 müssen die Festsetzungen des 

Bebauungsplan Nr. 999 A berücksichtigen.  

 

 

Nr. 11 f) Materieller Bestandsschutz trotz Genehmigung als Wohnhäuser 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird ein materieller Bestandsschutz vorgetragen, auch wenn die Genehmigungen mit 

Ausnahme der Hausnummer 11-13- sämtlich für Wohnhäuser erteilt worden seien. Die Baugenehmigungen seien nur we-

gen der Illegalität der Prostitution nicht für Bordelle erteilt worden, sondern für Wohnhäuser, wobei die tatsächliche Nutzung 

der Stadt Aachen bekannt gewesen sei. Aufgrund des Bestandsschutzes sei die Planung tatsächlich und rechtlich nicht rea-

lisierbar. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 f): 

Zutreffend ist zunächst, dass einzig das Objekt Antoniusstraße 11-13 als „Gewerbliche Zimmervermietung“ genehmigt 

wurde. Dadurch besteht hier ein formeller Bestandsschutz. Für alle anderen Bordellbetriebe besteht kein Bestandsschutz.  
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13. Im Übrigen ist die Genehmigungslage in der Antoniusstraße keineswegs einheitlich. Während die meisten Gebäude als 

Wohnhäuser genehmigt wurden, sind auch gewerbliche Betriebe genehmigt, die keinerlei Bezug zur Prostitution haben. 

Nach Bauaktenlage sind in der Antoniusstraße 11 Wohnhäuser, 1 Wohn- und Geschäftshaus, eine Werkhalle und ein Mö-

bellager genehmigt worden. Dass in der Vergangenheit auch gewerbliche Betriebe ohne jeden Zusammenhang mit Prostitu-

tion genehmigt waren, ergibt sich auch aus den Darstellungen zu den Bodenbelastungen aufgrund der historischen Nut-

zungsrecherche in der Begründung zum Bebauungsplan. Dort sind unter anderem eine Auto-Garage mit Tankstelle, eine 

Glas- und Spiegelmanufaktur und eine chemische Fabrik und Glas- und Spiegelschleiferei aktenkundig.  

14. Behördlicherseits ist keinerlei „Auswahl“ oder „bewusste Steuerung“ der Prostitution in der Antoniusstraße bekannt oder 

aktenkundig. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass die Genehmigung einzelner Objekte vor dem Hintergrund einer subjekti-

ven Erwartungshaltung des Antragstellers genehmigt worden sein sollten, dass mit „Wohnhaus“ eigentlich „Bordell“ gemeint 

sei, so ist keinerlei diesbezügliche Kenntnis der Behörden bekannt oder aktenkundig, in der Straße sind keine Gebäude als 

„Dirnenwohnheime“ oder ähnliches genehmigt. Ein etwaiges Vertrauen der Grundstückseigentümer in den Fortbestand der 

von ihnen so empfundenen Situation ist damit nicht schutzwürdig. Ein Bestandsschutz besteht nicht und insoweit kein Hin-

dernis einer Überplanung.   

 

Vor diesem Hintergrund ist ausschließlich ein Objekt bestandsgeschützt, so dass die Realisierbarkeit bzw. Umsetzung des 

Bebauungsplanes nicht daran scheitern wird, dass am jetzigen status quo wegen vorhandenen Bestandsschutzes keinerlei 

Änderungen zu erwarten sind. Selbst bei bestandsgeschützten Objekten – von denen vorliegend genau eines vorhanden ist 

– würde die Umsetzung der Planung nicht derart unmöglich sein, dass dem Bebauungsplan die städtebauliche Rechtferti-

gung fehlen würde. Denn auch in diesem Fall wäre eine Überplanung, deren Umsetzung dann mit Entfall des jeweiligen 

Bestandsschutzes erfolgt, städtebaulich gerechtfertigt.  

Im Übrigen steht es der Stadt im Grundsatz frei, eine ohne planungsrechtliche Steuerung gewachsenen Situation zu über-

planen, sobald und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist und abwägungsfehlerfrei 

erfolgt. Die Überplanung und damit Veränderungen der gewachsenen Strukturen sind durch die städtebaulich notwendige 

Neuordnung des Bereichs und den darauf aufbauenden aktuell erforderlichen Handlungsbedarf begründet (städtebauliche 

Missstände, Erneuerung des Bereiches Parkhaus etc.). Die Stadt Aachen hat sich bereits mit dem Innenstadtkonzept 2022 

zu vielfältigen Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Aachener Innenstadt entschlossen. Dazu gehören: Städte-

bauliche Neuordnung des Viertels, Neubebauung des Parkhausgrundstücks und seiner Umgebung mit einer Mischnutzung, 

Ausweitung der Fußgängerbereiche in der Altstadt, flächenmäßige Reduzierung der Prostitutionsnutzung. Dieses Konzept 

wurde 2015 beschlossen. 

 

Nr. 11 g) Unvereinbarkeit mit Sperrgebietsverordnung 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Bebauungsplan stehe mit der Sperrgebietsverordnung nicht in Einklang. Es wird vor-

getragen, dass die Bezirksregierung Köln diese nur ändern könne, wenn die Zahl der Prostitutionsarbeitsplätze gleichbliebe. 

Da dies nicht erreichbar sei, könne auch die Sperrgebietsverordnung nicht geändert werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.11 g): 

Der Bebauungsplan ist zunächst unabhängig von der Sperrgebietsverordnung und bestimmt als planungsrechtliches Instru-

ment die zulässige bauliche Nutzung der Grundstücke. Dabei ist das Ziel der Planung die Konzentration der Prostitution im 

östlichen Teil. Die Umsetzung dessen kann erst durch Handeln der Eigentümer, Pächter oder Mieter geschehen. Ein bau-

aufsichtliches Handeln kann ebenfalls zur Umsetzung der Planung führen. Maßgabe dabei ist, dass im östlichen Anteil der 

Straße dieselbe Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden sein kann, wie sie zuvor in der gesamten Antoniusstraße vorhanden 

war, worauf die Bezirksregierung wie dargestellt hingewiesen hat. Dieses Ziel ist umsetzbar und damit eine Änderung der 

Sperrgebietsverordnung somit realistisch. 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu Nr. 11 a) - g) zurückzuweisen. 
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12 Eingabe vom 09.03.2021  

 

Nr. 12 a)  Keine Bereitschaft zur Errichtung eines Bordells 

Zusammenfassung der Eingabe: Es besteht keine Bereitschaft des Eigentümers, ein Bordell zu errichten. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.12 a): 

Die Beeinträchtigung des Eigentums wurde – auch im Hinblick auf das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Grundgesetz 

(GG) – geprüft. Die Entscheidungen über die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen im Rahmen einer Abwägung 

der privaten und öffentlichen Belange. Die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Antoniusstraße hat als öffentlicher Be-

lang einen so hohen Rang, dass dieses Ziel – verbunden mit einer Schaffung einer Konzentrationszone für die Prostitution – 

vorrangig ist vor den privaten Einzelinteressen von Eigentümern an der Aufrechterhaltung ihrer Nutzungen, sei es eine Bor-

dellnutzung im westlichen Bereich (außerhalb der Konzentrationszone) oder eine Wohnnutzung oder einer Stellplatznutzung 

im östlichen Bereich (innerhalb der Konzentrationszone). Das Eigentum als gesetzlich geschütztes Recht wird nur in einem 

zumutbaren Maße einschränkt, da den Eigentümern durch den Bebauungsplan eine wirtschaftlich rentable Nutzung geboten 

wird.  

 

Ein Bebauungsplan ist nur erforderlich, wenn die Ziele der Planungskonzeption über dieses Mittel auch umsetzbar sind. Ein 

Angebotsbebauungsplan ist dabei insbesondere auf die Mitwirkung der im Plangebiet belegenen Grundeigentümer ange-

wiesen. Hier gehören die Flächen im Plangebiet überwiegend verschiedenen privaten Eigentümern. 

 

Die Umsetzung der Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, Dezember 2020) 

wird durch die fehlende Bereitschaft erschwert, aber nicht unmöglich gemacht. Die vorgesehenen Festsetzungen ermögli-

chen keine anderen Nutzungsmöglichkeiten als die Errichtung und den Betrieb eines Bordells, eines bordellartigen Betrie-

bes und zugehörigen Betriebswohnungen.  

 

Im Bereich der Festsetzung Sondergebiet 1 „Bordelle“ ist die Umsetzbarkeit insofern gegeben, als heute bereits (nicht ge-

nehmigte) Bordellbetriebe vorhanden sind (Antoniusstraße 20, 20a, 20b, 22, 30, 32, 23, 25, 29, 29a, 29b, 29c). Für Eigentü-

mer, die andere Nutzungen betreiben oder neue Nutzungen einrichten wollen, sind die verbleibenden Nutzungsmöglichkei-

ten nach der städtebaulichen Konzeption einer Konzentrationszone für Bordelle naturgemäß gering. Insoweit ist die Umsetz-

barkeit in Bezug auf das gering bzw. unbebaute Grundstück Nr. 2380 (Antoniusstraße 24-26) gesondert zu betrachten. Der 

derzeitige Grundeigentümer ist im Rahmen der Offenlage einer Bordellnutzung entgegengetreten. Jedoch beeinträchtigt die 

fehlende Bereitschaft zur Umsetzung der Konzentrationszone auf diesem Grundstück die Planverwirklichung nicht wesent-

lich. Denn zum einen erfordert die Verwirklichung der Festsetzung des Sondergebiets 1 keine zeitnahe vollständige Bebau-

ung und Bordellnutzung auf ausnahmslos jedem einzelnen Grundstück. Entsprechend besteht im Angebotsbebauungsplan 

grundsätzlich auch kein Bauzwang. Zum anderen bestünde im Weiteren die Möglichkeit für den Grundeigentümer den 

Grundbesitz wirtschaftlich an Rechtsnachfolger zu veräußern, die eine Nutzung nach Maßgabe der Festsetzungen des Be-

bauungsplans anstreben.  

 

Zu den städtebaulichen Gründen, die die Festsetzung rechtfertigen können, zählen die nötige Stabilisierung des Innenstadt-

gebietes, die Neugestaltung des Ortsbildes, der dringende Arbeitsstättenbedarf in der Konzentrationszone im Bereich Pros-

titution und der Bedarf gesunder Arbeitsverhältnisse für die Prostituierten. Im Rahmen der städtebaulichen Konzeption der 

Konzentrationszone wurde ermittelt, dass in der Stadt Aachen ein Bedarf nach etwa 100 Arbeitsplätzen im Bereich des 

Prostitutionsgewerbes in der Antoniusstraße besteht, der auch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Raums im SO 1 – 

unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Typik der Koberfenster – grundsätzlich gedeckt werden kann. Sollte hier 

die Sicherstellung der ausreichenden Anzahl und ausreichenden Qualität der Arbeitsplätze eine Bebauung und Nutzung des 
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vorgenannten Grundstücks erfordern, wäre dies nach Auffassung der Stadt Aachen grundsätzlich geeignet den Erlass eines 

Baugebots zu tragen. Die Einzelheiten wären im Verfahren zum Erlass des Baugebots zu klären.  

 

Sollte im Verlauf der Planverwirklichung die planentsprechende Nutzung auch an der Antoniusstraße 24-26 dringlich wer-

den, käme bei fortbestehender mangelnder Mitwirkungsbereitschaft zudem nach Maßgabe des § 176 BauGB ein Baugebot 

zur Nutzung der Flächen im SO 1 mit Bordellen und bordellartigen Nutzungen in Betracht. Das Baugebot nach § 176 Abs. 1 

BauGB – ggf. in Verbindung mit Absatz 2, soweit im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans das Gebot auch etwa 

auf das Maß der baulichen Nutzung erstreckt werden soll – ermöglicht es der Gemeinde, den Eigentümer durch Bescheid 

zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-

plans zu bebauen.  

 

Nr.12 b) Zulassung eine niedrigeren Sohlhöhe 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird angeregt eine niedrigere Sohlhöhe festzusetzen, damit ein Untergeschoss errichtet 

werden kann. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.12 b): 

Der Grundwasserschutz und der Thermalquellenschutz stehen dagegen, einen Eingriff in das Grundwasser bzw. die Ther-

malquellen zuzulassen. Es wird jedoch nach ersten Untersuchungen des Fachbereichs Klima und Umwelt in der Regel ein 

Untergeschoss auf den meisten Grundstücken möglich sein. Planungsrechtliche Überlegungen haben dazu geführt, dass es 

keine Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung geben wird, sondern es wird ein Hinweis auf die Rechtsgrundlagen des 

Wasserhaushaltsgesetzes in die schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. 

 

Nr. 12 c)  Höhenfestsetzungen  

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird angeregt, die Höhenfestsetzungen nicht dem Einfügen gemäß § 34 BauGB zu 

überlassen, sondern konkrete zulässige Höhen festzusetzen. Dies deswegen, weil der Eingabensteller davon ausgeht, dass 

in den kommenden Jahren nahezu alle Gebäude mit Ausnahme des Baudenkmals Nr. 18 abgerissen werden, so dass sich 

kein Maßstab aus der näheren Umgebung mehr ableiten lasse.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.12 c): 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind zur Zeit nicht vorgesehen, der Zulässigkeitsmaßstab für das Maß der 

baulichen Nutzung soll sich zunächst aus dem maßgeblichen Rahmen der näheren Umgebung gemäß § 34 BauGB ablei-

ten. Ziel ist es, mit dem qualifizierten Bebauungsplanes 999 solche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung zu tref-

fen.  

Auch wenn in der Zwischenzeit Gebäude abgerissen werden, wird es nicht zu einer gebäudelosen näheren Umgebung 

kommen, aus der sich kein Zulässigkeitsmaßstab ableiten lassen würde. Bei Abriss vorhandener Gebäude ist der Zulässig-

keitsmaßstab des § 34 BauGB weiterhin aus der näheren Umgebung abzuleiten, dabei sind auch zwischenzeitlich neu er-

richtete Gebäude zu berücksichtigen.  

 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) - c) zurückzuweisen. 
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13 Eingabe vom 15.04.2021  

 

Nr. 13 a) Keine Umsetzbarkeit bei fehlender Kooperationsbereitschaft der Eigentümer. 

Zusammenfassung der Eingabe: Die Eingabenstellerin führt an, dass die Ziele des Bebauungsplanes in absehbarer Zeit 

nicht umsetzbar seien. Dies beziehe sich auf die Umsetzung der Konzentrationszone, die Erhaltung der ca. 100 Arbeits-

plätze zur Prostitution und die Aufwertung der Antoniusstraße. Die Realisierung werde im Hinblick auf alle Aspekte daran 

scheitern, dass die Eingabenstellerin keinesfalls bereit sei, die in ihrem Eigentum stehende Parzelle 2380 einer Bordellnut-

zung zur Verfügung zu stellen; dies werde sie über eine Dienstbarkeit dinglich sichern zu lassen. Entsprechend sei auch ein 

Rechtsnachfolger daran gehindert, diese Nutzung zu verwirklichen. Die Variante Ost führe daher nicht zum Ziel, die anderen 

Varianten Mitte und West hätten mehr Aussicht auf Umsetzung. Infolge dessen fehle es dem Plan an der städtebaulichen 

Erforderlichkeit, § 1 Abs. 3 BauGB.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13 a): 

Zwar kann im Angebotsbebauungsplan grundsätzlich keine Umsetzungspflicht verankert werden, so dass das Grundstück 

unbebaut bleiben bzw. die vorhandene Nutzung Stellplatzanlage bestehen bleiben kann. 

 

Die Beeinträchtigung des Eigentums wurde – auch im Hinblick auf das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Grundgesetz 

(GG) – geprüft. Die Entscheidungen über die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen im Rahmen einer Abwägung 

der privaten und öffentlichen Belange. Die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Antoniusstraße hat als öffentlicher Be-

lang einen so hohen Rang, dass dieses Ziel – verbunden mit einer Schaffung einer Konzentrationszone für die Prostitution – 

vorrangig ist vor den privaten Einzelinteressen von Eigentümern an der Aufrechterhaltung ihrer Nutzungen, sei es eine Bor-

dellnutzung im westlichen Bereich (außerhalb der Konzentrationszone) oder eine Wohnnutzung oder einer Stellplatznutzung 

im östlichen Bereich (innerhalb der Konzentrationszone). Das Eigentum als gesetzlich geschütztes Recht wird nur in einem 

zumutbaren Maße einschränkt, da den Eigentümern durch den Bebauungsplan eine wirtschaftlich rentable Nutzung geboten 

wird.  

 

Ein Bebauungsplan ist nur erforderlich, wenn die Ziele der Planungskonzeption über dieses Mittel auch umsetzbar sind. Ein 

Angebotsbebauungsplan ist dabei insbesondere auf die Mitwirkung der im Plangebiet belegenen Grundeigentümer ange-

wiesen. Hier gehören die Flächen im Plangebiet überwiegend verschiedenen privaten Eigentümern. 

Die Umsetzung der Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, Dezember 2020) 

wird durch die fehlende Bereitschaft erschwert, aber nicht unmöglich gemacht. Die vorgesehenen Festsetzungen ermögli-

chen keine anderen Nutzungsmöglichkeiten als die Errichtung und den Betrieb eines Bordells, eines bordellartigen Betrie-

bes und zugehörigen Betriebswohnungen.  

 

Im Bereich der Festsetzung Sondergebiet 1 „Bordelle“ ist die Umsetzbarkeit insofern gegeben, als heute bereits (nicht ge-

nehmigte) Bordellbetriebe vorhanden sind (Antoniusstraße 20, 20a, 20b, 22, 30, 32, 23, 25, 29, 29a, 29b, 29c). Für Eigentü-

mer, die andere Nutzungen betreiben oder neue Nutzungen einrichten wollen, sind die verbleibenden Nutzungsmöglichkei-

ten nach der städtebaulichen Konzeption einer Konzentrationszone für Bordelle naturgemäß gering.  

Insoweit ist die Umsetzbarkeit in Bezug auf das gering bzw. unbebaute Grundstück Nr. 2380 (Antoniusstraße 24-26) geson-

dert zu betrachten. Der derzeitige Grundeigentümer ist im Rahmen der Offenlage einer Bordellnutzung entgegengetreten. 

Jedoch beeinträchtigt die fehlende Bereitschaft zur Umsetzung der Konzentrationszone auf diesem Grundstück die Planver-

wirklichung nicht wesentlich. Denn zum einen erfordert die Verwirklichung der Festsetzung des Sondergebiets 1 keine zeit-

nahe vollständige Bebauung und Bordellnutzung auf ausnahmslos jedem einzelnen Grundstück. Entsprechend besteht im 

Angebotsbebauungsplan grundsätzlich auch kein Bauzwang. Zum anderen bestünde im Weiteren die Möglichkeit für den 

Grundeigentümer den Grundbesitz wirtschaftlich an Rechtsnachfolger zu veräußern, die eine Nutzung nach Maßgabe der 

Festsetzungen des Bebauungsplans anstreben.  
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Zu den städtebaulichen Gründen, die die Festsetzung rechtfertigen können, zählen die nötige Stabilisierung des Innenstadt-

gebietes, die Neugestaltung des Ortsbildes, der dringende Arbeitsstättenbedarf in der Konzentrationszone im Bereich Pros-

titution und der Bedarf gesunder Arbeitsverhältnisse für die Prostituierten. Im Rahmen der städtebaulichen Konzeption der 

Konzentrationszone wurde ermittelt, dass in der Stadt Aachen ein Bedarf nach etwa 100 Arbeitsplätzen im Bereich des 

Prostitutionsgewerbes in der Antoniusstraße besteht, der auch im Rahmen des zur Verfügung stehenden Raums im SO 1 – 

unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Typik der Koberfenster – grundsätzlich gedeckt werden kann. Sollte hier 

die Sicherstellung der ausreichenden Anzahl und ausreichenden Qualität der Arbeitsplätze eine Bebauung und Nutzung des 

vorgenannten Grundstücks erfordern, wäre dies nach Auffassung der Stadt Aachen grundsätzlich geeignet den Erlass eines 

Baugebots zu tragen. Die Einzelheiten wären im Verfahren zum Erlass des Baugebots zu klären.  

 

Sollte im Verlauf der Planverwirklichung die planentsprechende Nutzung auch an der Antoniusstraße 24-26 dringlich wer-

den, käme bei fortbestehender mangelnder Mitwirkungsbereitschaft zudem nach Maßgabe des § 176 BauGB ein Baugebot 

zur Nutzung der Flächen im SO 1 mit Bordellen und bordellartigen Nutzungen in Betracht. Das Baugebot nach § 176 Abs. 1 

BauGB – ggf. in Verbindung mit Absatz 2, soweit im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans das Gebot auch etwa 

auf das Maß der baulichen Nutzung erstreckt werden soll – ermöglicht es der Gemeinde, den Eigentümer durch Bescheid 

zu verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-

plans zu bebauen.  

 

Eine Grunddienstbarkeit ist bislang nicht eingetragen und eine baldige Eintragung von Nutzungsbeschränkungen ist auch 

nicht aus der Eingabe konkret ersichtlich. Sie kann damit nicht durchgreifend berücksichtigt werden. Ohnehin ist nicht nach-

vollziehbar auf welche Weise der Einwender allein zu Lasten des Grundstücks eine dauerhafte Nutzungsbeschränkung um-

setzen möchte. § 1018 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) jedenfalls verlangt die Belastung des Grundstücks zugunsten eines 

anderen Grundstückseigentümers. Hierzu ist nichts ausgeführt. 

  

Das sich insoweit aus der Eingabe ergebende übrige Interesse daran, dass das in seinem Eigentum stehende Grundstück 

zukünftig keiner Bordellnutzung bzw. anderen Nutzungen zugeführt werden soll, wird im Zuge der Abwägung den städte-

baulichen Zielen untergeordnet: Das Interesse an der Konzentration der Prostitution im städtebaulich vorzugswürdigen östli-

chen Bereich der Antoniusstraße wiegt schwerer als das Privatinteresse des Eigentümers, eine andere Nutzung verwirkli-

chen zu wollen..  

 

Nr. 13 b) Umsetzbarkeit anderer Nutzungen im Westteil, fehlende Aufwertungsmöglichkeiten 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird kritisiert, dass die Aufwertung der Straße im Westteil nicht gelingen kann, weil die 

Störungen durch die Prostitution nach wie vor vorhanden sind und keine Abschottung durch eine Mauer oder ähnliches er-

folgt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13 b): 

Es ist gerade das Ziel der Planung, ein neues Miteinander von Bordellnutzung und anderen Innenstadtnutzungen zu definie-

ren. Dabei wird eine geringere Störung des Milieus auf die anderen Nutzungen erwartet und gleichzeitig mehr Rücksicht-

nahme auf benachbarte Nutzungen. Die benachbarten Nutzungen können nur entstehen, wenn auch deren Bereitschaft 

vorhanden ist, die Störungen der Bordellnutzungen zu akzeptieren. Die Stadt unterstützt diesen Prozess durch Öffentlich-

keitsarbeit und Kontakt zu den vielen Beteiligten und den Entwicklungen auf den städtischen Grundstücken, die dieses 

Thema eines neuen Nutzungsmix und der möglichen Störungen durch die Prostitution bereits thematisiert.  

 

Das Planungsziel ist nicht die Abschottung, sondern die Schaffung eines verträgliches Nebeneinanders von Prostitution und 

anderen Innenstadtnutzungen. Im Übrigen wird eine bauliche Abschottung von der Polizei vehement abgelehnt und wird mit 
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Sicherheitsbedenken wegen Behinderung bei Einsätzen in der Antoniusstraße begründet. Zudem ist die Lösung stadtgestal-

terisch abzulehnen. 

 

Nr. 13 c) Anregung Festsetzung MU und Ausschluss Prostitution 

Zusammenfassung der Eingabe: Es wird die Festsetzung eines kompletten Urbanen Gebietes ohne Prostitution vorgeschla-

gen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13 c): 

Die komplette Auslagerung der Prostitution hat keinen Konsens in der  Politik in der Stadt Aachen. Dies spiegelt sich in der 

Konzeption zur Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße (Stadt Aachen, Dezember 2020) wider. Der Erhalt ist in 

konzentrierter Form gewünscht, um die Nutzung auch als Bestandteil des städtischen Gewerbetreibens und die tätigen 

Prostituierten in das gesellschaftliche Leben besser zu integrieren. Sie muss Teil der städtebaulichen Entwicklung sein und 

benötigt dadurch mehr Anstrengung zur Umsetzung einer gelungenen Aufwertung. Daher entfällt eine solche Variante und 

erfordert eine Integration der Nutzung Prostitution in die Innenstadt. 

 

Nr. 13 d) Mangelnde Berücksichtigung der Belange des Eigentümers des unbebauten Grundstücks 2380 / Bauver-

bot 

Zusammenfassung der Eingabe: Der Eigentümer sieht keine Rentabilität seines Grundstücks, es sei denn er errichtet ein 

Bordell, wie im Planentwurf vorgesehen. Sein Interesse an einer Wohnnutzung wird nicht gewürdigt. Diese Nutzung sei ihm 

nicht zuzumuten. Er wird diese nicht umsetzen, sodass der jetzige Zustand verfestigt wird. Der Eingriff ins Eigentum wird als 

unverhältnismäßig empfunden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13 d): 

Die privaten Belange und die Konsequenzen für den Eigentümer werden durchaus in die Abwägung eingestellt. Der Belang 

des Eigentümers an der Erhaltung des jetzigen Zustandes wird gewürdigt. Das Grundstück soll auch in seinem Eigentum 

verbleiben und die jetzige Nutzung als Stellplatzanlage kann erhalten bleiben, sofern eine Genehmigung dafür besteht. 

Auch die wirtschaftliche Verwertung seines Grundstückes ist nach der Planung vorgesehen. Das Privatinteresse des Eigen-

tümers, eine andere Nutzung (z.B. Wohnen) verwirklichen zu wollen als die in der Planung vorgesehene, wird in der Ein-

gabe geäußert, stellt aber keinen bestehenden Anspruch dar, dieses Interesse umzusetzen.  

Die städtebauliche Planung sieht hier eine Festsetzung als Sondergebiet Bordelle vor, welches sich aus der Konzeption zur 

Konzentration der Prostitution in der Antoniusstraße ergibt. Eine solche wirtschaftliche Nutzung ist durchaus realistisch, da 

nach der Konzeption ein Bedarf an Flächen für Bordelle entstehen, die an anderer Stelle in der Antoniusstraße nicht mehr 

zulässig sein werden.  

Bei fehlender Bereitschaft zur Errichtung einer den Festsetzungen entsprechenden Nutzung ist er nicht daran gehindert, das 

Grundstück z.B. zu veräußern.  Das öffentliche Interesse an der Umsetzung der Konzeption ist sehr groß und wesentlicher 

Bestandteil der städtebaulichen Zielsetzung für das gesamte Altstadtquartier Büchel. 

 

Die Beeinträchtigung des Eigentums wurde – auch im Hinblick auf das Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Grundgesetz 

(GG) – geprüft. Die Entscheidungen über die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen im Rahmen einer Abwägung 

der privaten und öffentlichen Belange. Die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Antoniusstraße hat als öffentlicher Be-

lang einen so hohen Rang, dass dieses Ziel – verbunden mit einer Schaffung einer Konzentrationszone für die Prostitution – 

vorrangig ist vor den privaten Einzelinteressen von Eigentümern an der Aufrechterhaltung ihrer Nutzungen, sei es eine Bor-

dellnutzung im westlichen Bereich (außerhalb der Konzentrationszone) oder eine Wohnnutzung oder einer Stellplatznutzung 

im östlichen Bereich (innerhalb der Konzentrationszone). Das Eigentum als gesetzlich geschütztes Recht wird nur in einem 

zumutbaren Maße einschränkt, da den Eigentümern durch den Bebauungsplan eine wirtschaftlich rentable Nutzung geboten 

wird.  
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Die Nutzung als Bordell ist nicht unzumutbar. Der Bedarf für diese Nutzung ist gegeben. Die Nutzung kann auch durch 

Dritte geschehen, wenn der Eigentümer nicht selbst kein Bordell betreiben, sondern ausschließlich eine Investition tätigen 

möchte. Eine weitere Möglichkeit besteht im Verkauf des Grundstücks, was zumutbar erscheint, da die Nutzung einen lukra-

tiven Kaufpreis erwarten lässt.  

 

 

Die Belange des Eigentümers sind damit durchaus gewürdigt, können seinen Wünschen nach Umsetzung einer Wohnbe-

bauung jedoch nicht entsprechen, die aus seiner Sicht die einzige rentable Nutzung wäre. Eine Wohnnutzung widerspricht 

hier in der Konzentrationszone dem städtebaulichen Planungsziel (siehe Konzeption der Prostitution in der Antoniusstraße; 

Stadt Aachen, Dezember 2020).  

 

Nr. 13 e) Konfliktbeladene Wohnnutzung  

Zusammenfassung der Eingabe: Die Zulässigkeit von Wohnnutzung in den Gebieten SO 2 und im Urbanen Gebiet (MU) 

führe zu unlösbaren Nutzungskonflikten zwischen den Bordellbetrieben und den Wohnnutzungen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.13 e): 

Wohnnutzung ist nur an den Enden der Straße im Übergang zur Mefferdatisstraße und zur Nikolausstraße vorgesehen, so-

dass viel Spielraum zur Belichtung der Gebäude gegeben ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Eingänge und Öffnun-

gen überwiegend zur Mefferdatisstraße und zur Nikolausstraße gelegen sein werden. Somit wird ein Konflikt zu den Nutzun-

gen in der Antoniusstraße gemindert. Zum Urbanen Gebiet ist im Westen ausreichend Abstand eingehalten. Im Osten ist die 

Situation bereits etabliert und führte in der Vergangenheit nicht zu Konflikten. Hier besteht aufgrund der Grundrissgestaltung 

der Eckgebäude die Möglichkeit, die Zugänge von der Mefferdatisstraße anzulegen. Im zunächst als MK 2 deklarierten Bau-

gebiet (jetzt als Sondergebiet 2 geplant) ist Wohnen zudem nur ausnahmsweise zulässig. 

 

Ziel der Planung sind planungsrechtliche Regelungen eines Nebeneinanders von Prostitutionsnutzung und anderen inner-

städtischen Nutzungen wie Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Wohnungen. Sobald im geplanten SO 2 und 

den vorgesehenen Urbanen Gebieten keine oder nur noch vereinzelte Bordellbetriebe vorhanden sind, ist die Entwicklung 

eines kleinen besonderen Kneipen- und Ladengebietes unmittelbar neben der Konzentrationszone im dem geplanten SO 2 

vorgesehen, welches sich mit den Bordellen im SO 1 nicht gegenseitig stört.  

Wohnungen sind am wenigsten mit Prostitution vereinbar, daher ist eine Konzentration der Zone mit Prostitution und ein 

Angebot von Wohnen im Urbanen Gebiet in ausreichender Entfernung geplant. 

 

Die Störungen zwischen gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen soll vermieden werden, daher sind ausreichende 

Abstände vorgesehen, z.B. das Gebiet mit nur ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen zwischen der Konzentrations-

zone mit Bordellen und dem Urbanen Gebiet. Auch der Abstand zu Wohnnutzungen im Norden zur Kleinkölnstraße und zur 

Großkölnstraße ist ausreichend, um unzumutbare Störungen zu vermeiden. Zur Mefferdatisstraße ist der Abstand zur 

Wohnnutzung geringer, jedoch ist hier von einer gewissen Vorbelastung auszugehen, die zu einer größeren Akzeptanz bei-

trägt.  

 

Der mögliche Nutzungskonflikt zwischen Wohnnutzung und Bordellen wird durch die Konzentration im Ostteil entflochten. 

Der westliche Teil wird mittel- bis langfristig keine Bordelle mehr beherbergen und damit wird der Abstand zwischen geplan-

ten Gebieten mit Wohnnutzung (MU) und Bereichen mit Bordellen vergrößert. In dieser Pufferzone wird planungsrechtlich 

eine Zone ohne Bordelle und ohne Wohnnutzung geschaffen. Damit wird eine Entzerrung des Nutzungskonflikts erreicht. 

Wohnnutzung wird allgemein nur für die Eckgrundstücke zur Nikolausstraße und zur Mefferdatisstraße zugelassen. Durch 

Eingänge von den Nachbarstraßen -nicht unmittelbar über die Antoniusstraße- können Konflikte vermieden werden. Der 
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Westteil der Antoniusstraße soll seine Bedeutung als Zugang für die Freier verlieren. Zusätzlich besteht für die Eckgrundstü-

cke die Möglichkeit, die Eingänge an die Nikolausstraße zu legen, um die Begegnungen zwischen Bewohnern und Freiern 

auf der Straße zu vermeiden. 

 

Das vorher Dargelegte zeigt, dass mögliche Nutzungskonflikte bewältigt werden. Die Belange der Eigentümer und Nutzer, 

deren Interesse an einem möglichst störungsfreien Betrieb der Grundstücke im Rahmen der Festsetzungen des Bebau-

ungsplans zu berücksichtigen ist, wurden gegeneinander abgewogen. Die heutige Situation einer Gemengelage mit enger 

Nähe von Gewerbebetrieben und Wohnnutzungen wird durch die Bauleitplanung verbessert. Die vorhandenen Nutzungs-

konflikte werden aufgegriffen und durch eindeutige Klassifizierung der Baugebiete und die Entwicklung eines geordneten 

Nebeneinanders verschiedener Nutzungen zu einem Ausgleich gebracht. 

 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu a) - e) zurückzuweisen. 
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gemäß  § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bauordnung NRW 

(BauO NRW) jeweils in der derzeit geltenden Fassung wird festgesetzt: 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Kerngebiete 

Kerngebiet 1 

Die Flächen, die im Lageplan mit MK 1 gekennzeichnet sind, werden als Kerngebiet (MK) 1 festgesetzt. 

Im Kerngebiet 1 sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen nicht zulässig: 

- Spielhallen und Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. dienen und Einrich-

tungen, die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Personen dienen und in denen gleichzeitig Glück-

spiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten oder Lotterien angeboten werden. 

Folgende ausnahmsweise zulässige Nutzungen, Arten von Betrieben und Anlagen sind nicht zulässig: 

- Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 BauNVO fallen 

- Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen. 

 

Kerngebiet 2 

Die Flächen, die im Lageplan mit MK 2 gekennzeichnet sind, werden als Kerngebiet (MK) 2 festgesetzt.  

Im Kerngebiet 2 sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen nicht zulässig: 

- Bordelle und bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution  

- Vergnügungsstätten mit den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und / oder Sex-Filme und / oder Sex-

Videovorführungen 

- Spielhallen und Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. dienen und Einrich-

tungen, die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Personen dienen und in denen gleichzeitig Glück-

spiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten oder Lotterien angeboten werden. 

Folgende ausnahmsweise zulässige Nutzungen, Arten von Betrieben und Anlagen sind nicht zulässig: 

- Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 BauGB fallen. 

Folgende ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, Arten von Betrieben und Anlagen sind im Erdgeschoss nicht zu-

lässig: 

- Sonstige Wohnungen, die nicht unter Abs. 2 Nr. 6 und 7 fallen. 

 

1.2 Urbanes Gebiet 

Urbanes Gebiet   

Die Flächen, die im Lageplan mit MU gekennzeichnet sind, werden als Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt.  

Im Urbanen Gebiet sind Wohnungen gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO an der Straßenseite im Erdgeschoss nicht 

zulässig. 

Im Urbanen Gebiet (MU) sind folgende Arten von Nutzungen, Betrieben und Anlagen nicht zulässig: 

- Bordelle und bordellartige Nutzungen einschließlich der Wohnungsprostitution 

- Vergnügungsstätten mit den Zweckbestimmungen Sex-Darbieten und / oder Sex-Filme und / oder Sex-

Videovorführungen. 

- Spielhallen und Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. dienen und Einrich-

tungen, die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Personen dienen und in denen gleichzeitig Glück-

spiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten oder Lotterien angeboten werden. 
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Folgende ausnahmsweise zulässige Nutzungen, Arten von Betrieben und Anlagen sind nicht zulässig: 

- Tankstellen. 

- Vergnügungsstätten 

 

Erweiterter Bestandsschutz 

Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO sind für das Grundstück Mefferdatisstraße 8 (Flurstück Nr. 1461) Änderungen und 

Erneuerungen und geringfügige Erweiterungen der vorhandenen Spielhalle bis zu einer Größe von maximal 155m² 

Nutzfläche zulässig. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Tiefe baulicher Anlagen 

Für die folgenden Grundstücke der Antoniusstraße wird die untere Sohlenhöhe  

- mit 157,70 m NHN festgesetzt: 

Flurstücke Gemarkung Aachen, Flur 83, Nr. 2380, 1458, 1459, 1460, 1461, 

- mit 158,50 m NHN festgesetzt: 

Flurstücke Gemarkung Aachen, Flur 83, Nr. 2042, 2041, 2040, 2039, 2035, 2440, 2032, 

- mit 160,00 m NHN festgesetzt: 

Flurstücke Gemarkung Aachen, Flur 83, Nr. 1172, 1144, 1143, 1632, 2047, 1790, 1793, 2044, 2043, 1299, 1311, 

1325, 1326, 1123, 1496, 1499, 1635, 1501, 1454, 1455. 

 

Unter Sohlenhöhe (SH) ist die Höhenlage der Unterkante der Bodenplatten oder Fundamente zu verstehen. Die 

Sohlenhöhe darf die festgesetzte Geländehöhe über  NHN nicht unterschreiten. 

 

 

Nachrichtliche Übernahmen 

1. Denkmale, Denkmalbereiche und Bodendenkmale 

Das Plangebiet liegt innerhalb des „Denkmalbereichs Innenstadt“ gemäß DSchG NW. 

Die Gebäude Antoniusstraße 18, Antoniusstraße 32, Mefferdatisstraße 4/6 und Mefferdatisstraße 8 sind als Baudenkmäler 

gemäß DSchG NW eingetragen.  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals „Römisches und neuzeitliches Stadtviertel Büchel“ gemäß DSchG NW. 

 

Kennzeichnungen 

1. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind   

Folgende Flächen werden gekennzeichnet: 

Gemarkung Aachen, Flur 83, Flurstücke 1143, 1632, 1325, 1326, 1496, 2380. 

 

Hinweise  

1. Kampfmittel 

Das Plangebiet liegt im ehemaligen Bombenabwurf- und Kampfgebiet. Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und andere 

historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bombenabwürfe. 
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2. Bodendenkmäler 

Aufgrund der guten Erhaltungsbedingungen und der bislang geringen modernen Störungen ist bei künftigen Baumaßnah-

men sicher mit notwendigem Erhalt archäologischer Substanz und damit einhergehenden Umplanungen zu rechnen. 

Es wird auf die Bestimmungen der § 15, 16 DSchG NRW hingewiesen (Meldepflicht und Veränderungsverbot bei der Ent-

deckung von Bodendenkmälern): Danach sind bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde 

unverzüglich der Stadt Aachen als Untere Denkmalbehörde (Lagerhausstraße 20, 52058 Aachen, Tel. 0241 432 6164 , 

denkmalpflege@mail.aachen.de ) oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (Außenstelle Nideggen, Zehnt 

hofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel. 02425 9039-0) zu melden. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind zunächst unverän-

dert zu erhalten, bis die Weisung der zuständigen Stelle für die Fortsetzung der Arbeiten vorliegt. Ein Verstoß gegen die 

Meldepflicht wird mit einem Bußgeld geahndet (§ 41 DSchG NRW). 

 

3. Kriminalprävention 

Zur Kriminalprävention sollten neben stadtplanerischen Maßnahmen auch sicherheitstechnischen Maßnahmen an den 

Häusern berücksichtigt werden. Das Kommissariat Vorbeugung (KK 44) bietet kostenfreie Beratungen über kriminalitäts-

mindernde Maßnahmen an. 

 

 

Diese schriftlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 

14.01.2021 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 999 A - Antoniusstraße - beschlossen hat. 

 

Aachen, den 15.01.2021 

 

 

(Sibylle Keupen) 

Oberbürgermeisterin 
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1. Polizeipräsidium Aachen, vom 04.03.2021 
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Nr. 1.1. a) Laubengang-Laufhaus  
Zusammenfassung: Es wird der Wunsch geäußert, dass ein geplantes Laubengang-Laufhaus betreut sein sollte, max. 2 
Etagen und einen Vorplatz aufweisen sollte.  
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 a): 
Diese Betriebsform des Bordells ist in einem Angebotsbebauungsplan nicht festzusetzen.  
Da in einem einfachen Bebauungsplan kein Maß der baulichen Nutzung festgesetzt werden soll, kann auch die Höhe des 
Gebäudes und die Vorfläche vor einem Gebäude (z.B. durch eine Baugrenze) nicht festgesetzt werden. Die polizeitakti-
schen Bedürfnisse sind in der vorgesehenen Bauleitplanung nicht umzusetzen. 
 
1.1.b) Unübersichtlichkeit 
Zusammenfassung: Es werden klare Gebäudestrukturen ohne unübersichtliche und versteckte Ecken gewünscht. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 b): 
Klare Gebäudestrukturen ohne unübersichtliche und versteckte Räume sind nicht zu erwarten, da bei einer Bebauung ge-
mäß § 34 BauGB im Rahmen des Einfügens in die Umgebung höchstwahrscheinlich eine straßenbegleitenden Bebauung 
entstehen wird. Die Vorgaben in Form von Baulinien ohne Vor- und Rücksprünge z.B. kann hier im einfachen Bebauungs-
plan ohne ein Maß der baulichen Nutzung nicht erfolgen. Die polizeitaktischen Bedürfnisse sind in der vorgesehenen Bau-
leitplanung nicht umzusetzen. 
 
1.1.c) Konzentration der Prostitution 
Zusammenfassung: Die Konzentration der Prostitution auf einen räumlichen Bereich wird befürwortet.  
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 c): 
Dies ist im Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
1.1.d) Sackgassensituation 
Zusammenfassung: Es wird gefordert, dass keine Sackgassensituation entsteht und im Straßenraum Bewegungs- und Ab-

stellflächen für ca. 10 Einsatzfahrzeuge vorhanden sein sollten. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 d): 
Dem wird durch einen unveränderten Straßenverlauf Rechnung getragen, der Straßenraum wird jedoch nicht erweitert, da 
die Straßenflächen auf der gesamten Länge der Antoniusstraße (ca. 130 m) ausreichend sein sollten. 
 
1.1 e) Einsehbarkeit 
Zusammenfassung: Die Einsehbarkeit der Toleranzzone (= Konzentrationszone) soll insoweit gewährleistet werden, dass 

keine Einbauten in der Straße vorgesehen sind.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 e): 
Einbauten sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen. Etwaige weitergehende Fragen sind straßen- bzw. straßenverkehrs-
rechtlicher Natur, keine planungsrechtlichen Fragestellungen.   
 
1.1 f) Nutzungskonflikte durch zeitgleiche Nutzungen  
Zusammenfassung: Nutzungskonflikte durch angrenzende Bebauungen sollen weitestgehend vermieden werden. Es wer-

den nur antizyklische Nutzungen vorgeschlagen, also Betriebe, die nicht nach 20:00 Uhr und am Wochenende gleichzeitig 

mit den Bordellen ihr Gewerbe betreiben und für Besucherverkehr sorgen; Gastronomiebetriebe sollen nicht zugelassen 

werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1.1 f): 
Das Ziel, Nutzungskonflikte durch angrenzende Bebauungen zu vermeiden, ist auch Konzept des Bebauungsplanes. Stö-
rungen von Nutzungen untereinander können über den Bebauungsplan vermieden werden, indem dessen Festsetzungen 
sensible Nutzungen wie Wohnungen unmittelbar neben gewerblichen Nutzungen wie Bordellen nicht zulassen.  
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Die strikte Trennung der Betriebszeiten zwischen Bordellen und anderen Nutzungen wie Einzelhandel, Dienstleistungen und 
Gastronomie, die in dem Sondergebiet 2 vorwiegend untergebracht werden sollen, ist nicht zu begründen. Diese Einschrän-
kung auf Nutzungen, die nur vor 20.00 Uhr stattfinden und nicht an Wochenenden lässt sich nicht mit dem Ziel vereinbaren, 
in der Antoniusstraße innenstadttypische Nutzungen unterzubringen. Insbesondere Gastronomie gehört zu dem Nutzungs-
mix dazu und findet üblicherweise auch vor 20:00 Uhr statt, gleichzeitig mit Einzelhandel und Dienstleistungen. Weiteres 
Argument ist die weitergehende Einschränkung der zulässigen Nutzungen zu Lasten der Eigentümer, denen weniger zuläs-
sige und wirtschaftlich betreibbare Nutzungen verbleiben, wenn von den innenstadttypischen Nutzungen bereits Wohnun-
gen allgemein ausgeschlossen werden. Eine Reduzierung auf Einzelhandel und Dienstleistungen ist in dem Sondergebiet 2  
nicht gerechtfertigt.  
 
 
1.2 Kriminalprävention 
Aus Sicht der Kriminalprävention werden allgemeine Hinweise gegeben, die sich auf Einbruchschutz und Schutz vor Sach-
beschädigung, Wandgestaltung gegen Graffiti und Ausleuchtung der Straßen beziehen. Auf die Eingabe von 2017 wird ver-
wiesen. Die Stellungnahme zur Kriminalprävention ist in der Stellungnahme des Polizeipräsidiums (Nr. 2) enthalten. 
 
 
- Die Verwaltung empfiehlt, der Eingaben zu 1.1 c-e) zu folgen, zu 1.1 a), b), f) nicht zu folgen und zu 1.2 zur Kennt-
nis zu nehmen.  
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2. Polizeipräsidium Aachen vom 14.09.2017 
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2 a) Reduktion der Toleranzzone 
Zusammenfassung: Der Verkleinerung der Toleranzzone führe zu Konflikten, da sich die Personen nur noch auf einem 

Fünftel der Fläche der Antoniusstraße aufhalten werden.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 a): 
Die Eingabe ist überholt, da die aktuelle Planung noch ca. die Hälfte der Fläche vorsieht und die neue Eingabe von 2021 
dies nicht thematisiert. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 b) Straßenunterbrechung 
Zusammenfassung: Die bauliche Unterbrechung der Straße wird sehr negativ gesehen und als hohes Konfliktpotenzial ge-

sehen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 b): 
Die Eingabe ist überholt, weil eine Straßenunterbrechung in der aktuellen Planung nicht mehr vorgesehen ist. Damit erübrigt 
sich eine Stellungnahme. 
 
2 c) Mantelnutzung 
Zusammenfassung: Die sogenannte Mantelnutzung unmittelbar am Großbordell wird in Frage gestellt und bedürfe einer 

weiteren Detaillierung. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 c): 
Die Eingabe ist überholt, weil ein Großbordell mit Mantelnutzung in der aktuellen Planung nicht mehr vorgesehen ist. Damit 
erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 d) Abschottung 
Zusammenfassung: Die Abschottung der Prostitution steht im Widerspruch zur gewollten Integration der Prostituierten. Au-

ßerdem werden in abgeschotteten Räumen Gefahren gesehen, dass sich eigene (kriminelle) Welten entwickeln und Hand-

lungen außerdem jeglicher Kontrolle entwickeln. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 d): 
Die Eingabe ist überholt, weil ein Großbordell mit Mantelnutzung und bauliche Abschottungen in der aktuellen Planung nicht 
mehr vorgesehen ist. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 e) Fußgängerzone 
Zusammenfassung: Die Einrichtung von Fußgängerzonen und der Wegfall von öffentlichen Parkplätzen führe zu einem 

Parkdruck in der Umgebung und erhöhten Verkehrsdelikten und Einsatzzunahme der Einsatzkräfte der Polizei. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 e): 
Die Eingabe ist unabhängig von dem alten Stand der Planung und könnte sich auch die aktuelle Planung beziehen. Durch 
den Bebauungsplan Nr. 999 A wird jedoch keine Festsetzung getroffen über den Ausbau der Antoniusstraße.  
Dennoch ist im Umfeld mit einer Reduzierung von Parkplätzen zu rechnen, wenn Fußgängerbereiche ausgedehnt werden 
sollten. Das Parkraumangebot ist aber ein eigenes Thema des Altstadtquartiers Büchel sowie der Innenstadt insgesamt. 
Dafür liegen Konzepte vor, wie insbesondere die Schließung des Parkhauses Büchel kompensiert wird und wie die Ange-
bote für ÖPNV und Car-Sharing verbessert werden. 
 
2 f) Kriminalitätsstatistik 
Zusammenfassung: Die Statistik sei nicht aussagekräftig genug, um die Häufigkeit von Kriminalität darzustellen. Der Grund 

sei ein sehr reduziertes unübliches Anzeigeverhalten von Besuchern/Freiern und auch Mitglieder des Rotlichtmilieus. Die 

Kriminalität sei sehr hoch und eine Häufung findet in der Nachtzeit und am Wochenende statt.  
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 f): 
Die Aussage an sich stellt keine Bedenken gegen die Planung dar.  
 
2 g) Straßen- und Gewaltkriminalität 
Zusammenfassung: Bei Verkleinerung des Toleranzbereiches auf ein Fünftel der Fläche wird eine Zunahme der Straßen- 

und Gewaltkriminalität befürchtet. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 g): 
Die Eingabe ist überholt, da die aktuelle Planung noch die Hälfte der Fläche vorsieht und die neue Eingabe dies nicht mehr 
thematisiert. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 h) Drogenkriminalität 
Zusammenfassung:Die Drogenkriminalität in der Antoniusstraße in der räumlichen Verbindung mit der Drogenkriminalität 

von Kaiserplatz und Peterstraße könnte durch eine Auslagerung der Prostitution verhindert werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 h): 
Die Argumente gegen eine Verlagerung der Prostitution in eine Lage außerhalb der Innenstadt (Schlechte soziale Kontrolle, 
Isolierung der Prostituierten in Gebiete ohne soziale und gesundheitliche Hilfestellungen, Auflösung eines stabilen Milieus 
etc.) sind vorrangiger zu bewerten als eine angenommene Schwächung oder Eindämmung der Drogenkriminalität. 
 
2 i) Organisierte Kriminalität 
Das Rotlichtmilieu eignet sich grundsätzlich für Organisierte Kriminalität. Die Eindämmung kann aus Sicht der Polizei an 

einem neuen Standort besser gelingen. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 i): 
Die Argumente gegen eine Verlagerung der Prostitution in eine Lage außerhalb der Innenstadt (Schlechte soziale Kontrolle, 
Isolierung der Prostituierten in Gebiete ohne soziale und gesundheitliche Hilfestellungen, Auflösung eines stabilen Milieus 
etc.) sind vorrangiger zu bewerten als eine angenommene bessere Bekämpfung der organisierten Kriminalität. 
 
2 j) Gebäude, Keller, Fahrradständer, Bepflanzung 
Zusammenfassung: Es werden Vorbeugende Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung benannt, die unabhängig von der 

alten oder der aktuellen Planung sind. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 j): 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
2 k) Kindertagesstätte und Öffentliche Spielplatzfläche 
Zusammenfassung: Es werden Vorbeugende Maßnahmen für Kindertagesstätte und öffentliche Spielplatzflächen gemacht. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 k): 
Die Eingabe ist überholt, weil sowohl eine Kindertagesstätte als auch eine öffentliche Spielplatzfläche in der aktuellen Pla-
nung nicht mehr vorgesehen sind. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 

2 l) Gewerbebetriebe 
Zusammenfassung: Es werden Vorbeugende Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung / Einbruchschutz für Gewerbebe-

triebe benannt, die unabhängig von der alten oder der aktuellen Planung sind. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 l): 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
2 m) Stellplätze / Tiefgarage 
Zusammenfassung:Es werden Vorbeugende Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung für Tiefgaragen gemacht. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 m): 
Die Eingabe ist überholt, weil eine grundstücksübergreifende Tiefgarage nicht mehr vorgesehen ist. Damit erübrigt sich eine 
Stellungnahme. 
 
2 n) Beleuchtung von Außenflächen 
Zusammenfassung: Es werden Vorbeugende Maßnahmen zur Beleuchtung von Außenflächen gemacht, die unabhängig 

von der alten oder der aktuellen Planung sind. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 n): 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
2 o) Gefahrenabwehr 
Zusammenfassung: Die vielfältigen Gefahren (mehr Polizeieinsatz, mehr Konflikte zwischen den Bordellbetrieben und ande-

ren Betrieben in der Antoniusstraße und Konflikte zwischen Prostituierten, Kunden, Besuchern der Bordellmeile und sonsti-

gen Bewohnern und Besuchern der Innenstadt) durch eine Verkleinerung des Toleranzbereiches auf etwa ein Fünftel der 

Straßenlänge werden aufgezeigt. Die Integration der Prostituierten in das Umfeld wird bezweifelt, Beispiele aus den Nieder-

landen seien nicht übertragbar. Vor diesen Gefahren wird gewarnt und eine Verkleinerung des Toleranzbereiches abge-

lehnt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 o): 
Die Stellungnahme ist überholt, da die aktuelle Planung noch die Hälfte der Fläche vorsieht und die neue Stellungnahme 
dies nicht thematisiert. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 p) Einheit von Bau und Betrieb der Verkehrsflächen, Anbindung an umliegende Straßen, Fußgängerzone, Stra-
ßenverkehr und Bordellnutzung 
Zusammenfassung: Es werden Hinweise zum Ausbau der Antoniusstraße und der umgebenden Straßen gemacht.  

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 p): 
Der Straßenausbau ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Somit werden die Hinweise zur Kenntnis genommen. Eine weiter-
gehende Stellungnahme erübrigt sich. 
 
2 q) Tiefgaragenstellplätze und Kindertagesstätte 
Es werden Hinweise zur Planung der Tiefgaragenzufahrten und zum Abhol- und Bringverkehr zur Kindertagesstätte gege-

ben. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 q): 
Die Eingabe ist überholt, weil sowohl eine grundstücksübergreifende Tiefgarage als auch eine Kindertagesstätte in der aktu-
ellen Planung nicht mehr vorgesehen sind. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. 
 
2 r) Verkehrsberuhigter Bereich 
Zusammenfassung: Es werden Hinweise gegeben zur Gestaltung von Verkehrsberuhigten Bereichen in Bezug auf Verkehr 

zu Tiefgaragen, Kindertagesstätte und Fahrradwege durch verkehrsberuhigte Bereiche. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 r): 
Die Eingabe ist überholt, weil sowohl eine grundstücksübergreifende Tiefgarage als auch eine Kindertagesstätte in der aktu-
ellen Planung nicht mehr vorgesehen ist. Damit erübrigt sich eine Stellungnahme. Die Hinweise zum Fahrradverkehr wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
2 s) Erlaubnis gemäß ProstSchG 
Zusammenfassung: Es werden Nutzungskonflikte gesehen, die zu einer Versagung einer Erlaubnis nach ProstSchG führen 

könnten. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 s): 
Die Erlaubnisse nach ProstSchG sind unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu betrachten. Die Erlaub-
nisse sind Einzelentscheidungen über konkrete Anträge auf Erlaubnis für einen Bordellbetrieb in Bezug auf die tatsächlichen 
örtlichen Verhältnisse.  
 
2 t) Fazit 
Zusammenfassung: Das Fazit fasst verschiedene Aspekte nochmal zusammen. Darin werden gegenüber den Planungen 

erhebliche Bedenken geäußert und die Verlagerung der Prostitution aus der Innenstadt befürwortet. Folgende Argumente 

sprächen für eine Verlagerung der Prostitution aus der Antoniusstraße: 

- Lösung für das Problem des Zusammentreffens von bürgerlichem Lebensbereich und Rotlichtmilieu mit seinen 

Ordnungs- und Sicherheitsgefahren. 

- Die negativen Auswirkungen im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. 

- Keine Verschlechterung der Beratungsangebote an anderem Standort. 

- Verringerung des Fahrzeug- Straftaten- und Belästigungsaufkommens. 

- Verbesserung der sozialen Verhältnisse und der Sicherheit für die Sexarbeiterinnen in neuen Räumlichkeiten und 

mit mehr Anonymität (von diesen gewünscht). 

- Bessere räumliche Bedingungen und bessere Einhaltung der Vorgaben des ProstSchG. 

- Möglichkeit eines neuen innovativen Ansatzes unter Berücksichtigung aller Belange. 

- Ordnungs-, verkehrs- und sonstigen sicherheitspolitischen Problemstellungen würden sich auflösen. 

- Die Ziele des Innenstadtkonzeptes zur Aufwertung der Innenstadt könnten besser umgesetzt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2 t): 
Die einzelnen Punkte sind weiter vorne unter 2a) - s) bereits behandelt.  
 
Die aktuelle Eingabe im Rahmen der öffentlichen Auslegung 2021 zeigt, dass die Bedenken gegen den Verbleib der Prosti-
tution in der Antoniusstraße zwischenzeitlich relativiert wurden, da man sich mit einem Verbleib bei Konzentration in einem 
größeren Toleranzbereich arrangieren kann und nur bestimmte Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen stellt. 
 
- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zu a), b), c), d), g), k), m), o), q, r), die sich ausschließlich auf die überholte Pla-
nung von 2017 beziehen, zurückzuweisen. 

- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zu Nr. 2 e), h), i), s), t), die sich auch auf die aktuelle Planung beziehen könnten, 

zurückzuweisen. 
- Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zu f), j), l), n) p), die lediglich hinweisenden Charakter haben, zur Kenntnis zu neh-
men.  
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Fachbereich Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Mobilitätsinfrastruktur 

Die Oberbürgermeisterin 

 
 

 

 

Klimaschutz und Klimaanpassung in Aachen – 
Checkliste für städtebauliche Entwürfe und 
Bebauungspläne 
 
- Ausfüllexemplar -  
 
 
 

Hier: Bebauungsplan Nr. 999 A – Antoniusstraße - 

(Stand: Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung) 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Systematik und Inhalte dieser Checkliste wurden zum Teil von der Checkliste „Klima-Check in der Bauleitplanung“ der 
RWTH Aachen im Rahmen des Projekts BESTKLIMA – Umsetzung und Qualitätssicherung des Klimaanpassungskonzeptes 
im Bergischen Städtedreieck – übernommen. 

Die Checkliste dient der Überprüfung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelangen im Rahmen von städtebaulichen 
Entwürfen und Bebauungsplänen und wird fortlaufend aktualisiert.
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Klimaschutz Klimaanpassung Klimaschutz und Klimaanpassung 

 
 
Planungsphase 1: Generelle Einschätzung der Fläche aus Sicht des Klimaschutzes und der Klimaanpassung / 
Planungsvoraussetzungen 
 

Kriterium Klassifizierung  Anmerkungen / Erläuterung 

Stadtklimatische 
Verhältnisse  

 

☐  Lage außerhalb beider Signaturen (+) 

☒  Lage innerhalb der Signaturen 

Schutzbereich Stadtklima (-) 

☐  Lage innerhalb der Signatur 

Belüftungsbahn Stadtklima (-) 

☐  Lage innerhalb beider Signaturen 

(Schutzbereich Stadtklima und 
Belüftungsbahn Stadtklima) (--) 

☐  Erstellung eines lokalen Klimagutachtens 

(+) 

 
 

 

Der Planbereich liegt gem. 
gesamtstädtischen Klimagut-
achtens im baulich hoch-
verdichten Innenstadtbereich 
(hohes Gründefizit) und damit in 
einem hoch bis kritisch klimatisch 
u. lufthygienisch belasteten 
Bereich. Ziel des einfachen 
Bebauungsplans ist primär eine 
Steuerungsfunktion der Art der 
baulichen Nutzung insbesondere 
der Prostitution. Eine dezidierte 
Befassung mit dem Thema Grün 
ist nicht Gegenstand des 
Verfahrens. 

Lage im Stadtgebiet / 
Vornutzung der Fläche 

    

 

  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen im Bereich 
„Schutzbereich Stadtklima“ (++) 

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen mit der 
Klimafunktion Schutzbereich 
Belüftungsbahn (++)  

☐  Rückbau von versiegelten Siedlungs- 

und Verkehrsflächen außerhalb von 
Flächensignaturen (+)  

☒  Nutzung von Bestandsgebäuden, sofern 

energetisch sinnvoll (+) 

☐  Flächenrecycling / Fläche bereits 

versiegelt (+) 

☒  Innenentwicklung (0) 

☐  Bauliche Außenentwicklung (-) 

☐  Bauliche Inanspruchnahme von 

Freiflächen mit Klimafunktion (--) 

 
 
 


 
 

Der Bebauungsplan dient der 
Innenentwicklung und Nutzungs-
steuerung (s.o.). In dem 
weitgehend vollflächig 
versiegelten Bereich werden über 
das gegenwärtig vorhandene 
Baurecht gem. § 34 BauGB keine 
zusätzlichen planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Neubauten 
geschaffen. Insoweit sind keine 
zusätzlichen Versiegelungen zu 
erwarten und sind die 
Auswirkungen des B-Plan auf den 
Schutz des Klimas und der 
Klimafolgenanpassung eher 
neutral. (Im weiteren Fortgang 
soll ein qualifizierter B-Plan u.a. 
konkrete Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas und zur 
Anpassung an die Folgen der 
Erderwärmung schaffen. 

Gefährdung gegenüber 
Starkregen 

 
 

☒  Keine Hanglage, Geländemulde oder -

senke, Rinne (nicht topografisch 
exponiert) (+) 

☐  Hanglage, Geländemulde oder -senke 

oder Rinne (topografisch exponiert) (-) 

☐  Bekannte, vergangene 

Schadensereignisse in der Lage (-) 

 

Der Geltungsbereich hat eine 
leichte Hanglage (südöstliche 
Neigung) und weist grundsätzlich 
keine topographische 
Gefährdungslage gegenüber 
Starkregen auf. 
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Eignung für 
Solarenergienutzung 

 

☒  Keine Verschattung vorhanden (+) 

☒  Lage lässt günstige solare Ausrichtung 

erwarten:  Süd +/- 45° möglich (+) 

☐  Verschattung der Fläche (-) 

☐  Lage lässt günstige solare Ausrichtung 

nicht erwarten: Süd +/- 45° nicht möglich 
(-) 



 

Durch die leichte topographische 
Neigung und den Ost-West 
Verlauf der Antoniusstraße und 
einer weitgehend unverschatteten 
Lage bietet der Standort ideale 
Bedingungen zur Gewinnung 
solarer Energie. 

Lage 
(bezogen auf Freiraum) 

     

 

☒  Entfernung zu öffentlich zugänglichem 

Freiraum (Mindestgröße 500 m², 
Mindestbreite: 15 m), Premiumfußweg 
oder Wanderweg < 500 m (+) 

☐  Entfernung zu öffentlich zugänglichem 

Freiraum (Mindestgröße 500 m², 
Mindestbreite: 15 m), Premiumfußweg 
oder Wanderweg > 500 m (-) 

 

Die Grünfläche Elisengarten liegt 
in einer Entfernung von ca. 250m. 
Die Premiumfußwege Kurpark 
Monheimsallee (Großkölnstraße) 
und Ursulinerstraße liegen ca. 
250 m entfernt. 

Anschluss an das 
Radwegenetz 

 

☐  Entfernung zu einer Radhauptverbindung 

≤ 200 m (+) 

☒  Entfernung zu einer Radhauptverbindung 

> 200 m (-) 

 

Die Entfernung zur 
Radvorrangroute Grabenring 
beträgt ca. 250 m. 

Lage 
(bezogen auf 
Infrastruktur)  

 

☒  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes der Qualitätsstufe 1 
gem. Nahverkehrsplan (+) 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes nach Mindeststandard 
gem. Nahverkehrsplan (0) 

☐  Entfernung zu Haltestellen des Bus- oder 

Schienennetzes unter Mindeststandard 
gem. Nahverkehrsplan (-) 

☒  Entfernung zu Nahversorgung Radius ≤ 

700 m (+) 

☐  Entfernung zu Nahversorgung Radius > 

700 m (-) 

☒  Entfernung zu Kita ≤ 1.000 m (+) 

☐  Entfernung zu Kita > 1.000 m (-) 

☒  Entfernung zu Grundschule ≤ 1.000 m 

(+) 

☐  Entfernung zu Grundschule > 1.000 m (-) 

 
 
 

 

 
 

Exzellente Anbindung an das 
Busnetz am Grabenring und 
Bushof. 
 
 
 
 
 
Vollsortimenter REWE-Posthof 
Radius 560 m  
und  
Discounter Netto-Peterstraße 
Radius 270 m 
 
Kita - St. Folian ca. 360 m 
 
 
Grundschule - Am Fischmarkt ca. 
600 m 
 
 

Besitzverhältnisse  

    

 
 

☐  Baugebiet überwiegend im städtischen 

Besitz (++) 

☐  Baugebiet in der Hand eines Investors / 

Eigentümers (+) 

☒  Viele Einzeleigentümer (o) 
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Art des 
Bebauungsplanes 

    

 
 

☐  Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 

Durchführungsvertrag (++) 

☐  Angebotsbebauungsplan auf städtischen 

Flächen (++) 

☐  Bebauungsplan mit städtebaulichem 

Vertrag (+) 

☒  Angebotsbebauungsplan (o) 

 
 

 
Aufgrund der Ziele des B-Plans 
zur Steuerung der Art der 
baulichen Nutzung ist 
ausschließlich ein Angebots-
bebauungsplan möglich. 
 
 
 

 

Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 1 

Plus (Anzahl) 

9 

Minus (Anzahl) 

2 

Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 

- Lagevoraussetzung ist günstig, da Innenstadt  
- Klimaökologisch als Lastraum zu werten 

 
Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 

Durch die Ziele des B-Plans und Art des Verfahrens ist eine Einflussnahme auf den Klimaschutz und die Klimafolgen-
anpassung gering. Zur Reduzierung der klimaökologischen Probleme soll der nachfolgende qualifizierte Bebauungsplan 
Nr. 999 auf eine Entsiegelung und Steigerung des Grünanteils zielen. Dies entspricht der am 15.04.21 beschlossenen 
Planungsidee „Wiese“. 

 
 
 
Planungsphase 2: Klimaschutz und Klimaanpassung im Städtebaulichen Vorentwurf / Entwurf 

Kriterium Klassifizierung  Anmerkungen / Erläuterung 

Qualitätssicherndes 
Verfahren  

    

 

 

☐  Wettbewerb, Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange in Auslobung 
integriert (++)  

☐  Werkstattverfahren, Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange in Auslobung 
integriert (++) 

☐  Mehrfachbeauftragung, Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange in Auslobung 
integriert (++) 

☒  Kein qualitätssicherndes Verfahren (-) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
B-Plan dient der Steuerung der 
Art der baulichen Nutzung und 
bietet keine Möglichkeiten eines 
konkurrierenden und qualitäts-
sichernden Verfahrens.  

Städtebauliche Dichte / 
Kompaktheit der 
Gebäude hinsichtlich 
Energiebedarf 

 

Wohnungsbau überwiegend: 

☐  kompakte mehrgeschossige 

Wohnanlage (++) 

☒  Reihenhäuser (+) 

☐  Doppelhäuser (0) 

☐  freistehende Einfamilienhäuser, 

zweigeschossig (-) 

 

 

Überwiegend ist von einer 
geschlossenen Bauweise 
auszugehen. Auch wenn die 
Festsetzungen des B-Plans dies 
nicht explizit festsetzen, ist von 
einer Bebauung ohne Grenz-
abstand auszugehen, die ein 
günstiges A/V-Verhältnis 
ermöglicht. 
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☐  freistehende Einfamilienhäuser, 

eingeschossig (--) 

Gewerbe / Industrie: 

☐  größere kompakte und mehrgeschossige 

Gebäudekomplexe (++) 

☐  größere kompakte Gebäudekomplexe 

(+) 

☐  wenige Gebäude mittlerer Größe (o) 

☐  mehrere kleinzellige Einzelgebäude (-)  

☐  gestreckte, mehrgliedrige Baukörper, 

eingeschossig (--) 

☐  Vor- und Rücksprünge in den Fassaden 

(-) 

Energetischer 
Baustandard 

  
 

☐  Null- oder Plusenergiehaus (++) 

☐  Passivhausstandard (++) 

☐  Verbesserter energetischer Standard in 

öffentlichen Förderprogrammen (+) 

☐  Cradle2Cradle (+) 

☒  Gesetzlicher Standard (o) 

 
 
 

 

 
Die Art des Bauleitplanverfahrens 
schafft keine Möglichkeiten einer 
Einflussnahme des energetischen 
Baustandards außerhalb des 
gesetzlichen vorgeschriebenen 
Mindeststandards.  

Energieversorgung 

 
 

☐  Nutzung erneuerbarer Energien deutlich 

über dem gesetzlichen Standard (++) 

☐  Bauweise, die minimale 

Wärmeversorgung ermöglicht (++) 

☒  Fernwärmeanschluss (+) 

☐  Lokales Wärmenetz mit Kraft-Wärme-

Kopplung (+) 

☐  Energieversorgungskonzept vorhanden 

(+)  

☒  Kein Energieversorgungskonzept 

vorhanden (-)  

 
 
 
 

 

 
 
 
Im Osten der Antoniusstraße und 
in der Nikolausstraße sind 
Fernwärmeleitungen vorhanden. 
 
 
 
Ein Energieversorgungskonzept 
wurde nicht erstellt und war 
wegen der Aufgabenstellung der 
Bauleitplanung nicht zielführend. 

Dachform, -neigung und      
-ausrichtung hinsichtlich 
aktiver 
Solarenergienutzung 

 
 

☐  Solarenergetische Optimierung mithilfe 

eines Simulationsprogrammes (++) 

☒  Keine maßgebliche Verschattung der 

Dächer durch andere Baukörper oder 
Bäume (+) 

☐  Dachneigung 40 (-60) Grad (+) 

☒  Ausrichtung Süd (++) 

☐  Ausrichtung SO / SW (+) 

☐  Ausrichtung O / W / NO / NW (-) 

☐  Ausrichtung Nord (--) 

 

 
 

 
 

 
 
Grundsätzlich ist die Ausrichtung 
der Gebäudezeilen und die 
vorhandene Verschattungs-
situation günstig für die Solare 
Energiegewinnung. Bezüglich der 
Dachformen und der 
vorhandenen Baulücken ist das 
Gebiet aber heterogen. 
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Versiegelung (Siedlungs- 
und Verkehrsflächen)  

 
 

☐  Mehrfachnutzung von versiegelten 

Flächen, z. B. gemeinsame 
Parkflächennutzung (tagsüber 
Geschäfte, abends Wohnen) oder 
Parkdeck mit weiterer Nutzung (z.B. 
Wohnen oder Grün-/Solardach) (++) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen 

insgesamt unter 40 % (++) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen 

insgesamt 40 bis 60 % (+) 

☐  Anteil der versiegelten Flächen 

insgesamt 60 bis 80% (-) 

☒  Anteil der versiegelten Flächen 

insgesamt über 80 % (--) 

☐  Mehr als 50 % der nicht überbauten 

Flächen sind mit einer Tiefgarage 
unterbaut (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist weitgehend bis 
auf geringe Gartenanteile 
versiegelt. Um Aufheizungs-
effekte zu vermeiden und den 
Niederschlagswasserabfluss 
durch örtliche Versickerung zu 
reduzieren ist eine Erhöhung des 
Grünflächenanteils erforderlich 
und soll als Ziel für den 
qualifizierten B-Plan Nr. 999 
aufgenommen werden. 
 

Stellung der Baukörper 
hinsichtlich der Lage in 
Kaltluftbahnen  

 

☐  Erstellung eines Gutachtens / einer 

Simulation (+) 

☐  Lenkung des Kaltluftstroms zur 

Versorgung weiterer Gebiete durch 
Stellung der Baukörper oder 
Pflanzungen möglich (++) 

☐  Keine Beeinflussung der 

Kaltluftströmungsrichtung durch 
Baukörper oder andere Hindernisse (++) 

☐  Ausrichtung der Baukörper mit möglichst 

geringem Widerstand in der Kaltluftbahn 
(+) 

☐  Ausrichtung der Baukörper quer zur 

Kaltluftströmungsrichtung (-) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Im Geltungsbereich ist keine 
Kaltluftbahn vorhanden, so dass 
die Stellung der Gebäudekörper 
keinen Kriterien unterliegt und 
folglich neutral zu werten ist. 

Stellung und Kubatur der 
Baukörper hinsichtlich 
der Durchlüftung 

 

☐  Lenkung des Frischluftstroms zur 

Versorgung weiterer Gebiete durch 
Stellung der Baukörper oder 
Pflanzungen möglich (++) 

☐  Keine Beeinflussung der 

Frischluftströmungsrichtung durch 
Baukörper oder andere Hindernisse (++) 

☒  Ausrichtung der Baukörper mit möglichst 

geringem Widerstand in der 
Frischluftbahn (+) 

☐  Ausrichtung der Baukörper quer zur 

Frischluftströmungsrichtung (-) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass der Ost-West 
Verlauf der Antoniusstraße eine 
gute Durchlüftung aufgrund der 
Hauptwindrichtung aus Westen 
begünstigt. Durch den B-Plan 
werden keine Festsetzungen 
vorgenommen, die die 
vorhandene Durchlüftungs-
situation behindern.  
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Grünkonzept  

    

 
 

☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan 

vorhanden, der/das Klimabelange 
einschließlich von 
Verschattungsaspekten (z.B. hinsichtlich 
aktiver und passiver 
Solarenergienutzung) berücksichtigt (++) 

☐  Vollständiger Erhalt des 

Straßenbegleitgrüns (++) 

☐  Signifikante Erhöhung des Grünanteils 

innerhalb des Plangebietes und / oder 
des näheren Umfeldes (++) 

☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan 

vorhanden (+) 

☐  Vollständiger Erhalt des gem. 

Baumschutzsatzung geschützten 
Baumbestandes (++) 

☐  Erhalt und/oder Schaffung von 

vernetzten Grünstrukturen (+) 

☐  Anpflanzung von Bäumen über die 

Forderung der Baumschutzsatzung 
hinaus (+) 

☐  Verwendung von trockenresistenten 

Baumarten (+) 

☐  Dachbegrünung mindestens lt. Anlage 6 

FNP AACHEN*2030 (+) 

☐  Fassadenbegrünung (+) 

☐  Grünkonzept/Grünordnungsplan nicht 

vorhanden (-) 

☐  Keine Dach- o. Fassadenbegrünung (-) 

☐  Entfernung von Baumbestand (-) 

☐  Entfernung von Baumbestand, der gem. 

Baumschutzsatzung geschützt ist (--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Art des Bauleitplan-
verfahrens und der angestrebten 
Ziele ist ein konkretes Grün-
konzept nicht vorgesehen. Auch 
werden keine Regelungen zum 
Baumschutz aufgenommen, so 
dass die Maßgaben der 
Baumschutzsatzung vollum-
fänglich anzuwenden sind. 
 
Im folgenden qualifizierten B-Plan 
Nr. 999 ist die Thematik aufzu-
nehmen und soweit möglich 
planungsrechtlich zu fixieren. 

Maßnahmen der 
Hitzebewältigung 

 
 

☐  Verwendung von hellen und/oder 

reflektierenden Materialien für 
Fassaden, Dächer, Hofflächen, 
Stellplätze, Zuwegungen etc. (+)  

☐  Bauliche Verschattung, z.B. durch 

Balkone oder Dachüberstände (+) 

☐  Offene Wasserflächen (+) 

☐  Errichtung eines Trinkwasserbrunnens 

(+) 

☐  Errichtung von verschatteten Sitzplätzen 

(+) 

☐  Verschattete Wegeverbindungen (+) 

 
 

 
 
Aufgrund der Art des Bauleitplan-
verfahrens und der angestrebten 
Ziele sind Maßnahmen der 
Hitzebewältigung nicht 
vorgesehen bzw. nicht möglich. 
 
Im folgenden qualifizierten B-Plan 
Nr. 999 ist die Thematik aufzu-
nehmen und soweit möglich 
planungsrechtlich zu fixieren. 
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Wassersensible 
Stadtentwicklung/ 
Überflutungsschutz  

 
 

☐  Reduzierung (+) oder Zunahme (-) von 

Flächenversiegelung 

☐  Nutzung von Dachbegrünung, 

Straßenbegleitgrün und Pflanzen von 
Bäumen (+) 

☐  offene begrünte Entwässerungsmulden 

zur langsamen RW-Ableitung (+) 

☐  ortsnahe Retention und/oder 

Versickerung (+) 

☐  Fluträume für gezielte Rückhaltung 

(Tiefgaragen, Unterführungen etc.) 

☐  Regenwassernutzung durch Bürger (+) 

☐  Überflutungsschutz am Gebäude (+)  

 
 
 
 
 

 

 
 
Aufgrund der Art des Bauleitplan-
verfahrens und der angestrebten 
Ziele sind Maßnahmen der 
wassersensiblen Stadtent-
wicklung nicht vorgesehen bzw. 
nicht möglich. 
 
Im folgenden qualifizierten B-Plan 
Nr. 999 ist die Thematik aufzu-
nehmen und soweit möglich 
planungsrechtlich zu fixieren. 
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Mobilität / Verkehr 

 
 

☐  Flächen für Car-Sharing vorgesehen (+) 

☐  Flächen für Pedelec-Verleihstation 

vorgesehen (+) 

☐  Fahrradabstellflächen sind über die 

notwendige Anzahl hinaus vorgesehen 
(+) 

☐  Mind. 20 % der notwendigen Fahrrad-

abstellflächen sind für Lastenfahrräder 
geeignet (mind. 2,80 m x 1,0 m) (+) 

Mobilitätskonzept vorhanden mit Aussagen 
zu… 

☐  … Fußverkehr (+) 

☐  … Radverkehr (+) 

☐  … ÖPNV (+) 

☐  … geteilter Mobilität (+) 

☐  … intelligenter Parkraumbewirtschaftung 

(+) 

☐  Verkehrsflächenanteil für den 

motorisierten Verkehr max. 10 % der 
Plangebietsfläche (+) 

☐  Ausbau der Straßen als 

Mischverkehrsfläche, kein 
Durchgangsverkehr (+) 

☐  E-Mobilität / Ladeinfrastruktur mit 

Nachweis über die Netzkapazität (+) 

☐  Verbesserung der fußläufigen 

Durchwegung für die Öffentlichkeit im 
Quartier (+) 

☐  Keine Flächen für Sharing-Angebote 

vorhanden (-) 

☐  Kein Mobilitätskonzept vorhanden (-) 

☐  Verschlechterung der fußläufigen 

Durchwegung für die Öffentlichkeit im 
Quartier (-) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Art des Bauleitplan-
verfahrens und der angestrebten 
Ziele ist die Erstellung eines 
Mobilitätskonzeptes und weiterer 
Mobilitäts-Sharing-Angebote nicht 
vorgesehen bzw. nicht möglich. 
 
Im folgenden qualifizierten B-Plan 
Nr. 999 ist die Thematik aufzu-
nehmen und soweit möglich 
planungsrechtlich zu fixieren. 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 2 

Plus (Anzahl) 

6 

Minus (Anzahl) 

3 

Erläuterungen / verbal-argumentative Zusatzbewertung 

Die Art des Bauleitplanverfahrens sieht keinen städtebaulichen Entwurf vor und 
lässt keinen Raum für konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und der 
Klimafolgenanpassung.  

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 
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Bei der Erstellung der städtebaulichen Konzeption für den Gesamtbereich (B-Plan Nr. 999) ist eine gewissenhafte Prüfung der 
Potentiale und Verankerung im städtebaulichen Entwurf und Rechtsplan erforderlich und es werden gute Chancen zur 
Verbesserung im Hinblick auf eine klimagerechte Stadtentwicklung gesehen.  

 
 
Planungsphase 3: Umsetzung  

a) Klimaschutz und Klimaanpassung im Bebauungsplan  
 

Festsetzung Gesetzliche Grundlage  Ziel, Festsetzungsmöglichkeit, 
Maßnahme 

Geplante Festsetzung 
und deren Begründung 

Festsetzungen zu Art (WA, 
WR, GE etc.) und Maß 
(GRZ, GFZ, etc.) der 
baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 
§§ 16 ff. BauNVO 

 

Steuerung baulicher Dichte, 
Erhalt bzw. Schaffung von 
Freiflächen, Versiegelung 
beschränken 

☐  ja ☒  nein 

 

Festlegung der überbaubaren 
Grundstücksflächen und damit 
auch des Verhältnisses 
zwischen bebauten und 
unbebauten Flächen / 
Grünflächenanteil 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen der Bauweise, 
der überbaubaren und der 
nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen (in 
Form von Baulinien und 
Baugrenzen) sowie der 
Stellung der baulichen 
Anlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2-3 
BauGB, konkretisiert 
durch §§ 22 und 23 
BauNVO 

 

Gebäude so ausrichten, dass 
Frischluftkorridore erhalten 
bleiben 

☐  ja ☒  nein 

 

Optimierte Ausrichtung zur 
optimalen Nutzung der 
Sonnenenergie und geringe 
gegenseitige Verschattung, 
Kompaktheit 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Flächen, 
die von der Bebauung 
freizuhalten sind und ihre 
Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von 
Freiflächen,  
Berücksichtigung von Luftleit- 
und Abflussbahnen; 
Versiegelung beschränken 

☐  ja ☒  nein 

 

Vermeidung von 
Verschattungen 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen von 
Flächen für die 
Energieversorgung und für 
CO2-sparende 
Energieversorgungskonze
pte 

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13 
und 21 BauGB 

 

Bereitstellung ausreichender 
Flächen für klimaverträgliche 
Energieversorgung 
Beispiel: BHKW-Standort für 
Nahwärmenetz 

☐  ja ☒  nein 

Flächen für die 
Rückhaltung und 
Versickerung von 
Niederschlagswasser 

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB 

 

Schaffung von 
Niederschlagszwischenspeicher
n (z.B. Mulden, Rigolen, 
Zisternen) und 
Notwasserwegen für 
Starkregenereignisse 

☐  ja ☒  nein 
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Festsetzen von 
öffentlichen und privaten 
Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB 

 

Erhalt bzw. Schaffung von 
Grünflächen,  
„Durchgrünung“ von Siedlungen 
positive Beeinflussung des 
Stadtklimas  

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Flächen 
oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB 

 

Festsetzen von dezentralen 
System, z.B. der Mulden- oder 
Grabenentwässerung (in 
Kombination mit Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 – 15); 
schriftliche Festsetzungen zur 
wasserdurchlässigen 
Gestaltung (z.B.: von Zufahrten, 
Terrassen oder Stellplätzen) 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen zum 
Einsatz erneuerbarer 
Energien 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b 
BauGB 

 

Einsatz erneuerbarer Energien 
zur Begrenzung von CO2-
Emissionen 
Strom: z.B. Solarenergie 
Wärme: z.B. Solarenergie, 
Geothermie, Biomasse 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von 
Schutzflächen die von 
Bebauung freizuhalten 
sind und ihre Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB 

 

Maßnahmen zum Schutz vor 
Auswirkungen des 
Klimawandels wie z.B. 
Schutzstreifen zum Schutz vor 
Überflutungen bei 
Starkregenereignissen 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen von Bindungen 
für Bepflanzungen und die 
Erhaltung von Bäumen etc. 
für einzelne Flächen oder 
Teile baulicher Anlagen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB 

 

Festsetzen von Dach- und 
Fassadenbegrünungen,  
Erhalt und Neuanpflanzung von 
Bäumen,  
Verbesserung des Kleinklimas 
zur Entlastung hitzeexponierter 
Bereiche 

☐  ja ☒  nein 

Festsetzen, dass 
Stellplätze und Garagen 
außerhalb der 
überbaubaren 
Grundstücksfläche nur 
unter der 
Geländeoberfläche 
hergestellt oder dass sie 
auf den nicht 
überbaubaren 
Grundstücksflächen nicht 
hergestellt werden dürfen  

§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. 
m. § 12 Abs. 4 BauNVO 
oder § 23 Abs. 5 
BauNVO 

 

Versiegelung beschränken ☐  ja ☒  nein 

Festsetzungen zu 
Dachform, Dachneigung 
etc. 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit § 89 BauO NRW 

 

Nutzung der Dachflächen für 
Solarenergie und/oder 
Dachbegrünung optimieren 

☐  ja ☒  nein 
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Zulässige Anlagen für 
erneuerbare Energien 
ergeben sich aus den 
Baugebietsvorschriften der 
BauNVO. Eventuell sind 
Ausnahmen zuzulassen 
(oder Zulassung als 
Nebenanlage) 

§§ 1-11 und § 14 
BauNVO 

 

Einsatz erneuerbarer Energien 
ermöglichen 

☐  ja ☒  nein 

 
Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 a) 

Erläuterungen 

Die Art des Bauleitplanverfahrens eröffnet keine Möglichkeiten für konkrete Festsetzungen. 

Was ist in der nächsten Planungsphase zu beachten? 

Im folgenden B-Plan Nr. 999 sind die Festsetzungskriterien erneut zu prüfen und soweit möglich verbindlich zu regeln. 

 
 
 
b) Klimaschutz und Klimaanpassung in vertraglichen Regelungen 
 

Ziel Vereinbarungen (Beispiele) Erläuterung 

Realisierung energetischer 
Baustandards 

 

☐  Energetische Baustandards über gesetzlichen 

Standard hinaus 

☐  Cradle2Cradle (+) 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 

Effiziente Energieversorgung 

 

☐  Vorgabe bestimmter Heizungsanlagen (z.B. 

Brennwerttechnik bei bestehender 
Gasversorgung) 

☐  Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen für 

Fern- oder Nahwärmeeinrichtungen 

☐  Sicherung von Versorgungsflächen und -

leitungen 

☐  Festlegung zentrale/dezentrale 

Wärmeversorgung 

☐  Festlegung Wahl des Energieträgers 

☐  Effiziente Speicherung und Verteilung der 

Wärme 

☐  Festlegung eines regenerativen Anteils der 

Energieversorgung 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 

Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Strom- und 
Wärmeerzeugung 

 

☐  Verpflichtung zu aktiver Solarenergienutzung 

oder andere erneuerbare Energien 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 
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Durchlüftung 

 

☐  Nachweise zum Einfluss der Planung auf lokale 

Durchlüftungssituationen, Auswirkungen auf die 
Kalt-/Frischluftversorgung 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 

Frei-/Grünflächengestaltung 

    

 

☐  Erhaltung/Entwicklung/Gestaltung von 

Grünflächen 

☐  Begrünung von Stellplätzen/Tiefgaragen 

☐  Dach- und Fassadenbegrünungen  

☐  Baumersatzpflanzungen 

☐  Vorschreiben wasserdurchlässiger Bodenbeläge 

(Entsiegelung) 

☐  Bewirtschaftung des Regenwassers 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 

Umsetzung / Sicherung 

    

 

☐  Bindung an die Ziele eines Mobilitätskonzeptes 

(sofern eines vorliegt) 

☐  Bindung an die Ziele eines Energiekonzeptes 

(sofern eines vorliegt) 

☐  Bindung an ein Verfahren zur Überprüfung der 

Standards (Qualitätssicherung) 

☐  Teilnahme an Förderprogrammen 

☐  Vertragsstrafen bei Abweichungen 

Keine vertraglichen Regelungen 
möglich. 

 

Zusammenfassende Bewertung der Planungsphase 3 b) 

Erläuterungen 

Keine vertraglichen Regelungen möglich. 
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